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Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Familienrechts 
(Familienrechtsreformgesetz) 

A. Problem 
Das geltende Familienrecht wird den Bedürfnissen und vielfältigen Lebensent-
würfen in einer offenen Gesellschaft nicht immer gerecht. Auch das Familien-
recht, das den Rechtsrahmen für höchstpersönliche und identitätsstiftende Ent-
scheidungen der Bürgerinnen und Bürger bildet, unterliegt dem Wandel der Zeit 
und muss gesellschaftliche Entwicklungen abbilden und Freiräume schaffen, wo 
diese bisher noch nicht gewährt worden sind. Das Kindschaftsrecht, das Unter-
haltsrecht und das Abstammungsrecht sollen auf die Höhe der Zeit gebracht wer-
den. 

I. Kindschaftsrecht 

Die letzte umfassende Reform des Kindschaftsrechts erfolgte durch das Kind-
schaftsrechtsreformgesetz (BGBl. 1997 I S. 2942). Die Vielfältigkeit von Lebens-
modellen neben der klassischen Kleinfamilie, wie etwa nichteheliche Lebensge-
meinschaften, Stief- und Patchwork-Familien sowie gleichgeschlechtliche Bezie-
hungen ist gesamtgesellschaftliche Lebenswirklichkeit. 

Der Entwurf enthält daher eine Neufassung des Titels der Elterlichen Sorge im 
Bürgerlichen Gesetzbuch sowie Änderungen im Adoptionsrecht. 

Eltern brechen vermehrt alte Rollenmuster auf und fühlen sich unabhängig vom 
Bestehen einer partnerschaftlichen Beziehung beide für die Entwicklung ihrer 
Kinder verantwortlich. Dem trägt das geltende Recht nicht ausreichend Rech-
nung. Auch wenn im Kindschaftsrecht kein festes Betreuungsmodell vorgegeben 
wird, zeigen sich doch Regelungslücken, wenn die Kinder nach einer Trennung 
der Eltern gemeinsam betreut werden. 

Ebenfalls zugenommen hat die Zahl der Kinder, deren Eltern bei ihrer Geburt 
nicht miteinander verheiratet sind. Dass die Begründung der gemeinsamen 
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elterlichen Sorge in diesem Fall eine ausdrückliche Erklärung voraussetzt, die 
eine Mehrheit der nicht miteinander verheirateten Eltern auch abgibt, ist unnötig 
bürokratisch. 

Defizite weist das geltende Kindschaftsrecht ferner auf, soweit es um die Berück-
sichtigung von häuslicher Gewalt in Sorge- und Umgangsverfahren geht. Zwar 
muss das Familiengericht bereits nach derzeitiger Rechtslage häusliche Gewalt 
bei der Prüfung einer Einschränkung oder eines Ausschlusses des Umgangsrechts 
berücksichtigen. Insgesamt mangelt es dem Gesetz nach Einschätzung von Ex-
pertinnen und Experten insoweit aber an Klarheit. 

Der Entwurf steht im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele 
der Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. Sep-
tember 2015 „Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung“ und trägt zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 10 bei, die 
Selbstbestimmung aller Menschen und die Gleichstellung der Geschlechter zu 
fördern. Im Adoptionsrecht wird die Beschränkung darauf, dass nur Ehegatten 
gemeinsam adoptieren dürfen, als nicht mehr zeitgemäß angesehen. 

Der Entwurf sieht daher eine Modernisierung des Familienrechts insbesondere in 
den folgenden Bereichen vor: 

• Nicht miteinander verheiratete Eltern sollen einfacher zur gemeinsamen 
Sorge gelangen, 

• allen Familien soll eine am Kindeswohl orientierte partnerschaftliche Be-
treuung minderjähriger Kinder auch nach Trennung und Scheidung der 
Eltern ermöglicht werden, 

• Eltern sollen Vereinbarungen zu Sorge und Umgang – auch mit Dritten 
– treffen können, 

• festgestellte häusliche Gewalt soll in einem Umgangsverfahren zwingend 
berücksichtigt und der Kinderschutz gestärkt werden, 

• Kinderrechte sollen gestärkt werden und Kinder ein Recht auf Umgang 
mit Geschwistern und Großeltern erhalten, 

• die Ehe soll kein ausschlaggebendes Kriterium bei der Adoption minder-
jähriger Kinder sein. 

II. Unterhaltsrecht 

Die letzte umfassende Reform des Unterhaltsrechts erfolgte durch das Gesetz zur 
Änderung des Unterhaltsrechts vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3189). Die 
Lebensrealitäten und -modelle sind seither vielfältiger geworden. Insbesondere 
deshalb ist das Unterhaltsrecht in mehrfacher Hinsicht reformbedürftig. Der Ent-
wurf bearbeitet drei Bereiche des Unterhaltsrechts: den Kindesunterhalt, den Be-
treuungsunterhalt und den notwendigen Selbstbehalt. 

Vermehrt nehmen die Eltern nach der Geburt ihres Kindes gemeinsam Erzie-
hungsverantwortung wahr und wollen dies auch nach einer Trennung und Schei-
dung fortsetzen. Häufig sind dann auch beide Eltern erwerbstätig und sorgen für 
die wirtschaftliche Grundlage der Familie. Das Kindesunterhaltsrecht gibt auf 
diese Entwicklung bislang keine ausreichende Antwort. Seit dem Jahr 1957 geht 
das Recht für den Kindesunterhalt vom Leitbild des Residenzmodells aus, also 
von der Vorstellung, dass das Kind im Wesentlichen bei einem Elternteil lebt. Für 
dieses Modell gilt im Kindesunterhalt der Grundsatz „Eine(r) betreut, eine(r) 
zahlt“. Der Elternteil, bei dem das Kind im Wesentlichen lebt, erbringt seinen 
Unterhaltsbeitrag durch Pflege und Erziehung (Betreuung); der andere Elternteil 
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erbringt seinen Unterhaltsbeitrag durch Geldzahlung (Barunterhalt). Das Resi-
denzmodell entspricht jedoch nicht mehr der Lebensrealität vieler Familien. So 
sind zum Beispiel etliche Kinder einige Tage und Nächte der Woche bei einem 
Elternteil und die anderen Tage und Nächte der Woche beim anderen Elternteil. 

Das geltende Unterhaltsrecht kennt aber nur sehr begrenzte Ausnahmen vom 
Grundsatz „Eine(r) betreut, eine(r) zahlt.“ Eine Ausnahme gilt für den Fall einer 
genau hälftigen Teilung der Betreuungsleistungen der Eltern (50 : 50; sogenanntes 
symmetrisches Wechselmodell). In diesen Fällen müssen beide Elternteile Bar-
unterhalt leisten. Ihre Unterhaltspflicht teilt sich im Verhältnis ihrer Einkommen 
auf. In dem Bereich zwischen dem Residenzmodell und dem symmetrischen 
Wechselmodell, dem asymmetrischen Wechselmodell, gibt das Kindesunterhalts-
recht keine befriedigende Antwort auf die Frage, wie die Unterhaltslast fair zu 
verteilen ist. 

Der Entwurf sieht daher vor, die Betreuungsanteile vor und nach der Scheidung 
besser zu berücksichtigen, ohne das Existenzminimum des Kindes zu gefährden. 
Der Entwurf trägt diesem Auftrag Rechnung, indem er die in der Gesellschaft 
gelebte Betreuungsvielfalt unterhaltsrechtlich anerkennt. Gleichzeitig soll das 
Unterhaltsrecht möglichst einfach handhabbar bleiben, um die Rechtspraxis nicht 
zusätzlich zu belasten. 

Als erheblich reformbedürftig hat sich auch der Betreuungsunterhalt für nicht mit-
einander verheiratete Eltern erwiesen. Zwar war dessen Reform bereits Gegen-
stand des Gesetzes zur Änderung des Unterhaltsrechts im Jahr 2007, doch hat sich 
gezeigt, dass die neue Regelung in der Praxis nur schwer handhabbar ist und zu 
unbilligen Ergebnissen führen kann. So ist der generelle Verweis des § 1615l 
BGB, der insgesamt vier Unterhaltstatbestände enthält, auf die Regelungen des 
Verwandtenunterhalts jedenfalls für den Betreuungsunterhalt in vielen Fällen 
nicht passend: Er erschwert den Abschluss von Vereinbarungen. Die Regelungen 
der Verwirkung von Unterhaltsansprüchen sind nicht auf Paarbeziehungen abge-
stimmt und auch die Ermittlung des Unterhaltsbedarfs wird in einigen Fällen der 
Lebenssituation der Eltern nicht gerecht. Daher soll der Betreuungsunterhalt ein-
heitlich geregelt werden. Unterschiede soll es im Wesentlichen nur noch bei der 
Berechnung der Höhe des Unterhalts geben, wenn das Kind beziehungsweise die 
Kinder vor der Trennung nicht in ein und derselben Familie betreut worden sind. 
Hier soll nach wie vor allein auf die Lebensstellung des betreuenden Elternteils 
abgestellt werden. 

Durch das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts vom 21. Dezember 2007 
wurde der Mindestunterhalt minderjähriger Kinder gesetzlich definiert. Hierdurch 
wird sichergestellt, dass der Bedarf des Kindes das Existenzminimum des Kindes 
nicht unterschreitet. Auch das Existenzminimum des Unterhaltsverpflichteten ist 
jedoch zu wahren. Das BGB macht hierzu bislang nur allgemeine Vorgaben in 
§ 1603 BGB. Konkretisiert wird dies durch den in der Düsseldorfer Tabelle durch 
die Oberlandesgerichte festgelegten notwendigen Selbstbehalt. Die Düsseldorfer 
Tabelle ist allerdings nur eine Leitlinie, die keinen Gesetzescharakter hat. Wie 
beim Existenzminimum des Kindes ist die Sicherung des notwendigen Lebensbe-
darfs des Unterhaltsverpflichteten Aufgabe des Gesetzgebers und damit gesetz-
lich zu regeln. 

Dieser Entwurf steht im Kontext der Erreichung der Ziele der Resolution der Ge-
neralversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 „Transfor-
mation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“. Der 
Entwurf soll insbesondere zur Erreichung von Nachhaltigkeitsziel 5 „Geschlech-
tergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung 
befähigen“ und 8 „Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges 
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Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Ar-
beit für alle fördern“ beitragen. 

III. Abstammungsrecht 

Das Abstammungsrecht bestimmt, wer als Mutter und Vater die rechtlichen Eltern 
eines Kindes sind. Seit der letzten grundlegenden Reform des Kindschaftsrechts-
rechts im Jahr 1998 hat sich die Gesellschaft weiteren Familienformen geöffnet: 
Die Akzeptanz von nichtehelichen und gleichgeschlechtlichen Lebensgemein-
schaften und von Stief- und Patchwork-Familien ist weiter gestiegen. Diese ge-
sellschaftliche Entwicklung zog gesetzliche Änderungen nach sich. Im Jahr 2005 
wurde die Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Lebenspartner zugelassen, 
im Jahr 2017 die „Ehe für alle“ eingeführt und im Jahr 2020 die Stiefkindadoption 
auch in verfestigten Lebensgemeinschaften geöffnet. Das Abstammungsrecht 
blieb dagegen unverändert. Umfangreiche Vorarbeiten zur Ermittlung des Re-
formbedarfs ergaben grundlegenden Modernisierungsbedarf in allen Rechtsberei-
chen des Familienrechts, denen jeweils durch weitreichende Gesamtreformen zu 
begegnen ist. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, das Familienrecht zu 
modernisieren. Dabei sieht der Entwurf für das Abstammungsrecht insbesondere 
vor, dass Vereinbarungen über die rechtliche Elternschaft, die Mutterschaft der 
Ehefrau der Mutter sowie die Anerkennung der Elternschaft unabhängig vom Ge-
schlecht der anerkennenden Person und von einem Scheidungsverfahren sowie 
ein statusunabhängiges Verfahren zur Klärung der genetischen Abstammung ein-
geführt werden sollen. 

Zudem hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in seinem Urteil vom 9. April 
2024 die bisherige Ausgestaltung des Rechts zur Anfechtung der Vaterschaft ei-
nes anderen Mannes durch den mutmaßlich genetischen Vater des Kindes für ver-
fassungswidrig erklärt. 

Nicht zuletzt ergibt sich Reformbedarf auch für Menschen mit geändertem, kei-
nem oder dem Geschlechtseintrag „divers“, die die Eltern eines Kindes sind oder 
werden wollen. 

Daher bedarf es einer grundlegenden Reform des Abstammungsrechts, die die 
traditionelle Elternschaft von Mutter und Vater bestehen lässt und gleichermaßen 
sachgerechte Eltern-Kind-Zuordnungen für weitere Familienformen ermöglicht. 

Dieser Entwurf steht im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der 
Ziele der Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. 
September 2015 „Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung“ und trägt zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 10 und 5 
bei, die Selbstbestimmung aller Menschen und die Gleichstellung der Geschlech-
ter zu fördern. 

B. Lösung 
I. Kindschaftsrecht 

Um die im Kindschaftsrecht formulierten Ziele zu erreichen, sieht der Entwurf 
Folgendes vor: 

• Trennungsfamilien sollen besser dabei unterstützt werden, eine am Kin-
deswohl orientierte partnerschaftliche Betreuung minderjähriger Kinder 
zu verwirklichen. Die verschiedenen Betreuungsmodelle werden erst-
mals ausdrücklich im Gesetz erwähnt und die wichtige Klarstellung der 
Zuordnung zum Umgangsrecht geregelt. 
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• Eltern sollen mehr Autonomie in Bezug auf Sorge- und Umgangsrecht 
erhalten und auch leichter dritte Personen einbeziehen können. Die bis-
herige Regelung des sogenannten „kleinen Sorgerechts“ hat sich hier als 
unzureichend erwiesen. Auch in diesem Bereich wird der Schwerpunkt 
auf Lösungen über Vereinbarungen gelegt. 

• Nicht miteinander verheirateten Eltern soll es erleichtert werden, die ge-
meinsame Sorge zu erhalten, wenn beide Elternteile damit einverstanden 
sind. Mit der Anerkennung der Vaterschaft soll ohne weitere Handlungen 
die gemeinsame elterliche Sorge entstehen, wenn der andere Elternteil 
nicht widerspricht. 

• Der Schutz vor häuslicher Gewalt soll durch ausdrückliche Regelungen 
zur Berücksichtigung im Sorge- und Umgangsrecht verbessert werden. 

• Die Rechtsstellung von Kindern soll gestärkt werden. Kindern werden ab 
dem vollendeten 14. Lebensjahr weitgehende Mitsprache-, Entschei-
dungs- und Antragsrechte eingeräumt. Kinder erhalten erstmals ein eige-
nes Recht auf Umgang mit Personen, die nicht ihre rechtlichen Eltern 
sind. 

• Das Adoptionsrecht soll für mehr Lebensformen geöffnet werden, indem 
die Ehe keine Voraussetzung mehr ist für die gemeinsame Adoption min-
derjähriger Kinder und auch Einzeladoptionen durch Ehegatten ermög-
licht werden. Kindern ab 16 Jahren wird die Alleinentscheidungsbefug-
nis hinsichtlich der Offenbarung oder Ausforschung von Tatsachen über 
die Adoption eingeräumt. 

• Das Gewaltschutzgesetz wird geändert: Es soll dem Gericht die Möglich-
keit eröffnet werden, anzuordnen, dass der Täter an einem sozialen Trai-
ningskurs teilnimmt. 

• Schließlich werden die Vorschriften des Titels Elterliche Sorge neu 
strukturiert, um Regelungen, die miteinander in Zusammenhang stehen, 
auch in eine logische Reihenfolge zu bringen. Das Gesetz soll dadurch 
leichter lesbar und verständlicher werden. 

II. Unterhaltsrecht 

Um die im Unterhaltsrecht formulierten Ziele zu erreichen, sieht der Entwurf Fol-
gendes vor: 

• Im Zentrum der Reform steht die Schaffung von Regelungen für den Kin-
desunterhalt im asymmetrischen Wechselmodell. Der Elternteil, der sich 
nach der Trennung beziehungsweise Scheidung intensiv in die Betreuung 
der Kinder einbringt, wird finanziell stärker entlastet. 

• Es wird ein einheitlicher Unterhaltstatbestand für den Betreuungsunter-
halt geschaffen. Es gelten daher künftig im Grundsatz gleiche unterhalts-
rechtliche Regelungen für den Anspruch des die Kinder betreuenden El-
ternteils unabhängig davon, ob die Eltern miteinander verheiratet sind 
oder waren oder nicht. Haben die Eltern vor der Trennung das Kind be-
ziehungsweise die Kinder als Familie betreut, so wird auch der Unter-
haltsbedarf angeglichen. 

• Spiegelbildlich zur Regelung des Mindestbedarfs bei Kindern wird eine 
Regelung geschaffen, die eine Ermächtigung für den Erlass einer Ver-
ordnung enthält, in der der im jeweils geltenden Zeitraum notwendige 
Selbstbehalt des Unterhaltsverpflichteten festgesetzt wird. 
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III. Abstammungsrecht 

Das Abstammungsrecht soll so geändert werden, dass es den vorgenannten An-
forderungen Rechnung trägt. Die Neuregelung schafft in erster Linie zusätzliche 
Gestaltungsmöglichkeiten für Familien. Dies betrifft vor allem die neue Eltern-
schaftsvereinbarung, die eine rechtssichere Absprache darüber, wer neben der 
Frau, die das Kind geboren hat, die zweite Elternstelle einnehmen soll, schon vor 
Beginn der Schwangerschaft ermöglicht. Zudem werden Korrekturen der Eltern-
schaft unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen, sofern sich die Beteiligten 
einig sind, um ein gerichtliches Verfahren entbehrlich zu machen. Eingeführt wird 
auch die Mutterschaft einer weiteren Frau neben der Geburtsmutter, so dass ein 
Kind zwei Mütter schon kraft Abstammungsrechts haben kann. Für Menschen mit 
geändertem Geschlechtseintrag, ohne Geschlechtseintrag oder mit dem Ge-
schlechtseintrag „divers“ im Personenstandsregister wird das Abstammungsrecht 
ebenfalls geöffnet. 

Dennoch bleiben die Kernprinzipien des Abstammungsrechts erhalten: Ein Kind 
hat auch künftig nur zwei rechtliche Eltern. Eine rechtliche Mehrelternschaft wird 
nicht eingeführt, selbst, wenn mehr als zwei Personen an der Entstehung des Kin-
des beteiligt sind. Die Frau, die das Kind gebiert, ist auch künftig stets Mutter des 
Kindes, ohne dass ihre Rechtsstellung anfechtbar ist oder einer Vereinbarung zu-
gänglich ist. Ist sie im Zeitpunkt der Geburt verheiratet, wird ihr Ehemann auch 
in Zukunft kraft Gesetzes als Vater Elternteil des Kindes. Ist sie mit einer anderen 
Frau verheiratet, wird auch ihre Ehefrau künftig neben ihr Mutter des Kindes. Ist 
die Mutter nicht verheiratet, kann ein Mann die Vaterschaft wie bisher mit ihrer 
Zustimmung anerkennen. Eine Frau kann die Mutterschaft mit Zustimmung der 
Geburtsmutter ebenfalls anerkennen. Hat eine Person einen geänderten, keinen 
oder den Geschlechtseintrag „divers“, wird sie in gleicher Weise Elternteil des 
Kindes wie eine Frau oder ein Mann, ohne dass ihr Geschlecht der Zuordnung 
entgegensteht. Hat ein Kind keinen zweiten Elternteil, kann die Vaterschaft der 
Person, mit deren Samen das Kind gezeugt wurde, gerichtlich festgestellt werden. 

Sowohl die Vaterschaft als auch die Mutterschaft der weiteren Frau können ge-
richtlich angefochten werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. In 
diesem Zusammenhang wird künftig neben der genetischen Abstammung auch 
die freiwillige Übernahme elterlicher Verantwortung geprüft und, für den Fall, 
dass das Kind eine sozial-familiäre Beziehung zum zweiten Elternteil aufgebaut 
hat, eine Billigkeitsprüfung unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Ein-
zelfalls vorgenommen. Nicht zuletzt wird das Recht auf Kenntnis der genetischen 
Abstammung gestärkt, indem ein statusfolgenloses gerichtliches Verfahren zur 
Feststellung der genetischen Abstammung eingeführt und das Samenspenderre-
gister zu einem Keimzellspendenregister erweitert wird, das auch für Embryonen-
spenden, Altfälle von Samenspenden und private Samenspenden geöffnet wird. 

Zu diesem Zweck soll der Titel 2 des zweiten Abschnitts des vierten Buches des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) insgesamt neu gefasst werden. Erforderlich 
sind zudem inhaltliche Änderungen und Folgeänderungen im Familienverfah-
rensrecht, im Personenstandsrecht, im Samenspenderregisterrecht und in weiteren 
Gesetzen. 

Indem diese Änderungen die rechtliche Absicherung für Zwei-Mütter-Familien 
verbessern, tragen sie zur Erreichung von Ziel 5 „Geschlechtergleichstellung er-
reichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen“ und Ziel 
10 „Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern“ der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung bei. 
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Die Neuregelung kommt betroffenen Kindern und ihren Eltern in gleicher Weise 
zugute. 

C. Alternativen 
Keine.  

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
I. Kindschaftsrecht 

Keine. 

II. Unterhaltsrecht 

Durch die Änderungen entstehen einmalige geringfügige und nicht näher quanti-
fizierbare Belastungen für die Justizhaushalte der Länder, da mit einer Steigerung 
von Verfahren über Anträge auf Abänderung des Unterhalts aufgrund der Neure-
gelung zu rechnen ist. 

Mittel- und langfristig dürfte sich ein Mehr an Verfahren aufgrund von gerichtli-
chem Klärungsbedarf in strittigen Fällen durch ein Weniger an Verfahren auf-
grund der nunmehr bestehenden klarstellenden gesetzlichen Regelung ausglei-
chen. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

a) Kindschaftsrecht 

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Es 
entsteht eine Entlastung von 89 978 Stunden jährlich. 

b) Unterhaltsrecht 

Den Bürgerinnen und Bürgern entsteht durch das Vertrautmachen mit den neuen 
Regelungen und die Einholung von Rechtsrat einmaliger Erfüllungsaufwand in 
Höhe von 122 500 Stunden und rund 5 Millionen Euro. 

c) Abstammungsrecht 

Aufgrund der geplanten Änderungen im Abstammungsrecht verringert sich bei 
den Bürgerinnen und Bürgern der jährliche Zeitaufwand um rund 385 Stunden 
und der jährliche Sachaufwand steigt um rund 80 000 Euro. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Die Neuregelungen bewirken keine Veränderung des Erfüllungsaufwands der 
Wirtschaft. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Bürokratiekosten bleiben unverändert. 
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E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

a) Kindschaftsrecht 

Auf Bundesebene entsteht der Verwaltung kein Erfüllungsaufwand. 

Bei den Ländern führen die gesetzlichen Änderungen zu einer Ersparnis im Er-
füllungsaufwand in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro jährlich. 

b) Unterhaltsrecht 

Den Ländern entsteht einmalig geringfügiger, nicht näher quantifizierbarer Erfül-
lungsaufwand, da mit einer einmaligen Zunahme von gerichtlichen Verfahren 
durch Anträge auf Abänderung des bisherigen Unterhalts aufgrund der Neurege-
lung zu rechnen ist. 

c) Abstammungsrecht 

Für die Bundesverwaltung ändern sich der einmalige und der jährliche Erfüllungs-
aufwand geringfügig. Den Ländern erfahren eine jährliche Entlastung des Erfül-
lungsaufwands von rund 96 000 Euro (inkl. Kommunen). 

F. Weitere Kosten 
Sonstige Kosten für die Wirtschaft oder für soziale Sicherungssysteme werden 
nicht verursacht. Auswirkungen dieses Gesetzes auf Einzelpreise, auf das Preis-
niveau und insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau sind nicht zu erwarten 
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Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Familienrechts  
(Familienrechtsreformgesetz) 

Vom … 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
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Artikel 9 - Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit 

Artikel 10 - Änderung des Gesetzes über Gerichtskosten in Familiensachen 

Artikel 11 - Änderung des Lebenspartnerschaftsgesetzes 

Artikel 12 - Änderung des Gewaltschutzgesetzes 

Artikel 13 - Änderung des Gesetzes über religiöse Kindererziehung 

Artikel 14 - Änderung des Adoptionsvermittlungsgesetzes 

Artikel 15 - Änderung des Jugendgerichtsgesetzes 

Artikel 16 - Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 

Artikel 17 - Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 18 - Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 19 - Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 20 - Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 21 - Änderung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 22 - Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 23 - Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 24 - Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 25 - Änderung des Kinder- und Jugenhilfegesetzes 

Artikel 26 - Änderung der Maritime-Medizin-Verordnung 

Artikel 27 - Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes 

Artikel 28 - Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
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Artikel 29 - Änderung des Beurkundungsgesetzes 

Artikel 30 - Änderung der Insolvenzordnung 

Artikel 31 - Änderung des Auslandsunterhaltsgesetzes 

Artikel 32 - Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 

Artikel 33 - Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes 

Artikel 34 - Änderung des Personenstandsgesetzes 

Artikel 35 - Änderung der Personenstandsverordnung 

Artikel 36 - Änderung des Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag 

Artikel 37 - Änderung des Samenspenderregistergesetzes 

Artikel 38 - Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

Artikel 39 - Änderung des Konsulargesetzes 

Artikel 40 - Änderung des Adoptionsvermittlungsgesetzes 

Artikel 41 - Änderung des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz 

Artikel 42 - Einschränkung eines Grundrechts 

Artikel 43 - Inkrafttreten 

 

 

Artikel 1 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 
I S. 738), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird in Buch 4 Abschnitt 2 Titel 3 die Angabe zu Untertitel 2 durch die folgenden 
Angaben ersetzt: 

„Untertitel 2 
Besondere Vorschriften für den Kindesunterhalt 

Untertitel 3 
Ansprüche wegen Schwangerschaft und Geburt 

Untertitel 4 
Ansprüche wegen Betreuung eines Kindes“. 

2. § 194 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Der Verjährung unterliegen nicht 

1. Ansprüche, die aus einem nicht verjährbaren Verbrechen erwachsen sind, 

2. Ansprüche aus einem familienrechtlichen Verhältnis, soweit sie auf die Herstellung des dem Verhältnis 
entsprechenden Zustands für die Zukunft gerichtet sind, 

3. Ansprüche nach 1619 Satz 1 und 
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4. Ansprüche auf die Einwilligung in die genetische Untersuchung zur Klärung der leiblichen Abstam-
mung.“ 

3. In § 1318 Absatz 2 Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „§§ 1569 bis 1586b“ durch die 
Wörter „§§ 1569 und 1571 bis 1586b“ ersetzt. 

4. In § 1361 Absatz 4 Satz 4 wird nach der Angabe „§§ 1360b,“ die Angabe „1585c,“ eingefügt. 

5. In § 1444 Absatz 2 werden die Wörter „Vater oder der Mutter“ durch die Wörter „Elternteil des Kindes“ ersetzt. 

6. In § 1466 werden die Wörter „Vater oder der Mutter“ durch das Wort „Elternteil“ ersetzt. 

7. § 1570 wird aufgehoben. 

8. § 1573 wird wie folgt geändert: 

a) In den Absätzen 1 und 2 wird jeweils die Angabe „1570 bis“ durch die Angabe „1571 und“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird die Angabe „1570 bis 1572,“ durch die Angabe „1571, 1572 und“ ersetzt. 

9. In § 1577 Absatz 1 wird die Angabe „1570“ durch die Angabe „1571“ ersetzt. 

10. In § 1578 Absatz 3 wird die Angabe „1570“ durch die Angabe „1571“ ersetzt. 

11. In § 1579 Nummer 1 wird die Angabe „1570“ durch die Angabe „1615l“ ersetzt. 

12. In § 1585b Absatz 1 wird die Angabe „§ 1613 2“ durch die Wörter „§ 1615d Absatz 3 Nummer 2“ ersetzt. 

13. In § 1586a Absatz 1 wird die Angabe „1570“ durch die Angabe „1615l“ ersetzt. 

14. In Buch 4 Abschnitt 2 wird Titel 2 wie folgt gefasst: 

„Titel 2 

Abstammung 

 

§ 1591 

Mutterschaft; Vaterschaft 

(1) Mutter ist die Frau, die das Kind geboren hat (Geburtsmutter). 

(2) Ist der zweite Elternteil ein Mann, ist er Vater. 

(3) Ist der zweite Elternteil eine Frau, ist sie ebenfalls Mutter. 

(4) Die Elternschaft der Mutter ist Mutterschaft, die Elternschaft des Vaters ist Vaterschaft. 

(5) Für die Absätze 1 bis 4 ist das biologische Geschlecht des Elternteils maßgeblich. Im Zweifel ist 
anzunehmen, dass das biologische Geschlecht dem Geschlecht entspricht, das der Person zuerst zugeord-
net wurde. 

§ 1592 

Erster und zweiter Elternteil 

(1) Der erste Elternteil des Kindes ist die Geburtsmutter. 

(2) Der zweite Elternteil des Kindes ist die Person, 

1. die zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes mit der Geburtsmutter verheiratet ist (Elternteil kraft Ehe), 

2. die die Elternschaft anerkannt hat (Elternteil kraft Anerkennung), 

3. deren Elternschaft gerichtlich festgestellt ist (Elternteil kraft Feststellung). 
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(3) Hat eine Person die Elternschaft nach § 1593a übernommen, ist sie zweiter Elternteil des Kindes 
(Elternteil kraft Vereinbarung). Absatz 2 Nummer 1 und § 1594 gelten auch dann nicht, wenn die Eltern-
schaft kraft Vereinbarung infolge einer Anfechtung beseitigt ist. 

§ 1593 

Elternschaftsvereinbarung 

(1) Über die Zuordnung einer Person als zweiter Elternteil des Kindes kann vor Beginn der Schwanger-
schaft eine Elternschaftsvereinbarung geschlossen werden. 

(2) Eine Elternschaftsvereinbarung kann vorsehen, 

1. dass eine Person die Elternschaft nach § 1593a als zweiter Elternteil des Kindes übernimmt oder 

2. dass die Person, mit deren Samen das Kind gezeugt werden soll, nach § 1593b auf die Elternschaft als 
zweiter Elternteil des Kindes verzichtet. 

(3) Durch den Abschluss einer Elternschaftsvereinbarung entstehen keine Ansprüche der Beteiligten. 
Abweichende Vereinbarungen sind unwirksam. 

(4) Eine Elternschaftsvereinbarung, die unter einer Bedingung geschlossen wird, ist unwirksam. 

§ 1593a 

Elternschaftsübernahme 

(1) Eine Elternschaftsübernahme bedarf übereinstimmender Erklärungen der Beteiligten mit dem Inhalt, 
dass 

1. die Person, die zum zweiten Elternteil des Kindes bestimmt wird, die rechtliche Elternschaft für das 
Kind übernimmt, 

2. die Person, die das Kind gebären soll, der Übernahme nach Nummer 1 zustimmt und 

3. die zum zweiten Elternteil des Kindes bestimmte Person und die Person, die das Kind gebären soll, 

a) die Person bestimmen, mit deren Samen das Kind gezeugt werden soll, oder 

b) bestimmen, dass für die Zeugung des Kindes der Samen einer Person verwendet werden soll, für die 
die gerichtliche Feststellung der Elternschaft nach § 1596 Absatz 4 Nummer 3 oder 4 ausgeschlossen ist. 

(2) Eine Elternschaftsübernahme ist unwirksam, wenn die Person, die das Kind gebären soll, bereits eine 
Elternschaftsübernahme geschlossen hat, die vorsieht, dass eine andere Person dem Kind als zweiter El-
ternteil zugeordnet werden soll. 

(3) Die Elternschaft kraft Vereinbarung entsteht, wenn ein Kind im Zuordnungszeitraum der Eltern-
schaftsübernahme geboren wird. Ist in der Elternschaftsübernahme eine Person bestimmt, mit deren Sa-
men das Kind gezeugt werden soll (Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a), und übernimmt diese Person nicht 
die rechtliche Elternschaft für das Kind, entsteht die Elternschaft kraft Vereinbarung nur, wenn die ge-
richtliche Feststellung der Elternschaft dieser Person nach § 1596 Absatz 4 Nummer 1 oder 2 ausge-
schlossen ist. 

§ 1593b 

Elternschaftsverzicht 

(1) Ein Elternschaftsverzicht bedarf übereinstimmender Erklärungen der Beteiligten mit dem Inhalt, dass 

1. die Person, mit deren Samen das Kind gezeugt werden soll, auf die rechtliche Elternschaft verzichtet, 
und 

2. die Person, die das Kind gebären soll, dem Verzicht nach Nummer 1 zustimmt. 

(2) In einem Elternschaftsverzicht kann bestimmt werden, mit wem die Person, die das Kind gebären 
soll, eine Elternschaftsübernahme für das zu zeugende Kind abschließen soll. 
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§ 1593c 

Vertretungsfeindlichkeit der Elternschaftsvereinbarung 

Eine Elternschaftsvereinbarung kann nur von volljährigen Personen persönlich geschlossen werden. 
§ 1825 bleibt unberührt. 

§ 1593d 

Form der Elternschaftsvereinbarung 

(1) Eine Elternschaftsvereinbarung bedarf der öffentlichen Beurkundung. 

(2) Beglaubigte Abschriften der Elternschaftsvereinbarung sind allen Beteiligten zu übersenden. 

§ 1593e 

Zuordnungszeitraum; Tod eines Beteiligten 

(1) Eine Elternschaftsvereinbarung gilt nur für Kinder, die aus der ersten Geburt innerhalb des Zuord-
nungszeitraums hervorgehen. 

(2) Der Zuordnungszeitraum beginnt ein Jahr nach Abschluss der Elternschaftsvereinbarung. Kinder, die 
vorher geboren werden, gelten als innerhalb des Zuordnungszeitraums geboren, wenn feststeht, dass die 
Schwangerschaft erst nach Abschluss der Elternschaftsvereinbarung begonnen hat. 

(3) Der Zuordnungszeitraum endet drei Jahre nach Abschluss der Elternschaftsvereinbarung, sofern die 
Beteiligten keine andere Dauer vereinbart haben. 

(4) Die Elternschaftsvereinbarung erlischt, wenn einer der Beteiligten vor Beginn der Schwangerschaft 
verstirbt. Satz 1 gilt nicht, wenn die Person, mit deren Samen das Kind gezeugt worden ist, vor der Über-
tragung der befruchteten Eizelle auf die künftige Geburtsmutter stirbt. Es wird vermutet, dass bei Kin-
dern, die mehr als ein Jahr nach dem Todeszeitpunkt eines Beteiligten geboren werden, die Schwanger-
schaft nach diesem Todeszeitpunkt begonnen hat. 

§ 1593f 

Änderung und Aufhebung der Elternschaftsvereinbarung, Widerruf der Erklärungen zum Abschluss der Eltern-
schaftsvereinbarung 

(1) Die Beteiligten können eine Elternschaftsvereinbarung durch Vereinbarung aufheben oder ändern. 
Die Vereinbarung bedarf der öffentlichen Beurkundung. Die Änderung oder Aufhebung einer Eltern-
schaftsvereinbarung hat keine Auswirkungen auf eine Elternschaft kraft Vereinbarung für ein Kind, das 
innerhalb eines Jahres nach der Änderung oder Aufhebung der Elternschaftsvereinbarung geboren wurde, 
es sei denn, es steht fest, dass dieses erst nach der Aufhebung oder Änderung der Elternschaftsvereinba-
rung gezeugt oder der Embryo erst nach der Aufhebung oder Änderung heterolog in die Gebärmutter der 
Geburtsmutter übertragen wurde. 

(2) Jeder Beteiligte kann seine Erklärung zum Abschluss der Elternschaftsvereinbarung gegenüber den 
anderen Beteiligten einseitig widerrufen. Der Widerruf bedarf der öffentlichen Beurkundung und kann 
nicht bedingt oder befristet werden. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Für eine Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 1 und für einen Widerruf nach Absatz 2 Satz 1 gelten § 
1593 Absatz 4 sowie die §§ 1593c und 1593d Absatz 2 entsprechend. 

§ 1593g 

Unwirksamkeit der Elternschaftsvereinbarung 

(1) Eine Elternschaftsvereinbarung ist nur unwirksam, wenn die Elternschaftsvereinbarung den Erforder-
nissen der §§ 1593 bis 1593d nicht genügt. Eine Elternschaftsvereinbarung wird erst mit der nach § 85d 
in Verbindung mit § 85a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes erforderlichen Zustimmung der Ausländerbe-
hörde wirksam. 
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(2) Eine Vereinbarung nach § 1593f Absatz 1 Satz 1 oder ein Widerruf nach § 1593f Absatz 2 Satz 1 ist 
nur unwirksam, wenn die Erfordernisse des § 1593f Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 in 
Verbindung mit § 1593 Absatz 4 sowie mit § 1593c nicht erfüllt sind. 

(3) Sind seit der Eintragung in ein deutsches Personenstandsregister fünf Jahre verstrichen, so ist die 
Elternschaftsvereinbarung wirksam, auch wenn sie den Erfordernissen der §§ 1593 bis 1593d nicht ge-
nügt. Wird die Zustimmung der Ausländerbehörde nach §§ 85d und 85c des Aufenthaltsgesetzes zurück-
genommen und wird die Eintragung in einem deutschen Personenstandsregister dadurch unrichtig, wird 
die Frist nach Satz 1 gehemmt. Die Frist nach Satz 1 läuft weiter, solange die aufschiebende Wirkung 
eines Rechtsbehelfs gegen die Rücknahme nach § 80 Absatz 5 der Verwaltungsgerichtsordnung ange-
ordnet ist. 

§ 1594 

Elternschaft bei Auflösung der Ehe durch Tod 

(1) Der Ehegatte der Geburtsmutter ist auch dann Elternteil kraft Ehe, wenn die Ehe mit der Geburtsmut-
ter durch Tod aufgelöst wurde und innerhalb von 300 Tagen nach der Auflösung ein Kind geboren wird. 
Steht fest, dass das Kind mehr als 300 Tage vor seiner Geburt empfangen wurde, so ist dieser Zeitraum 
maßgebend. 

(2) Wird von einer Frau, die eine weitere Ehe geschlossen hat, ein Kind geboren, das sowohl nach Absatz 
1 Kind des früheren Ehegatten als auch nach § 1592 Absatz 2 Nummer 1 Kind des neuen Ehegatten wäre, 
so ist es nur als Kind des neuen Ehegatten anzusehen. Wird die Elternschaft angefochten und wird rechts-
kräftig festgestellt, dass der neue Ehegatte nicht Elternteil des Kindes ist, so ist es Kind des früheren 
Ehegatten. 

§ 1594a 

Erklärung zum Nichtbestehen der Elternschaft kraft Ehe 

(1) Die Elternschaft kraft Ehe besteht nicht, wenn die Geburtsmutter und der Elternteil kraft Ehe binnen 
eines Jahres nach der Geburt des Kindes gemeinsam erklären, dass die Elternschaft kraft Ehe nicht be-
stehen soll und wenn das Kind genetisch nicht vom Elternteil kraft Ehe abstammt. 

(2) 1593c gilt entsprechend. 

(3) Die gemeinsame Erklärung nach Absatz 1 bedarf der öffentlichen Beurkundung. 

(4) Beglaubigte Abschriften der gemeinsamen Erklärung sind den beiden Elternteilen und dem Standes-
amt zu übersenden. 

§ 1595 

Anerkennung der Elternschaft 

(1) Die Anerkennung ist schon vor der Geburt des Kindes zulässig. 

(2) Eine Anerkennung unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung ist unwirksam. 

(3)Eine Anerkennung ist unwirksam, solange eine andere Person zweiter Elternteil des Kindes ist. 

(4) Eine Anerkennung ist unwirksam, solange ein Verfahren nach § 1596 rechtshängig ist, in dem die 
Elternschaft einer anderen als der anerkennenden Person für dieses Kind festgestellt werden soll. Satz 1 
gilt nicht, wenn die anerkennende Person die Anerkennung zur Niederschrift des Familiengerichts nach 
§ 180 Absatz 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit erklärt. 

§ 1595a 

Zustimmungsbedürftigkeit der Anerkennung 
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(1) Die Anerkennung bedarf der Zustimmung der Geburtsmutter. Satz 1 gilt nicht, wenn die Geburtsmut-
ter verstorben ist, für tot erklärt wurde oder ihre Todeszeit nach den Vorschriften des Verschollenheits-
gesetzes festgestellt worden ist. 

(2) Die Anerkennung bedarf auch der Zustimmung des Kindes. 

(3) Für die Zustimmungen nach den Absätzen 1 und 2 gilt 1595 Absatz 1 und 2 entsprechend. 

§ 1595b 

Anerkennung und Zustimmung als höchstpersönliche Erklärungen 

(1) Eine Person kann die Elternschaft nur persönlich anerkennen. § 1825 bleibt unberührt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann der gesetzliche Vertreter einer geschäftsunfähigen Person für diese 
mit Genehmigung des Familiengerichts anerkennen; ist der gesetzliche Vertreter ein Betreuer, ist die 
Genehmigung des Betreuungsgerichts erforderlich. 

(3) Für die Zustimmung der Geburtsmutter gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) Für die Zustimmung des Kindes gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass die 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters der Genehmigung des Familien- oder Betreuungsgerichts nicht 
bedarf. Für das beschränkt geschäftsfähige Kind, das das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann 
die Zustimmung nur durch den gesetzlichen Vertreter abgegeben werden. Hat das beschränkt geschäfts-
fähige Kind das 14. Lebensjahr vollendet, kann es nur selbst zustimmen; es bedarf dazu der Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters. Steht der Geburtsmutter insoweit die elterliche Sorge für das Kind zu, gilt 
die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters in Vertretung für das Kind oder die Zustimmung zur Zu-
stimmung des Kindes als abgegeben, wenn die Geburtsmutter ihre Zustimmung zu der Anerkennung 
nach § 1595a Absatz 1 erteilt hat. 

§ 1595c 

Form; Widerruf 

(1) Die Anerkennung und die Zustimmungen müssen öffentlich beurkundet werden. 

(2) Beglaubigte Abschriften der Anerkennung und aller Erklärungen, die für die Wirksamkeit der Aner-
kennung bedeutsam sind, sind den Eltern und dem Kind sowie dem Standesamt zu übersenden. 

(3) Die anerkennende Person kann ihre Anerkennung widerrufen, wenn sie ein Jahr nach der Beurkun-
dung noch nicht wirksam geworden ist. Für den Widerruf gelten die Absätze 1 und 2, § 1595 Absatz 2 
und § 1595b Absatz 1 und 2 entsprechend. 

§ 1595d 

Anerkennung trotz bestehender Elternschaft 

(1) § 1592 Absatz 2 Nummer 1 und 2, Absatz 3 Satz 1 und § 1594 gelten nicht, wenn 

1. eine andere Person die Elternschaft für das Kind anerkennt, 

2. das Kind genetisch von der anerkennenden Person abstammt und 

3. die anerkennende Person und die Geburtsmutter keinen Elternschaftsverzicht vereinbart haben. 

(2) § 1595 Absatz 3 ist nicht anzuwenden. 

(3) Neben den nach den § 1595a und 1595b notwendigen Erklärungen bedarf die Anerkennung der Zu-
stimmung des zweiten Elternteils; für diese Zustimmung gelten § 1595 Absatz 1 und 2, § 1595b Ab-
satz 1 und 2, § 1595c Absatz 1 und 2und § 1595e Absatz 1 entsprechend. § 1595a Absatz 1 Satz 2 gilt 
für die Zustimmung des zweiten Elternteils entsprechend, wenn die Anerkennung und die übrigen not-
wendigen Erklärungen vor Ablauf des ersten Lebensjahres des Kindes abgegeben werden. 

§ 1595e 

Unwirksamkeit von Anerkennung, Zustimmung und Widerruf 
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(1) Anerkennung, Zustimmung und Widerruf sind nur unwirksam, wenn sie den Erfordernissen nach den 
§§ 1595 bis 1595d nicht genügen. Anerkennung und Zustimmung sind auch unwirksam, solange die nach 
§ 85a des Aufenthaltsgesetzes erforderliche Zustimmung der Ausländerbehörde nicht erteilt ist. 

(2) § 1593g Absatz 3 gilt entsprechend. Existiert noch kein Eintrag in einem deutschen Personenstands-
register und wurde die Anerkennung oder die Zustimmung in einer deutschen Auslandsvertretung beur-
kundet, so beginnt die nach Satz 1 laufende Frist mit der Beurkundung, 

1. wenn in der Urkunde fehlerhaft vermerkt ist, dass die Zustimmung der Ausländerbehörde zur Aner-
kennung der Elternschaft erteilt wurde, oder 

2. wenn der oder die Beteiligte über die Erforderlichkeit dieser Zustimmung nicht von der Ausländerbe-
hörde belehrt wurde. 

Im Falle des Satzes 2 gilt § 1593g Absatz 3 Satz 2 und 3 entsprechend. 

§ 1596 

Gerichtliche Feststellung der Elternschaft 

(1) Besteht keine Elternschaft nach § 1592 Absatz 2 oder 3 oder 1594, kann die Elternschaft gerichtlich 
festgestellt werden. Als zweiter Elternteil im Sinne des § 1592 Absatz 2 Nummer 3 wird die Person fest-
gestellt, mit deren Samen das Kind gezeugt wurde. 

(2) Im Verfahren auf gerichtliche Feststellung der Elternschaft wird vermutet, dass das Kind mit dem 
Samen derjenigen Person gezeugt wurde, die mit der Geburtsmutter während der Empfängniszeit ge-
schlechtlichen Verkehr hatte. Satz 1 gilt nicht, wenn schwerwiegende Zweifel an der Elternschaft beste-
hen. 

(3) Als Empfängniszeit gilt die Zeit von dem 300. bis zu dem 181. Tage vor der Geburt des Kindes, 
einschließlich sowohl des 300. als auch des 181. Tages. Steht fest, dass das Kind außerhalb des Zeitraums 
des Satzes 1 empfangen worden ist, so gilt dieser abweichende Zeitraum als Empfängniszeit. 

(4) Nicht als Elternteil des Kindes festgestellt werden kann eine Person, mit deren Samen das Kind ge-
zeugt worden ist, wenn 

1. diese Person in einer Elternschaftsvereinbarung ohne eine Bestimmung im Sinne des § 1593b Absatz 
2 auf die rechtliche Elternschaft verzichtet hat, 

2. diese Person in einer Elternschaftsvereinbarung mit einer Bestimmung nach § 1593b Absatz 2 auf die 
rechtliche Elternschaft verzichtet hat und die erforderliche Elternschaftsübernahme geschlossen wurde, 

3. diese Person 

a) ihren Samen einer Entnahmeeinrichtung im Sinne von § 2 Absatz 1 des Keimzellspendenregisterge-
setzes zur Verfügung gestellt hat, 

b) vor der Zeugung gegenüber der Entnahmeeinrichtung schriftlich auf ihre Elternschaft verzichtet hat 
und 

das Kind durch eine ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung in einer Einrichtung der medizinischen 
Versorgung nach § 1a Nummer 9 des Transplantationsgesetzes unter heterologer Verwendung dieses Sa-
mens gezeugt worden ist oder 

4. diese Person und die Person, mit deren Eizelle das Kind erzeugt wurde, gegenüber einer Einrichtung 
der medizinischen Versorgung im Sinne von § 1a Nummer 9 des Transplantationsgesetzes vor der Über-
tragung schriftlich auf ihre Elternschaft verzichtet haben und das Kind durch heterologe Übertragung des 
Embryos in die Gebärmutter der Geburtsmutter entstanden ist. 

(5) Absatz 4 gilt nicht, wenn die Geburtsmutter und die Person, mit deren Samen das Kind gezeugt wer-
den soll, im Zeitpunkt des Elternschaftsverzichts miteinander verheiratet sind. Heiraten sie einander spä-
ter, steht Absatz 4 der Feststellung nicht mehr entgegen. 
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(6) Leidet die Erklärung der Person nach Absatz 4 Nummer 1 oder 2 an einem Willensmangel nach § 119 
Absatz 1 oder § 123, steht Absatz 4 ihrem Antrag auf Feststellung nicht entgegen. Satz 1 gilt für die 
Zustimmung nach § 1593b Absatz 1 Nummer 2 entsprechend. Absatz 4 Nummer 2 gilt auch dann nicht, 
wenn eine der Erklärungen der nach § 1593b Absatz 2 erforderlichen Elternschaftsübernahme an einem 
Willensmangel nach § 119 Absatz 1 oder § 123 leidet. 

§ 1596a 

Feststellungsberechtigung 

(1) Den Antrag auf Feststellung der Elternschaft nach 1596 können folgende Personen stellen: 

1. das Kind, 

2. die Geburtsmutter, 

3. die Person, die als Elternteil nach § 1592 Absatz 2 Nummer 3 festgestellt werden soll. 

Der Antrag kann auch gestellt werden, wenn das Kind oder die Person nach Satz 1 Nummer 3 verstorben 
ist. 

(2) Der Antrag auf Feststellung nach § 1596 kann nicht durch einen Bevollmächtigten gestellt werden; § 
1712 bleibt unberührt. 

(3) Ein geschäftsfähiger Betreuter kann die Feststellung nur selbst beantragen. 

(4) Ist die nach Absatz 1 feststellungsberechtigte Person geschäftsunfähig oder hat sie das 14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet, kann nur ihr gesetzlicher Vertreter den Antrag nach Absatz 1 Satz 1 stellen. 

(5) Ist die nach Absatz 1 feststellungsberechtigte Person in der Geschäftsfähigkeit beschränkt und hat sie 
das 14. Lebensjahr vollendet, kann sie den Antrag nur selbst stellen. Sie bedarf hierzu nicht der Zustim-
mung ihres gesetzlichen Vertreters. 

§ 1597 

Anfechtung der Elternschaft 

(1) Die Elternschaft der Geburtsmutter ist unanfechtbar. 

(2) Eine Elternschaft nach § 1592 Absatz 2 Nummer 1 oder 2, Absatz 3 oder nach 1594 besteht nicht, 
wenn das Familiengericht auf Grund einer Anfechtung rechtskräftig feststellt, dass die dem Kind zuge-
ordnete Person nicht Elternteil des Kindes ist. 

(3) Die Anfechtung wirkt auf den Zeitpunkt der Geburt des Kindes zurück. 

(4) Die Anfechtung hat Erfolg, wenn eine anfechtungsberechtigte Person sie innerhalb der Anfechtungs-
frist nach Maßgabe der §§ 1597a bis 1597c durch Antrag beim Familiengericht erklärt und das Kind 
genetisch nicht von der Person abstammt, die ihm nach § 1592 Absatz 2 Nummer 1 oder 2, Absatz 3 oder 
§ 1594 als Elternteil zugeordnet ist, soweit die §§ 1597d bis 1597j nichts anderes bestimmen. 

§ 1597a 

Anfechtungsberechtigung 

(1) Berechtigt, die Elternschaft anzufechten, sind: 

1. der zweite Elternteil, 

2. die Geburtsmutter, 

3. die Person, die die Feststellung ihrer Elternschaft begehrt und an Eides statt versichert, 

a) während der Empfängniszeit mit der Geburtsmutter Geschlechtsverkehr gehabt zu haben oder 

b) vor oder während der Empfängniszeit der Geburtsmutter ihren Samen zur Zeugung eines Kindes zur 
Verfügung gestellt zu haben, und 
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4. das Kind. 

(2) Nicht anfechtungsberechtigt nach Absatz 1 Nummer 3 ist, wer nach 1596 Absatz 4 von der gerichtli-
chen Feststellung der Elternschaft ausgeschlossen ist. 

(3) Der Antrag kann auch gestellt werden, wenn das Kind oder der Elternteil, dessen Elternschaft ange-
fochten wird, verstorben ist. 

§ 1597b 

Anfechtung durch einen Bevollmächtigten, bei Betreuung, fehlender oder beschränkter Geschäftsfähigkeit 

(1) Die Anfechtung kann nicht durch einen Bevollmächtigten erklärt werden. 

(2) § 1596a Absatz 3 bis 5 gilt entsprechend. Die Anfechtung durch den gesetzlichen Vertreter ist nur 
zulässig, wenn sie dem Wohl des Vertretenen dient. Eine Vertretung des Kindes durch einen nach § 1597a 
Absatz 1 Nummer 1 oder 2 anfechtungsberechtigten Elternteil ist ausgeschlossen, wenn eine Anfechtung 
durch den Elternteil ausgeschlossen ist. 

§ 1597c 

Anfechtungsfristen 

(1) Die Elternschaft kann binnen zwei Jahren durch Antrag beim Familiengericht angefochten werden. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die anfechtungsberechtigte Person von Umständen erfährt, 
die gegen die Elternschaft sprechen. Die Frist beginnt nicht vor der Geburt des Kindes und nicht, bevor 
die Elternschaft wirksam geworden ist. 

(2) Die Frist beginnt nicht vor Eintritt der Volljährigkeit und nicht vor dem Zeitpunkt, in dem die anfech-
tungsberechtigte Person selbst von Umständen erfährt, die gegen die Elternschaft sprechen; sie endet 
nicht vor Vollendung des 21. Lebensjahres. Dies gilt nicht, wenn der gesetzliche Vertreter einer minder-
jährigen anfechtungsberechtigten Person die Elternschaft anficht. 

(3) Hat der gesetzliche Vertreter einer geschäftsunfähigen Person die Elternschaft nicht rechtzeitig ange-
fochten, so kann die anfechtungsberechtigte Person nach dem Wegfall ihrer Geschäftsunfähigkeit die 
Elternschaft selbst anfechten. Die Frist beginnt nicht vor dem Zeitpunkt, zu dem die Person selbst von 
Umständen erfährt, die gegen die Elternschaft sprechen. 

(4) Die Frist wird durch die Einleitung eines Verfahrens nach 1597 oder § 1598 gehemmt; § 204 Absatz 2 
gilt entsprechend. Solange eine schutzwürdige sozial-familiäre Beziehung nach § 1597i Absatz 3 besteht, 
ist die Frist für eine nach § 1597a Absatz 1 Nummer 2 bis 4 anfechtungsberechtigte Person gehemmt. 
Die Hemmung nach Satz 2 endet, sobald die nach § 1597a Absatz 1 Nummer 2 bis 4 anfechtungsberech-
tigte Person von Umständen erfährt, die für den Wegfall der Schutzwürdigkeit der sozial-familiären Be-
ziehung (§ 1597i Absatz 4) sprechen. Die Hemmung nach Satz 2 endet spätestens, wenn seit Wegfall der 
Schutzwürdigkeit der sozial-familiären Beziehung zwei Jahre verstrichen sind. Die Frist ist auch ge-
hemmt, solange die anfechtungsberechtigte Person widerrechtlich durch Drohung an der Anfechtung ge-
hindert wird. Im Übrigen sind § 204 Absatz 1 Nummer 4, 8, 13, 14 und Absatz 2 sowie die §§ 206 und 
210 entsprechend anzuwenden. 

(5) Erlangt das Kind Kenntnis von Umständen, auf Grund derer die Folgen der Elternschaft für es unzu-
mutbar werden, so beginnt für das Kind mit diesem Zeitpunkt die Frist des Absatzes 1 Satz 1 erneut. 

§ 1597d 

Erfolglosigkeit der Anfechtung wegen Kenntnis 

Die Anfechtung hat keinen Erfolg, wenn die Person, die die Elternschaft für ein Kind anerkannt hat, im 
Zeitpunkt der Anerkennung wusste, dass das Kind nicht genetisch von ihr abstammt; dies gilt nicht in 
den Fällen des § 1597f. Für die Zustimmung der Geburtsmutter und die Zustimmung des Kindes gilt 
Satz 1 entsprechend. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die anfechtungsberechtigte Person die Eltern-
schaft persönlich angefochten hat und im Zeitpunkt der Anerkennung oder Zustimmung nicht geschäfts-
fähig war oder der Einwilligung ihres Betreuers bedurfte. 
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§ 1597e 

Erfolglosigkeit der Anfechtung einer Elternschaft bei Elternschaftsverzicht 

Die Anfechtung einer Elternschaft kraft Vereinbarung hat keinen Erfolg, wenn das Kind mit dem Samen 
der Person gezeugt wurde, die nach § 1593b auf die Elternschaft verzichtet hat. Satz 1 gilt nicht, wenn 
das Kind die Elternschaft anficht, weil die Folgen der Elternschaft für das Kind unzumutbar geworden 
sind. 

§ 1597f 

Erfolglosigkeit der Anfechtung bei ärztlich unterstützter künstlicher Befruchtung mittels Samenspende oder bei 
heterologer Übertragung eines Embryos 

(1) Die Anfechtung der Elternschaft für ein Kind, das in einer Einrichtung der medizinischen Versorgung 
nach § 1a Nummer 9 des Transplantationsgesetzes durch eine ärztlich unterstützte künstliche Befruch-
tung der Geburtsmutter mittels heterologer Verwendung von Samen gezeugt wurde, hat keinen Erfolg, 
wenn 

1. die Person, mit deren Samen das Kind gezeugt wurde, vor der Zeugung schriftlich gegenüber einer 
Entnahmeeinrichtung nach § 2 Absatz 1 des Keimzellspendenregistergesetzes auf ihre Elternschaft ver-
zichtet hat und 

2. sowohl der Elternteil, dessen Elternschaft angefochten wird, als auch die Geburtsmutter vor Beginn 
der Schwangerschaft schriftlich in die künstliche Befruchtung mittels Verwendung des Samens der in 
Nummer 1 genannten Person eingewilligt haben. 

(2) Die Anfechtung der Elternschaft für ein Kind, das aus der heterologen Übertragung eines Embryos in 
die Gebärmutter der Geburtsmutter hervorgegangen ist, hat keinen Erfolg, wenn vor der Übertragung 

1. die beiden Personen, mit deren Samen und Eizelle das Kind erzeugt wurde, schriftlich auf ihre Eltern-
schaft verzichtet haben und 

2. sowohl der Elternteil, dessen Elternschaft angefochten wird, als auch die Geburtsmutter schriftlich in 
die Übertragung des so erzeugten Embryos eingewilligt haben. 

(3) Die Elternschaftsübernahme gilt als schriftliche Einwilligung in die künstliche Befruchtung oder in 
die Übertragung im Sinne der Absätze 1 und 2. 

(4) 1597e Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 1597g 

Anfechtung bei Willensmangel 

(1) § 1597d gilt nicht, wenn die Anerkennung oder Zustimmung der anfechtenden Person an einem Wil-
lensmangel nach § 119 Absatz 1 oder § 123 leidet. 

(2) Die §§ 1597e und 1597f gelten nicht, wenn die Erklärung der anfechtenden Person im Rahmen der 
Elternschaftsvereinbarung oder ihre Einwilligungserklärung nach § 1597f Absatz 1 Nummer 2 oder Ab-
satz 2 Nummer 2 an einem Willensmangel nach § 119 Absatz 1 oder § 123 leidet. 

§ 1597h 

Feststellbarkeit der Elternschaft der anfechtenden Person 

Die Anfechtung durch eine nach § 1597a Absatz 1 Nummer 3 anfechtungsberechtigte Person hat nur Er-
folg, wenn ihre Elternschaft nach § 1596 gerichtlich festgestellt werden kann. 

§ 1597i 

Erfolglosigkeit der Anfechtung wegen Vorrangs der bestehenden Elternschaft; schutzwürdige sozial-familiäre 
Beziehung 
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(1) Besteht zwischen dem Kind und dem Elternteil, dessen Elternschaft angefochten wird, eine schutz-
würdige sozial-familiäre Beziehung, hat die Anfechtung durch eine nach § 1597a Absatz 1 Nummer 2 
bis 4 anfechtungsberechtigte Person nur Erfolg, wenn das Familiengericht feststellt, dass der Fortbestand 
der Elternschaft nicht der Billigkeit entspricht. Ist das Kind minderjährig, entspricht diejenige Entschei-
dung der Billigkeit, die dem Wohl des Kindes unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der 
Beteiligten am besten entspricht. 

(2) Erfolgt die Anfechtung durch eine nach § 1597a Absatz 1 Nummer 3 anfechtungsberechtigte Person, 
ist insbesondere auch ihr Interesse an der Erlangung der rechtlichen Elternschaft zu berücksichtigen, das 
in der Regel besonders schwer wiegt, wenn die anfechtungsberechtigte Person und das Kind zueinander 
ebenfalls eine schutzwürdige sozial-familiäre Beziehung haben. Die Absätze 3 und 4 gelten entspre-
chend. 

(3) Eine schutzwürdige sozial-familiäre Beziehung besteht, wenn der Elternteil für das Kind tatsächliche 
Verantwortung trägt oder bis zum Zeitpunkt seines Todes getragen hat. Eine Übernahme tatsächlicher 
Verantwortung liegt in der Regel vor, wenn der Elternteil mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Ge-
meinschaft zusammengelebt hat. In der Regel besteht noch keine schutzwürdige sozial-familiäre Bezie-
hung zu einem Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

(4) Eine sozial-familiäre Beziehung ist in der Regel nicht mehr schutzwürdig, 

1. wenn der Elternteil oder das Kind gestorben, für tot erklärt oder sein Todeszeitpunkt nach den Vor-
schriften des Verschollenheitsgesetzes festgestellt worden ist und seit diesem Zeitpunkt ein Jahr verstri-
chen ist, 

2. wenn der Umgang des Elternteils mit dem Kind abgebrochen ist und seit dem Abbruch ein Jahr ver-
strichen ist, 

3. wenn die nach § 1597a Absatz 1 Nummer 3 anfechtungsberechtigte Person, die Geburtsmutter und das 
Kind einen gemeinsamen Haushalt begründet haben, 

4. wenn der Elternteil in die Annahme des Kindes nach § 1747 eingewilligt hat, 

5. wenn ein Umstand eingetreten ist, der die Folgen der Elternschaft für das Kind unzumutbar macht. 

§ 1597j 

Elternschaftsvermutung im Anfechtungsverfahren 

(1) In dem Verfahren auf Anfechtung der Elternschaft wird vermutet, dass das Kind genetisch von der 
Person abstammt, deren Elternschaft nach § 1592 Absatz 2 Nummer 1 oder 2, Absatz 3 oder 1594 besteht. 
Die Vermutung gilt nicht, wenn die Person, die die Elternschaft anerkannt hat, die Elternschaft anficht 
und ihre Anerkennung unter einem Willensmangel nach § 119 Absatz 1 oder § 123 leidet; in diesem Fall 
ist § 1596 Absatz 2 bis 4 entsprechend anzuwenden. Satz 2 gilt zugunsten einer Person, die der Anerken-
nung der Elternschaft zugestimmt hat, entsprechend. 

(2) Wird eine Elternschaft kraft Vereinbarung angefochten und hat die Elternschaftsvereinbarung die 
Zeugung eines Kindes mittels Samenspende eines Dritten vorgesehen, wird vermutet, dass das Kind ge-
netisch von diesem Dritten abstammt und die zur Elternschaftsvereinbarung führenden Willenserklärun-
gen nicht auf Willensmängeln beruhen. 

(3) Besteht keine Elternschaftsvereinbarung und haben die Geburtsmutter und der zweite Elternteil nach 
§ 1597f Absatz 1 Nummer 2 in die ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung der Geburtsmutter mittels 
Samenspende eines Dritten eingewilligt, wird vermutet, dass 

1. der Dritte schriftlich gegenüber der Entnahmeeinrichtung nach § 2 Absatz 1 des Keimzellspendenre-
gistergesetzes auf seine Elternschaft verzichtet hat, 

2. die Willenserklärungen nicht auf Willensmängeln nach § 1597g beruhen und 

3. das Kind mit dem Samen des Dritten gezeugt wurde. 
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(4) Besteht keine Elternschaftsvereinbarung und haben die Geburtsmutter und der zweite Elternteil nach 
§ 1597f Absatz 1 Nummer 2 in die Übertragung eines hierzu freigegebenen Embryos in die Gebärmutter 
der Geburtsmutter eingewilligt, wird vermutet, dass 

1. die Personen, mit deren Samen und Eizelle der Embryo erzeugt wurde, schriftlich gegenüber der Ein-
richtung der medizinischen Versorgung auf ihre Elternschaft verzichtet haben, 

2. die Willenserklärungen nicht auf Willensmängeln nach § 1597g beruhen und 

3. das Kind aus dem Embryo entstanden ist. 

§ 1598 

Gerichtliche Feststellung der genetischen Abstammung 

(1) Die genetische Abstammung des Kindes ist auf Antrag durch das Familiengericht festzustellen. An-
tragsberechtigt sind 

1. jeder der Elternteile: zur Feststellung der genetischen Abstammung des Kindes von einem Elternteil, 

2. das Kind: zur Feststellung der genetischen Abstammung jeweils von beiden Elternteilen sowie von 
einem mutmaßlich genetischen Elternteil und 

3. ein mutmaßlich genetischer Elternteil: zur Feststellung der genetischen Abstammung des Kindes von 
diesem. 

(2) Für den Antrag gelten § 1597a Absatz 3 und § 1597b Absatz 1 sowie Absatz 2 Satz 1 und 2 entspre-
chend. 

(3) In den Fällen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 muss der Antragssteller ernsthaftes Interesse an dem 
Kind gezeigt haben. 

(4) Die Regelungen über die gerichtliche Feststellung und über die Anfechtung der Elternschaft bleiben 
unberührt.“ 

15. § 1602 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

16. § 1603 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

17. § 1606 Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben. 

18. § 1607 wird wie folgt gändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „des § 1603“ durch die Wörter „der §§ 1603 und 1615c Absatz 1“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Vater“ durch die Wörter „zweiter Elternteil“ ersetzt. 

19. § 1609 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 1603 2 Satz 2“ durch die Wörter „§ 1615c Absatz 1 Satz 2“ ersetzt. 

b) In Nummer 2 werden nach den Wörtern „oder im Fall einer Scheidung wären“ die Wörter „oder die 
Unterhaltsansprüche aus Anlass der Geburt oder Schwangerschaft haben“ eingefügt. 

20. § 1611 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 

b) Absatz 3 wird Absatz 2. 

21. § 1612 wird wie folgt geändert: 



 

Drucksache 20/14263 – 22 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 

b) Absatz 3 wird Absatz 2. 

22. Die §§ 1612a bis 1612c werden aufgehoben. 

23. In 1613 Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter „wegen eines unregelmäßigen außergewöhnlich hohen Be-
darfs (Sonderbedarf)“ durch die Wörter „wegen eines nicht vorhersehbar auftretenden Sonderbedarfs nach 
§ 1615d Absatz 3 Nummer 2“ ersetzt. 

24. Dem § 1614 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Für einen Unterhaltsanspruch nach § 1361 gilt dies nur, solange das Scheitern der Ehe nicht unwider-
legbar zu vermuten ist (§ 1566 Absatz 2).“ 

25. Nach § 1615 wird Untertitel 2 durch die folgenden Untertitel 2 bis 4 ersetzt: 

„Untertitel 2 

Besondere Vorschriften für den Kindesunterhalt 

 

§ 1615a 

Unterhaltspflicht der Eltern 

(1) Haben Eltern einem Kind, das unverheiratet ist, Unterhalt zu gewähren, so können sie bestimmen, in 
welcher Art und für welche Zeit im Voraus der Unterhalt gewährt werden soll, sofern auf die Belange 
des Kindes die gebotene Rücksicht genommen wird. Ist das Kind minderjährig, so kann ein Elternteil, 
dem die Sorge für die Person des Kindes nicht zusteht, eine Bestimmung nur für die Zeit treffen, in der 
das Kind in seinen Haushalt aufgenommen ist. 

(2) Unterhalt kann durch Geldrente und durch Naturalleistungen gewährt werden. 

(3) Besteht für ein Kind keine Elternschaft nach § 1592 Absatz 2 Nummer 1, Absatz 3 oder § 1594 und 
haben die Eltern das Kind auch nicht während ihrer Ehe gezeugt oder nach seiner Geburt die Ehe mitei-
nander geschlossen, gelten die allgemeinen Vorschriften, soweit sich nichts anderes aus den folgenden 
Vorschriften ergibt. 

§ 1615b 

Bedürftigkeit des Kindes 

(1) § 1602 gilt mit der Maßgabe, dass eigenes Einkommen des Kindes 

1. seine Bedürftigkeit nach Billigkeit nicht mindert, wenn für die Erzielung des Einkommens keine Ob-
liegenheit besteht, 

2. seine Bedürftigkeit zur Hälfte mindert, wenn ein Elternteil das Kind ganz überwiegend betreut (§ 1615f 
Absatz 2), und 

3. in allen anderen Fällen seine Bedürftigkeit in vollem Umfang mindert. 

(2) Ein minderjähriges Kind kann, auch wenn es eigenes Vermögen hat, von seinen Eltern die Gewährung 
des Unterhalts insoweit verlangen, als die Einkünfte seines Vermögens und der Ertrag seiner Arbeit zum 
Unterhalt nicht ausreichen. 

§ 1615c 

Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten; Verordnungsermächtigung 

(1) Kann ein unterhaltspflichtiger Elternteil den Unterhalt für das Kind nicht leisten, ohne seinen eigenen 
angemessenen Unterhalt nach § 1603 zu gefährden, so ist er seinem minderjährigen Kind gegenüber 
verpflichtet, alle verfügbaren Mittel zu seinem und des Kindes Unterhalt gleichmäßig zu verwenden. 
Minderjährigen Kindern stehen volljährige Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gleich, 
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solange sie im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben und sich in der allgemeinen Schulausbil-
dung befinden. Die Verpflichtung nach Satz 1 besteht nicht, wenn 

1. die Eltern die verfügbaren Mittel zur Sicherung des eigenen notwendigen Unterhalts benötigen, 

2. ein anderer unterhaltspflichtiger Verwandter vorhanden ist oder 

3. der Unterhalt des Kindes aus dem Stamm seines Vermögens bestritten werden kann. 

(2) Der notwendige Unterhalt eines Elternteils, der einem Kind nach Absatz 1 Unterhalt zu gewähren hat, 
setzt sich zusammen aus: 

1. dem Betrag nach der Regelbedarfsstufe 1 der Anlage (zu § 28) des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
in der jeweils gültigen Fassung zuzüglich eines Aufschlags von 10 Prozent, 

2. einem Betrag für angemessene Versicherungen, 

3. einem Zusatzbetrag für Erwerbstätige sowie 

4. den angemessenen Wohn- und Heizkosten. 

(3) Wohnkosten sind in der Regel angemessen, wenn die Größe der Wohnung den Bedarf des Verpflich-
teten und der von ihm zu betreuenden Kinder deckt und die Kosten der Wohnung den Höchstbetrag 
gemäß § 12 Absatz 2 bis 5 des Wohngeldgesetzes in Verbindung mit der Anlage der Wohngeldverord-
nung in der jeweils geltenden Fassung nicht überschreitet. Heizkosten sind in der Regel angemessen, 
wenn sie dem Betrag entsprechen, der im steuerfrei zu stellenden Existenzminimum für durchschnittliche 
Heizkosten Alleinstehender enthalten ist. 

(4) Das Bundesministerium der Justiz legt die Beträge für den notwendigen Unterhalt des Verpflichteten 
nach Absatz 2 durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, fest. Die 
Festlegung erfolgt erstmals für das Jahr, das auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes folgt. Das Bundesmi-
nisterium der Justiz überprüft jährlich, ob eine Anpassung der festgelegten Beträge erforderlich ist. 

§ 1615d 

Maß des Unterhalts des Kindes 

(1) Minderjährige und ihnen gemäß § 1615c Absatz 1 Satz 2 gleichgestellte volljährige Kinder leiten ihre 
Lebensstellung von der Lebensstellung beider Eltern ab. Ist ein Elternteil nicht leistungsfähig, so ist die 
Lebensstellung des leistungsfähigen Elternteils maßgebend. 

(2) Ein Kind kann Unterhalt für eine angemessene Vorbildung zu einem Beruf verlangen, soweit diese 
der Begabung und den Fähigkeiten, dem Leistungswillen und den beachtenswerten Neigungen des Kin-
des entspricht; das Kind hat die Ausbildung zielstrebig und ernsthaft zu betreiben. 

(3) Zusatzbedarf eines Kindes, der in den Bedarfssätzen nach § 1615e nicht enthalten ist, ist vom Unter-
halt umfasst, wenn und soweit er sachlich begründet und den Eltern wirtschaftlich zumutbar ist und 

1. er regelmäßig während eines längeren Zeitraums anfällt (Mehrbedarf) oder 

2. er einmalig oder während eines begrenzten Zeitraums anfällt und außergewöhnlich hoch ist (Sonder-
bedarf). 

§1615e 

Mindestbedarf minderjähriger Kinder; Verordnungsermächtigung 

(1) Der Unterhaltsbedarf des minderjährigen Kindes bestimmt sich als Prozentsatz des jeweiligen Min-
destbedarfs. Der Mindestbedarf errechnet sich aus 

1. dem Betrag der jeweiligen Regelbedarfsstufe des Kindes nach der Anlage (zu § 28) des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch zuzüglich des pauschalierten monatlichen Bedarfs des Kindes für Unterkunft 
und Heizung in der Höhe, in der er dem steuerfrei zu stellenden sächlichen Existenzminimum eines Kin-
des zu Grunde liegt, sowie 
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2. den maßgeblichen pauschalierten Beträgen für Bildung und Teilhabe nach § 34 des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch. 

(2) Als Betrag der jeweiligen Regelbedarfsstufe des Kindes (Absatz 1 Satz 2 Nummer 1) wird berück-
sichtigt: 

1. bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres (erste Altersstufe) der Betrag der Regelbedarfsstufe 6 
nach der Anlage (zu § 28) des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, 

2. vom siebten bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres (zweite Altersstufe) der Betrag der Regel-
bedarfsstufe 5 der Anlage (zu § 28) des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und 

3. vom 13. Lebensjahr an (dritte Altersstufe) der Betrag der Regelbedarfsstufe 4 nach der Anlage (zu § 
28) des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. 

(3) Der sich bei der Berechnung des Unterhaltsbedarfs ergebende Betrag ist auf volle Euro aufzurunden. 

(4) Der Unterhaltsbedarf für eine höhere Altersstufe ist ab dem Beginn des Monats maßgebend, in dem 
das Kind das betreffende Lebensjahr vollendet. 

(5) Das Bundesministerium der Justiz legt den Mindestbedarf durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, fest. Die Festlegung erfolgt erstmals für das Jahr, das auf das In-
krafttreten dieses Gesetzes folgt. Das Bundesministerium der Justiz überprüft jährlich, ob eine Anpassung 
der festgelegten Beträge erforderlich ist. 

§ 1615f 

Haftungsverteilung zwischen den Eltern; Betreuungsmodelle 

(1) Die Eltern haften für den Unterhalt des Kindes anteilig nach ihren Erwerbs- und Vermögensverhält-
nissen, soweit nicht in den Absätzen 2 bis 4 etwas anderes bestimmt ist. Die Haftung ist in der Regel auf 
den eigenen angemessenen Unterhalt begrenzt. 

(2) Betreut ein Elternteil das minderjährige Kind ganz überwiegend (Residenzmodell), so erfüllt er seine 
Verpflichtung, zum Unterhalt des Kindes beizutragen, in der Regel durch die Pflege und die Erziehung 
des Kindes. Eine ganz überwiegende Betreuung liegt in der Regel dann vor, wenn sich das Kind zu mehr 
als 70 Prozent bei diesem Elternteil aufhält. 

(3) Im Fall der geteilten Betreuung eines minderjährigen Kindes, die nicht genau hälftig erfolgt (asym-
metrisches Wechselmodell), erfüllt jeder Elternteil seine Verpflichtung, zum Unterhalt des Kindes bei-
zutragen, durch die Pflege und die Erziehung des Kindes und nach seinen Erwerbs- und Vermögensver-
hältnissen. Der mitbetreuende Elternteil zahlt Unterhalt in Höhe seines Anteils am Barbedarf für das 
Kind. Hiervon sind durch den anderen Elternteil die erforderlichen Anschaffungen für das Kind zu täti-
gen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Im Fall der geteilten Betreuung eines minderjährigen Kindes, die genau hälftig erfolgt (symmetrisches 
Wechselmodell), haften die Eltern für den Unterhalt im Verhältnis ihrer Erwerbs- und Vermögensver-
hältnisse. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(5) Die Betreuungsanteile werden in der Regel ermittelt, indem die Übernachtungen, die ein Kind beim 
jeweiligen Elternteil im Zeitraum eines Jahres verbringt, ins Verhältnis zu der Anzahl der Nächte eines 
Jahres gesetzt werden. 

§ 1615g 

Deckung des Bedarfs des Kindes und Anrechnung des Kindergeldes 

(1) Wird das minderjährige Kind im asymmetrischen Wechselmodell betreut, so gilt der Unterhaltsbedarf 
im Haushalt des mitbetreuenden Elternteils im Umfang von 15 Prozent des Lebensbedarfs nach § 1615d 
als durch Naturalleistungen erfüllt. 
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(2) Haften die Eltern nach § 1615f Absatz 3 und 4 anteilig für den Bedarf des minderjährigen Kindes 
oder wird das Kind von einem Elternteil nach § 1615f Absatz 2 ganz überwiegend betreut, so ist der an 
das Kind zu zahlende Unterhalt 

1. um das halbe Kindergeld zu erhöhen, wenn der nach § 1615f Absatz 3 oder Absatz 4 zahlungsver-
pflichtete Elternteil das Kindergeld erhält oder 

2. um das halbe Kindergeld zu reduzieren, wenn der nicht zahlungsverpflichtete Elternteil das Kindergeld 
erhält. 

In allen anderen Fällen erfolgt eine dem Satz 1 entsprechende Verrechnung in voller Höhe des Kinder-
geldes. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für regelmäßig wiederkehrende Leistungen, soweit sie den Anspruch auf 
Kindergeld ausschließen. 

§ 1615h 

Berechnung des Unterhalts im asymmetrischen Wechselmodell 

(1) Der Unterhaltsbedarf des Kindes bemisst sich nach § 1615d Absatz 1. 

(2) Können beide Eltern ihren eigenen angemessenen Unterhalt decken, so ist eine Haftungsquote für den 
durch den mitbetreuenden Elternteil zu leistenden Unterhalt zu errechnen. Hierfür wird das Einkommen 
des mitbetreuenden Elternteils um den eigenen angemessenen Unterhalt nach § 1603 reduziert. Die Dif-
ferenz wird durch die um den angemessenen Unterhalt beider Eltern reduzierte Summe der Einkommen 
beider Eltern geteilt. Zu diesem Quotienten wird ein pauschaler Haftungsanteil von 0,67 addiert. Die 
Summe ist zu halbieren. Das Ergebnis entspricht der endgültigen Haftungsquote. 

(3) Der an das Kind zu zahlende Unterhalt wird ermittelt, indem 

1. der Bedarf nach Absatz 1 mit der Haftungsquote nach Absatz 2 multipliziert wird, 

2. das Produkt aus Absatz 3 Nummer 1 um einen Anteil von 15 Prozent bezogen auf den Bedarf nach 
Absatz 1 bereinigt wird und 

3. auf die Differenz aus Nummer 2 das halbe Kindergeld angerechnet wird, wenn dieses von dem haupt-
betreuenden Elternteil bezogen wird. 

Wird das halbe Kindergeld abweichend von Satz 1 Nummer 3 nicht durch den hauptbetreuenden Eltern-
teil bezogen, so wird es dem Zahlbetrag hinzugerechnet. 

(4) Im Fall des § 1615d Absatz 1 Satz 2 wird der an das Kind zu zahlende Unterhalt ermittelt, indem 

1. der Bedarf nach Absatz 1 um einen Anteil von 15 Prozent bereinigt wird und 

2. auf diese Differenz das halbe Kindergeld angerechnet wird, wenn dieses durch den hauptbetreuenden 
Elternteil bezogen wird. Andernfalls wird das halbe Kindergeld dem Zahlbetrag hinzugerechnet. 

(5) Der an das Kind zu zahlende Unterhalt ist auf Angemessenheit zu überprüfen. 

§ 1615i 

Verwirkung 

§ 1611 Absatz 1 ist auf die Unterhaltspflicht von Eltern gegenüber ihren minderjährigen Kindern nicht 
anzuwenden. 

§ 1615j 

Vereinbarungen 

Betreuen die Eltern das minderjährige Kind im asymmetrischen oder symmetrischen Wechselmodell, so 
können sie durch Vereinbarung, die der notariellen Beurkundung bedarf, die Verteilung der Unterhalts-
last und die Art der Unterhaltsgewährung regeln. Die Vereinbarung darf weder den Unterhaltsbedarf des 
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Kindes unangemessen herabsetzen noch einen Elternteil überobligatorisch belasten. § 127a gilt entspre-
chend. 

 

Untertitel 3 

Ansprüche aus Anlass der Schwangerschaft und Geburt bei nicht miteinander verheirateten Eltern 

 

§ 1615k 

Ansprüche aus Anlass der Schwangerschaft und Geburt bei nicht miteinander verheirateten Eltern 

(1) Sind die Eltern eines Kindes nicht miteinander verheiratet, so ist der Mutter vom anderen Elternteil 
für die Dauer von sechs Wochen vor bis acht Wochen nach der Geburt des Kindes Unterhalt zu gewähren. 
Dies gilt auch hinsichtlich der Kosten, die infolge der Schwangerschaft oder der Entbindung außerhalb 
dieses Zeitraums entstehen. 

(2) Soweit die Mutter keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, weil sie infolge der Schwangerschaft oder einer 
durch die Schwangerschaft oder die Entbindung verursachten Krankheit dazu außerstande ist, so ist der 
andere Elternteil verpflichtet, ihr über die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Zeit hinaus Unterhalt zu ge-
währen. 

(3) Stirbt die Mutter infolge der Schwangerschaft oder der Entbindung, so hat der andere Elternteil die 
Kosten der Beerdigung zu tragen, soweit ihre Bezahlung nicht von dem Erben der Mutter zu erlangen ist. 

(4) Bei einer Fehlgeburt oder Totgeburt gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

(5) Die Ansprüche der Mutter nach den Absätzen 1 bis 4 bestehen auch dann, wenn der andere Elternteil 
vor der Geburt des Kindes gestorben ist. 

(6) Die Vorschriften über den Verwandtenunterhalt gelten entsprechend. Die Verpflichtung des anderen 
Elternteils geht der Verpflichtung der Verwandten der Mutter vor. 

 

Untertitel 4 

Ansprüche der Eltern wegen Betreuung eines Kindes 

§1615l 

Unterhalt wegen Betreuung eines Kindes 

(1) Ein Elternteil kann von dem anderen Elternteil wegen der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaft-
lichen Kindes für mindestens die (ersten) drei Jahre nach der Geburt Unterhalt verlangen. Trennen sich 
die Eltern des Kindes und haben sie das Kind vor der Trennung gemeinsam mit erheblichen Betreuungs-
anteilen betreut, so ist dies bei der Klärung der Frage, in welchem Umfang sie zu einer Erwerbstätigkeit 
verpflichtet sind, zu berücksichtigen. 

(2) Die Dauer des Unterhaltsanspruchs verlängert sich, solange und soweit dies der Billigkeit entspricht. 
Dabei sind die Belange des Kindes, die bestehenden Möglichkeiten der Kindesbetreuung und die gemein-
same Gestaltung von Kindesbetreuung und Erwerbstätigkeit zu berücksichtigen. 

(3) Die Eltern können über die gegenseitige Unterhaltspflicht nach Trennung oder Scheidung Vereinba-
rungen treffen. Die Wahrung der Belange des vom Berechtigten betreuten Kindes sind dabei zu berück-
sichtigen. Eine Vereinbarung bedarf der notariellen Beurkundung. § 127a gilt entsprechend. 

(4) 1578b Absatz 1, § 1579 Nummer 3 bis 5 sowie 7 und 8, die §§ 1584, 1585, 1585b, 1586, 1586a, 
1586b Absatz 1 sowie die §§ 1604, 1605, 1609 und 1610a gelten entsprechend. 

§ 1615m 

Bedürftigkeit des betreuenden Elternteils 
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Als betreuender Elternteil unterhaltsberechtigt ist nur, wer außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. 
Einkünfte sind nicht anzurechnen, soweit der Verpflichtete nicht den vollen Unterhalt leistet. Einkünfte, 
die den vollen Unterhalt übersteigen, sind insoweit anzurechnen, als dies unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse beider Eltern der Billigkeit entspricht. Den Stamm des Vermögens braucht 
der Berechtigte nicht zu verwerten, soweit die Verwertung unwirtschaftlich oder unter Berücksichtigung 
der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse unbillig wäre. 

§ 1615n 

Maß des Unterhalts für den betreuenden Elternteil 

(1) Das Maß des zu gewährenden Unterhalts für den betreuenden Elternteil bestimmt sich nach der Le-
bensstellung beider Eltern, wenn ein Elternteil oder die Eltern gemeinsam vor der Trennung das Kind im 
Rahmen einer Ehe oder verfestigten Lebensgemeinschaft betreut haben. In allen anderen Fällen bestimmt 
sich das Maß des zu gewährenden Unterhalts nach der Lebensstellung des Bedürftigen, mindestens aber 
in Höhe des eigenen angemessenen Unterhalt eines Elternteils. Bei der Bestimmung des Maßes des Un-
terhalts nach den Sätzen 1 und 2 ist zu berücksichtigen, inwieweit durch die Dauer der Pflege oder Er-
ziehung eines gemeinschaftlichen Kindes Nachteile im Hinblick auf die Möglichkeit eingetreten sind, für 
den eigenen Unterhalt zu sorgen. 

(2) Der Unterhalt umfasst den gesamten Lebensbedarf. Zum Lebensbedarf gehören auch die Kosten einer 
angemessenen Versicherung für den Fall der Krankheit und der Pflegebedürftigkeit sowie für den Fall 
des Alters und der verminderten Erwerbsfähigkeit. Zum Lebensbedarf gehören auch die Kosten einer 
erstmaligen Schul- oder Berufsausbildung sowie einer Fortbildung oder einer Umschulung. 

§ 1615o 

Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten 

Unterhaltspflichtig gegenüber dem anderen Elternteil ist nicht, wer bei Berücksichtigung seiner sonstigen 
Verpflichtungen außerstande ist, ohne Gefährdung seines eigenen angemessenen Unterhalts den Unter-
halt zu gewähren. Den Stamm des Vermögens braucht er nicht zu verwerten, soweit die Verwertung 
unwirtschaftlich oder unter Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse unbillig 
wäre.“ 

26. § 1617b wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Scheinvaterschaft“ durch das Wort „Scheinelternschaft“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Wird rechtskräftig festgestellt, dass eine Person, deren Familienname Geburtsname 
des Kindes geworden ist, nicht Elternteil des Kindes ist, so erhält das Kind auf seinen 
Antrag oder, wenn das Kind das fünfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, auch auf 
Antrag dieser Person den Familiennamen, den die Geburtsmutter im Zeitpunkt der Ge-
burt des Kindes führt, als Geburtsnamen. Der Antrag erfolgt durch Erklärung gegenüber 
dem Standesamt, die öffentlich beglaubigt werden muss. Für den Antrag des Kindes gilt 
§ 1617c Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 entsprechend.“ 

c) In Absatz 3 wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

27. Nach § 1618a wird folgender § 1619 eingefügt: 

„§ 1619 

Anspruch auf Auskunft über die leibliche Abstammung 

Das Kind hat gegen jeden Elternteil einen Anspruch auf Auskunft über die ihm bekannten oder zugäng-
lichen Tatsachen, die im Zusammenhang mit der leiblichen Abstammung des Kindes stehen können. Der 
Anspruch ist ausgeschlossen, soweit berechtigte Interessen des Elternteils an der Nichterteilung der Aus-
kunft das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung überwiegen.“ 

28. Die bisherigen §§ 1619 und 1620 werden die §§ 1620 und 1621. 



 

Drucksache 20/14263 – 28 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
29. In § 1624 Absatz 1 werden die Wörter „dem Vater oder der Mutter“ durch die Wörter „einem Elternteil“ und 
die Wörter „Vaters oder der Mutter“ durch das Wort „Elternteils“ ersetzt. 

30. § 1625 wird wie folgt gefasst: 

„§ 1625 

Ausstattung aus dem Kindesvermögen 

Gewährt ein Elternteil einem Kind, dessen Vermögen kraft elterlicher Sorge oder Betreuung seiner Ver-
waltung unterliegt, eine Ausstattung, so ist im Zweifel anzunehmen, dass er sie aus diesem Vermögen 
gewährt.“ 

31. Die §§ 1626 bis 1697 werden durch die folgenden §§ 1626 bis 1697 ersetzt: 

„§ 1626 

Kindeswohl 

(1) Die Ausübung der elterlichen Sorge dient dem Wohl des Kindes. Bei Entscheidungen über die in 
diesem Titel geregelten Angelegenheiten ist, soweit nichts anderes bestimmt ist, diejenige zu treffen, die 
dem Wohl des Kindes unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten sowie 
der berechtigten Interessen der an der Angelegenheit beteiligen Personen am besten entspricht. 

(2) Das Wohl des Kindes ist für den Einzelfall zu ermitteln. Bei der Ermittlung müssen alle relevanten 
Umstände berücksichtigt werden. Dazu gehört insbesondere das Bedürfnis des Kindes nach: 

1. angemessener Pflege und Versorgung, insbesondere mit Nahrung, Kleidung, gesundheitlicher Betreu-
ung und Wohnraum, 

2. Berücksichtigung seines Willens unter Beachtung seines Alters, seiner Fähigkeit zu Einsicht und 
Selbstbestimmung, oder, sofern es einen Willen noch nicht selbstbestimmt formen oder ausdrücken kann, 
seiner Perspektive, 

3. angemessener Beaufsichtigung sowie seiner Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, 

4. Schutz seiner körperlichen, geistigen und seelischen Unversehrtheit, 

5. Schutz vor Übergriffen und Gewalt sowie davor, diese an Bezugspersonen mitzuerleben, 

6. Wahrung seiner Rechte, Ansprüche und Interessen, 

7. Wertschätzung und Akzeptanz seiner individuellen Persönlichkeit sowie Schutz und Entwicklung sei-
ner Identität, 

8. Bildung sowie Förderung seiner Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten, 

9. Stabilität und Kontinuität der Lebensverhältnisse sowie der Bindungen zu seinen Eltern und anderen 
wichtigen Bezugspersonen, 

10. Freizeit und Erholung, 

11. Schutz und Unterstützung, wenn das Kind besondere Bedarfe wegen einer seelischen, körperlichen 
oder geistigen Beeinträchtigung oder besonderer Erlebnisse oder Lebensumstände hat. 

(3) Das Kind hat ein Recht auf Pflege und Erziehung unter Ausschluss von Gewalt, körperlichen Bestra-
fungen, seelischen Verletzungen und anderen entwürdigenden Maßnahmen. Wird gegen die Verbote 
nach Satz 1 verstoßen, ist dies bei allen Entscheidungen über die in diesem Titel geregelten Angelegen-
heiten zu berücksichtigen. 

§ 1627 

Elterliche Sorge 



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 29 – Drucksache 20/14263 
 
 

(1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). 
Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen des 
Kindes (Vermögenssorge). 

(2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit und das wachsende 
Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewusstem Handeln. Sie besprechen mit dem 
Kind, soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben 
Einvernehmen mit dem Kind an. 

(3) Die Pflicht der Eltern nach Absatz 1 beinhaltet, sich so zu verhalten, dass das Verhältnis des Kindes 
zum jeweils anderen Elternteil nicht beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert wird. 

(4) Die Eltern haben die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in gegenseitigem Einvernehmen 
zum Wohl des Kindes auszuüben. Bei Meinungsverschiedenheiten müssen sie versuchen, sich zu einigen. 

§ 1628 

Inhaber der elterlichen Sorge 

(1) Die elterliche Sorge steht den Eltern gemeinsam zu, wenn 

1. sie zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes miteinander verheiratet sind oder 

2. sie eine Elternschaftsübernahme vereinbart haben. 

(2) Im Übrigen steht ihnen die elterliche Sorge gemeinsam zu, 

1. wenn die Elternschaft anerkannt wird und kein Elternteil der gemeinsamen Sorge gemäß der Vorgaben 
des 1630 widerspricht, 

2. wenn sie jeweils erklären, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen (Sorgeerklärung), 

3. wenn sie eine Vereinbarung schließen, dass ihnen die elterliche Sorge gemeinsam zustehen soll, 

4. wenn sie einander heiraten oder 

5. soweit ihnen das Familiengericht die elterliche Sorge gemeinsam überträgt. 

(3) Wenn kein Fall des Absatzes 1 oder 2 vorliegt, so hat die Geburtsmutter die elterliche Sorge. 

(4) Hat das Kind das 14. Lebensjahr vollendet, so wird die Sorgeerklärung nach Absatz 2 Nummer 2 oder 
die Vereinbarung nach Absatz 2 Nummer 3 erst wirksam, wenn das Kind gegenüber der beurkundenden 
Stelle seine Zustimmung erklärt. Das Kind kann die Zustimmung nur selbst erklären. Es bedarf hierzu 
nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. 

(5) Bei Streitigkeiten über das Bestehen oder Nichtbestehen der gemeinsamen Sorge nach Absatz 2 Num-
mer 1 bis 3 entscheidet das Familiengericht auf Antrag eines Elternteils. 

(6) Bei Streitigkeiten über das Bestehen oder Nichtbestehen der gemeinsamen Sorge nach Absatz 2 Num-
mer 1 bis 3 entscheidet das Familiengericht auf Antrag eines Elternteils. 

§ 1629 

Wirksamkeitsvoraussetzungen von Sorgeerklärungen 

(1) Die Eltern können ihre jeweilige Sorgeerklärung nur selbst abgeben. Die Sorgeerklärung eines be-
schränkt geschäftsfähigen Elternteils bedarf der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. Die Zustim-
mung des gesetzlichen Vertreters kann nur von diesem selbst abgegeben werden und kann nicht unter 
einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung erklärt werden. Das Familiengericht hat die Zustimmung 
auf Antrag des beschränkt geschäftsfähigen Elternteils zu ersetzen, wenn die Sorgeerklärung dem Wohl 
dieses Elternteils nicht widerspricht. 

(2) Eine Sorgeerklärung kann schon vor der Geburt des Kindes abgegeben werden. 

(3) Eine Sorgeerklärung und eine Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zur Sorgeerklärung eines be-
schränkt geschäftsfähigen Elternteils müssen öffentlich beurkundet werden. Die beurkundende Stelle teilt 
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die Abgabe einer Sorgeerklärung und einer Zustimmung unter Angabe des Geburtsdatums und des Ge-
burtsorts des Kindes sowie des Namens, den das Kind zur Zeit der Beurkundung seiner Geburt geführt 
hat, dem nach § 87c Absatz 6 Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zuständigen Jugendamt zu den 
in § 58 des Achten Buches Sozialgesetzbuch genannten Zwecken unverzüglich mit. 

(4) Eine Sorgeerklärung ist unwirksam, 

1. wenn sie unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung erklärt wurde, 

2. soweit eine gerichtliche Entscheidung über die elterliche Sorge nach 1632 oder § 1633 getroffen oder 
eine solche Entscheidung nach § 1635 geändert wurde. 

(5) Eine Sorgeerklärung und die Zustimmung zu einer Sorgeerklärung sind nur unwirksam, wenn sie den 
Erfordernissen der Absätze 1 bis 4 nicht genügen. 

§ 1630 

Widerspruch gegen die gemeinsame Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern 

(1) Den Widerspruch gegen die Entstehung der gemeinsamen Sorge gemäß 1628 Absatz 2 Nummer 1 
zweite Elternteil innerhalb von 14 Tagen nach der Anerkennung der Elternschaft und die Geburtsmutter 
innerhalb von 14 Tagen nach der Zustimmung zur Anerkennung der Elternschaft gegenüber den folgen-
den Stellen erklären: 

1. der beurkundenden Stelle oder 

2. dem nach § 87c Absatz 6 Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zuständigen Jugendamt. 

(2) Auf den Widerspruch ist 1629 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2, 4 Nummer 1 und Absatz 5 entsprechend 
anwendbar. Der beschränkt geschäftsfähige Elternteil kann den Widerspruch nur selbst erklären, er be-
darf hierfür nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. 

(3) Die beurkundende Stelle teilt dem nach § 87c Absatz 6 Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
zuständigen Jugendamt die Anerkennung der Elternschaft sowie die Zustimmung zur Anerkennung der 
Elternschaft unter Angabe des Geburtsdatums und des Geburtsorts des Kindes sowie des Namens, den 
das Kind zur Zeit der Beurkundung seiner Geburt geführt hat, zu den in § 58 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch genannten Zwecken unverzüglich mit. Die Mitteilungspflicht nach Satz 1 entfällt, wenn ein 
Elternteil der gemeinsamen Sorge widersprochen hat. 

(4) Die Stelle, der gegenüber ein Elternteil einen Widerspruch erklärt hat, stellt dem Elternteil eine Be-
stätigung über den Widerspruch aus. Wenn der Widerspruch nicht in Anwesenheit des anderen Elternteils 
erklärt wurde, informiert die Stelle den anderen Elternteil unverzüglich schriftlich über den Widerspruch. 

§ 1631 

Gerichtliche Entscheidung bei Meinungsverschiedenheiten der Eltern 

Können sich die Eltern in einer einzelnen Angelegenheit oder einer bestimmten Art von Angelegenheiten 
der elterlichen Sorge, deren Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung ist, nicht einigen, so kann 
das Familiengericht auf Antrag eines Elternteils die Entscheidung dem Elternteil übertragen, bei dem zu 
erwarten ist, dass seine Entscheidung dem Wohl des Kindes am besten entspricht. Die Übertragung kann 
mit Beschränkungen, insbesondere mit Befristungen oder mit Auflagen, verbunden werden. 

§ 1632 

Übertragung der Alleinsorge 

(1) Steht die elterliche Sorge den Eltern gemeinsam zu, so kann jeder Elternteil beantragen, dass das 
Familiengericht ihm allein die elterliche Sorge oder einen Teil der elterlichen Sorge überträgt. Dem An-
trag ist stattzugeben, soweit zu erwarten ist, dass die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die Über-
tragung auf den Antragsteller dem Wohl des Kindes am besten entspricht. 

(2) Steht die elterliche Sorge oder ein Teil der elterlichen Sorge einem Elternteil allein zu, so kann der 
andere Elternteil beantragen, dass das Familiengericht ihm die elterliche Sorge oder einen Teil der 
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elterlichen Sorge allein überträgt. Dem Antrag ist stattzugeben, soweit eine gemeinsame Sorge nicht in 
Betracht kommt und zu erwarten ist, dass die Übertragung auf den anderen Elternteil dem Wohl des 
Kindes am besten entspricht. 

(3) Hat das Kind das 14. Lebensjahr vollendet, kann es einen Antrag auf Übertragung der Alleinsorge 
auf einen Elternteil stellen. 

(4) Einem Antrag auf Übertragung der Alleinsorge darf nicht stattgegeben werden, soweit dem Kindes-
wohl sowie den berechtigten Interessen der Eltern auf mildere und gleich geeignete Weise entsprochen 
werden kann. Dies ist insbesondere der Fall, wenn eine Vollmacht für die Ausübung der elterlichen Sorge 
durch einen Elternteil ausreichend ist und erteilt wurde oder die Übertragung der Entscheidung in einer 
einzelnen Angelegenheit oder einer bestimmten Art von Angelegenheiten auf einen Elternteil in Betracht 
kommt. 

§ 1633 

Übertragung der gemeinsamen elterlichen Sorge 

(1) Steht die elterliche Sorge oder ein Teil der elterlichen Sorge einem Elternteil allein zu, so kann jeder 
Elternteil beantragen, dass das Familiengericht die elterliche Sorge oder einen Teil der elterlichen Sorge 
beiden Eltern gemeinsam überträgt. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn die Übertragung dem Kindes-
wohl nicht widerspricht. Trägt der andere Elternteil keine Gründe vor, die der Übertragung der gemein-
samen elterlichen Sorge entgegenstehen können und sind solche Gründe auch sonst nicht ersichtlich, wird 
vermutet, dass die gemeinsame Sorge dem Kindeswohl nicht widerspricht. 

(2) Ruht die elterliche Sorge eines Elternteils nach § 1751 Absatz 1 Satz 1 wegen der Einwilligung in 
eine Annahme als Kind, so gilt der Antrag des anderen Elternteils auf Übertragung der gemeinsamen 
elterlichen Sorge nach Absatz 1 als Antrag auf Übertragung der Alleinsorge nach 1632 Absatz 2. Dem 
Antrag ist stattzugeben, soweit die Übertragung der elterlichen Sorge auf den anderen Elternteil dem 
Wohl des Kindes nicht widerspricht. 

(3) Hat das Kind das 14. Lebensjahr vollendet, kann es einen Antrag auf Übertragung der gemeinsamen 
elterlichen Sorge auf beide Elternteile stellen. 

§ 1634 

Entscheidungen zur Übertragung der Sorge 

(1) Einem Antrag nach 1632 oder § 1633 ist nicht stattzugeben, soweit die elterliche Sorge auf Grund 
einer Kindeswohlgefährdung abweichend geregelt werden muss. 

(2) Hat ein Elternteil gegenüber dem anderen Elternteil Gewalt im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 oder 
Absatz 2 Gewaltschutzgesetz ausgeübt, so kommt eine gemeinsame elterliche Sorge in der Regel nicht 
in Betracht. 

§ 1635 

Abänderung gerichtlicher Entscheidungen und gerichtlich gebilligter Vergleiche zum Sorgerecht 

(1) Eine Entscheidung oder ein gerichtlich gebilligter Vergleich zum Sorgerecht ist auf Antrag eines 
Elternteils zu ändern, wenn die Abänderung unter Berücksichtigung des Bestands- und Kontinuitätsinte-
resses dem Wohl des Kindes am besten entspricht. Eine Abänderung kommt insbesondere in Betracht 
bei: 

1. einer wesentlichen und nachhaltigen Änderung der Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit der 
Eltern miteinander, 

2. dem Eintreten einer wesentlichen Einschränkung der Erziehungsfähigkeit durch einen Elternteil, 

3. wesentlich und nachhaltig geänderten Umständen und Bedürfnissen aufgrund der Entwicklung des 
Kindes und seiner Beziehung zu den Eltern oder 

4. einer von beiden Eltern einvernehmlich gewünschten Abänderung, es sei denn, diese widerspricht dem 
Wohl des Kindes oder das Kind hat das 14. Lebensjahr vollendet und widerspricht der Abänderung. 
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(2) Eine Entscheidung oder ein gerichtlich gebilligter Vergleich zum Sorgerecht ist auch zu ändern, wenn 
das Kind, das das 14. Lebensjahr vollendet hat, dies beantragt, es sei denn, die Abänderung widerspricht 
dem Wohl des Kindes. 

(3) 1672 Absatz 3 und § 1673 Absatz 3 bis 5 bleiben unberührt. Entscheidungen nach § 1633 Absatz 1 
können gemäß § 1632 Absatz 1 geändert werden. 

§ 1636 

Vertretung des Kindes 

(1) Die elterliche Sorge umfasst die Vertretung des Kindes. Die Eltern vertreten das Kind gemeinschaft-
lich. Ist eine Willenserklärung gegenüber dem Kind abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem 
Elternteil. Ein Elternteil vertritt das Kind allein, soweit 

1. er die elterliche Sorge allein ausübt, 

2. ihm die Entscheidung nach 1631 übertragen wurde oder 

3. der andere Elternteil von der Vertretung des Kindes ausgeschlossen ist. 

(2) Bei Gefahr im Verzug ist jeder Elternteil dazu berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die 
zum Wohl des Kindes notwendig sind. Der andere Elternteil ist in diesem Fall unverzüglich zu unterrich-
ten. 

(3) Ein Elternteil kann das Kind nicht vertreten 

1. bei einem Rechtsgeschäft zwischen dem Ehegatten dieses Elternteils oder einem seiner Verwandten in 
gerader Linie einerseits und dem Kind andererseits, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich 
in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht, 

2. bei einem Rechtsgeschäft, das die Übertragung oder Belastung einer durch Pfandrecht, Hypothek, 
Schiffshypothek oder Bürgschaft gesicherten Forderung des Kindes gegen einen Elternteil oder die Auf-
hebung oder Minderung dieser Sicherheit zum Gegenstand hat oder die Verpflichtung des Kindes zu 
einer solchen Übertragung, Belastung, Aufhebung oder Minderung begründet, oder 

3. bei einem Rechtsstreit zwischen ihm und dem Kind, zwischen den in Nummer 1 bezeichneten Perso-
nen sowie bei einem Rechtsstreit über eine Angelegenheit der in Nummer 2 bezeichneten Art. 

Das Verbot des Insichgeschäfts in § 181 bleibt unberührt. 

(4) Das Familiengericht kann jedem Elternteil die Vertretung entziehen, wenn das Interesse des Kindes 
in erheblichem Gegensatz steht zu dem Interesse 

1. dieses Elternteils, 

2. eines von diesem Elternteil vertretenen Dritten, 

3. des Ehegatten dieses Elternteils oder 

4. eines der Verwandten in gerader Linie dieses Elternteils. 

§ 1637 

Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes bei gemeinsamer Sorge; Verfahrensstandschaft 

(1) Steht den Eltern die elterliche Sorge für das Kind gemeinsam zu und leben sie nicht nur vorüberge-
hend getrennt, so kann 

1. der das Kind überwiegend betreuende Elternteil Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen 
Elternteil geltend machen, und 

2. jeder Elternteil Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil geltend machen, wenn 
die Eltern das Kind nahezu hälftig betreuen. 
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(2) Sind die Eltern des Kindes miteinander verheiratet oder besteht zwischen ihnen eine Lebenspartner-
schaft, so kann ein Elternteil Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil nur im eigenen 
Namen geltend machen, 

1. wenn er das Kind mindestens hälftig betreut und 

2. solange die Eltern getrennt leben oder zwischen ihnen eine Ehesache oder eine Lebenspartnerschafts-
sache im Sinne des § 269 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit anhängig ist. 

Eine von einem Elternteil erwirkte gerichtliche Entscheidung oder ein zwischen den Eltern geschlossener 
gerichtlicher Vergleich wirken auch für beziehungsweise gegen das Kind. 

§ 1638 

Elterliche Sorge bei Pflegerbestellung 

(1) Die elterliche Sorge erstreckt sich nicht auf Angelegenheiten des Kindes, für die ein Pfleger bestellt 
ist. 

(2) Steht die Personensorge oder die Vermögenssorge einem Pfleger zu, so entscheidet das Familienge-
richt, falls sich die Eltern und der Pfleger in einer Angelegenheit nicht einigen können, die sowohl die 
Person als auch das Vermögen des Kindes betrifft. 

(3) Ist für das Kind ein Pfleger oder ein Vormund bestellt, so haben die Eltern sich so zu verhalten, dass 
das Verhältnis des Kindes zu dem Pfleger oder dem Vormund nicht beeinträchtigt oder die Erziehung 
erschwert wird. Der Pfleger oder der Vormund haben sich so zu verhalten, dass das Verhältnis des Kindes 
zu den Eltern nicht beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert wird. 

§ 1639 

Haftung der Eltern 

(1) Verletzt ein Elternteil widerrechtlich und schuldhaft eine Pflicht bei der Ausübung der elterlichen 
Sorge, so kann das Kind Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. 

(2) Die Eltern haben bei der Ausübung der elterlichen Sorge dem Kind gegenüber nur für die Sorgfalt 
einzustehen, die sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen. 

(3) Sind für einen Schaden beide Eltern verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner. 

§ 1640 

Allgemeine Voraussetzungen für Vereinbarungen zu elterlicher Sorge und Umgang 

(1) Bei Vereinbarungen zu elterlicher Sorge, Umgang sowie einem Verzicht auf Umgang nach diesem 
Titel ist das Versprechen einer Gegenleistung oder einer Vertragsstrafe unwirksam. 

(2) Hat das Kind das 14. Lebensjahr vollendet, so ist die Vereinbarung nur mit seiner Zustimmung wirk-
sam. Das Kind kann die Zustimmung nur selbst erklären. Es bedarf hierzu nicht der Zustimmung seines 
gesetzlichen Vertreters. 

(3) Die Voraussetzungen der Sorgeerklärung in 1629 Absatz 1 Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend. Ab-
weichend von § 1629 Absatz 4 Nummer 1 sind Vereinbarungen zum Umgang zulässig, die unter einer 
Zeitbestimmung getroffen werden. 

(4) Die Vereinbarungen können bereits vor der Zeugung des Kindes geschlossen werden. 

§ 1641 

Vereinbarungen zur Übertragung der Alleinsorge oder der gemeinsamen Sorge 

(1) Die Eltern können miteinander vereinbaren, 

1. dass die elterliche Sorge oder ein Teil der elterlichen Sorge beiden Eltern gemeinsam zusteht oder 
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2. dass einem Elternteil die elterliche Sorge oder ein Teil der elterlichen Sorge allein übertragen wird. 

(2) Wenn ein Elternteil beschränkt geschäftsfähig ist, gilt für seine Erklärung 1629 Absatz 1 Satz 2 bis 4 
entsprechend. 

(3) Die Vereinbarung muss öffentlich beurkundet werden. Die Urkundsperson soll die Beurkundung ab-
lehnen, wenn die Eltern eine vorherige Beratung des zuständigen Jugendamtes in Fragen der Partner-
schaft nach § 17 Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch nicht nachgewiesen haben. Bei nicht 
miteinander verheirateten Eltern gilt 1629 Absatz 3 Satz 2 entsprechend. 

(4) Eine Vereinbarung nach Absatz 1 Nummer 2, mit der die Geburtsmutter die elterliche Sorge oder 
einen Teil der elterlichen Sorge auf den zweiten Elternteil allein überträgt, kann erst abgeschlossen wer-
den, wenn das Kind acht Wochen alt ist. 

(5) Die Vereinbarung kann beendet oder ersetzt werden 

1. durch eine neue Vereinbarung nach Absatz 1 oder 

2. durch eine gerichtliche Entscheidung zur Regelung der elterlichen Sorge, die auch das Kind beantragen 
kann, das das 14. Lebensjahr vollendet hat. 

§ 1642 

Vereinbarungen zu sorgerechtlichen Befugnissen 

(1) Die Eltern können mit einem volljährigen Dritten schriftlich in einer gemeinsamen Urkunde verein-
baren, dass dieser für das Kind in Teilbereichen der elterlichen Sorge entscheiden kann. Die Eltern kön-
nen ihre elterliche Sorge durch die Vereinbarungen nicht beschränken. Eine Vereinbarung kann nicht 
mehr geschlossen werden, wenn schon zwei Vereinbarungen zu sorgerechtlichen Befugnisse nach Satz 
1 für das Kind bestehen. 

(2) Der Dritte ist verpflichtet, die ihm eingeräumten Befugnisse zum Wohl des Kindes und im Einver-
nehmen mit den Eltern auszuüben. 

(3) Im Rahmen der ihm übertragenen Befugnisse kann der Dritte das Kind auch vertreten. 1636 Absatz 3 
ist entsprechend anzuwenden. Bei Gefahr im Verzug ist der Dritte dazu berechtigt, alle Rechtshandlungen 
vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes notwendig sind. Er muss die Eltern über die Rechtshandlungen 
nach Satz 3 unverzüglich unterrichten. 

(4) Die folgenden Personen können die Vereinbarung jederzeit mit einer schriftlichen Erklärung gegen-
über den weiteren an der Vereinbarung Beteiligten beenden: 

1. jeder Elternteil, 

2. der Dritte, 

3. das Kind, das das 14. Lebensjahr vollendet hat. 

Das Kind kann die Beendigung nur selbst erklären. Es bedarf hierzu nicht der Zustimmung seines gesetz-
lichen Vertreters. 

(5) Der Dritte kann verlangen, dass ihm eine schriftliche Vereinbarung ausgehändigt wird. Wird die Ver-
einbarungsurkunde ausgehändigt, besteht die Vertretungsmacht des Dritten, bis die Urkunde den Eltern 
zurückgegeben wird. Der Dritte hat die Urkunde nach der Beendigung der Vereinbarung unverzüglich 
an die Eltern herauszugeben, ein Zurückbehaltungsrecht steht ihm nicht zu. Das Familiengericht kann 
anordnen, dass der Dritte die Urkunde mit der Vereinbarung an die Eltern herauszugeben hat, wenn die 
Vereinbarung beendet wurde. Die Eltern können die Vereinbarungsurkunde, wenn die Vereinbarung be-
endet wurde, durch eine öffentliche Bekanntmachung für kraftlos erklären; § 176 gilt entsprechend. 

 

 

§ 1643 
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Inhalt der Personensorge; Herausgabe des Kindes 

(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, 

1. das Kind zu pflegen, zu erziehen und zu beaufsichtigen, 

2. den Aufenthalt des Kindes zu bestimmen, 

3. den Umgang des Kindes zu bestimmen, 

4. behördliche Angelegenheiten zu regeln, 

5. Entscheidungen auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge einschließlich therapeutischer und psychiat-
rischer Behandlungen zu treffen, 

6. über die religiöse Erziehung des Kindes zu bestimmen, 

7. das Kind bei Angelegenheiten der Schul-, Ausbildungs- und Berufswahl zu unterstützen und diese zu 
regeln sowie 

8. Sozialleistungen einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen zu beantragen und in Anspruch zu 
nehmen. 

(2) Das Familiengericht hat die Eltern auf Antrag bei der Ausübung der Personensorge in geeigneten 
Fällen zu unterstützen. 

(3) Die Inhaber des Rechts zur Aufenthaltsbestimmung des Kindes können die Herausgabe des Kindes 
von jedem verlangen, der es ihnen widerrechtlich vorenthält. 

(4) Die Inhaber des Rechts zur Umgangsbestimmung können den Umgang des Kindes auch mit Wirkung 
für und gegen andere Personen bestimmen. 

(5) Über Streitigkeiten, die eine Angelegenheit nach Absatz 3 oder 4 betrifft, entscheidet das Familien-
gericht auf Antrag. 

§ 1644 

Freiheitsentziehende Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen 

(1) Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, bedarf der Genehmigung 
des Familiengerichts. Die Unterbringung ist zulässig, solange sie zum Wohl des Kindes, insbesondere 
zur Abwendung einer erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung, erforderlich ist und der Gefahr nicht 
auf andere Weise, auch nicht durch andere öffentliche Hilfen, begegnet werden kann. Ohne die Geneh-
migung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmi-
gung ist in diesem Fall unverzüglich nachzuholen. 

(2) Die Genehmigung des Familiengerichts ist auch erforderlich, wenn dem Kind, das sich in einem 
Krankenhaus, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechanische Vorrichtungen, 
Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig in nicht altersgerech-
ter Weise die Freiheit entzogen werden soll. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 1645 

Verbot der Sterilisation 

Die Eltern können nicht in eine Sterilisation des Kindes einwilligen. Auch das Kind selbst kann nicht in 
die Sterilisation einwilligen. Die für den Ergänzungspfleger geltenden Rechte und Pflichten nach § 1809 
finden keine Anwendung. 

 

 

 

§ 1646 
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Beschneidung des männlichen Kindes 

(1) Die Personensorge umfasst auch das Recht, in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung des 
nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwilligen, wenn diese nach den Regeln der 
ärztlichen Kunst durchgeführt werden soll. Dies gilt nicht, wenn durch die Beschneidung auch unter Be-
rücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl gefährdet wird. 

(2) In den ersten sechs Monaten nach der Geburt des Kindes dürfen auch von einer Religionsgesellschaft 
dazu vorgesehene Personen Beschneidungen gemäß Absatz 1 durchführen, wenn sie dafür besonders 
ausgebildet sind und, ohne Arzt zu sein, für die Durchführung der Beschneidung vergleichbar befähigt 
sind. 

§ 1647 

Behandlung von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung 

(1) Die Personensorge umfasst nicht das Recht, in eine Behandlung eines nicht einwilligungsfähigen 
Kindes mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung einzuwilligen oder selbst diese Behandlung 
durchzuführen, die, ohne dass ein weiterer Grund für die Behandlung hinzutritt, allein in der Absicht 
erfolgt, das körperliche Erscheinungsbild des Kindes an das des männlichen oder des weiblichen Ge-
schlechts anzugleichen. 

(2) In operative Eingriffe an den inneren oder äußeren Geschlechtsmerkmalen des nicht einwilligungsfä-
higen Kindes mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung, die eine Angleichung des körperlichen Er-
scheinungsbilds des Kindes an das des männlichen oder des weiblichen Geschlechts zur Folge haben 
könnten und für die nicht bereits nach Absatz 1 die Einwilligungsbefugnis fehlt, können die Eltern nur 
einwilligen, wenn der Eingriff nicht bis zu einer selbstbestimmten Entscheidung des Kindes aufgescho-
ben werden kann. § 1909 ist nicht anzuwenden. 

(3) Die Einwilligung nach Absatz 2 Satz 1 bedarf der Genehmigung des Familiengerichts, es sei denn, 
der operative Eingriff ist zur Abwehr einer Gefahr für das Leben oder für die Gesundheit des Kindes 
erforderlich und kann nicht bis zur Erteilung der Genehmigung aufgeschoben werden. Die Genehmigung 
ist auf Antrag der Eltern zu erteilen, wenn der geplante Eingriff dem Wohl des Kindes am besten ent-
spricht. Legen die Eltern dem Familiengericht eine den Eingriff befürwortende Stellungnahme einer in-
terdisziplinären Kommission nach Absatz 4 vor, wird vermutet, dass der geplante Eingriff dem Wohl des 
Kindes am besten entspricht. 

(4) Einer interdisziplinären Kommission sollen zumindest die folgenden Personen angehören: 

1. der das Kind Behandelnde gemäß § 630a, 

2. mindestens eine weitere ärztliche Person, 

3. eine Person, die über eine psychologische, kinder- und jugendlichenpsychotherapeutische oder kinder- 
und jugendpsychiatrische Berufsqualifikation verfügt, und 

4. eine in Ethik aus-, weiter- oder fortgebildete Person. 

Die ärztlichen Kommissionsmitglieder müssen unterschiedliche kinderheilkundliche Spezialisierungen 
aufweisen. Unter ihnen muss ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit dem Schwerpunkt Kinder-
endokrinologie und -diabetologie sein. Ein Kommissionsmitglied nach Satz 1 Nummer 2 darf nicht in 
der Einrichtung der medizinischen Versorgung beschäftigt sein, in der der operative Eingriff durchgeführt 
werden soll. Sämtliche Kommissionsmitglieder müssen Erfahrung im Umgang mit Kindern mit Varian-
ten der Geschlechtsentwicklung haben. Auf Wunsch der Eltern soll die Kommission eine Beratungsper-
son mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung beteiligen. 

(5) Die den operativen Eingriff nach Absatz 2 Satz 1 befürwortende Stellungnahme der interdisziplinären 
Kommission hat insbesondere folgende Angaben zu enthalten: 

1. die Bezeichnung der Mitglieder der Kommission und Informationen zu ihrer Befähigung, 

2. das Alter des Kindes und ob und welche Variante der Geschlechtsentwicklung es aufweist, 
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3. die Bezeichnung des geplanten Eingriffs und welche Indikation für diesen besteht, 

4. warum die Kommission den Eingriff unter Berücksichtigung des Kindeswohls befürwortet und ob er 
aus ihrer Sicht dem Wohl des Kindes am besten entspricht, insbesondere welche Risiken mit diesem 
Eingriff, mit einer anderen Behandlung oder mit dem Verzicht auf einen Eingriff bis zu einer selbstbe-
stimmten Entscheidung des Kindes verbunden sind, 

5. ob und durch welche Kommissionsmitglieder ein Gespräch mit den Eltern und dem Kind geführt wurde 
und ob und durch welche Kommissionsmitglieder die Eltern und das Kind zum Umgang mit dieser Va-
riante der Geschlechtsentwicklung aufgeklärt und beraten wurden, 

6. ob eine Beratung der Eltern und des Kindes durch eine Beratungsperson mit einer Variante der Ge-
schlechtsentwicklung stattgefunden hat, 

7. inwieweit das Kind in der Lage ist, sich eine Meinung zu bilden und zu äußern und ob der geplante 
Eingriff seinem Willen entspricht sowie 

8. ob die nach Absatz 4 Satz 6 beteiligte Beratungsperson mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung 
die befürwortende Stellungnahme mitträgt. 

Die Stellungnahme muss von allen Mitgliedern der interdisziplinären Kommission unterschrieben sein. 

(6) Der Behandelnde gemäß § 630a hat, wenn eine Behandlung an den inneren oder äußeren Geschlechts-
merkmalen erfolgt ist, die Patientenakte bis zu dem Tag aufzubewahren, an dem die behandelte Person 
ihr 48. Lebensjahr vollendet. 

§1648 

Inhalt der Vermögenssorge 

(1) Die Vermögenssorge umfasst insbesondere das Recht und die Pflicht, das Vermögen des Kindes nach 
den Grundsätzen einer wirtschaftlichen Vermögensverwaltung für das Kind zu nutzen, zu bewahren und 
zu mehren. 

(2) Die Eltern haben das ihrer Verwaltung unterliegende Geld des Kindes nach den Grundsätzen einer 
wirtschaftlichen Vermögensverwaltung anzulegen, soweit es nicht zur Bestreitung von Ausgaben bereit-
zuhalten ist. 

§ 1649 

Verwendung der Einkünfte des Kindesvermögens 

(1) Die Einkünfte des Kindesvermögens, die zur ordnungsmäßigen Verwaltung des Vermögens nicht 
benötigt werden, sind für den Unterhalt des Kindes zu verwenden. Soweit die Vermögenseinkünfte nicht 
ausreichen, können die Einkünfte verwendet werden, die das Kind durch seine Arbeit oder durch den ihm 
nach § 112 gestatteten selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts erwirbt. 

(2) Die Eltern können die Einkünfte des Vermögens, die zur ordnungsmäßigen Verwaltung des Vermö-
gens und für den Unterhalt des Kindes nicht benötigt werden, für ihren eigenen Unterhalt und für den 
Unterhalt der minderjährigen Geschwister des Kindes verwenden, soweit dies unter Berücksichtigung 
der Vermögens- und Erwerbsverhältnisse der Beteiligten der Billigkeit entspricht. 

§ 1650 

Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen 

Machen die Eltern bei der Ausübung der Personensorge oder der Vermögenssorge Aufwendungen, die 
sie den Umständen nach für erforderlich halten dürfen, so können sie von dem Kind Ersatz verlangen, 
sofern nicht die Aufwendungen ihnen selbst zur Last fallen. 

 

 

§ 1651 
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Beschränkung der Minderjährigenhaftung 

(1) Die Haftung für Verbindlichkeiten, die die Eltern im Rahmen ihrer gesetzlichen Vertretungsmacht 
oder sonstige vertretungsberechtigte Personen im Rahmen ihrer Vertretungsmacht durch Rechtsgeschäft 
oder eine sonstige Handlung mit Wirkung für das Kind begründet haben, oder die auf Grund eines wäh-
rend der Minderjährigkeit erfolgten Erwerbs von Todes wegen entstanden sind, beschränkt sich auf den 
Bestand des bei Eintritt der Volljährigkeit vorhandenen Vermögens des Kindes; dasselbe gilt für Ver-
bindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die der Minderjährige gemäß § 107, § 108 oder § 111 mit Zustim-
mung seiner Eltern vorgenommen hat oder für Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, zu denen die 
Eltern die Genehmigung des Familiengerichts erhalten haben. Beruft sich der volljährig Gewordene auf 
die Beschränkung der Haftung, so finden die für die Haftung des Erben geltenden Vorschriften der §§ 
1990 und 1991 entsprechende Anwendung. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Verbindlichkeiten aus dem selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts, so-
weit der Minderjährige hierzu nach § 112 ermächtigt war, und für Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäf-
ten, die allein der Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse dienten. 

(3) Die Rechte der Gläubiger gegen Mitschuldner und Mithaftende sowie deren Rechte aus einer für die 
Forderung bestellten Sicherheit oder aus einer deren Bestellung sichernden Vormerkung werden von Ab-
satz 1 nicht berührt. 

(4) Hat das volljährig gewordene Mitglied einer Erbengemeinschaft oder Gesellschaft nicht binnen drei 
Monaten nach Eintritt der Volljährigkeit die Auseinandersetzung des Nachlasses verlangt oder die Kün-
digung der Gesellschaft erklärt, ist im Zweifel anzunehmen, dass die aus einem solchen Verhältnis her-
rührende Verbindlichkeit nach dem Eintritt der Volljährigkeit entstanden ist; Entsprechendes gilt für den 
volljährig gewordenen Inhaber eines Handelsgeschäfts, der dieses nicht binnen drei Monaten nach Ein-
tritt der Volljährigkeit einstellt. Unter den in Satz 1 bezeichneten Voraussetzungen wird ferner vermutet, 
dass das gegenwärtige Vermögen des volljährig Gewordenen bereits bei Eintritt der Volljährigkeit vor-
handen war. 

§ 1652 

Erwerb mit Mitteln des Kindes 

(1) Erwerben die Eltern mit Mitteln des Kindes bewegliche Sachen, so geht mit dem Erwerb das Eigen-
tum auf das Kind über, es sei denn, dass die Eltern nicht für Rechnung des Kindes erwerben wollen. Dies 
gilt insbesondere auch von Inhaberpapieren und von Orderpapieren, die mit Blankoindossament versehen 
sind. 

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 sind entsprechend anzuwenden, wenn die Eltern mit Mitteln des 
Kindes ein Recht an Sachen der bezeichneten Art oder ein anderes Recht erwerben, zu dessen Übertra-
gung der Abtretungsvertrag genügt. 

§ 1653 

Schenkungsverbot 

Die Eltern können nicht in Vertretung des Kindes Schenkungen machen. Ausgenommen sind Schenkun-
gen, durch die einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprochen 
wird. 

§1654 

Genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte 

(1) Die Eltern bedürfen der Genehmigung des Familiengerichts in den Fällen, in denen ein Betreuer nach 
den §§ 1850 bis 1854 der Genehmigung des Betreuungsgerichts bedarf, soweit sich nicht aus den Absät-
zen 2 bis 5 etwas anderes ergibt. 

(2) Nicht genehmigungsbedürftig gemäß § 1850 sind Verfügungen über Grundpfandrechte sowie Ver-
pflichtungen zu einer solchen Verfügung. 
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(3) Tritt der Anfall einer Erbschaft oder eines Vermächtnisses an das Kind erst infolge der Ausschlagung 
eines Elternteils ein, der das Kind allein oder gemeinsam mit dem anderen Elternteil vertritt, ist die Ge-
nehmigung abweichend von § 1851 Nummer 1 nur dann erforderlich, wenn der Elternteil neben dem 
Kind berufen war. Ein Auseinandersetzungsvertrag und eine Vereinbarung, mit der das Kind aus einer 
Erbengemeinschaft ausscheidet, bedarf keiner Genehmigung. 

(4) Die Eltern bedürfen abweichend von § 1853 Satz 1 Nummer 1 der Genehmigung zum Abschluss ei-
nes Miet- oder Pachtvertrags oder eines anderen Vertrags, durch den das Kind zu wiederkehrenden Leis-
tungen verpflichtet wird, wenn das Vertragsverhältnis länger als ein Jahr nach dem Eintritt der Volljäh-
rigkeit des Kindes fortdauern soll. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn 

1. es sich um einen Ausbildungs-, Dienst- oder Arbeitsvertrag handelt, 

2. der Vertrag geringe wirtschaftliche Bedeutung für das Kind hat oder 

3. das Vertragsverhältnis von dem Kind nach Eintritt der Volljährigkeit spätestens zum Ablauf des 19. 
Lebensjahres ohne eigene Nachteile gekündigt werden kann. 

§ 1853 Satz 1 Nummer 2 ist nicht anzuwenden. 

(5) § 1854 Nummer 6 bis 8 ist nicht anzuwenden. 

§ 1655 

Ergänzende Vorschriften für genehmigungsbedürftige Rechtsgeschäfte 

(1) Das Familiengericht erteilt die Genehmigung, wenn das Rechtsgeschäft dem Wohl des Kindes unter 
Berücksichtigung der Grundsätze einer wirtschaftlichen Vermögensverwaltung nicht widerspricht. 

(2) § 1860 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(3) Für die Erteilung der Genehmigung gelten die §§ 1855 bis 1856 Absatz 2 sowie die §§ 1857 und 1858 
entsprechend. Ist das Kind volljährig geworden, so tritt seine Genehmigung an die Stelle der Genehmi-
gung des Familiengerichts. 

§ 1656 

Anzeigepflicht für Erwerbsgeschäfte 

Die Eltern haben Beginn, Art und Umfang eines neuen Erwerbsgeschäfts im Namen des Kindes beim 
Familiengericht anzuzeigen. 

§ 1657 

Vermögenssorge bei Erwerb von Todes wegen, durch unentgeltliche Zuwendung auf den Todesfall oder unter 
Lebenden 

(1) Wenn das Kind Vermögen von Todes wegen, durch unentgeltliche Zuwendung auf den Todesfall 
oder unter Lebenden erwirbt, so haben die Eltern dieses nach den Anordnungen zu verwalten, die durch 
letztwillige Verfügung oder bei der Zuwendung getroffen worden sind. §1837 Absatz 2 gilt für die Auf-
hebung der Anordnungen entsprechend. 

(2) Wenn bei dem nach Absatz 1 erworbenen Vermögen der Erblasser durch letztwillige Verfügung oder 
der Zuwendende bei der Zuwendung bestimmt hat, dass die Eltern das Vermögen nicht verwalten sollen, 
so erstreckt sich die Vermögenssorge nicht auf dieses Vermögen. 

(3) Was das Kind auf Grund eines zu einem Vermögen nach Absatz 1 gehörenden Rechts oder als Ersatz 
für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines zu dem Vermögen gehörenden Gegenstands 
oder durch ein Rechtsgeschäft erwirbt, das sich auf das Vermögen bezieht, können die Eltern gleichfalls 
nicht verwalten. 

(4) Wenn durch letztwillige Verfügung oder bei der Zuwendung bestimmt wurde, dass nur ein Elternteil 
das Vermögen nicht verwalten soll, so verwaltet es der andere Elternteil. Insoweit vertritt dieser das Kind. 

§ 1658 
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Pflicht zur Erstellung eines Vermögensverzeichnisses 

(1) Die Eltern haben das ihrer Verwaltung unterliegende Vermögen, welches das Kind von Todes wegen 
erwirbt, zu verzeichnen, das Verzeichnis mit der Versicherung der Richtigkeit und Vollständigkeit zu 
versehen und dem Familiengericht einzureichen. Gleiches gilt für Vermögen, welches das Kind sonst 
anlässlich eines Sterbefalls erwirbt, sowie für Abfindungen, die anstelle von Unterhalt gewährt werden, 
und unentgeltliche Zuwendungen. Bei Haushaltsgegenständen genügt die Angabe des Gesamtwerts. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, 

1. wenn der Wert eines Vermögenserwerbs 15 000 Euro nicht übersteigt oder 

2. soweit der Erblasser durch letztwillige Verfügung oder der Zuwendende bei der Zuwendung eine ab-
weichende Anordnung getroffen hat. 

(3) Wenn die Eltern entgegen den Absätzen 1 und 2 ein Verzeichnis nicht einreichen oder das einge-
reichte Verzeichnis ungenügend ist, so kann das Familiengericht anordnen, dass das Verzeichnis durch 
eine zuständige Behörde oder einen zuständigen Beamten oder Notar aufgenommen wird. 

§ 1659 

Herausgabe des Kindesvermögens; Rechnungslegung 

(1) Endet oder ruht die elterliche Sorge der Eltern oder hört aus einem anderen Grunde ihre Vermögens-
sorge auf, so haben sie dem Kind das Vermögen herauszugeben und auf Verlangen über die Verwaltung 
Rechenschaft abzulegen. 

(2) Über die Nutzungen des Kindesvermögens brauchen die Eltern nur insoweit Rechenschaft abzulegen, 
als Grund zu der Annahme besteht, dass sie die Nutzungen entgegen den Vorschriften des 1649 verwen-
det haben. 

§ 1660 

Fortführung dringender Geschäfte nach Tod des Kindes 

Endet die elterliche Sorge durch den Tod des Kindes, so haben die Eltern die Geschäfte, die nicht ohne 
Gefahr aufgeschoben werden können, zu besorgen, bis der Erbe anderweit Fürsorge treffen kann. 

§ 1661 

Ausübung der gemeinsamen Sorge bei Getrenntleben 

(1) Leben Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, nicht nur vorübergehend getrennt, so 
haben sie Angelegenheiten, deren Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung ist, in gegenseitigem 
Einvernehmen zu entscheiden. Wenn die Eltern sich nicht einigen können, gilt § 1631. 

(2) Bei dauerhaft getrennt lebenden Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, kann jeder 
Elternteil Angelegenheiten des täglichen Lebens für den Zeitraum, in dem er das Kind mit Einwilligung 
des anderen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung betreut, allein entscheiden. Ent-
scheidungen in Angelegenheiten des täglichen Lebens sind in der Regel solche, die häufig vorkommen 
und die keine schwer abzuändernden Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben. 

(3) Das Familiengericht kann die Befugnisse nach Absatz 2 Satz 1 einschränken oder ausschließen, wenn 
dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 

 

 

 

§ 1662 

Entscheidungsbefugnisse des nicht sorgeberechtigten Elternteils 
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(1) Ein Elternteil, der nicht Inhaber der elterlichen Sorge ist, kann Angelegenheiten der tatsächlichen 
Betreuung entscheiden, solange er das Kind mit Einwilligung des anderen Elternteils oder eines sonstigen 
Inhabers der Sorge oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung betreut. Entscheidungen in Angele-
genheiten der tatsächlichen Betreuung sind in der Regel solche, die 

1. häufig vorkommen, 

2. keine schwer abzuändernden Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben und 

3. der konkreten Pflege und Betreuung des Kindes während des Betreuungszeitraums dienen. 

(2) Der Elternteil, der nicht Inhaber der elterlichen Sorge ist, hat sich so zu verhalten, dass das Verhältnis 
des Kindes zum anderen Elternteil nicht beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert wird. 

(3) Bei Gefahr im Verzug gilt § 1636 Absatz 2 entsprechend. 

(4) Das Familiengericht kann die Befugnisse nach Absatz 1 einschränken oder ausschließen, wenn dies 
zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 

§ 1663 

Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls 

(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und 
sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht 
die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. 

(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der Inhaber der 
Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit der Vermögenssorge ver-
bundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, die sich auf die Vermögenssorge beziehen, 
nicht befolgt. 

(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere 

1. Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und der Gesund-
heitsfürsorge in Anspruch zu nehmen, 

2. Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, 

3. Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine andere Wohnung 
zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten oder zu bestimmende andere 
Orte aufzusuchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält, 

4. Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem Kind herbeizufüh-
ren, 

5. die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge, 

6. die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge. 

7. die Einschränkung oder der Ausschluss von Befugnissen, die durch eine Vereinbarung zur elterlichen 
Sorge, zu sorgerechtlichen Befugnissen oder zum Umgang erteilt wurden. 

(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung gegen einen 
Dritten treffen. 

(5) Entzieht das Gericht die elterliche Sorge für das ungeborene Kind teilweise oder vollständig, entfaltet 
die Entziehung mit der Geburt des Kindes Wirkung. 

 

 

§ 1664 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; Vorrang öffentlicher Hilfen 
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(1) Maßnahmen, mit denen eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie verbunden ist, sind nur 
zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch öffentliche Hilfen, begegnet werden 
kann. 

(2) Dies gilt auch, wenn einem Elternteil vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Nutzung der 
Familienwohnung untersagt werden soll. Wird einem Elternteil oder einem Dritten die Nutzung der vom 
Kind mitbewohnten oder einer anderen Wohnung untersagt, ist bei der Bemessung der Dauer der Maß-
nahme auch zu berücksichtigen, ob diesem das Eigentum, das Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem 
Grundstück zusteht, auf dem sich die Wohnung befindet; Entsprechendes gilt für das Wohnungseigen-
tum, das Dauerwohnrecht, das dingliche Wohnrecht oder wenn der Elternteil oder Dritte Mieter der Woh-
nung ist. 

(3) Die gesamte Personensorge darf nur entzogen werden, wenn andere Maßnahmen erfolglos geblieben 
sind oder wenn anzunehmen ist, dass sie zur Abwendung der Gefahr nicht ausreichen. 

§ 1665 

Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindesvermögens 

(1) Das Familiengericht kann anordnen, dass die Eltern ein Verzeichnis des Vermögens des Kindes ein-
reichen und über die Verwaltung Rechnung legen. Die Eltern haben das Verzeichnis mit der Versicherung 
der Richtigkeit und Vollständigkeit zu versehen. Ist das eingereichte Verzeichnis ungenügend, so kann 
das Familiengericht anordnen, dass das Verzeichnis durch eine zuständige Behörde oder durch einen 
zuständigen Beamten oder Notar aufgenommen wird. 

(2) Das Familiengericht kann anordnen, dass das Geld des Kindes in bestimmter Weise anzulegen und 
zur Abhebung seine Genehmigung erforderlich ist. Gehören Wertpapiere oder Wertgegenstände zum 
Vermögen des Kindes, so kann das Familiengericht dem Elternteil, der das Kind vertritt, die gleichen 
Verpflichtungen auferlegen, die nach den §§ 1843 bis 1845 einem Betreuer obliegen; die §§ 1842 und 
1849 Absatz 1 sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Das Familiengericht kann dem Elternteil, der das Vermögen des Kindes gefährdet, Sicherheitsleistung 
für das seiner Verwaltung unterliegende Vermögen auferlegen. Die Art und den Umfang der Sicherheits-
leistung bestimmt das Familiengericht nach seinem Ermessen. Bei der Bestellung und Aufhebung der 
Sicherheit wird die Mitwirkung des Kindes durch die Anordnung des Familiengerichts ersetzt. Die Si-
cherheitsleistung darf nur dadurch erzwungen werden, dass die Vermögenssorge gemäß 1663 Absatz 1 
ganz oder teilweise entzogen wird. 

(4) Die Kosten der angeordneten Maßnahmen trägt der Elternteil, der sie veranlasst hat. 

§ 1666 

Folgen des Sorgerechtsentzug bei einem Elternteil 

(1) Stand die elterliche Sorge den Eltern gemeinsam zu und wird einem Elternteil die elterliche Sorge 
entzogen, so steht die elterliche Sorge dem anderen Elternteil zu. 

(2) Wenn einem Elternteil die elterliche Sorge entzogen wird, dem sie gemäß 1628 Absatz 3 oder § 1632 
oder auf Grund einer Vereinbarung nach § 1641 Absatz 1 Nummer 2 allein zustand, so hat das Familien-
gericht die elterliche Sorge dem anderen Elternteil zu übertragen, wenn dies dem Wohl des Kindes nicht 
widerspricht. 

§ 1667 

Gerichtliche Maßnahmen bei Verhinderung der Eltern 

Sind die Eltern verhindert, die elterliche Sorge auszuüben, so hat das Familiengericht die im Interesse 
des Kindes erforderlichen Maßregeln zu treffen. 

§ 1668 

Aufhebung gerichtlicher Entscheidungen nach den §§ 1663 bis 1665 
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Eine Maßnahme nach den §§ 1663 bis 1665 oder einer anderen Vorschrift des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
die nur ergriffen werden darf, wenn dies zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung oder zum Wohl 
des Kindes erforderlich ist (kindesschutzrechtliche Maßnahme), ist aufzuheben, wenn eine Gefahr für 
das Wohl des Kindes nicht mehr besteht oder die Erforderlichkeit der Maßnahme entfallen ist. 

§ 1669 

Ruhen der elterlichen Sorge bei rechtlichem Hindernis 

(1) Die elterliche Sorge eines Elternteils ruht, wenn er geschäftsunfähig ist. 

(2) Die elterliche Sorge eines Elternteils ruht auch, wenn er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist. Die 
Personensorge für das Kind steht ihm neben dem gesetzlichen Vertreter des Kindes zu; zur Vertretung 
des Kindes ist er nicht berechtigt. Bei einer Meinungsverschiedenheit geht die Meinung des minderjäh-
rigen Elternteils vor, wenn der gesetzliche Vertreter des Kindes ein Vormund oder Pfleger ist; andernfalls 
müssen sie versuchen, sich zu einigen oder eine gerichtliche Entscheidung nach § 1631 beantragen. 

§ 1670 

Ruhen der elterlichen Sorge bei tatsächlichem Hindernis 

(1) Die elterliche Sorge eines Elternteils ruht, wenn das Familiengericht feststellt, dass er auf längere Zeit 
die elterliche Sorge tatsächlich nicht ausüben kann. 

(2) Ist ein ausländisches Kind unbegleitet, für eine unbestimmte Dauer und ohne den dafür erforderlichen 
Aufenthaltstitel nach Deutschland eingereist und geht mit der Einreise eine voraussichtlich dauerhafte 
grenzüberschreitende räumliche Trennung von einem Elternteil einher, so ist in der Regel anzunehmen, 
dass der Elternteil die elterliche Sorge tatsächlich nicht ausüben kann. Satz 1 gilt nicht, wenn der Eltern-
teil einem volljährigen Dritten, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, eine Vollmacht 
für die Ausübung der elterlichen Sorge erteilt hat. 

(3) Die elterliche Sorge lebt wieder auf, wenn das Familiengericht feststellt, dass der Grund des Ruhens 
nicht mehr besteht. 

§ 1671 

Ruhen der elterlichen Sorge für ein vertraulich geborenes Kind 

Die elterliche Sorge der Eltern für ein nach § 25 Absatz 1 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes vertrau-
lich geborenes Kind ruht. Die elterliche Sorge lebt wieder auf, wenn das Familiengericht feststellt, dass 
ein Elternteil ihm gegenüber die für den Geburtseintrag des Kindes erforderlichen Angaben gemacht hat. 

§ 1672 

Wirkung des Ruhens; Folgen der tatsächlichen Verhinderung oder des Ruhens für den anderen Elternteil 

(1) Solange die elterliche Sorge ruht, ist ein Elternteil nicht berechtigt, sie auszuüben. 

(2) Ist ein Elternteil tatsächlich verhindert, die elterliche Sorge auszuüben, oder ruht seine elterliche 
Sorge, so übt der andere Teil die elterliche Sorge allein aus; dies gilt nicht, wenn die elterliche Sorge dem 
Elternteil nach § 1627 Absatz 3, § 1632 oder § 1641 Absatz 1 Nummer 2 allein zustand. 

(3) Ruht die elterliche Sorge des Elternteils, dem sie gemäß § 1627 Absatz 3 oder § 1632 oder auf Grund 
einer Vereinbarung nach § 1641 Absatz 1 Nummer 2 allein zustand, und besteht keine Aussicht, dass der 
Grund des Ruhens wegfallen werde, so hat das Familiengericht die elterliche Sorge dem anderen Eltern-
teil zu übertragen, wenn dies dem Wohl des Kindes nicht widerspricht. 

§ 1673 

Tod oder Todeserklärung eines Elternteils; Folgen für die elterliche Sorge des anderen Elternteils 

(1) Die elterliche Sorge eines Elternteils endet, wenn er für tot erklärt oder seine Todeszeit nach den 
Vorschriften des Verschollenheitsgesetzes festgestellt wird, mit dem Zeitpunkt, der als Zeitpunkt des 
Todes gilt. 



 

Drucksache 20/14263 – 44 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 

(2) Stand die elterliche Sorge den Eltern gemeinsam zu und ist ein Elternteil gestorben, so steht die elter-
liche Sorge dem überlebenden Elternteil zu. 

(3) Ist ein Elternteil, dem die elterliche Sorge gemäß § 1627 Absatz 3 oder § 1632 oder auf Grund einer 
Vereinbarung nach § 1641 Absatz 1 Nummer 2 allein zustand, gestorben, so hat das Familiengericht die 
elterliche Sorge dem überlebenden Elternteil zu übertragen, wenn dies dem Wohl des Kindes nicht wi-
derspricht. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend, wenn die elterliche Sorge eines Elternteils endet, weil er 
für tot erklärt oder seine Todeszeit nach den Vorschriften des Verschollenheitsgesetzes festgestellt wor-
den ist. 

(5) Lebt der für tot erklärte Elternteil noch, so hat ihm das Familiengericht auf Antrag die elterliche Sorge 
in dem Umfang zu übertragen, in dem sie ihm vor dem als Zeitpunkt des Todes geltendem Datum zustand, 
wenn dies dem Wohl des Kindes nicht widerspricht. 

§ 1674 

Verbleibensanordnung zugunsten von Bezugspersonen 

Hat das Kind seit längerer Zeit in einem Haushalt mit einem Elternteil und dessen Ehegatten gelebt und 
will der andere Elternteil, der nach § 1672 oder § 1673 den Aufenthalt des Kindes nunmehr allein be-
stimmen kann, das Kind von dem Ehegatten wegnehmen, so kann das Familiengericht von Amts wegen 
oder auf Antrag des Ehegatten anordnen, dass das Kind bei dem Ehegatten verbleibt, wenn und solange 
das Kindeswohl durch die Wegnahme gefährdet würde. Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Kind seit 
längerer Zeit in einem Haushalt mit einem Elternteil und dessen Lebenspartner oder einer nach 
§ 1686 Absatz 1 umgangsberechtigten volljährigen Person gelebt hat. 

§ 1675 

Fortführung der Geschäfte in Unkenntnis der Beendigung oder des Ruhens der elterlichen Sorge 

(1) Die Eltern dürfen die mit der Personensorge und mit der Vermögenssorge für das Kind verbundenen 
Geschäfte fortführen, bis sie von der Beendigung der elterlichen Sorge Kenntnis erlangen oder sie kennen 
müssen. Ein Dritter kann sich auf diese Befugnis nicht berufen, wenn er bei der Vornahme eines Rechts-
geschäfts die Beendigung kennt oder kennen muss. 

(2) Diese Vorschriften sind entsprechend anzuwenden, wenn die elterliche Sorge ruht. 

§ 1676 

Grundsätze des Umgangs 

(1) Umgang umfasst die Betreuung des Kindes, das gemeinsame Verbringen von Zeit mit dem Kind oder 
jede andere Form von Kontakt zu dem Kind. 

(2) Der Umgang mit beiden Elternteilen gehört in der Regel zum Wohl des Kindes. Gleiches gilt für den 
Umgang mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für 
seine Entwicklung förderlich ist. 

§ 1677 

Vereinbarungen zwischen den Eltern zum Umgang mit dem Kind 

(1) Leben die Eltern getrennt, können sie unter Beachtung der Voraussetzungen des § 1640 eine Verein-
barung über den Umgang mit dem Kind treffen. 

(2) Eine Vereinbarung nach Absatz 1 kann jederzeit durch einen Elternteil oder das Kind, das das 14. Le-
bensjahr vollendet hat, beendet werden. Das Kind kann die Beendigung nur selbst erklären. Es bedarf 
hierzu nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. 

§1678 

Wohlverhaltenspflicht bei der Ausübung von Umgang 
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(1) Beim Umgang umfasst die Wohlverhaltenspflicht der Eltern aus § 1627 Absatz 3 und § 1662 Absatz 2 
insbesondere Folgendes: 

1. das Kind zu dem Umgang mit dem anderen Elternteil zu ermuntern, 

2. das Kind auf den Umgang mit dem anderen Elternteil vorzubereiten, 

3. einander wechselseitig wichtige Ereignisse, die während das Umgangs geschehen sind, mitzuteilen 
sowie 

4. den anderen Elternteil frühzeitig über Umstände und Vorhaben zu informieren, die die Ausübung des 
Umgangs voraussichtlich wesentlich beeinflussen werden. 

Die Pflichten aus Satz 1 gelten nicht, wenn ihre Erfüllung im Einzelfall für den Elternteil unzumutbar ist. 

(2) Das Familiengericht kann die Beteiligten durch Anordnungen zur Erfüllung der in Absatz 1 geregel-
ten Pflicht anhalten. 

§ 1679 

Umgang des Kindes mit den Eltern; Gerichtliche Regelung; Betreuungsmodelle 

(1) Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil. Jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem 
Kind verpflichtet und berechtigt. 

(2) Das Familiengericht kann über den Umfang des Umgangsrechts entscheiden und seine Ausübung, 
auch gegenüber Dritten, näher regeln. Dabei trifft es diejenige Entscheidung, die unter Berücksichtigung 
der tatsächlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten sowie der berechtigten Interessen der Beteiligten 
dem Wohl des Kindes am besten entspricht. Hierbei sind insbesondere folgende Gesichtspunkte zu be-
rücksichtigen: 

1. ob das Kind über auf sicherer Bindung beruhende tragfähige Beziehungen zu beiden Elternteilen ver-
fügt, 

2. ob zwischen den Eltern die für die Durchführung des Betreuungsmodells erforderliche Kooperations- 
und Kommunikationsfähigkeit besteht, 

3. der Wille des Kindes, 

4. die Kontinuität der Beziehung zwischen dem Kind und seinen Elternteilen, 

5. ob die äußeren Rahmenbedingungen geeignet sind, insbesondere die räumliche Entfernung zwischen 
den elterlichen Haushalten und die Arbeitszeiten der Eltern, sowie 

6. sonstige, für das Kindeswohl relevante Umstände. 

(3) Das Familiengericht kann bei der Entscheidung nach Absatz 2 den Umgang unter den Elternteilen 
nach den folgenden Grundsätzen aufteilen: 

1. dass ein Elternteil das Kind ganz überwiegend betreut, 

2. dass beide Elternteile das Kind zu wesentlichen Teilen betreuen oder 

3. dass beide Elternteile das Kind zu gleichen Teilen betreuen. 

(4) Haben die Eltern miteinander eine schriftliche Vereinbarung über den Umgang getroffen, ist in der 
Regel anzunehmen, dass die darin vorgesehenen Umgangszeiten dem Wohl des Kindes am besten ent-
sprechen. Dies gilt nicht, wenn Gründe vorgetragen werden, die der Annahme entgegenstehen, oder sol-
che Gründe ersichtlich sind. Die Sätze1 und 2 sind auch dann anwendbar, wenn die Vereinbarung aufge-
löst wurde. 

(5) Soll eine Vereinbarung zwischen den Eltern zum Umgang oder eine Regelung zur Aufteilung des 
Umgangs geändert oder aufgehoben werden, trifft das Familiengericht darüber 

1. bei einer erstmaligen gerichtlichen Regelung eine Entscheidung nach Absatz 2 und 
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2. bei einer Abänderung einer gerichtlichen Regelung zum Umgang oder eines gerichtlich gebilligten 
Vergleichs eine Entscheidung nach § 1690. 

§ 1680 

Beschränkung und Ausschluss des Umgangs; Häusliche Gewalt 

(1) Das Familiengericht kann das Umgangsrecht oder den Vollzug früherer Entscheidungen über das 
Umgangsrecht für kurze Zeit einschränken oder ausschließen, soweit dies zum Wohl des Kindes erfor-
derlich ist. 

(2) Eine Entscheidung, die das Umgangsrecht oder seinen Vollzug für längere Zeit oder auf Dauer ein-
schränkt oder ausschließt, kann nur ergehen, wenn andernfalls das Wohl des Kindes gefährdet wäre. 

(3) Das Familiengericht kann das Umgangsrecht oder seinen Vollzug für kurze oder längere Zeit oder 
auf Dauer auch dann einschränken oder ausschließen, wenn ein Elternteil gegen den anderen Elternteil 
Gewalt ausgeübt hat und dies zur Abwendung einer Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit des 
gewaltbetroffenen Elternteils geboten ist. 

(4) Hat ein Elternteil Gewalt gegen das Kind oder den anderen Elternteil ausgeübt, hat das Familienge-
richt bei der Entscheidung über den Umgang insbesondere Folgendes zu berücksichtigen: 

1. Häufigkeit, Dauer und Intensität der gewalttätigen Konflikte, 

2. Wiederholungsgefahr, 

3. ob und inwiefern das Kind selbst Gewalt erfahren hat oder die gewalttätigen Konflikte oder deren 
Folgen miterlebt hat, 

4. die zu erwartenden Auswirkungen des Umgangs mit dem Elternteil, der Gewalt ausgeübt hat, auf das 
Kind und den gewaltbetroffenen Elternteil, 

5. das nach dem Gewaltereignis gezeigte Verhalten des Elternteils, der Gewalt ausgeübt hat, 

6. ob der Elternteil, der Gewalt ausgeübt hat, auch gegenüber anderen Personen gewalttätig geworden ist, 

7. die konkreten Möglichkeiten, den gewaltbetroffenen Elternteil bei der Ausübung des Rechts des ande-
ren Elternteils auf Umgang mit dem Kind auf andere Weise in seiner körperlichen Unversehrtheit zu 
schützen, als durch einen Umgangsausschluss. 

§ 1681 

Begleiteter Umgang 

(1) Das Familiengericht kann als ein Mittel der Umgangsbeschränkung anordnen, dass der Umgang nur 
stattfinden darf, wenn ein mitwirkungsbereiter Dritter anwesend ist (begleiteter Umgang). 

(2) Dritter kann auch ein Träger der Jugendhilfe oder ein Verein sein; dieser bestimmt dann jeweils, 
welche Einzelperson die Aufgabe wahrnimmt. 

§ 1682 

Umgangspflegschaft 

(1) Das Familiengericht kann eine Pflegschaft für die Durchführung des Umgangs anordnen (Umgangs-
pflegschaft), wenn 

1. die Pflicht zum Wohlverhalten nach 1678 Absatz 1 dauerhaft oder wiederholt erheblich verletzt wird, 

2. es die Anordnung zur Abwendung einer konkreten Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit des 
gewaltbetroffenen Elternteils für erforderlich hält oder 

3. eine erhebliche Verschlechterung der Kommunikation zwischen den Eltern mit Auswirkungen auf die 
Durchführung des Umgangs zu befürchten ist und die Eltern mit der Anordnung der Umgangspflegschaft 
einverstanden sind. 
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(2) Die Umgangspflegschaft umfasst das Recht, die Herausgabe des Kindes zur Durchführung des Um-
gangs zu verlangen und für die Dauer des Umgangs dessen Aufenthalt zu bestimmen. 

(3) Die Anordnung ist zu befristen. 

(4) Für den Ersatz von Aufwendungen und die Vergütung des Umgangspflegers gilt § 277 des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ent-
sprechend. 

§ 1683 

Allgemeine Bestimmungen für den Umgang von anderen Personen mit dem Kind 

(1) Ein Dritter, der ein Recht zum Umgang mit dem Kind hat, ist verpflichtet, sich so zu verhalten, dass 
das Verhältnis des Kindes zu den Eltern nicht beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert wird. Hat ein 
Dritter ein Recht auf Umgang mit dem Kind, sind die Eltern verpflichtet, sich so zu verhalten, dass das 
Verhältnis des Kindes zum Dritten nicht beeinträchtigt wird. Die Pflichten aus den Sätzen1 und 2 gelten 
nicht, wenn ihre Erfüllung im Einzelfall für die Eltern oder den Dritten unzumutbar ist. 

(2) Für die gerichtliche Regelung des Umgangsrechts gilt § 1679 Absatz 2 Satz 1 entsprechend. 

(3) Zu Anordnungen zur Erfüllung der Wohlverhaltenspflicht nach Absatz 1 gilt § 1678 Absatz 2 ent-
sprechend. Für die Umgangsbegleitung gilt § 1681 entsprechend. 

(4) Eine Umgangspflegschaft für die Durchführung des Umgangs eines Dritten mit dem Kind kann das 
Familiengericht nur anordnen, wenn die Voraussetzungen einer Gefährdung des Kindeswohls gemäß § 
1663 Absatz 1 erfüllt sind. 

§ 1684 

Recht des Kindes auf Umgang mit Dritten 

Wenn es seinem Wohl dient, hat das Kind ein Recht auf Umgang mit 

1. seinen Geschwistern, 

2. seinen Großeltern, 

3. seinen leiblichen, nicht rechtlichen Elternteilen und 

4. engen Bezugspersonen des Kindes, wenn diese für das Kind tatsächliche Verantwortung tragen oder 
getragen haben (sozial-familiäre Beziehung). 

Eine Übernahme tatsächlicher Verantwortung ist in der Regel anzunehmen, wenn die Person mit dem 
Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat. 

§ 1685 

Vereinbarung mit einer anderen Person über Umgang mit dem Kind; Verzicht auf Umgang 

(1) Die Eltern können mit einer anderen Person unter Beachtung der Voraussetzungen in § 1640 verein-
baren, 

1. dass diese ein Recht auf Umgang mit dem Kind hat, und 

2. wie ein Recht nach Nummer 1 oder ein kraft Gesetzes bestehendes Umgangsrecht ausgestaltet werden 
soll. 

(2) Die folgenden Personen können die Vereinbarung nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 jederzeit beenden: 

1. die Eltern, 

2. die andere Person nach Absatz 1, 

3. das Kind, wenn es das 14. Lebensjahr vollendet hat. 
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Das Kind kann die Beendigung nur selbst erklären. Es bedarf hierzu nicht der Zustimmung seines gesetz-
lichen Vertreters. 

(3) Eine Person, die nicht Elternteil des Kindes ist und der ein gesetzliches Umgangsrecht mit dem Kind 
zusteht, kann durch öffentlich beurkundete Erklärung auf dieses Recht verzichten. Hat eine Person nach 
§ 1747 Absatz 1 Satz 1 in die Annahme des Kindes durch eine andere Person eingewilligt, bedarf es zum 
Verzicht auf ein gesetzliches Umgangsrecht einer gesonderten Erklärung nach Satz 1. 

§ 1686 

Umgang des Kindes mit anderen Bezugspersonen 

(1) Großeltern und Geschwister haben ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser dem Wohl des 
Kindes dient. 

(2) Gleiches gilt für enge Bezugspersonen des Kindes, zu denen eine sozial-familiäre Beziehung besteht. 
Für die Übernahme tatsächlicher Verantwortung gilt § 1684 Satz 2 entsprechend. 

(3) Haben die Eltern mit einer nach Absatz 1 oder 2 zum Umgang mit dem Kind berechtigten Person eine 
schriftliche Vereinbarung über das Recht auf Umgang oder dessen Ausgestaltung getroffen, ist in der 
Regel anzunehmen, dass das Recht auf Umgang und dessen Ausgestaltung in der Vereinbarung dem 
Wohl des Kindes dient. Dies gilt nicht, wenn Gründe vorgetragen werden, die der Annahme entgegen-
stehen, oder solche Gründe ersichtlich sind. Die Sätze1 und 2 sind auch anwendbar, wenn die Vereinba-
rung aufgelöst wurde. Wurde eine Vereinbarung aufgelöst, ist eine sozial-familiäre Beziehung für das 
Recht auf Umgang nach Absatz 2 nicht erforderlich, wenn der Antrag auf gerichtliche Regelung während 
des ersten Lebensjahres des Kindes gestellt wird. 

§1687 

Umgang des Kindes mit dem leiblichen, nicht rechtlichen Elternteil 

(1) Ein leiblicher Elternteil, der nicht zugleich rechtlicher Elternteil ist, hat ein Recht auf Umgang mit 
dem Kind, wenn er ernsthaftes Interesse an dem Kind gezeigt hat und der Umgang dem Kindeswohl 
dient. 

(2) Wenn das Kind durch eine ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung in einer Einrichtung der me-
dizinischen Versorgung im Sinne von § 1a Nummer 9 des Transplantationsgesetzes unter heterologer 
Verwendung von Samen gezeugt worden ist, der vom Spender einer Entnahmeeinrichtung im Sinne von 
§ 2 Absatz 1 Satz 1 des Samenspenderregistergesetzes zur Verfügung gestellt wurde, besteht kein Recht 
auf Umgang nach Absatz 1. 

(3) Haben die Eltern mit einem leiblichen, nicht rechtlichen Elternteil eine schriftliche Vereinbarung über 
das Recht auf Umgang mit dem Kind oder dessen Ausgestaltung getroffen, ist in der Regel anzunehmen, 
dass das Recht auf Umgang und dessen Ausgestaltung gemäß der Vereinbarung dem Kindeswohl dient. 
Dies gilt nicht, wenn Gründe vorgetragen werden, die der Annahme entgegenstehen, oder solche Gründe 
ersichtlich sind. Die Sätze1 und 2 sind auch dann anwendbar, wenn die Vereinbarung aufgelöst wurde. 

§ 1688 

Kosten des Umgangs 

(1) Die Kosten der Durchführung eines durch das Familiengericht geregelten Umgangs trägt grundsätz-
lich jeder zum Umgang berechtigte Elternteil selbst. Soweit die alleinige Kostentragungspflicht des zum 
Umgang berechtigten Elternteils grob unbillig wäre, kann er vom anderen Elternteil eine angemessene 
Beteiligung an den Kosten verlangen. 

(2) Eine Person, die ein gesetzliches Recht auf Umgang mit dem Kind als andere Bezugsperson oder als 
leiblicher, nicht rechtlicher Elternteil hat, trägt die Kosten zur Durchführung des durch das Familienge-
richt geregelten Umgangs selbst. Soweit die Übernahme der Kosten durch die zum Umgang berechtigte 
Person grob unbillig wäre, kann diese von den Eltern als Gesamtschuldner eine angemessene Beteiligung 
an den Kosten verlangen. 
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(3) Das Kind hat keine Kosten zu tragen. 

(4) Das Familiengericht entscheidet auf Antrag über das Bestehen und den Umfang einer Kostenauftei-
lung zwischen den Eltern nach Absatz 1 Satz 2 oder einer Kostentragungspflicht der Eltern nach Ab-
satz 2 Satz 2. 

§ 1689 

Auskunft über die persönlichen Verhältnisse des Kindes 

(1) Auskunft über die persönlichen Verhältnisse des Kindes kann bei berechtigtem Interesse verlangen: 

1. jeder Elternteil von dem anderen Elternteil und 

2. ein leiblicher, nicht rechtlicher Elternteil, der ernsthaftes Interesse an dem Kind gezeigt hat, von jedem 
Elternteil. 

Die Auskunftserteilung darf nur erfolgen, soweit dies dem Wohl des Kindes nicht widerspricht. 

(2) Hat das Kind das 14. Lebensjahr vollendet, so muss es in eine Auskunftserteilung einwilligen. 

§ 1690 

Abänderung gerichtlicher Entscheidungen und gerichtlich gebilligter Vergleiche zum Umgang 

Eine Entscheidung oder ein gerichtlich gebilligter Vergleich zum Umgang ist zu ändern, soweit dies unter 
Berücksichtigung des Bestands- und Kontinuitätsinteresses dem Wohl des Kindes am besten entspricht. 
Eine Abänderung kommt insbesondere in Betracht, wenn: 

1. sich die tatsächlichen Möglichkeiten der Eltern zur Betreuung des Kindes wesentlich und nachhaltig 
geändert haben, 

2. sich die Betreuungsanforderungen des Kindes aufgrund seiner Entwicklung und seiner Beziehung zu 
den Eltern wesentlich und nachhaltig geändert haben oder 

3. beide Eltern über die Abänderung Einvernehmen erzielt haben, es sei denn diese widerspricht dem 
Wohl des Kindes oder das Kind hat das 14. Lebensjahr vollendet und widerspricht der Abänderung. 

§ 1691 

Allgemeine Grundsätze für Kinder in Familienpflege 

(1) Lebt das Kind in Familienpflege, so hat das Gericht zu berücksichtigen, ob und inwieweit sich inner-
halb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes vertretbaren Zeitraums die Erziehungsverhält-
nisse bei den Eltern derart verbessert haben, dass diese das Kind selbst erziehen können. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn das Kind im Rahmen einer Hilfe nach § 34 oder § 35a Absatz 2 Nummer 4 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch erzogen und betreut wird. 

(2) Die Eltern und die Pflegeperson sollen an der nach § 37c Absatz 1 Satz 1 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch durchzuführenden Perspektivklärung mitwirken und dabei auch, soweit es erforderlich ist, 
miteinander kooperieren. 

(3) Ergibt die Perspektivklärung, dass eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie auf Dauer nicht in Betracht 
kommt, sollen die Beteiligten eine andere, dem Wohl des Kindes förderliche und auf Dauer angelegte 
Lebensperspektive erarbeiten. 

(4) Bei allen das Kind betreffenden Entscheidungen sind seine schützenswerten Bindungen und sein Be-
dürfnis nach kontinuierlichen und stabilen Lebensverhältnissen zu berücksichtigen. 

§ 1692 

Wohlverhaltenspflicht der Eltern und Pflegepersonen 

Sowohl die Eltern als auch die Pflegeperson sollen sich so verhalten, dass ein Loyalitätskonflikt für das 
Kind möglichst vermieden werden kann. 
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§ 1693 

Elterliche Sorge bei Familienpflege 

(1) Geben die Eltern das Kind für längere Zeit in Familienpflege, so kann das Familiengericht auf Antrag 
der Eltern oder der Pflegeperson Angelegenheiten der elterlichen Sorge auf die Pflegeperson übertragen. 

(2) Für die Übertragung auf Antrag der Pflegeperson ist die Zustimmung der Eltern erforderlich. 

(3) Im Umfang der Übertragung hat die Pflegeperson die Rechte und Pflichten eines Pflegers. 

(4) Für die Übertragung von Sorgeangelegenheiten vom Vormund auf die Pflegeperson gilt § 1777. 

§ 1694 

Entscheidungsbefugnisse der Pflegeperson 

(1) Lebt ein Kind für längere Zeit in Familienpflege, so ist die Pflegeperson berechtigt, in Angelegenhei-
ten des täglichen Lebens zu entscheiden sowie den Inhaber der elterlichen Sorge in solchen Angelegen-
heiten zu vertreten. Sie ist befugt, den Arbeitsverdienst des Kindes zu verwalten sowie Unterhalts-, Ver-
sicherungs-, Versorgungs- und sonstige Sozialleistungen für das Kind geltend zu machen und zu verwal-
ten. Bei Gefahr im Verzug gilt § 1636 Absatz 2 entsprechend. 

(2) Der Pflegeperson steht eine Person gleich, die im Rahmen der Hilfe nach den §§ 34, 35 und 35a 
Absatz 2 Nummer 3 und 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch die Erziehung und Betreuung eines 
Kindes übernommen hat. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Inhaber der elterlichen Sorge etwas anderes erklärt. Das 
Familiengericht kann die Befugnisse nach den Absätzen 1 und 2 einschränken oder ausschließen, wenn 
dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 

(4) Für eine Person, bei der sich das Kind auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung nach 
1674 oder 1696 aufhält, gelten die Absätze 1 und 3 mit der Maßgabe, dass die genannten Befugnisse nur 
das Familiengericht einschränken oder ausschließen kann. 

§ 1695 

Umgangsrecht der Eltern und weiterer umgangsberechtigter Personen 

(1) Gesetzliche Umgangsrechte werden durch die Begründung eines Pflegeverhältnisses nicht berührt. 
Können sich die Beteiligten über die Ausübung bestehender Umgangsrechte nicht einigen, entscheidet 
das Familiengericht. 

(2) Leben Geschwisterkinder nicht in einem Haushalt, ist von allen Beteiligten deren Recht auf Umgang 
miteinander nach § 1684 Satz 1 Nummer 1 zu gewährleisten. 

§ 1696 

Verbleibensanordnung 

(1) Lebt das Kind seit längerer Zeit in Familienpflege und wollen die Eltern das Kind von der Pflegeper-
son wegnehmen, so hat das Familiengericht von Amts wegen oder auf Antrag der Pflegeperson anzuord-
nen, dass das Kind bei der Pflegeperson verbleibt, wenn und solange das Kindeswohl durch die Weg-
nahme gefährdet würde. 

(2) Das Familiengericht hat in Verfahren nach Absatz 1 von Amts wegen oder auf Antrag der Pflegeper-
son zusätzlich anzuordnen, dass der Verbleib bei der Pflegeperson auf Dauer ist, wenn 

1. sich innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes vertretbaren Zeitraums trotz angebo-
tener geeigneter Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen die Erziehungsverhältnisse bei den Eltern 
nicht nachhaltig verbessert haben und eine derartige Verbesserung mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 
zukünftig nicht zu erwarten ist und 

2. die Anordnung zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 
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(3) Eine Anordnung nach den Absätzen1 und 2 ist auf Antrag der Eltern aufzuheben, wenn die Weg-
nahme des Kindes von der Pflegeperson das Kindeswohl nicht gefährdet. 

§ 1697 

Pflegestellenwechsel 

(1) Widerspricht die Pflegeperson der Herausnahme des Kindes aus der Familienpflege durch den Inha-
ber des Aufenthaltsbestimmungsrechts zum Zwecke des Pflegestellenwechsels, bedarf die Herausnahme 
der Genehmigung des Familiengerichts. Der Wechsel ist nur zulässig, 

1. wenn dieser zum Wohl des Kindes erforderlich ist und 

2. ein Verbleib das Kind eher gefährden würde als ein Wechsel. 

(2) Den Antrag auf Genehmigung nach Satz 1 kann unabhängig vom Widerspruch der Pflegeperson auch 
das Kind stellen, wenn es das 14. Lebensjahr vollendet hat. 

(3) Ohne die Genehmigung ist die Herausnahme nur zulässig, wenn mit dem Aufschub eine dringende 
Gefahr für das Wohl des Kindes verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.“ 

 

32. Die §§ 1697a bis 1698b werden aufgehoben. 

33. In § 1712 Absatz 1 Nummer 1 wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

34. In § 1713 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 1630 Absatz 3“ durch die Wörter „1693 Absatz 1 bis 3“ ersetzt. 

35. In § 1713 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

b) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

„Ist die werdende Geburtsmutter in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so kann sie den 
Antrag nur selbst stellen; sie bedarf hierzu nicht der Zustimmung ihres gesetzlichen 
Vertreters. Für eine geschäftsunfähige werdende Geburtsmutter kann nur ihr gesetzli-
cher Vertreter den Antrag stellen.“ 

36. § 1741 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Jede Person kann allein ein Kind annehmen. Zwei Personen, die miteinander verheiratet sind oder 
Partner sind, können ein Kind auch gemeinschaftlich annehmen. Partner im Sinne dieses Untertitels sind 
Personen, die miteinander in einer verfestigten Lebensgemeinschaft leben.“ 

37. In § 1742 werden nach dem Wort „Ehegatten“ die Wörter „oder Partner“ eingefügt. 

38. § 1743 wird wie folgt gefasst: 

„§ 1743 

Mindestalter 

Der Annehmende muss das 25. Lebensjahr vollendet haben. In den Fällen des § 1741 Absatz 2 Satz 2 
muss ein Annehmender das 25. Lebensjahr, der andere Annehmende das 21. Lebensjahr vollendet ha-
ben.“ 

39. § 1747 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Sofern keine andere Person nach § 1592 Absatz 2 oder 3 oder § 1594 als zweiter El-
ternteil anzusehen ist, gilt im Sinne des Satzes 1 und des § 1748 Absatz 4 als zweiter 
Elternteil, wer die Voraussetzung des § 1596 Absatz 2 Satz 1 glaubhaft macht.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Nummer 1 wird das Wort „Vaters“ durch die Wörter „zweiten Elternteils “ er-
setzt. 

bb) In Nummer 2 werden die Wörter „§ 1626a Absatz 2 und § 1671 Absatz 2“ durch 
die Wörter1632 Absatz 2 und § 1633 Absatz 1“ und das Wort „Vater“ durch die Wörter 
„zweite Elternteil“ ersetzt. 

cc) In Nummer 3 werden die Wörter „§ 1626a Absatz 2 oder § 1671 Absatz 2“ durch 
die Wörter „1632 Absatz 2 oder § 1633 Absatz 1“, das Wort „Vater“ durch die Wörter 
„zweite Elternteil“ und das Wort „Vaters“ durch die Wörter „zweiten Elternteils“ er-
setzt. 

c) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

40. In § 1748 Absatz 4 wird die Angabe „§ 1626a Absatz 3“ durch die Angabe „1628 Absatz 3“ und das Wort 
„Vaters“ durch die Wörter „zweiten Elternteils“ ersetzt. 

41. In § 1749 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „allein“ gestrichen. 

42. § 1751 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe „§ 1688 Abs. 1 und 3“ durch die Wörter „1694 Absatz 1 und 3“ 
ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf einen Elternteil, dessen Kind von seinem Ehe-
gatten oder Partner angenommen wird.“ 

c) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Will ein Ehegatte oder ein Partner ein Kind seines Ehegatten oder Partners annehmen, 
so sind der Elternteil und sein Ehegatte oder Partner dem Kind vor den anderen Ver-
wandten des Kindes zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet, sobald die erforderliche 
Einwilligung der Eltern des Kindes erteilt und das Kind in die Obhut des Elternteils und 
seines annehmenden Ehegatten oder Partners aufgenommen ist.“ 

43. § 1754 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Nehmen Ehegatten oder Partner ein Kind gemeinschaftlich an oder nimmt ein Ehe-
gatte oder Partner ein Kind seines Ehegatten oder Partners an, so erlangt das Kind die 
rechtliche Stellung eines gemeinschaftlichen Kindes der Ehegatten oder Partner.“ 

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Ehegatten“ die Wörter „oder Partnern“ eingefügt. 

c) Dem Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Ist der Annehmende oder der annehmende Ehegatte oder Partner eine Frau, ist sie 
Mutter; ihre Elternschaft ist Mutterschaft. Ist der Annehmende oder der annehmende 
Ehegatte oder Partner ein Mann, ist er Vater; seine Elternschaft ist Vaterschaft.“ 

44. In § 1755 Absatz 2 werden nach dem Wort „Ehegatte“ die Wörter „oder Partner" und nach dem Wort „Ehe-
gatten" die Wörter „oder Partners" eingefügt. 

45. In § 1756 Absatz 2 werden nach dem Wort „Ehegatte" die Wörter „oder Partner" und nach dem Wort „Ehe-
gatten" die Wörter „oder Partners" eingefügt. 

46. Nach § 1757 Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Satz 1 gilt entsprechend, wenn Partner ein Kind gemeinschaftlich annehmen.“ 

47. § 1758 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
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„Hat das Kind das 16. Lebensjahr vollendet, so genügt seine Zustimmung zur Offenbarung oder Ausfor-
schung.“ 

48. § 1763 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Ehepaar“ die Wörter „oder von Partnern gemeinschaftlich“ und 
nach dem Wort „Ehegatten“ die Wörter „oder Partner“ eingefügt. 

b) In Absatz 3 Buchstabe a werden die Wörter „in dem Falle“ durch die Wörter „im Fall“ ersetzt und 
werden nach dem Wort „Ehegatte“ die Wörter „oder Partner“ eingefügt. 

49. In § 1764 Absatz 5 werden nach dem Wort „Ehepaar“ die Wörter „oder Partnern“ und jeweils nach dem Wort 
„Ehegatten“ die Wörter „oder Partner“ eingefügt. 

50. In § 1765 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Ehegatten“ die Wörter „oder Partner“ eingefügt. 

51. § 1766a wird aufgehoben. 

52. In § 1786 Satz 3 werden die Wörter „Vaterschaft nach § 1592 Nummer 1 oder 2“ durch die Wörter „Eltern-
schaft nach § 1592 Absatz 2 Nummer 1, 2, Absatz 3 oder § 1594“ ersetzt. 

53. In § 1789 Absatz 3 wird die Angabe „§ 1629a“ durch die Angabe „1651“ ersetzt. 

54. In § 1791 Satz 2 wird die Angabe „§ 1619“ durch die Angabe „§ 1620“ ersetzt. 

55. In § 1792 Absatz 5 werden die Wörter „§ 1629 Absatz 1 Satz 2 und 4“ durch die Wörter „1636 Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 2“ ersetzt. 

56. In § 1794 Absatz 2 wird die Angabe „§ 1664“ durch die Angabe „1639 Absatz 2“ ersetzt. 

57. In 1795 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „Die §§ 1631a bis 1632 Absatz 4 Satz 1“ durch die Wörter 
„§ 1643 Absatz 3 und 4 und die §§ 1644 bis 1647 und 1696 Absatz 1“ ersetzt. 

58. In § 1797 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „§ 1629 Absatz 1 Satz 4“ durch die Angabe „1636 Absatz 2“ 
ersetzt. 

59. In 1802 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „§ 1862 Absatz 3 und 4 sowie die §§ 1863 bis 1867, 1666, 1666a 
und 1696“ durch die Wörter „Die §§ 1635, 1663, 1664, 1668, 1690, 1862 Absatz 3 und 4 sowie die §§ 1863 bis 
1867“ ersetzt. 

60. In § 1925 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „der Vater oder die Mutter“ durch die Wörter „ein Elternteil“ 
ersetzt. 

61. In § 1926 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „der Großvater oder die Großmutter“ durch die Wörter „ein 
Großelternteil“ ersetzt. 

62. In § 1933 Satz 3 werden nach der Angabe „§§ 1569 bis 1586b“ die Wörter „und 1615l bis 1615o“ eingefügt. 

63. § 1963 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

b) In Satz 1 wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

64. In § 2057a Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§§ 1619, 1620“ durch die Angaben „§§ 1620 und 1621“ ersetzt. 

65. § 2141 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

b) Im Wortlaut wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 
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Artikel 2 

Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 

Das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 
1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 354) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Verpflichtungen des Vaters gegenüber der Mutter“ durch die Wörter 
„Verpflichtungen des zweiten Elternteils gegenüber der Geburtsmutter“ und das Wort „Mutter“ durch 
das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

2. Artikel 224 § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 1671 Absatz 2“ durch die Angabe „1632 Absatz 2“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 1680 2 Satz 2“ durch die Angabe „§ 1673 Absatz 3“ ersetzt. 

3 . Artikel 229 wird wie folgt geändert: 

a) In § 30 wird die Angabe „§ 1626a Absatz 2“ durch die Angabe „1633 Absatz 1“ ersetzt. 

b) In § 55 wird die Angabe „§ 1631e“ durch die Angabe „1647“ ersetzt. 

4. Dem Artikel 229 wird folgender § … (bitte bei Verkündung nächsten freien § eintragen) angefügt: 

„§ … (bitte bei Verkündung nächsten freien § eintragen) 

Übergangsvorschrift zur Reform des Abstammungsrechts 

(1) Für Verfahren in Abstammungssachen nach § 169 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, die bis zum [einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Inkrafttreten nach Artikel 25 [ggf. Absatz] dieses Gesetzes] einschließlich eingeleitet wurden, sind 
die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches in der bis dahin geltenden Fassung anzuwenden. Ab-
weichend von Satz 1 sind in Verfahren auf Anfechtung der Vaterschaft nach § 1600 Absatz 1 Nummer 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der bisher geltenden Fassung sind anstelle von § 1600 Absatz 2 und 3 
sowie § 1600b Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der bisher geltenden Fassung die §§ 1597i 
und 1597c Absatz 4 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der Fassung vom [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 25 dieses Gesetzes] entsprechend anzuwenden. Satz 2 gilt entsprechend für 
Verfahren auf Anfechtung der Vaterschaft nach § 1600 Absatz 1 Nummer 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs in der bisher geltenden Fassung, die nach § 185 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über das Verfahren 
in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der Fassung vom [einset-
zen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 25 dieses Gesetzes] durch Restitutionsantrag wieder aufge-
nommen wurden. 

(2) Wurde eine der nach § 1594 oder § 1595 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erforderlichen Erklärungen 
bis zum [einsetzen: Datum des Vortags des Inkrafttretens nach Artikel 26 dieses Gesetzes] öffentlich 
beurkundet, sind die bis dahin geltenden Vorschriften auf alle für diese Anerkennung der Vaterschaft 
erforderlichen Erklärungen anzuwenden.“ 

5. In Artikel 234 § 14 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 1678 Abs. 1 1. Halbsatz“ durch die Angabe „§ 1672 Ab-
satz 2“ ersetzt. 
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Artikel 3  

Änderung des Transplantationsgesetzes 

Das Transplantationsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. September 2007 (BGBl. I S. 2206), das 
zuletzt durch Artikel 8b des Gesetzes vom 22. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 101) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 8a wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 Nummer 4 Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Soll das Knochenmark der minderjährigen Person für Verwandte ersten Grades ver-
wendet werden, so hat der gesetzliche Vertreter dies dem Familiengericht unverzüglich 
anzuzeigen, damit dieses darüber entscheiden kann, ob einem Elternteil oder beiden El-
ternteilen die Vertretung des Kindes nach § 1636 Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs zu entziehen ist.“ 

2. § 8c Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„§ 1627 Absatz 4, § 1821 Absatz 2 bis 4 sowie § 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind anzuwenden.“ 

Artikel 4 

Änderung des Gendiagnostikgesetzes 

Das Gendiagnostikgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2529, 3672), das zuletzt durch Artikel 15 Absatz 4 des 
Gesetzes vom 4. Mai 2021 (BGBl. I S. 882) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 14 Absatz 3 Satz 3, § 15 Absatz 4 Satz 3 und § 17 Absatz 3 Satz 3 werden jeweils die Wörter „Die §§ 1627 
und 1821“ durch die Wörter „§ 1627 Absatz 4 und § 1821“ ersetzt. 

2. § 17 Absatz 7 Satz 1 und 2 wird gestrichen. 

 

Artikel 5 

Änderung der Justizaktenaufbewahrungsverordnung 

Die Justizaktenaufbewahrungsverordnung vom 8. November 2021 (BGBl. I S. 4834), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 28. November 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 335) geändert worden ist, wird in Spalte 3 wie folgt 
geändert: 

1. Nummer 1114.39 Spalte 3 der Anlage wird in Spalte 3 wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe a wird die Angabe „§ 1631b“ durch die Angabe „1644“ ersetzt. 

b) In Buchstabe b wird die Angabe „§ 1640“ durch die Angabe „§ 1658“ ersetzt. 

2. In Nummer 1114.40 Spalte 3 Buchstabe c der Anlage werden die Wörter „Feststellungen der Vaterschaft, An-
fechtungen der Vaterschaft“ durch die Wörter „Feststellungen der Vaterschaft oder Elternschaft, Anfechtungen 
der Vaterschaft oder Elternschaft“ ersetzt. 
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Artikel 6 

Änderung des Rechtspflegergesetzes 

§ 14 Absatz 1 des Rechtspflegergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 2013 (BGBl. I 
S. 778; 2014 I S. 46), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Nummern 2 bis 8 werden wie folgt gefasst: 

2. „ die Maßnahmen auf Grund des  1663 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Abwendung der Gefahr für 
das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes; 

3. die Übertragung der elterlichen Sorge nach den § 1632, 1633 Absatz 1, § 1672 Absatz 3, § 1673 Ab-
satz 3, § 1666 Absatz 2 sowie § 1673 Absatz 4 und 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 

4. die Entscheidung über die Übertragung von Angelegenheiten der elterlichen Sorge auf die Pflegeper-
son nach 1693 des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 

5. die Entscheidung von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Sorgeberechtigten; 

6. die Genehmigung einer freiheitsentziehenden Unterbringung oder einer freiheitsentziehenden Maß-
nahme nach 1644 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und die Genehmigung einer Einwilligung nach 
§ 1647 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 

7. die Regelung des persönlichen Umgangs zwischen Eltern und Kindern sowie Kindern und Dritten nach 
den § 1679, 1680 und 1683 Absatz 2 und 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die Entscheidung über die 
Beschränkung oder den Ausschluss des Rechts zur alleinigen Entscheidung in Angelegenheiten des täg-
lichen Lebens oder der tatsächlichen Betreuung nach den §§ 1661 und 1662 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs sowie über Streitigkeiten, die eine Angelegenheit nach § 1643 Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs betreffen; 

8. die Entscheidung über den Anspruch auf Herausgabe eines Kindes nach § 1643 Absatz 3 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs sowie die Entscheidung über den Verbleib des Kindes bei dem Ehegatten, Lebens-
partner oder Umgangsberechtigten nach § 1674 oder bei der Pflegeperson nach § 1696 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs;“. 

2. In Nummer 12 werden die Wörter „§ 1626c Absatz 2 Satz 1“ durch die Wörter „§ 1629 Absatz 1 Satz 2“ er-
setzt. 

 

Artikel 7 

Änderung der Zivilprozessordnung 

Die Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I 
S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 153 wie folgt gefasst: 

„§ 153 Aussetzung bei Anfechtung der Elternschaft“. 

2. § 153 wird wie folgt gefasst: 

„§ 153 

Aussetzung bei Anfechtung der Elternschaft 
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Hängt die Entscheidung eines Rechtsstreits davon ab, ob eine Person, deren Elternschaft angefochten 
worden ist, Elternteil des Kindes ist, so gilt § 152 entsprechend.“ 

3. In § 786 Absatz 1 und 2 wird jeweils die Angabe „1629a“ durch die Angabe „1651“ ersetzt. 

4. In § 850c Absatz 2 Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „§§ 1615l und 1615n“ durch die 
Angabe „§§ 1615k und 1615l“ ersetzt. 

5. In § 850d Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§§ 1615l, 1615n“ durch die Angabe „§ 1615k oder § 1615l“ ersetzt. 

Artikel 8 

Änderung des Bundeszentralregistergesetzes 

In § 60 Absatz 1 Nummer 9 des Bundeszentralregistergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Sep-
tember 1984 (BGBl. I S. 1229; 1985 I S. 195), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 27. März 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 109) geändert worden ist, wird jeweils die Angabe „§ 1666 Abs. 1 und § 1666a“ durch die 
Wörter „§ 1663 Absatz 1 und § 1664“ ersetzt. 

 

Artikel 9 

Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit 

Das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Februar 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 54) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 96a wird gestrichen. 

b) Die Angabe zu § 167a wird wie folgt gefasst: 

„§ 167a    Besondere Vorschriften für Verfahren nach den §§ 1687 und 1689 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs“. 

c) Die Angabe zu § 167b wird wie folgt gefasst: 

„§ 167b    Genehmigungsverfahren nach § 1647 des Bürgerlichen Gesetzbuchs; Ver-
ordnungsermächtigung“. 

d) Nach der Angabe zu § 176 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 176a    Aussetzung des Verfahrens bei Gefährdung des Kindeswohls“. 

e) In der Angabe zu § 183 wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

f) In der Angabe zu § 237 wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

g) In der Angabe zu § 248 wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

2. § 68 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „§§ 1666 und 1666a“ durch die Angabe „§ 1663 und 1664“ ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 1684“ durch die Angabe „1680“ ersetzt. 
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c) In Nummer 3 werden die Wörter „§ 1632 Absatz 4 oder § 1682“ durch die Angabe „1674 oder § 1696“ 
ersetzt. 

3. § 96a wird aufgehoben. 

4. In § 100 in dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Mutter, der Vater oder der Mann, der an Eides statt 
versichert, der Mutter während der Empfängniszeit beigewohnt zu haben,“ durch die Wörter „Geburtsmutter, der 
zweite Elternteil oder ein Mann, der an Eides statt versichert, mit der Geburtsmutter während der Empfängniszeit 
Geschlechtsverkehr gehabt zu haben oder der Geburtsmutter vor oder während der Empfängniszeit seinen Samen 
zur Verfügung gestellt zu haben,“ ersetzt. 

5. In § 101 in dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „der Annehmende, einer der annehmenden Ehegat-
ten“ durch die Wörter „ein Annehmender“ 

6. In § 151 Nummer 6 wird die Angabe „§ 1631b“ durch die Angabe „1644“ ersetzt. 

7. In § 152 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§§ 1693“ durch die Angabe „§1667“ ersetzt. 

8. § 155a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 1626a Absatz 2“ durch die Angabe „1633 Absatz 1“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „§ 1626a Absatz 2 Satz 2“ durch die Wörter „1633 Ab-
satz 1 Satz 3“ ersetzt. 

c) In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „§ 1626d Absatz 2“ durch die Wörter „1629 Absatz 3 Satz 2“ 
ersetzt. 

9. § 156 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2)  Erzielen die Beteiligten Einvernehmen über die elterliche Sorge, den Umgang oder die Herausgabe 
des Kindes, so ist die einvernehmliche Regelung als Vergleich aufzunehmen und vom Gericht durch 
Beschluss zu billigen (gerichtlich gebilligter Vergleich). Das Gericht billigt die einvernehmliche Rege-
lung über den Umgang oder die Herausgabe des Kindes, wenn sie dem Kindeswohl nicht widerspricht. 
Eine einvernehmliche Regelung über die elterliche Sorge billigt das Gericht, soweit diese nicht auf Grund 
anderer Vorschriften abweichend geregelt werden muss.“ 

10. In § 157 Absatz 1 und 3 wird jeweils die Angabe „§§ 1666 und 1666a“ durch die Angabe „§1663 und 1664“ 
ersetzt. 

11. § 158 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

a) In Nummer 1 werden die Wörter „§§ 1666 und 1666a“ durch die Angabe „§ 1663 und 1664“ ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 1684“ durch die Angabe „1680“ ersetzt. 

c) In Nummer 3 werden die Wörter „§ 1632 Absatz 4 oder § 1682“ durch die Angabe „1674 oder § 1696“ 
ersetzt. 

12. In § 159 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§§ 1666 und 1666a“ durch die Angabe „§ 1663 und 1664“ ersetzt. 

13. In § 160 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§§ 1666 und 1666a“ durch die Angabe „§ 1663 und 1664“ ersetzt. 

14. In § 161 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 1682“ durch die Angabe „1674“ ersetzt. 

15. In § 162 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§§ 1666 und 1666a“ durch die Angabe „§ 1663 und 1664“ ersetzt. 

16. § 166 wird wie folgt gefasst: 

„§ 166 

Abänderung und Überprüfung von Entscheidungen und gerichtlich gebilligten Vergleichen 

(1) Das Gericht ändert eine Entscheidung oder einen gerichtlich gebilligten Vergleich zum Sorgerecht 
nach Maßgabe des 1635 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie gerichtliche Entscheidungen und 
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gerichtlich gebilligte Vergleiche zum Umgangsrecht nach Maßgabe des § 1690 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs. Die Entscheidung, von der Einleitung eines Abänderungsverfahrens abzusehen, ergeht durch Be-
schluss. 

(2) Eine länger dauernde kindesschutzrechtliche Maßnahme, die von Amts wegen geändert werden kann, 
hat das Gericht in angemessenen Zeitabständen zu überprüfen. 

(3) Sieht das Gericht von einer Maßnahme nach den § 1663 bis 1667 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ab, 
soll es seine Entscheidung in einem angemessenen Zeitabstand, in der Regel nach drei Monaten, über-
prüfen.“ 

17. § 167a wird wie folgt gefasst: 

„§ 167a 

Besondere Vorschriften für Verfahren nach den §§ 1687 und 1689 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

(1) Anträge auf Erteilung des Rechts auf Umgang nach 1687 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder auf 
Erteilung einer Auskunft über die persönlichen Verhältnisse des Kindes nach § 1689 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nur zulässig, wenn der Antragsteller an Eides statt kon-
krete Tatsachen versichert, die seine leibliche Elternschaft begründen können. 

(2) Soweit es in einem Verfahren, das ein Recht nach Absatz 1 betrifft, zur Klärung der leiblichen Eltern-
schaft erforderlich ist, hat jede Person Untersuchungen, insbesondere die Entnahme von Blutproben, zu 
dulden, es sei denn, dass ihr die Untersuchung nicht zugemutet werden kann. 

(3) § 177 Absatz 2 Satz 2 und § 178 Absatz 2 gelten entsprechend.“ 

18. § 167b wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird die Angabe „§ 1631e“ durch die Angabe „1647“ ersetzt, 

b) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 1631e“ durch die Angabe „1647“ ersetzt. 

19. § 169 wird wie folgt gefasst: 

„§ 169 

Abstammungssachen 

Abstammungssachen sind Verfahren 

1. auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens der Elternschaft, 

2. auf Anfechtung der Elternschaft und 

3. auf Feststellung der genetischen Abstammung des Kindes.“ 

20. In § 170 Absatz 2 wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ und das Wort „Vaters“ durch die 
Wörter „zweiten Elternteils“ ersetzt. 

21. § 171 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 und 4 angefügt: 

„(3) In einem Verfahren auf Anfechtung der Elternschaft sollen auch die Umstände an-
gegeben werden, die gegen die Elternschaft sprechen, sowie der Zeitpunkt, in dem diese 
Umstände bekannt wurden. 

(4) In einem Verfahren auf Feststellung der genetischen Abstammung des Kindes von 
einem mutmaßlich genetischen Elternteil sind auch die Umstände anzugeben, die für 
die genetische Abstammung des Kindes von dem mutmaßlich genetischen Elternteil 
sprechen. In den Fällen des § 1598 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs hat der Antragsteller zusätzlich die Umstände anzugeben, aus denen sich 
ergibt, dass er ernsthaftes Interesse an dem Kind hat.“ 
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22. § 172 Absatz 1 Nummer 2 und 3 wird wie folgt gefasst: 

„2. die Geburtsmutter, 

3. der zweite Elternteil.“ 

23. § 175 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) In einem Verfahren auf Anfechtung der Elternschaft oder auf Feststellung der genetischen Abstam-
mung soll das Gericht das minderjährige Kind persönlich anhören. § 159 Absatz 2 bis 4 gilt entspre-
chend.“ 

24. In § 176 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „nach § 1600 Absatz 1 Nummer 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sowie im Fall einer Anfechtung nach § 1600 Abs. 1 Nr. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn die Anfechtung 
durch den gesetzlichen Vertreter erfolgt,“ durch die Wörter „der Elternschaft“ ersetzt. 

25. Nach § 176 wird folgender § 176a eingefügt: 

„§ 176a 

Aussetzung des Verfahrens bei Gefährdung des Kindeswohls 

Das Gericht setzt das Verfahren nach § 169 Nummer 3 aus, wenn und solange die gerichtliche Feststel-
lung der genetischen Abstammung eine Gefährdung des Wohls des minderjährigen Kindes begründen 
würde. Setzt das Gericht das Verfahren aus, hat es in angemessenen Zeitabständen zu überprüfen, ob der 
Aussetzungsgrund fortbesteht.“ 

26. § 177 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird jeweils das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „in Verfahren nach § 169 Nr. 1 und 4“ gestrichen. 

27. In § 179 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „des Bestehens der Vaterschaft“ durch die Wörter „der Eltern-
schaft“ ersetzt. 

28. § 180 wird wie folgt gefasst: 

„§180 

Erklärungen zur Niederschrift des Gerichts 

(1) Die Anerkennung der Elternschaft, die Zustimmung der Geburtsmutter sowie der Widerruf der An-
erkennung können auch in einem Erörterungstermin zur Niederschrift des Gerichts erklärt werden. Das 
Gleiche gilt für etwa erforderliche Zustimmungen. 

(2) Nach Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zur Feststellung der Elternschaft für ein Kind kann 
eine andere Person als diejenige Person, deren Feststellung beantragt ist, die Anerkennung der Eltern-
schaft für das betroffene Kind nur in einem Erörterungstermin zur Niederschrift des mit der Sache be-
fassten Gerichts erklären. Die Aufnahme der Anerkennungserklärung nach Satz 1 darf nur erfolgen, wenn 
die anerkennende Person nachgewiesen hat, dass das Kind mit ihrem Samen gezeugt wurde. Der Nach-
weis ist durch Vorlage eines Gutachtens über eine durchgeführte genetische Untersuchung zur Klärung 
der Abstammung nach § 17 des Gendiagnostikgesetzes zu erbringen.“ 

29. § 182 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Ein rechtskräftiger Beschluss, der das Nichtbestehen der Elternschaft nach § 1592 
Absatz 2 Nummer 1 oder 2, Absatz 3 oder § 1594 des Bürgerlichen Gesetzbuchs infolge 
einer Anfechtung nach § 1597a Absatz 1 Nummer 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs fest-
stellt, enthält die Feststellung der Elternschaft des Anfechtenden. Diese Wirkung ist in 
der Beschlussformel von Amts wegen auszusprechen.“ 
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b) In Absatz 2 wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ und das Wort „Vater“ durch 
die Wörter „zweiten Elternteil“ ersetzt. 

30. In § 183 wird in der Überschrift und im Wortlaut jeweils das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Eltern-
schaft“ ersetzt. 

31. § 184 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Soweit über die Elternschaft oder über die genetische Abstammung entschieden ist, wirkt der Be-
schluss für und gegen alle.“ 

32. § 185 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Abstammung entschieden“ durch die Wörter „Elternschaft entschie-
den“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„(2) Der Restitutionsantrag gegen einen rechtskräftigen Beschluss, mit dem der Antrag 
auf Anfechtung der Elternschaft wegen des Vorrangs der bestehenden Elternschaft nach 
§ 1597i Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zurückgewiesen wurde, ist auch statt-
haft, wenn die Schutzwürdigkeit der sozial-familiären Beziehung zwischen dem Kind 
und dem zweiten Elternteil weggefallen ist. Satz 1 gilt entsprechend für den Restituti-
onsantrag gegen einen rechtskräftigen Beschluss, mit dem der Antrag auf Anfechtung 
der Vaterschaft wegen des Vorrangs der bestehenden Vaterschaft nach § 1600 Absatz 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der bis zum [einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fassung zurückgewiesen wurde.“ 

c) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die Absätze 3 bis 5. 

33. § 189 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Das Gericht hat der Adoptionsvermittlungsstelle, die die fachliche Äußerung abgegeben hat, die 
Entscheidung mitzuteilen.“ 

34. In § 231 Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe „§ 1615l oder § 1615m“ durch die Wörter „§ 1615k Absatz 1 
bis 3 oder § 1615l“ ersetzt. 

35. § 232 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „§ 1603 2 Satz 2“ durch die Wörter „§ 1615c Absatz 1 Satz 
2“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 wird die Angabe „§ 1615l“ durch die Wörter „§ 1615k Absatz 1 und 2 
oder § 1615l“ ersetzt. 

36. § 237 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Ein Antrag, durch den eine Person auf Zahlung von Unterhalt für ein Kind in An-
spruch genommen wird, ist, wenn die Elternschaft dieser Person nach § 1592 Absatz 2 
Nummer 1 oder 2, Absatz 3 oder § 1594 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht besteht, 
nur zulässig, wenn das Kind minderjährig und ein Verfahren auf Feststellung der El-
ternschaft nach § 1596 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anhängig ist.“ 

c) In Absatz 2 wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

d) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Mindestunterhalts“ durch das Wort „Mindestbedarfs“ und werden 
die Angabe „§ 1612a 1 Satz 3“ durch die Wörter „§ 1615e Absatz 1 Satz 3“ und die Angabe „§ 1612b 
oder § 1612c“ durch die Wörter „§ 1615g Absatz 2 und 3“ ersetzt. 

e) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
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„(4) Vor Rechtskraft des Beschlusses, der die Elternschaft feststellt, oder vor Wirksam-
werden der Anerkennung der Elternschaft wird der Anspruch, der die Verpflichtung zur 
Leistung des Unterhalts betrifft, nicht wirksam.“ 

37. In § 244 wird die Angabe „§ 1612a“ durch die Angabe „§ 1615e“ ersetzt. 

38. In § 245 Absatz 1 wird die Angabe „§ 1612a“ durch die Angabe „§ 1615e“ und wird das Wort „Mindestun-
terhalts“ durch das Wort „Mindestbedarfs“ ersetzt. 

39. § 247 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ und die Angabe „§ 1615l 1“ 
durch die Angabe „§ 1615k Absatz 1“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „§ 1600d Absatz 2 und 3“ durch die Wörter „§ 1596 
Absatz 2 und 3“ ersetzt. 

40. § 248 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, durch den eine Person auf 
Zahlung von Unterhalt für ein Kind oder die Geburtsmutter in Anspruch genommen 
wird, ist, wenn die Elternschaft dieser Person nach § 1592 Absatz 2 Nummer 1 oder 2, 
Absatz 3 oder § 1594 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht besteht, nur zulässig, wenn 
ein Verfahren auf Feststellung der Elternschaft nach § 1596 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs anhängig ist.“ 

c) In Absatz 2 wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

d) In Absatz 3 werden die Wörter „§ 1600d Absatz 2 und 3“ durch die Wörter „§ 1596 Absatz 2 und 3“ 
ersetzt. 

e) In Absatz 4 werden die Wörter „der Mann“ durch die Wörter „die Person“ ersetzt. 

f) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „dem Mann“ durch die Wörter „der Person“ und wird 
das Wort „ihm“ durch das Wort „ihr“ ersetzt. 

41. In § 249 Absatz 1 wird die Angabe „§ 1612b oder § 1612c“ durch die Wörter „§ 1615g Absatz 2 und 3“ und 
werden die Wörter „Mindestunterhalts nach § 1612a 1“ durch die Wörter „Mindestbedarfs nach § 1615e Absatz 
1“ ersetzt. 

42. In § 250 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 7 wird die Angabe „§ 1612b oder § 1612c“ durch die Wörter „§ 1615g Absatz 2 und 3“ 
ersetzt. 

b) In Nummer 8 werden die Wörter „zwischen dem Kind und dem Antragsgegner ein Eltern-Kind-Ver-
hältnis nach den §§ 1591 bis 1593“ durch die Wörter „für das Kind die Elternschaft des Antragsgegners 
nach § 1591, § 1592 oder § 1594“ ersetzt. 

43. § 251 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe a wird das Wort „Mindestunterhalt“ durch das Wort „Mindestbedarf“ ersetzt. 
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b) In Buchstabe b wird die Angabe „§ 1612a“ durch die Angabe „§ 1615e“ und wird das Wort „Min-
destunterhalts“ durch das Wort „Mindestbedarfs“ ersetzt. 

c) In Buchstabe c wird die Angabe „§ 1612b oder § 1612c“ durch die Wörter „§ 1615g Absatz 2 und 3“ 
ersetzt. 

44. In § 356 Absatz 1 werden die Wörter „§ 1640 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2“ durch die Wörter „§ 1658 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 2“ ersetzt. 

45. Dem § 493 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) In Verfahren nach § 169, die vor dem [Einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 19 [ggf. 
Absatz …] dieses Gesetzes] eingeleitet wurden, bleiben die §§ 96a, 100, 169 bis 184, 237, 247, 248 und 
250 in der bis zum [Einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 25 dieses Gesetzes] 
geltenden Fassung anwendbar.“ 

 

Artikel 10 

Änderung des Gesetzes über Gerichtskosten in Familiensachen 

Das Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2666), das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3424) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 45 Absatz 1 Nummer 5 wird die Angabe „§ 1631e“ durch die Angabe „§ 1647“ ersetzt. 

2. In § 47 Absatz 1 wird die Angabe „Nr. 1 und 4“ durch die Angabe „Nummer 1 und 2“ ersetzt. 

3. In § 51 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§§ 1612a bis 1612c“ durch die Angabe „§§ 1615e und 1615g“ und 
das Wort „Mindestunterhalts“ durch das Wort „Mindestbedarfs“ ersetzt. 

Artikel 11 

Änderung des Lebenspartnerschaftsgesetzes 

Das Lebenspartnerschaftsgesetz vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266), das zuletzt durch [… Artikel 5 Absatz 2 
des Gesetzes zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts (Bundestagsdrucksache 20/9041)] geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 9 wird wie folgt gefasst: 

„§ 9 

Annahme als Kind 

Für die Annahme als Kind durch einen Lebenspartner oder durch beide Lebenspartner gemeinschaftlich 
gelten die Regelungen in den §§ 1741 bis 1772 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die sich auf Ehegatten 
beziehen, entsprechend.“ 

2. In § 16 Satz 2 wird die Angabe „1570“ durch die Angabe „1571“ ersetzt. 
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Artikel 12 

Änderung des Gewaltschutzgesetzes 

Dem § 1 des Gewaltschutzgesetzes vom 11. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3513), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3513) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Erachtet es das Gericht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 oder des Absatzes 2 im Einzelfall für erforderlich, 
so kann es anordnen, dass der Täter binnen einer vom Gericht gesetzten Frist an einem sozialen Trainingskurs bei 
einer vom Gericht benannten Person oder Stelle teilnimmt. Die Bestätigung der Anmeldung zu dem sozialen 
Trainingskurs ist dem Gericht binnen eines Monats nach Zustellung der Entscheidung, die Bestätigung über die 
vollständige Teilnahme ist dem Gericht bis zum Ablauf der nach Satz 1 gesetzten Frist vorzulegen. Das Gericht 
hat der verletzten Person mitzuteilen, wenn die Nachweise nach Satz 2 nicht fristgemäß vorgelegt werden.“ 

 

Artikel 13 

Änderung des Gesetzes über die religiöse Kindererziehung 

Das Gesetz über die religiöse Kindererziehung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 404-9, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 15 Absatz 21 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 
(BGBl. I S. 882) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 7 Satz 2 wird jeweils die Angabe „§ 1666“ durch die Angabe „§ 1663“ ersetzt. 

2. § 3 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Steht einem Elternteil das Recht und die Pflicht, für die Person des Kindes zu sorgen, neben einem 
dem Kinde bestellten Vormund oder Pfleger zu, so geht bei einer Meinungsverschiedenheit über die Be-
stimmung des religiösen Bekenntnisses, in dem das Kind erzogen werden soll, die Meinung des Eltern-
teils vor, es sei denn, dass dem Elternteil das Recht der religiösen Erziehung auf Grund des § 1663 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entzogen ist.“ 

 

Artikel 14 

Änderung des Adoptionsvermittlungsgesetzes 

Das Adoptionsvermittlungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juni 2021 (BGBl. I S. 2010) wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 5 Absatz 3 Satz 1 wird der Satzteil nach dem Wort „aufnimmt“ gestrichen. 

2. § 9a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Ehegatte“ die Wörter „oder ein Partner im Sinne des § 1741 
Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs“ und nach dem Wort „Ehegatten“ die Wörter „oder Partners“ 
eingefügt. 

b) Absatz 5 wird aufgehoben. 

3. § 9e Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und 6 wird durch die folgenden Nummern 5 bis 7 ersetzt: 

„5.  für die internationale Zusammenarbeit auf diesen Gebieten, 



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 65 – Drucksache 20/14263 
 
 

6. für die Durchführung bestimmter wissenschaftlicher Vorhaben zur Erforschung möglicher politisch 
motivierter Adoptionsvermittlung in der DDR oder 

7. für die Gefährdungsabwendung nach § 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinder-
schutz.“ 

 

Artikel 15 

Änderung des Jugendgerichtsgesetzes 

34 Absatz 3 des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I 
S. 3427), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2099) geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst: 

„(3) Familiengerichtliche Erziehungsaufgaben sind 

1. die Unterstützung der Eltern, des Vormunds und des Pflegers durch geeignete Maßnahmen (1643 Absatz 2, § 
1802 Absatz 1 Satz 1, § 1813 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 

2. die Maßnahmen zur Abwendung einer Gefährdung des Jugendlichen (§ 1663, 1664, auch in Verbindung mit 
§ 1802 Absatz 2 Satz 3 und § 1813 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).“ 

 

Artikel 16 

Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 

Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 2015 (BGBl. I 
S. 33), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 107) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Absatz 3 Nummer 3 werden die Wörter „Vaterschaft nach § 1594 Absatz 2“ durch die Wörter „Eltern-
schaft nach § 1595 Absatz 3“ und die Wörter „Vaterschaftsfeststellung nach § 1600d“ durch die Wörter „gericht-
liche Feststellung der Elternschaft nach § 1596“ ersetzt. 

2. In § 4c Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „§ 1666“ durch die Angabe „§ 1663“ ersetzt. 

3. In § 11 Satz 4 werden die Wörter „1603 Absatz 2 und des § 1611 Absatz 1“ durch die Angabe „1611 und 
1615c“ ersetzt. 

 

Artikel 17 

Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

In § 40 Absatz 9 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende – in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 152), wird die Angabe „§ 1629a“ durch die Angabe „§ 1651“ er-
setzt. 
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Artikel 18 

Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

In § 68 Absatz 4 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 
1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
412) geändert worden ist, wird die Angabe „§ 1612 Absatz 2“ durch die Angabe „§ 1615a Absatz 1“ ersetzt. 

 

Artikel 19 

Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 

In § 56 Absatz 2 Satz 9 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), das zuletzt durch … geändert worden 
ist, werden die Wörter „den §§ 1591 oder 1592“ durch die Wörter „den § 1591, § 1592 oder § 1594“ ersetzt. 

 

Artikel 20 

Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Sep-
tember 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 152) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In der Angabe zu § 19 werden die Wörter „Mütter/Väter“ durch das Wort „Elternteile“ ersetzt. 

b) In der Angabe zu § 52a wird das Wort „Vaterschaftsfeststellung“ durch die Wörter „Zuordnung des 
zweiten Elternteils“ ersetzt. 

c) In der Angabe zu § 86b werden die Wörter „Mütter/Väter“ durch das Wort „Elternteile“ ersetzt. 

2. In § 2 Absatz 3 Nummer 9 werden die Wörter „Müttern bei Vaterschaftsfeststellung“ durch die Wörter „Ge-
burtsmüttern bei der Zuordnung des zweiten Elternteils“ ersetzt. 

3. In § 6 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Müttern, Vätern“ durch das Wort „Elternteilen“ ersetzt. 

4. In § 10a Absatz 1 werden die Wörter „Mütter, Väter“ durch das Wort „Elternteile“ ersetzt. 

5. In § 10b Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Mütter, Väter“ durch das Wort „Elternteile“ ersetzt. 

6. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Müttern, Vätern“ durch das Wort „Elternteilen“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „Müttern und Vätern sowie schwangeren Frauen und werdenden Vä-
tern“ durch die Wörter „Elternteilen sowie werdenden Elternteilen“ ersetzt. 

7. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Mütter und Väter“ durch das Wort „Elternteile“ ersetzt. 

b) Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 wird durch die folgenden Nummern 3 und 4 ersetzt: 
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„3. im Fall der Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des Kin-
des oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung zu schaf-
fen, 

4. elterliche Sorge und Umgang einvernehmlich durch Vereinbarungen zu regeln.“ 

c) Die Absätze 2 und 3 werden durch die folgenden Absätze 2 bis 4 ersetzt: 

„(2) Im Fall der Trennung und Scheidung sind Eltern unter angemessener Beteiligung 
des betroffenen Kindes oder Jugendlichen bei der Entwicklung eines einvernehmlichen 
Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und der elterlichen Verantwor-
tung zu unterstützen. Dabei soll auch eine Betreuung durch beide Elternteile zu wesent-
lichen oder gleichen Teilen angesprochen werden. Das erarbeitete einvernehmliche 
Konzept kann auch als Grundlage für eine Vereinbarung, einen Vergleich oder eine ge-
richtliche Entscheidung im familiengerichtlichen Verfahren dienen. 

(3) Die Gerichte teilen die Rechtshängigkeit von Scheidungssachen, wenn gemeinschaftliche minderjäh-
rige Kinder vorhanden sind, sowie Namen und Anschriften der beteiligten Eheleute und Kinder dem 
Jugendamt mit, damit dieses die Eltern über das Leistungsangebot der Jugendhilfe nach Absatz 2 unter-
richtet. 

(4) Erfolgt die Beratung nach Absatz 1, damit die Eltern eine Vereinbarung zu elterlicher Sorge nach 
1641 des Bürgerlichen Gesetzbuchs schließen können, so hat die Beratung unter angemessener Beteili-
gung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen stattzufinden. Die Beratungsstelle hat über die Beratung 
eine Bescheinigung auszustellen. Die Beratungsstelle darf die Bescheinigung nicht ausstellen, wenn be-
kannt ist, dass eine gerichtliche Entscheidung über die elterliche Sorge nach § 1632 oder § 1633 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs getroffen oder eine solche Entscheidung nach § 1635 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs geändert wurde.“ 

8. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In § 18 Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „§ 1615l“ durch die Wörter „§ 1615k Absatz 1 und 2 
oder § 1615l“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Elternteile, die mit dem anderen Elternteil nicht verheiratet sind, haben Anspruch 
auf Beratung über die Erklärung eines Widerspruchs gegen die gemeinsame Sorge, die 
Abgabe einer Sorgeerklärung und die Möglichkeit der gerichtlichen Übertragung der 
gemeinsamen elterlichen Sorge.“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der 
Ausübung ihrer Umgangsrechte nach  1679 Absatz 1 Satz 1 und § 1684 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs sowie bezüglich der Ausübung der Personensorge durch ihre Eltern. 
Eltern, andere Umgangsberechtigte sowie Personen, die das Kind tatsächlich betreuen, 
haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts. 
Bei der Befugnis, Auskunft über die persönlichen Verhältnisse des Kindes zu verlangen, 
bei der Herstellung von Umgangskontakten und bei der Ausführung gerichtlicher oder 
vereinbarter Umgangsregelungen soll vermittelt und in geeigneten Fällen Hilfestellung 
geleistet werden.“ 

9. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „Mütter/Väter“ durch das Wort „Elternteile“ ersetzt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Mütter oder Väter“ durch das Wort „Elternteile“ er-
setzt. 
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bb) In Satz 2 werden die Wörter „die Mutter oder der Vater“ durch die Wörter „der 
Elternteil“ ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden die Wörter „der Mutter oder des Vaters“ durch die Wörter „des 
Elternteils“ ersetzt. 

dd) In Satz 4 wird das Wort „Frau“ durch das Wort „Person“ ersetzt. 

c) In Absatz 3 werden die Wörter „die Mutter oder der Vater“ durch die Wörter „der Elternteil“ ersetzt. 

10. In § 27 Absatz 4 werden die Wörter „Mutter eines Kindes“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

11. In § 37 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „§ 1688 Absatz 3 Satz 1“ durch die Wörter „1694 Absatz 3 Satz 1“ 
ersetzt. 

12. In § 39 Absatz 7 werden die Wörter „Mutter eines Kindes“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

13. Nach § 42 Absatz 3 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 

„Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Inobhutnahme nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe b haben keine aufschiebende Wirkung.“ 

14. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „§§ 1631b, 1632 Absatz 4, den §§1666, 1666a und 1682“ durch 
die Angaben „§ 1644, 1663, 1664, 1674 und 1696“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter „§ 1626a Absatz 2 Satz 1“ durch die Wörter 
„1633 Absatz 1 Satz 1 und 2“ ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 werden das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ und das 
Wort „Vater“ durch die Wörter „zweiten Elternteil“ ersetzt. 

15. In § 51 Absatz 3 wird das Wort „Vater“ durch die Wörter „zweiter Elternteil“ ersetzt. 

16. § 52a wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Vaterschaftsfeststellung“ durch die Wörter „Zuordnung des zweiten 
Elternteils“ ersetzt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ und das Wort 
„Vaterschaftsfeststellung“ durch die Wörter „Zuordnung des zweiten Elternteils“ er-
setzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 1 wird das Wort „Vaterschaftsfeststellung“ durch die Wörter 
„Zuordnung des zweiten Elternteils“ ersetzt. 

bbb) In Nummer 2 werden die Wörter „Vaterschaft festgestellt“ durch die Wör-
ter „Elternschaft zugeordnet“ und das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „El-
ternschaft“ ersetzt. 

cc) In den Sätzen 3 und 4 wird jeweils das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmut-
ter“ ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „§ 1592 Nummer 1 oder 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs beste-
hende Vaterschaft“ durch die Wörter „§ 1592 Absatz 2 Nummer 1 oder 2, Absatz 3 oder § 1594 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs bestehende Elternschaft“ ersetzt. 

17. § 58 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
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„(1) Zum Zwecke der Erteilung der schriftlichen Auskunft nach Absatz 2 wird für Kin-
der nicht miteinander verheirateter Eltern bei dem nach § 87c Absatz 6 Satz 2 zuständi-
gen Jugendamt ein Sorgeregister geführt. In das Sorgeregister erfolgt jeweils eine Ein-
tragung, wenn 

1. zweite Elternteil die Elternschaft anerkannt und die Geburtsmutter der Anerkennung 
zugestimmt hat und kein Elternteil innerhalb von 14 Tagen nach seiner Erklärung einen 
Widerspruch gegen den Eintritt der gemeinsamen Sorge gegenüber der dafür nach 
1630 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zuständigen Stelle erklärt hat, 

2. Sorgeerklärungen nach § 1628 Absatz 2 Nummer 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
abgegeben werden, 

3. die Eltern eine Vereinbarung nach § 1641 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur gemein-
samen Ausübung der Sorge oder zur Übertragung der elterlichen Sorge oder eines Teils 
der elterlichen Sorge abgeschlossen haben, 

4. aufgrund einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung die elterliche Sorge den 
Eltern ganz oder zum Teil gemeinsam übertragen worden ist oder 

5. die elterliche Sorge aufgrund einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung ganz 
oder zum Teil der Geburtsmutter entzogen oder auf den zweiten Elternteil allein über-
tragen worden ist.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „die mit dem Vater des Kindes nicht verheiratete Mut-
ter“ durch die Wörter „die mit dem zweiten Elternteil des Kindes nicht verheiratete Ge-
burtsmutter“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden die Wörter „die mit dem Vater des Kindes nicht verheiratete Mut-
ter“ durch die Wörter „die mit dem zweiten Elternteil des Kindes nicht verheiratete Ge-
burtsmutter“ ersetzt. 

18. § 59 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummern 1 bis 2a werden wie folgt gefasst: 

„1. Erklärungen über die Anerkennung oder den Widerruf der Anerkennung der Eltern-
schaft sowie die Erklärungen über die Zustimmung zu beurkunden, 

2. die Erklärung, durch die die Mutterschaft der Frau, die das Kind geboren hat, aner-
kannt wird, sowie etwa erforderliche Zustimmungserklärungen zu beurkunden (§ 44 
Absatz 2 des Personenstandsgesetzes), 

2a.  den Widerspruch eines Elternteils, der gegen den Eintritt der gemeinsamen Sorge 
als Folge der Anerkennung der Elternschaft oder der Zustimmung zur Anerkennung der 
Elternschaft erklärt wird (§ 1628 Absatz 2 Nummer 1 sowie § 1630 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs), entgegen zu nehmen, zu bestätigen und den anderen Elternteil über den 
Widerspruch zu informieren,“. 

b) In Nummer 4 wird die Angabe „§1615l“ durch die Angabe „§ 1615k Absatz 1 und 2 oder § 1615l“ 
ersetzt. 

c) In Nummer 7 wird das Wort „Vater“ durch die Wörter „zweite Elternteil“ ersetzt. 

d) In Nummer 8 werden die Wörter „§ 1626a Absatz 1 Nummer 1“ durch die Wörter „1628 Ab-
satz 2 Nummer 2“ und die Angabe „§ 1626c Absatz 2“ durch die Wörter „§ 1629 Absatz 1 Satz 2 bis 4“ 
ersetzt. 

e) Nummer 9 wird durch die folgenden Nummern 9 bis 11 ersetzt: 
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„9. eine Erklärung des auf Unterhalt in Anspruch genommenen Elternteils nach § 252 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit aufzunehmen; § 129a 
der Zivilprozessordnung gilt entsprechend, 

10. die Vereinbarung zwischen Eltern zur gemeinsamen Ausübung der elterlichen Sorge oder zur Übertragung 
der elterlichen Sorge auf einen Elternteil (1641 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) zu beurkunden, 

11. den Verzicht einer Person, die nicht Elternteil des Kindes ist, auf ein gesetzliches Umgangsrecht mit dem 
Kind (1685 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) zu beurkunden.“ 

19. In § 78a Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter „Mütter/Väter“ durch das Wort „Elternteile“ ersetzt. 

20. In § 80 Absatz 2 Nummer 6 werden die Wörter „Mütter und Väter“ durch das Wort „Elternteile“ ersetzt. 

21. § 86 Absatz 1 Satz 2 und 3 wird aufgehoben. 

22. § 86b wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „Mütter/Väter“ durch das Wort „Elternteile“ ersetzt. 

b) In Absatz 1 werden die Wörter „Mütter oder Väter“ durch das Wort „Elternteile“ ersetzt. 

23. § 87c wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Wurde die Elternschaft nach § 1592 Absatz 2 Nummer 1 oder 2, Absatz 3 
oder § 1594 des Bürgerlichen Gesetzbuchs durch Anfechtung beseitigt, so ist 
der gewöhnliche Aufenthalt der Geburtsmutter zu dem Zeitpunkt maßgeblich, 
zu dem die Entscheidung rechtskräftig wird.“ 

cc) In Satz 3 wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 6 Satz 2 und 3 wird jeweils die Angabe „§ 1626d Absatz 2“ durch die 
Wörter „1629 Absatz 3 und § 1630 Absatz 3“ ersetzt. 

bb) In Absatz 6 Satz 4 wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ und 
das Wort „Vater“ durch die Wörter „zweiten Elternteil“ ersetzt. 

24. In § 91 Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter „Müttern oder Vätern“ durch das Wort „Elternteilen“ ersetzt. 

25. In § 99 Absatz 6a werden die Wörter „§ 1626a Absatz 1 Nummer 3“ durch die Wörter „§ 1628 Absatz 2 Num-
mer 5“ ersetzt. 

 

Artikel 21 

Änderung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 

In § 98 Absatz 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt 
durch … geändert worden ist, wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 
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Artikel 22 

Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 

In § 74 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a des Zehnten Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren 
und Sozialdatenschutz – in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2001 (BGBl. I S. 130), das zuletzt 
durch Artikel 7a des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 408) geändert worden ist, werden die 
Wörter „Satz 2, § 1615a oder § 1615l Absatz 3 Satz 1“ durch die Wörter „Satz 2 oder § 1615l Absatz 5 Satz 2“ 
ersetzt. 

 

Artikel 23 

Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

In § 13 Absatz 6 Satz 2 Nummer 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung – (Artikel 
1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 408) geändert worden ist, werden die Wörter „1603 Abs. 2 und des § 1611 
Abs. 1“ durch die Angabe „1611 und 1615c“ ersetzt. 

 

Artikel 24 

Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 

In § 98 Absatz 2 Satz 4 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird das Wort „Mutter“ durch 
das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

 

Artikel 25 

Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

In Artikel 18 Absatz 4 des Kinder- und Jugendhilfegesetz vom 26. Juni 1990 (BGBl. I S. 1163), das zuletzt durch 
Artikel 3 Satz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1775) geändert worden ist, wird die Angabe 
„§ 1666“ durch die Angabe „§ 1663“ ersetzt. 
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Artikel 26 

Änderung der Maritime-Medizin-Verordnung 

In Anlage 2 der Maritime-Medizin-Verordnung vom 14. August 2014 (BGBl. I S. 1383), die zuletzt durch Arti-
kel 3 der Verordnung vom 12. Mai 2022 (BGBl. I S. 777) geändert worden ist, wird in Nummer 1 Satz 3 Nummer 
1 nach dem Wort „Personensorgeberechtigten“ das Fußnotenzeichen und Fußnote 1 gestrichen. 

 

Artikel 27 

Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes 

Das Unterhaltsvorschussgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), das 
zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „§ 1612a Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, 2 oder 3“ durch die Wörter „§ 1615e 
Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, 2 oder 3“ und wird das Wort „Mindestunterhalts“ durch das Wort „Mindest-
bedarfs“ ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 1612a 2 Satz 2“ wird durch die Angabe „§ 1615e Absatz 2“ ersetzt. 

2. In § 7 Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „Mindestunterhalt entsprechend § 1612a Absatz 1 Satz 1“ durch die 
Wörter „Mindestbedarf entsprechend § 1615e Absatz 1“ ersetzt. 

 

Artikel 28 

Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 

In § 36 Absatz 3 des Bundesausbildungsförderungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 
2010 (BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197), das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 408) geändert worden ist, wird die Angabe „§ 1612 Absatz 2“ durch die Angabe „§ 1615a Absatz 1“ 
ersetzt. 

 

Artikel 29 

Änderung des Beurkundungsgesetzes 

In § 67 Absatz 1 des Beurkundungsgesetz vom 28. August 1969 (BGBl. I S. 1513), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 8. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 271) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 1 wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

2. In Nummer 3 wird die Angabe „§ 1615l“ durch die Wörter „den §§ 1615k und 1615l“ ersetzt. 
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Artikel 30 

Änderung der Insolvenzordnung 

In § 100 Absatz 2 Satz 2 der Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866), die zuletzt durch Artikel 
34 Absatz 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, wird die Angabe 
„den §§ 1615l, 1615n“ durch die Wörter „§ 1615k Absatz 1, 2, 4 und 5 und § 1615l“ ersetzt. 

 

Artikel 31 

Änderung des Auslandsunterhaltsgesetzes 

In § 72 des Auslandsunterhaltsgesetzes vom 23. Mai 2011 (BGBl. I S. 898), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3424) geändert worden ist, wird die Angabe „§ 1612a“ durch die Angabe 
„§ 1615e“ und werden die Wörter „des Mindestunterhalts“ durch die Wörter „des Mindestbedarfs“ ersetzt. 

 

Artikel 32 

Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 

In § 6a Absatz 2 Satz 2 des Bundeskindergeldgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 
(BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328) 
geändert worden ist, wird das Wort „Mindestunterhalt“ durch das Wort „Mindestbedarf“ und wird das Wort „Min-
destunterhaltsverordnung“ durch das Wort „Mindestbedarfsverordnung“ ersetzt. 

Artikel 33 

Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes 

Das Staatsangehörigkeitsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 102-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Ist bei der Geburt des Kindes nur der zweite Elternteil deutscher Staatsangehöriger und ist zur Begrün-
dung der Abstammung nach den deutschen Gesetzen eine Elternschaftsübernahme, eine Anerkennung 
oder eine Feststellung der Elternschaft dieses Elternteils erforderlich, so bedarf es zur Geltendmachung 
des Erwerbs einer nach den deutschen Gesetzen wirksamen Elternschaftsübernahme, Anerkennung oder 
Feststellung der Elternschaft; die Anerkennungserklärung muss abgegeben oder das Feststellungsverfah-
ren muss eingeleitet sein, bevor das Kind das 23. Lebensjahr vollendet hat.“ 

2. In § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

3. § 17 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 
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aaa) In Buchstabe a wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ 
ersetzt. 

bbb) Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

„b) die Rücknahme der Zustimmung der Ausländerbehörde nach § 85c 
Absatz 2 bis 4 des Aufenthaltsgesetzes in Verbindung mit § 1595e Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und die Rücknahme der Zustim-
mung der Ausländerbehörde nach § 85c Absatz 2 bis 4 und § 85d des 
Aufenthaltsgesetzes in Verbindung mit § 1593g Absatz 1 Satz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs,“. 

bb) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt: 

„2. das Nichtbestehen der  Elternschaft kraft Ehe wegen einer Erklärung nach 
§ 1594a des Bürgerlichen Gesetzbuchs wirksam wird,“. 

cc) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und darin werden die Wörter „Vaterschaft 
eines Dritten“ durch die Wörter „Elternschaft einer anderen Person“ und das Wort „Va-
terschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

dd) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4. 

b) In Satz 3 Nummer 1 werden die Wörter „Vaterschaft eines Dritten“ durch die Wörter „Elternschaft 
einer anderen Person“ ersetzt. 

 

Artikel 34 

Änderung des Personenstandsgesetzes 

Das Personenstandsgesetz vom 19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 44 durch folgende Angabe ersetzt: 

„§ 44     Erklärungen zur Anerkennung der Elternschaft 

44a      Gemeinsame Erklärung zum Nichtbestehen der Elternschaft kraft Ehe“. 

2. In § 18 Absatz 2 werden die Wörter „Mutter“ durch die Wörter „Geburtsmutter“ ersetzt. 

3. § 21 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt: 

„2.  bei einem Kind, für das eine Elternschaftsübernahme geschlossen wurde, 

a) auf das Datum, die beurkundende Stelle sowie die Urkundennummer der Eltern-
schaftsübernahme und 

b) bei einer Elternschaftsübernahme nach § 1593a Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs zusätzlich auf das Datum, die beurkundende Stelle und die Urkundennummer des 
Elternschaftsverzichts,“. 

b) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3. 

c) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und die Wörter „Mutter und des Vaters“ werden durch das 
Wort „Eltern“ ersetzt. 

d) Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die Nummern 5 und 6. 

4. § 27 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Vater“ durch die Wörter „zweiten Elternteil“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Anerkennung der Mutterschaft der Frau, die das Kind geboren hat, wird auf 
mündlichen oder schriftlichen Antrag dieser Frau oder des Kindes beim Geburtseintrag 
beurkundet, wenn geltend gemacht wird, dass diese Frau oder der andere Elternteil, des-
sen Elternschaft anerkannt oder rechtskräftig festgestellt ist oder von dem das Kind aus-
weislich der Angaben dieser Frau abstammt, eine fremde Staatsangehörigkeit besitzt 
und das Heimatrecht dieses Elternteils eine Anerkennung der Elternschaft durch diese 
Frau vorsieht.“ 

5. § 44 wird durch die folgenden §§ 44 und 44a ersetzt: 

„§ 44 

Erklärungen zur Anerkennung der Elternschaft 

(1) Die Erklärung, durch welche die Elternschaft zu einem Kind anerkannt wird, sowie etwa erforderliche 
Zustimmungserklärungen können auch von den Standesbeamten beurkundet werden. Gleiches gilt für 
den Widerruf der Anerkennung. 

(2) Die Erklärung, durch die die Frau, die das Kind geboren hat, die Mutterschaft zu diesem Kind aner-
kennt, und etwa erforderliche Zustimmungserklärungen können auch von den Standesbeamten beurkun-
det werden. 

(3) Dem Standesamt, das den Geburtseintrag des Kindes führt, ist vorbehaltlich des § 46 Absatz 2 Satz 2 
der Personenstandsverordnung eine beglaubigte Abschrift der Erklärungen sowie eine vorliegende Ent-
scheidung über die Zustimmung der Ausländerbehörde zur Anerkennung der Elternschaft gemäß § 85a 
des Aufenthaltsgesetzes zu übermitteln. Ist die Geburt des Kindes nicht im Inland beurkundet, so ist das 
Standesamt I in Berlin über eine Entscheidung über die Zustimmung der Ausländerbehörde zur Anerken-
nung der Elternschaft zu benachrichtigen. 

(4) Sind die anerkennende Person oder die Geburtsmutter nicht deutsche Staatsangehörige und wird das 
Standesamt nicht zugleich um Eintragung der Elternschaft im Geburtseintrag des Kindes ersucht, so hat 
das Standesamt bei der Beurkundung die anerkennende Person und die Geburtsmutter 

1. darauf hinzuweisen, dass die Wirksamkeit der Anerkennung der Elternschaft oder der Zustimmung der 
Geburtsmutter nach § 1595e des Bürgerlichen Gesetzbuchs von der Zustimmung der Ausländerbehörde 
abhängen kann, und 

2. an die zuständige Ausländerbehörde zu verweisen. 

§ 44a 

Gemeinsame Erklärung zum Nichtbestehen der Elternschaft kraft Ehe 

Die gemeinsame Erklärung der Geburtsmutter und des Elternteils kraft Ehe, dass die Elternschaft kraft 
Ehe nicht bestehen soll, kann auch von den Standesbeamten beurkundet werden.“ 

6. § 45 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. ein Kind beantragt, den von seiner Geburtsmutter zur Zeit der Geburt des Kindes 
geführten Familiennamen als Geburtsnamen zu erhalten, wenn es den Namen einer Per-
son führt, von der rechtskräftig festgestellt wurde, dass sie nicht Elternteil des Kindes 
ist,“. 

b) In Nummer 4 werden die Wörter „ein Mann“ durch die Wörter „eine Person“ ersetzt. 
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Artikel 35 

Änderung der Personenstandsverordnung 

Die Personenstandsverordnung vom 22. November 2008 (BGBl. I S. 2263), die zuletzt durch … geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsgabe wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 33 wird die Angabe zu § 33a eingefügt: 

„§ 33a      Nachweise für das Nichtbestehen der Elternschaft kraft Ehe“. 

b) Die Angabe zu § 34a wird wie folgt gefasst: 

„§ 34a      Aufenthaltsrechtliche Wirksamkeitsvoraussetzung einer Anerkennung der 
Elternschaft oder einer Elternschaftsübernahme“. 

2. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 85a“ durch die Wörter „§ 85a, auch in Verbindung mit § 85d“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 85a“ durch die Wörter „§ 85a, auch in Verbindung mit § 85d“ 
ersetzt. 

3. § 33 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt: 

„1. bei Eltern, die eine Elternschaftsübernahme geschlossen haben 

a) die Elternschaftsübernahme sowie ihre Geburtsurkunden, 

b) bei einer Elternschaftsübernahme nach § 1593a Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs zusätzlich der Elternschaftsverzicht und 

c) eine Versicherung der Eltern an Eides statt, dass die Elternschaftsübernahme und, im 
Fall von Buchstabe b, auch der Elternschaftsverzicht nicht durch Widerruf oder Aufhe-
bung beseitigt und nicht geändert worden sind,“. 

b) Die bisherigen Nummern 1 bis 4 werden die Nummern 2 bis 5. 

4. Nach § 33 wird folgender § 33a eingefügt: 

„§ 33a 

Nachweise für das Nichtbestehen der Elternschaft kraft Ehe 

Zur Prüfung des Nichtbestehens einer Elternschaft kraft Ehe in den Fällen des § 1594a Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs verlangt das Standesamt die Vorlage des Ergebnisses einer genetischen Ab-
stammungsuntersuchung nach § 17 des Gendiagnostikgesetzes, demzufolge der Elternteil kraft Ehe nicht 
genetischer Elternteil des Kindes ist.“ 

5. § 34a wird wie folgt gefasst: 

„§ 34a 

Aufenthaltsrechtliche Wirksamkeitsvoraussetzung einer Anerkennung der Elternschaft oder einer Elternschafts-
übernahme 

(1) Zur Prüfung der Wirksamkeit einer Anerkennung der Elternschaft in den Fällen des § 1595e Absatz 
1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verlangt das Standesamt die Vorlage der Zustimmung der für die 
Beteiligten zuständigen Ausländerbehörde. Satz 1 gilt nicht, wenn die anerkennende Person oder die 
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Geburtsmutter dem Standesamt durch Vorlage des Ergebnisses einer genetischen Abstammungsuntersu-
chung nach § 17 des Gendiagnostikgesetzes nachweisen kann, dass das Kind genetisch von der anerken-
nenden Person abstammt. 

(2) Liegt die Zustimmungserklärung der Ausländerbehörde nicht vor und machen die Beteiligten gleich-
wohl die Wirksamkeit der Anerkennung der Elternschaft geltend, haben die Beteiligten gegenüber dem 
Standesamt die Antragstellung nach § 85b des Aufenthaltsgesetzes unter Benennung der Ausländerbe-
hörde und des Zeitpunkts der Antragstellung glaubhaft zu machen. Genügen die bisherigen Darlegungen 
und Nachweise nicht zur Glaubhaftmachung der in Satz 1 benannten Tatsachen, weist das Standesamt 
als zuständige Behörde nach § 156 des Strafgesetzbuchs die Beteiligten darauf und auf die Möglichkeit 
einer Erklärung an Eides statt hin. Das Standesamt unterrichtet die Ausländerbehörde über die Geltend-
machung nach Satz 1 und die glaubhaft gemachten Umstände, sobald die Frist nach § 85b Absatz 2 Satz 
1 des Aufenthaltsgesetzes nach den glaubhaft gemachten Umständen verstrichen ist. Die Eintragung ist 
vorzunehmen, wenn die Ausländerbehörde nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang 
der Unterrichtung nach Satz 2 das Standesamt darüber informiert, dass kein Antrag auf Erteilung einer 
Zustimmung gestellt wurde, die Zustimmungsfiktion nach § 85b Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes noch 
nicht eingetreten ist oder die Erteilung der Zustimmung abgelehnt wurde. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Prüfung der Wirksamkeit einer Elternschaftsüber-
nahme in den Fällen des § 1593g Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.“. 

6. § 42 Absatz 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

„(2) Im Geburtenregister wird bei der Erstbeurkundung der Geburt der Person, die das Kind geboren hat, 
die Nummer „1.“ zugeordnet. Der Person, deren Elternschaft nach § 1592 Absatz 2 oder 3 oder § 1594 
des Bürgerlichen Gesetzbuches besteht, wird die Nummer „2.“ zugeordnet. Im Datenfeld für die fami-
lienrechtliche Bezeichnung wird 

1. eine Person, die Mutter nach § 1591 Absatz 1 oder 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist, als „Mutter“ 
eingetragen, 

2. eine Person, die Vater nach § 1591 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist, als „Vater“ eingetragen 
und 

3. eine Person, die weder Mutter nach § 1591 Absatz 1 oder 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches noch Vater 
nach § 1591 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist, als „Elternteil“ eingetragen. 

(3) Die Annahme eines Kindes wird im Geburtenregister ausschließlich in einer Folgebeurkundung do-
kumentiert. Im Datenfeld für die familienrechtliche Bezeichnung wird 

1. eine Person, die Mutter nach § 1754 Absatz 4 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist, als „Mutter“ 
eingetragen, 

2. eine Person, die Vater nach § 1754 Absatz 4 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist, als „Vater“ 
eingetragen und 

3. eine Person, die weder Mutter noch Vater nach § 1754 Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist, als 
„Elternteil“ eingetragen.“ 

7. § 56 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a werden die Wörter „Vaterschaft oder der Mutterschaft“ durch das 
Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

b) Absatz 4 Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe a wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

bb) Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

„b) Erklärungen über die Anerkennung der Mutterschaft der Frau, die das Kind 
geboren hat, und die für die Wirksamkeit etwa erforderlichen Zustimmungser-
klärungen,“. 
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c) Absatz 5 Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe a wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

bb) Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

„b) Erklärungen über die Anerkennung der Mutterschaft der Frau, die das Kind 
geboren hat, und die für die Wirksamkeit etwa erforderlichen Zustimmungser-
klärungen,“. 

8. § 57 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Eltern-
schaft“ ersetzt. 

bb) In Nummer 1 wird das Wort „Vater“ durch die Wörter „zweiten Elternteil“ ersetzt. 

cc) In Nummer 2 werden die Wörter „den bisher als Vater eingetragenen Mann, wenn 
er“ durch die Wörter „die bisher als zweiter Elternteil eingetragene Person, wenn sie“ 
und das Wort „Vater“ durch die Wörter „zweite Elternteil“ ersetzt. 

dd) In Nummer 4 wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Eltern-
schaft“ ersetzt. 

bb) In Nummer 1 werden die Wörter „den bisher als Vater eingetragenen Mann“ durch 
die Wörter „die bisher als zweiter Elternteil eingetragene Person“ ersetzt. 

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 13 wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

bb) Folgende Nummer 13a wird angefügt: 

„13a.      Daten über die Elternschaftsvereinbarung“. 

cc) In Nummer 20 wird das Wort „Mutter“ durch das Wort „Geburtsmutter“ ersetzt. 

 

Artikel 36 

Änderung des Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag 

§ 11 des Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag vom 19. Juni 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 206) wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 

Eltern-Kind-Verhältnis bei Annahme als Kind“. 

2. Absatz 1 wird aufgehoben. 

3. Die Absatzbezeichnung „(2)“ wird gestrichen. 
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Artikel 37 

Änderung des Samenspenderregistergesetzes 

Das Samenspenderregistergesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 16a Absatz 1 des Geset-
zes vom 28. April 2020 (BGBl. I S. 960) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Gesetz zur Errichtung eines Keimzellspendenregisters und zur Regelung der Auskunftserteilung über 
die spendenden Personen (Keimzellspendenregistergesetz – KeRegG)“. 

2. § 1 wird wie folgt gefasst: 

„§ 1 

Keimzellspendenregister 

(1) Beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte wird ein Keimzellspendenregister errich-
tet und geführt. 

(2) Zweck des Keimzellspendenregisters ist es, für Personen, die durch heterologe Verwendung von Sa-
men bei einer künstlichen Befruchtung gezeugt worden sind oder aus heterologer Übertragung eines 
Embryos entstanden sind, die Verwirklichung des Rechts auf Kenntnis ihrer Abstammung sicherzustel-
len. Gleichzeitig werden mit diesem Gesetz die organisatorischen einschließlich der verfahrensmäßigen 
Voraussetzungen für die Ausübung dieses Rechts geschaffen.“ 

3. § 2 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 10“ durch die Angabe „§ 12“ ersetzt. 

b) In Nummer 3 Buchstabe b wird das Wort „Samenspenderregister“ durch das Wort „Keimzellspenden-
register“ ersetzt. 

c) In Nummer 5 werden die Wörter „§ 10 Absatz 4 Satz 1“ durch die Wörter „§ 12 Absatz 4 Satz 1“, die 
Angabe „§ 10 Absatz 1“ durch die Angabe „§ 12 Absatz 1“ und das Wort „Samenspenderregister“ durch 
das Wort „Keimzellspendenregister“ ersetzt. 

d) In Nummer 7 wird die Angabe „§ 1600d Absatz 4“ durch die Wörter „§ 1596 Absatz 4 Nummer 3 und 
4“ ersetzt. 

4. § 4 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 10“ durch die Angabe „§ 12“ ersetzt. 

b) In Nummer 3 Buchstabe b wird das Wort „Samenspenderregister“ durch das Wort „Keimzellspenden-
register“ ersetzt. 

c) In Nummer 4 werden die Wörter „§ 10 Absatz 4 Satz 1“ durch die Wörter „§ 12 Absatz 4 Satz 1“, die 
Angabe „§ 10 Absatz 1“ durch die Angabe „§ 12 Absatz 1“ und das Wort „Samenspenderregister“ durch 
das Wort „Keimzellspendenregister“ ersetzt. 

d) In Nummer 6 wird die Angabe „§ 1600d Absatz 4“ durch die Wörter „§ 1596 Absatz 4 Nummer 3 und 
4“ ersetzt. 

5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In § 5 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 7 Absatz 2“ durch die Angabe „§ 9 Absatz 1“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 3 werden die Wörter „Geburtsort und“ durch das Wort „Geburtsort,“ 
ersetzt. 
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bb) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt: 

„4. Staatsangehörigkeit und“. 

cc) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5. 

6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 6 

Übermittlung von Daten an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bei heterologer Verwen-
dung von Samen für eine ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung“. 

7. In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 7 Absatz 2“ durch die Angabe „§ 9 Absatz 1“ ersetzt. 

8. Die §§ 7 bis 12 werden durch die folgenden §§ 7 bis 16 ersetzt: 

„§ 7 

Anwendung auf die heterologe Übertragung eines Embryos 

(1) Soll in einer Einrichtung der medizinischen Versorgung ein Embryo in die Gebärmutter einer anderen 
Person als derjenigen, mit deren Eizelle der Embryo erzeugt wurde, übertragen werden (heterologe Über-
tragung eines Embryos), so hat die Einrichtung vor dieser heterologen Übertragung des Embryos sicher-
zustellen, dass 

1. die Person, mit deren Samen der Embryo erzeugt wurde, entsprechend § 2 von der Einrichtung aufge-
klärt wurde und dies gegenüber der Einrichtung schriftlich bestätigt hat, 

2. die Person, mit deren Eizelle der Embryo erzeugt wurde, entsprechend § 2 von der Einrichtung aufge-
klärt wurde und dies gegenüber der Einrichtung schriftlich bestätigt hat und 

3. die Person, in deren Gebärmutter der Embryo übertragen wird, entsprechend § 4 aufgeklärt wurde und 
dies gegenüber der Einrichtung schriftlich bestätigt hat. 

(2) Die Einrichtung der medizinischen Versorgung hat vor der heterologen Übertragung des Embryos 
folgende personenbezogene Daten der Personen, mit deren Samen und Eizelle der Embryo erzeugt wurde, 
und der Person, in deren Gebärmutter der Embryo übertragen wird, zu erheben und zu speichern: 

1. Familienname und, sofern abweichend, Geburtsname, 

2. Vornamen, 

3. Geburtstag und Geburtsort, 

4. Staatsangehörigkeit und 

5. Anschrift. 

(3) Aufgrund einer schriftlichen Einwilligung derjenigen Person, aus deren Samen oder Eizelle der Emb-
ryo erzeugt wurde, hat die Einrichtung der medizinischen Versorgung zusätzlich zu den in Absatz 2 ge-
nannten Pflichtangaben weitere Angaben zu dieser Person und ihren Beweggründen für die Freigabe des 
Embryos zur Übertragung zu speichern. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich oder in Textform 
gegenüber der Einrichtung der medizinischen Versorgung oder dem Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte widerrufen werden. 

(4) Die Daten nach den Absätzen 2 und 3 Satz 1 sind unverzüglich zu löschen, wenn die Personen, aus 
deren Samen und Eizelle der Embryo erzeugt wurde, die Freigabe des Embryos zur Übertragung wider-
rufen, bevor der Embryo übertragen wird. Die Daten nach Absatz 3 Satz 1 sind unverzüglich zu löschen, 
wenn die Person ihre Einwilligung gegenüber der Einrichtung der medizinischen Versorgung nach Ab-
satz 3 Satz 2 widerrufen hat. 

(5) Die Einrichtung der medizinischen Versorgung hat nach der heterologen Übertragung des Embryos 
folgende Daten zu erheben und zu speichern: 
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1. den Zeitpunkt der Übertragung, 

2. den Eintritt der hierdurch herbeigeführten Schwangerschaft sowie 

3. den errechneten Geburtstermin. 

(6) Die Person, in deren Gebärmutter der Embryo übertragen wurde, ist verpflichtet, die Einrichtung der 
medizinischen Versorgung unter Angabe des Geburtsdatums über die Geburt des Kindes oder der Kinder 
spätestens drei Monate nach der Geburt zu unterrichten, und hat im Zeitpunkt ihrer Aufklärung nach 
Absatz 1 schriftlich zu versichern, dass sie ihrer Verpflichtung nachkommen wird. 

(7) Ist der Einrichtung der medizinischen Versorgung die Geburt des Kindes oder der Kinder bekannt, 
hat sie unverzüglich nach Kenntniserlangung auch das Geburtsdatum zu speichern. Sofern die Person, in 
deren Gebärmutter der Embryo übertragen wurde, die Einrichtung der medizinischen Versorgung nicht 
über die Geburt des Kindes oder der Kinder nach Satz 1 unterrichtet, hat die Einrichtung der medizini-
schen Versorgung diese Information bei der Person, in deren Gebärmutter der Embryo übertragen wurde, 
zu erfragen. 

(8) Die Daten nach den Absätzen 2, 3 Satz 1 und Absatz 5 sind getrennt von den Angaben, die die Ein-
richtungen der medizinischen Versorgung nach § 7 der TPG-Gewebeverordnung zu dokumentieren ha-
ben, zu speichern. Die Daten sind nach Ablauf von sechs Monaten nach deren Übermittlung an das Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder, wenn der Einrichtung der medizinischen Versor-
gung bekannt ist, dass die heterologe Übertragung des Embryos nicht zum Erfolg geführt hat, unverzüg-
lich zu löschen. 

(9) Sobald die Einrichtung der medizinischen Versorgung von der Geburt eines Kindes oder der Kinder 
Kenntnis erlangt hat, die aus der heterologen Übertragung eines Embryos stammen, hat sie folgende Da-
ten an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu übermitteln: 

1. die Daten nach den Absätzen 2 und 3 Satz 1, 

2. den Geburtstag des Kindes oder der Kinder und 

3. die Anzahl der Kinder. 

Hat die Einrichtung der medizinischen Versorgung keine Kenntnis von der Geburt eines Kindes oder der 
Kinder nach Satz 1 erlangt, hat sie spätestens vier Monate nach dem errechneten Geburtstermin die Daten 
nach den Absätzen 2 und 3 Satz 1 und den errechneten Geburtstermin an das Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte zu übermitteln. Satz 2 gilt nicht, wenn der Einrichtung der medizinischen 
Versorgung bekannt ist, dass die heterologe Übertragung des Embryos nicht zum Erfolg geführt hat. Für 
die Übermittlungen nach den Sätzen 1 und 2 gilt § 6 Absatz 5 entsprechend. 

§ 8 

Übermittlung von Daten an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Fällen der nicht ärztlich 
unterstützten künstlichen Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten; Verordnungsermächtigung 

(1) Die Geburtsmutter oder der Samenspender kann die Geburt eines Kindes, das ohne ärztliche Unter-
stützung durch künstliche Befruchtung mittels Samenspende gezeugt wurde, dem Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte im Einverständnis mit der jeweils anderen Person freiwillig zur Speiche-
rung im Keimzellspendenregister mitteilen. Bei einer Mitteilung nach Satz 1 sind zu übermitteln: 

1. der Familienname und, sofern abweichend, der Geburtsname, die Vornamen, die Staatsangehörigkeit, 
der Geburtstag, der Geburtsort und die Anschrift der Geburtsmutter, 

2. der Geburtstag, der Geburtsort und die Anzahl der Kinder, 

3. der Familienname und, sofern abweichend, der Geburtsname, die Vornamen, die Staatsangehörigkeit, 
der Geburtstag, der Geburtsort und die Anschrift des Samenspenders sowie 

4. eine Erklärung, dass die jeweils andere Person in die Mitteilung einwilligt. 
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(2) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Gesundheit, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Einzelheiten 
für das Verfahren der Datenübermittlung nach Absatz 1 an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte zu regeln, einschließlich Vorgaben über Datenformate, technische Anforderungen für die 
Datenübermittlung sowie die Identifikation von Anmeldenden und Formulare für die Datenübermittlung. 

§ 9 

Vervollständigung, Überprüfung und Speicherung übermittelter Daten durch das Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte 

(1) Werden dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Daten nach § 6 Absatz 1 oder 
Absatz 2 übermittelt, hat es von der gemeldeten Entnahmeeinrichtung unter Nennung der Spendenken-
nungssequenz oder der eindeutigen Spendennummer des heterolog verwendeten Samens die Daten des 
Samenspenders nach § 2 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 anzufordern. 

(2) Unmittelbar nach Eingang der nach § 6 oder § 7 oder nach § 8 Absatz 1 übermittelten Daten hat das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu prüfen, ob die übermittelten Daten vollständig 
und nicht offensichtlich unrichtig sind. Sind die Daten unvollständig oder weisen sie offensichtliche Un-
richtigkeiten auf, hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die zur Übermittlung ver-
pflichtete Stelle oder die übermittelnde Person zur Meldung der fehlenden Daten oder zur Korrektur der 
Daten aufzufordern. 

(3) Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte speichert die Daten im Keimzellspenden-
register und setzt die Personen, deren personenbezogene Daten gespeichert werden, hierüber jeweils in 
Kenntnis. Hierzu hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bei Bedarf eine Anfrage 
zu den Anschriftsdaten dieser Personen bei der Meldebehörde durchzuführen. Erhält das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte eine aktuellere Anschrift auf der Grundlage einer Anfrage nach 
Satz 2, § 12 Absatz 5 Satz 2 oder § 17 Absatz 5 Satz 3, Absatz 6 Satz 3 oder Absatz 7 Satz 4, speichert 
es diese anstelle der bisher gespeicherten Anschrift. 

§ 10 

Speicherdauer und Löschung der Daten 

(1) Die nach den §§ 6 bis 8 übermittelten Daten werden im Keimzellspendenregister für die Dauer von 
110 Jahren gespeichert. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Daten zu löschen. Die Daten sind 
unverzüglich zu löschen, sobald das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Kenntnis da-
von erlangt, dass die heterologe Verwendung von Samen für eine künstliche Befruchtung oder die hete-
rologe Übertragung des Embryos nicht zur Geburt eines Kindes geführt hat. 

(2) Wird dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte von der Entnahmeeinrichtung nach 
§ 6 Absatz 4 Satz 2 der Widerruf der Einwilligung des Samenspenders in die weitere Speicherung der 
Angaben nach § 2 Absatz 3 Satz 1 mitgeteilt, sind diese Daten unverzüglich aus dem Keimzellspenden-
register zu löschen. Satz 1 gilt in den Fällen des § 7 entsprechend. Widerruft die Geburtsmutter oder der 
Samenspender nach Übermittlung ihrer Daten nach § 8 Absatz 1 an das Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte die Einwilligung, sind diese Daten unverzüglich aus dem Keimzellspendenregister 
zu löschen. 

§ 11 

Zweckbindung bei personenbezogenen Daten 

Die Entnahmeeinrichtungen, die Einrichtungen der medizinischen Versorgung und das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte dürfen die nach § 2 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1, § 5 Ab-
satz 2 bis 4, § 7 Absatz 2 und 5 sowie § 9 Absatz 3 Satz 1 und 3 erhobenen personenbezogenen Daten 
ausschließlich für den in § 1 Absatz 2 Satz 1 genannten Zweck verwenden. 

§ 12 

Voraussetzungen und Verfahren der Auskunftserteilung 
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(1) Eine Person, die vermutet, durch heterologe Verwendung von Samen bei einer künstlichen Befruch-
tung gezeugt oder durch heterologe Übertragung eines Embryos entstanden zu sein, hat gegenüber dem 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Anspruch auf Auskunft aus dem Keimzellspenden-
register. Nach Vollendung des 16. Lebensjahres kann die Person diesen Anspruch nur selbst geltend ma-
chen. 

(2) Der Anspruch auf Auskunft nach Absatz 1 ist gerichtet auf die Mitteilung folgender im Keimzell-
spendenregister gespeicherter Daten: 

1. nach § 2 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 gespeicherte personenbezogene Daten des Samenspen-
ders, dessen Samen bei der künstlichen Befruchtung der Geburtsmutter der Person, deren Anspruch auf 
Auskunft gemäß Absatz 3 geltend gemacht wird, heterolog verwendet worden ist, 

2. nach § 7 Absatz 2 und 3 Satz 1 gespeicherte personenbezogene Daten der Personen, aus deren Keim-
zellen der Embryo erzeugt wurde, der in die Gebärmutter der Geburtsmutter der Person, deren Anspruch 
auf Auskunft gemäß Absatz 3 geltend gemacht wird, heterolog übertragen worden ist oder 

3. nach § 8 Absatz 1 und § 9 Absatz 3 gespeicherten personenbezogenen Daten des Samenspenders, mit 
dessen Samen ohne ärztliche Unterstützung eine künstliche Befruchtung erfolgt ist. 

(3) Beantragt eine nach Absatz 1 auskunftsberechtigte Person Auskunft, hat sie dem Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte bei Antragstellung ihre Geburtsurkunde sowie eine Kopie ihres Per-
sonalausweises vorzulegen. Machen die Eltern als gesetzliche Vertreter den Anspruch auf Auskunft für 
ihr Kind geltend, das das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, haben sie die Geburtsurkunde dieses 
Kindes und Kopien ihrer Personalausweise vorzulegen. Machen andere Personen den Anspruch als ge-
setzliche Vertreter geltend, haben sie zusätzlich einen Nachweis über die gesetzliche Vertretungsbefugnis 
vorzulegen. 

(4) Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erteilt Auskunft aus dem Keimzellspen-
denregister nach Maßgabe der Absätze 1 bis 3. Vor Erteilung der Auskunft empfiehlt das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte der gemäß Absatz 1 um Auskunft ersuchenden Person die Inan-
spruchnahme einer spezifischen Beratung und weist auf bestehende Beratungsangebote hin. 

(5) Vier Wochen vor Erteilung einer Auskunft an die gemäß Absatz 1 um Auskunft ersuchende Person 
hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die Personen, deren personenbezogene Da-
ten nach Absatz 2 mitzuteilen sind, über die anstehende Auskunftserteilung zu informieren. Vor der In-
formation dieser Personen hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine Anfrage zu 
den Anschriftsdaten bei der Meldebehörde durchzuführen. Die Pflicht nach Satz 2 besteht nur im Zusam-
menhang mit dem ersten Auskunftsersuchen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
erteilt eine Auskunft an die gemäß Absatz 3 um Auskunft ersuchende Person auch dann, wenn die Infor-
mation nach Satz 1 fehlschlägt. 

§ 13 

Auskunfts- und Berichtigungsansprüche 

(1) Dem Samenspender oder den Personen, aus deren Keimzellen der Embryo gezeugt wurde, der in die 
Gebärmutter der Geburtsmutter übertragen worden ist, steht ein Auskunfts- und Berichtigungsanspruch 
gegenüber dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nur hinsichtlich ihrer nach § 2 Ab-
satz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit § 7, sowie der nach § 8 im Keimzellspenden-
register gespeicherten Daten zu. 

(2) Der Empfängerin der Samenspende oder der Person, in deren Gebärmutter der Embryo übertragen 
wurde, steht ein Auskunfts- und Berichtigungsanspruch gegenüber dem Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte nur hinsichtlich ihrer nach § 5 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 bis 5, auch in Verbindung 
mit § 7 sowie ihrer nach § 8 im Keimzellspendenregister gespeicherten Daten zu. Wenn die heterologe 
Verwendung von Samen für eine künstliche Befruchtung oder die heterologe Übertragung des Embryos 
nicht zur Geburt eines Kindes geführt hat, hat die Empfängerin der Samenspende oder die Person, in 
deren Gebärmutter der Embryo übertragen wurde, gegenüber dem Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte einen Anspruch auf Löschung ihrer nach § 5 Absatz 2 und 3 gespeicherten Daten. 
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(3) Hat eine Person aufgrund ihres Antrags nach § 12 Absatz 1 die Auskunft über die zu ihrer Geburt 
eingetragenen Angaben über den Samenspender oder die Personen, aus deren Keimzellen der Embryo 
gezeugt wurde, der in die Gebärmutter ihrer Geburtsmutter übertragen worden ist, erhalten, hat sie ge-
genüber dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einen Anspruch auf Löschung aller 
Daten, die Gegenstand der Auskunft gewesen sind. Der Anspruch nach Satz 1 kann nicht durch einen 
Vertreter geltend gemacht werden. 

§ 14 

Technische und organisatorische Maßnahmen 

(1) Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte stellt sicher, dass 

1. die im Keimzellspendenregister gespeicherten Daten insbesondere gegen unbefugtes Hinzufügen, Lö-
schen oder Verändern geschützt sind, 

2. keine unbefugte Kenntnisnahme oder Weitergabe der Daten erfolgen kann, 

3. der Beweiswert der Daten erhalten bleibt sowie 

4. eine ordnungsgemäße Löschung der Daten nach § 10 erfolgt. 

Dazu hat es die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen nach dem Stand der Tech-
nik zu treffen. Die Einhaltung des Standes der Technik wird vermutet, wenn die Technischen Richtlinien 
des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik in der jeweils im Bundesanzeiger veröffent-
lichten Fassung eingehalten werden. 

(2) Für Entnahmeeinrichtungen und Einrichtungen der medizinischen Versorgung gilt Absatz 1 entspre-
chend. 

§ 15 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 Absatz 2, 5 Absatz 2, 3 oder 4 oder § 7 Absatz 2, 3 Satz 1, Absatz 5 oder Absatz 7 Satz 1 
dort genannte Daten, eine Spendenkennungssequenz, eine eindeutige Spendennummer oder eine dort ge-
nannte Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erhebt oder nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig speichert, 

2. entgegen § 3 Absatz 1 eine Samenspende abgibt, 

3. entgegen § 3 Absatz 2, § 6 Absatz 1, 2 oder Absatz 4 Satz 1 oder § 7 Absatz 9 Satz 1 oder Satz 2 eine 
Spendenkennungssequenz, eindeutige Spendennummer oder Angabe oder dort genannte Daten nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt, 

4. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 Samen für eine Befruchtung verwendet, 

5. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 2 nicht sicherstellt, dass dort genannte Daten übermittelt werden, 

6. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 2 dort genannte Daten nicht richtig übermittelt oder 

7. entgegen § 11 Absatz 1 Nummer 1 dort genannte Daten verwendet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 und 4 mit einer Geldbuße bis 
zu dreißigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet wer-
den. 

§ 16 

Entgelte 

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte kann für die Speicherung von Daten im Keim-
zellspendenregister und für die Erteilung von Auskünften aus dem Keimzellspendenregister Entgelte ver-
langen.“ 
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8. Der bisherige § 13 wird § 17 und ihm werden die folgenden Absätze 5 bis 9 angefügt: 

„ (5) Eine Einrichtung der medizinischen Versorgung, die vor dem 1. Juli 2018 Samen für eine ärztlich 
unterstützte künstliche Befruchtung heterolog verwendet hat, kann dem Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte die in Absatz 3 Satz 1 genannten Daten mitteilen, soweit diese bei ihm vorhanden 
sind. Vier Wochen vor einer Mitteilung nach Satz 1 hat die Einrichtung der medizinischen Versorgung 
die Empfängerin der Samenspende über die anstehende Mitteilung zu informieren. Vor der Information 
nach Satz 2 hat die Einrichtung der medizinischen Versorgung eine Anfrage zu den Anschriftsdaten der 
Empfängerin der Samenspende bei der Meldebehörde durchzuführen. 

(6) Erhält das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine Mitteilung nach Absatz 5, hat 
es von der mitgeteilten Entnahmeeinrichtung unter Nennung des Kennzeichnungscodes des heterolog 
verwendeten Samens die in Absatz 3 Satz 1 genannten Daten des Samenspenders anzufordern. Die Ent-
nahmeeinrichtung kann dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auf Verlangen gemäß 
Satz 1 die in Absatz 3 Satz 1 genannten Daten des Samenspenders übermitteln. Absatz 5 Satz 2 und 3 
gelten im Falle einer Mitteilung nach Satz 2 entsprechend. 

(7) Unmittelbar nach Eingang der nach Absatz 5 Satz 1 oder Absatz 6 Satz 2 übermittelten Daten hat das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu prüfen, ob die übermittelten Daten vollständig 
und nicht offensichtlich unrichtig sind. Sind die Daten unvollständig oder weisen sie offensichtliche Un-
richtigkeiten auf, hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die zur Übermittlung be-
rechtigte Einrichtung zur Meldung der fehlenden Daten oder zur Korrektur der Daten aufzufordern. Das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte speichert die nach Absatz 5 Satz 1 oder Absatz 6 
Satz 2 übermittelten Daten im Keimzellspendenregister und setzt den Samenspender von der Speicherung 
seiner personenbezogenen Daten im Keimzellspendenregister in Kenntnis. Hierzu hat das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte bei Bedarf eine Anfrage zu den Anschriftsdaten des Samenspen-
ders bei der Meldebehörde durchzuführen. 

(8) In Fällen einer Übermittlung nach Absatz 5 Satz 1 endet die Pflicht zur Aufbewahrung der übermit-
telten Daten für die übermittelnde Einrichtung der medizinischen Versorgung abweichend von Absatz 3 
Satz 1 ein Jahr nach Übermittlung an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. In Fällen 
einer Übermittlung nach Absatz 6 Satz 2 endet die Pflicht zur Aufbewahrung der übermittelten Daten für 
die übermittelnde Entnahmeeinrichtung abweichend von Absatz 3 Satz 1 ein Jahr nach Übermittlung an 
das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. 

(9) Einrichtungen der medizinischen Versorgung, die vor dem [bitte einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 25 [ggf. Absatz] dieses Gesetzes] heterolog Embryonen übertragen haben, haben die in § 7 
Absatz 2, 3, 5 und 9 in Verbindung mit § 2 Absatz 2 und 3 und § 5 genannten personenbezogenen Daten 
und den Zeitpunkt der Übertragung des Embryos auf die Empfängerin 110 Jahre nach diesem Zeitpunkt 
aufzubewahren, soweit solche Angaben am … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 25 [ggf. 
Absatz ] dieses Gesetzes] vorhanden sind. Nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer sind die Daten zu lö-
schen. Die Absätze 5 bis 8 gelten entsprechend.“ 

 

Artikel 38 

Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das zuletzt 
durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 85a wird wie folgt gefasst: 

„§ 85a      Zustimmung der Ausländerbehörde zu einer Anerkennung der Elternschaft; 
missbräuchliche Anerkennung der Elternschaft“. 
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b) Nach der Angabe zu § 85c wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 85d      Zustimmung der Ausländerbehörde zu einer Elternschaftsübernahme; miss-
bräuchliche Elternschaftsübernahme“. 

2. In § 51 Nummer 9 werden die Wörter „zur Anerkennung der Vaterschaft“ gestrichen und die Angabe „§ 1598 
Absatz 1 Satz 2“ durch die Wörter „§ 1595e Absatz 1 Satz 2 und § 1593g Absatz 1 Satz 2 “ 

3. § 60a Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Sofern nach § 85a die Zustimmung der Ausländerbehörde erforderlich ist, wird die Abschiebung der 
ausländischen anerkennenden Person, der ausländischen Geburtsmutter oder des ausländischen Kindes 
ab dem Zeitpunkt der Antragstellung nach § 85b Absatz 1 so lange ausgesetzt, bis das Verfahren nach 
den §§ 85a und 85b durch Entscheidung der Ausländerbehörde abgeschlossen ist. Satz 4 gilt in den Fällen 
des § 85d entsprechend.“ 

4. In § 84 Absatz 1 Nummer 8 werden nach der Angabe „Absatz 2 bis 4“ ein Komma und die Wörter „auch in 
Verbindung mit § 85d“ eingefügt. 

5. § 85a wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 85a 

Zustimmung der Ausländerbehörde zu einer Anerkennung der Elternschaft; missbräuchliche Anerkennung der 
Elternschaft“. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ und werden 
die Wörter „Mutter oder der Anerkennende“ durch die Wörter „Geburtsmutter oder die 
anerkennende Person“ ersetzt. 

bb) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

„§ 1595e Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, auch in Verbindung 
mit § 1595e Absatz 2 und § 1593g Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, und 
Satz 1 gelten auch, wenn die Anerkennung der Elternschaft einem ausländi-
schen Abstammungsrecht unterliegt. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die 
anerkennende Person genetischer Elternteil des Kindes ist.“ 

c) In Absatz 2 werden die Wörter „leibliche Abstammung des Kindes vom Anerkennenden“ durch die 
Wörter „genetische Abstammung des Kindes von der anerkennenden Person“ 

d) Die Absätze 3 bis 5 werden wie folgt gefasst: 

„(3) Die Zustimmung zu einer Anerkennung der Elternschaft ist zu versagen, wenn es 
sich um eine missbräuchliche Anerkennung handelt. Eine solche liegt vor, wenn die 
Elternschaft gezielt gerade zu dem Zweck anerkannt wird oder die Zustimmung der 
Geburtsmutter gezielt gerade zu dem Zweck erteilt wird, die rechtlichen Voraussetzun-
gen zu schaffen für 

1. die erlaubte Einreise oder den erlaubten Aufenthalt des Kindes, der anerkennenden 
Person oder der Geburtsmutter oder 

2. die erlaubte Einreise oder den erlaubten Aufenthalt des Kindes durch den Erwerb der 
deutschen Staatsangehörigkeit des Kindes nach § 4 Absatz 1 oder Absatz 3 Satz 1 des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes. 

(4) Eine missbräuchliche Anerkennung der Elternschaft wird vermutet, wenn 

1. die anerkennende Person und die Geburtsmutter sich zur Ermöglichung der Anerken-
nung der Elternschaft kennengelernt haben, 
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2. die anerkennende Person binnen vier Jahren vor Antragstellung bereits mehrfach die 
Elternschaft für Kinder verschiedener drittstaatsangehöriger Geburtsmütter anerkannt 
hat oder wenn die Geburtsmutter binnen vier Jahren vor Antragstellung bereits mehr-
fach die Zustimmung zur Anerkennung der Elternschaft für unterschiedliche Kinder 
durch verschiedene drittstaatsangehörige Personen erteilt hat, 

3. der anerkennenden Person oder der Geburtsmutter ein Vermögensvorteil für die An-
erkennung der Elternschaft oder für die Zustimmung zur Anerkennung der Elternschaft 
gewährt oder versprochen worden ist oder 

4. seit Antragstellung fünf Monate verstrichen sind, eine Belehrung nach § 85b Absatz 
5 erfolgt ist und ein oder beide Antragsteller nach § 85b Absatz 1 wiederholt und un-
entschuldigt 

a) einer Anordnung zum persönlichen Erscheinen bei der zuständigen Behörde nach § 
85b Absatz 4 in Verbindung mit § 82 Absatz 4 Satz 1 nicht nachgekommen sind, 

b) sich in einer persönlichen Anhörung nicht zu ihrer Person, zu den Umständen und 
den Gründen für die Anerkennung der Elternschaft geäußert haben oder 

c) im Rahmen einer Anhörung keine oder auf wesentliche Fragen falsche oder nur un-
vollständige Angaben gemacht haben. 

(5) Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn eine missbräuchliche Anerkennung der El-
ternschaft nicht festgestellt werden kann. Es wird vermutet, dass die Anerkennung der 
Elternschaft nicht missbräuchlich ist, wenn die Antragsteller belegen können, dass 

1. sie zum Zeitpunkt des Antrags auf Zustimmung seit mindestens sechs Monaten in 
einem gemeinsamen Haushalt wohnen, 

2. die anerkennende Person zum Zeitpunkt des Antrags auf Zustimmung substantielle 
regelmäßige Beiträge zum Lebensunterhalt der Geburtsmutter oder des Kindes über ei-
nen Zeitraum von mindestens sechs Monaten geleistet hat und aufgrund ihrer Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse und einer vollstreckbaren Verpflichtung auch für die 
Zukunft die Leistung von substantiellen regelmäßigen Beiträgen zum Lebensunterhalt 
der Geburtsmutter oder des Kindes zu erwarten ist, 

3. die anerkennende Person zum Zeitpunkt des Antrags auf Zustimmung über mindes-
tens sechs Monate regelmäßig Umgang mit dem Kind oder der werdenden Geburtsmut-
ter hatte und nach den Umständen des Einzelfalls zu erwarten ist, dass der Umgang auch 
in Zukunft beabsichtigt ist, 

4. die anerkennende Person und die Geburtsmutter einander nach der Geburt des Kindes 
geheiratet haben oder 

5. die anerkennende Person genetischer Elternteil eines anderen Kindes derselben Ge-
burtsmutter ist oder die Zustimmung einer Ausländerbehörde zu einer Anerkennung der 
Elternschaft für ein anderes gemeinsames Kind mit derselben Geburtsmutter erteilt 
wurde, es sei denn, hierzu ist ein Verfahren nach § 85c Absatz 2 anhängig.“ 

6. § 85b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „zur Anerkennung einer Vaterschaft“ gestrichen und die Wörter „des 
Anerkennenden und der Mutter“ durch die Wörter „der anerkennenden Person und der Geburtsmutter“ 
ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „zur Anerkennung einer Vaterschaft“ ersetzt. 

c) In Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter „der Anerkennende oder die Mutter“ durch die Wörter „die 
anerkennende Person oder die Geburtsmutter“ ersetzt. 

7. § 85c wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt. 

bb) In den Sätzen 2 und 3 werden jeweils die Wörter „vom anerkennenden Vater“ durch 
die Wörter „von der anerkennenden Person“ ersetzt. 

cc) In Satz 4 wird das Wort „Vaterschaft“ jeweils durch das Wort „Elternschaft“ ersetzt 

8. Nach §85c wird folgender § 85d eingefügt: 

„§ 85d 

Zustimmung der Ausländerbehörde zu einer Elternschaftsübernahme; missbräuchliche Elternschaftsübernahme 

Die §§ 85a bis 85c gelten für eine Elternschaftsübernahme nach § 1593a Absatz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs entsprechend. An die Stelle der Geburtsmutter tritt die Person, die nach der Elternschaftsüber-
nahme das Kind gebären soll. An die Stelle der anerkennenden Person tritt die Person, die nach der El-
ternschaftsübernahme der zweite Elternteil des Kindes werden soll. § 1593g Absatz 1 Satz 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs, auch in Verbindung mit § 1593g Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, und § 85a 
gelten auch, wenn die Elternschaftsübernahme einem ausländischen Abstammungsrecht unterliegt.“ 

9. In § 87 Absatz 7 wird das Wort „Vaterschaft“ durch die Wörter „Elternschaft oder Elternschaftsübernahme“ 
ersetzt und nach der Angabe „Absatz 3 Satz 2“ ein Komma und die Wörter „auch in Verbindung mit § 85d“ 
eingefügt. 

10. In § 95 Absatz 2 Nummer 1b werden nach dem Wort „Halbsatz“ ein Komma und die Wörter „auch in Ver-
bindung mit § 85d“ eingefügt und das Wort „Vaterschaft“ durch die Wörter „Elternschaft oder Elternschaftsüber-
nahme“ ersetzt. 

 

Artikel 39  

Änderung des Konsulargesetzes 

In § 5 Absatz 1 Satz 2 des Konsulargesetzes vom 11. September 1974 (BGBl. I S. 2317), das zuletzt durch … 
geändert worden ist, werden die Wörter „ihr Vater oder ihre Mutter“ durch die Wörter „einer ihrer Elternteile“ 
ersetzt. 

Artikel 40  

Änderung des Adoptionsvermittlungsgesetzes 

In § 5 Absatz 3 Satz 1 des Adoptionsvermittlungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juni 2021 
(BGBl. I S. 2010) wird der Satzteil nach dem Wort „aufnimmt“ gestrichen. 

 

Artikel 41 

Änderung des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz 

Das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2975), das 
zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. In § 1 Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „Mütter und Väter sowie schwangere Frauen und werdende Väter“ 
durch die Wörter „Eltern und werdende Eltern“ ersetzt. 

2. In § 2 Absatz 1 werden die Wörter „Eltern sowie werdende Mütter und Väter“ durch die Wörter „Eltern und 
werdende Eltern“ ersetzt. 

 

Artikel 42 

Einschränkung eines Grundrechts 

Durch Artikel 9 Nummer 7 (§ 85c Absatz 2 bis 4 des Aufenthaltsgesetzes) und Artikel 9 Nummer 8 (§ 85d des 
Aufenthaltsgesetzes) in Verbindung mit Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe a (§ 17 Absatz 2 des Staatsangehörig-
keitsgesetzes) wird das Grundrecht auf Fortbestand der deutschen Staatsangehörigkeit aus Artikel 16 Absatz 1 
Satz 2 des Grundgesetzes eingeschränkt. 

 

Artikel 43 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am … [einsetzen: Datum des ersten Tages und Monats des auf die Verkündung folgenden 
Quartals] in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

Berlin, den  

Christian Dürr und Fraktion 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

1. Kindschaftsrecht 

a) Rechtliche Ausgangssituation und tatsächliche Entwicklung 

Das Familienrecht ist in besonderem Maße gefordert, sich der gesellschaftlichen Entwicklung anzupassen, da es 
unmittelbar und unter Umständen auch erheblich in den privaten Lebensbereich der Familien eingreift. Das gilt 
besonders für das Kindschaftsrecht, das die Beziehung der Eltern zu ihren Kindern und der Eltern untereinander 
im Hinblick auf die gemeinsamen Kinder zum Gegenstand hat. Die Rolle von Vater und Mutter sowohl im Selbst-
verständnis der Eltern als auch in der gesellschaftlichen Anschauung hat sich dabei in den vergangenen Jahrzehn-
ten entscheidend weiterentwickelt. Bereits die letzte große Reform des Kindschaftsrechts im Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB) durch das Kindschaftsrechtsreformgesetz vom 16. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2942) hatte ent-
scheidende Weichen neu gestellt. So ist seither die gemeinsame elterliche Sorge auch nach Trennung und Schei-
dung der Eltern der gesetzliche Regelfall. Auch nicht miteinander verheiratete Eltern können die gemeinsame 
Sorge ausüben. Der „Stichentscheid“ des Vaters bei Uneinigkeit der Eltern in Fragen der Ausübung der elterlichen 
Sorge wurde abgeschafft. Gleichwohl darf jedenfalls in Angelegenheiten des täglichen Lebens des Kindes der 
hauptbetreuende Elternteil allein entscheiden, während der Umgangselternteil nur in Angelegenheiten von erheb-
licher Bedeutung ein Mitspracherecht hat. Dies gilt bislang selbst dann, wenn seine Betreuungsanteile erheblich 
sind. Im Fall der Betreuung des Kindes zu gleichen Teilen fehlt eine passende gesetzliche Regelung für die Ent-
scheidungsbefugnis in Alltagsangelegenheiten. 

aa) Elternvereinbarungen 

Die bisherigen Vorschriften zu Sorge- und Umgang enthalten keine expliziten Regelungen, inwiefern die Eltern 
diese Fragen durch Vereinbarungen regeln können. Im bisherigen § 1671 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BGB ist 
jedoch bei bestehendem Elternkonsens über die Übertragung der elterlichen Sorge oder Teilen hiervon auf einen 
Elternteil eine Prüfungskompetenz des Gerichts ausgeschlossen, soweit keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung 
des Kindeswohls vorliegen. Bereits vor Inkrafttreten dieser Regelung gab es beachtliche Stimmen, die der Eltern-
autonomie einen größeren Raum geben wollten. Der Deutsche Familiengerichtstag mahnte in seiner Stellung-
nahme zum Referentenentwurf 1997 an, die Möglichkeit flexibler Vereinbarungen zu schaffen, die ein gerichtli-
ches Verfahren überflüssig machen könnten (FamRZ 1997, 337, 340). Eltern sollten durch Vereinbarung die Sor-
geverhältnisse rechtsverbindlich ändern können. 

Tatsächlich setzt der bisherige § 1671 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BGB eine durch das Gericht zu bestätigende 
Vereinbarung zwischen den Eltern voraus, die formlos und ohne Anwaltszwang zustande kommen kann, aber 
höchstpersönlich zu erklären und bedingungsfeindlich ist. Hinsichtlich gesetzlich nicht geregelter Fragen der Aus-
übung der elterlichen Sorge wird diskutiert, den bisherigen § 1671 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BGB analog anzu-
wenden (Staudinger/Coester, 2020, § 1671 BGB Rn. 61). 

Einer Einigung der Eltern wird im Sorge- und Umgangsrecht jedenfalls mittelbar insoweit Bedeutung beigemes-
sen, als sie die Vermutung in sich tragen, dass sie dem Kindeswohl entsprechen (BGH, Beschluss vom 16. März 
2011 – XII ZB 407/10, juris, Rn. 78). 

bb) Das kleine Sorgerecht 

Rund 13 Prozent der minderjährigen Kinder leben in Deutschland in Stieffamilien (https://www.dji.de/filead-
min/user_upload/bibs2019/Walper_Kinder_in_Patchworkfamilien.pdf, Folie 16). Im Zuge des Entwurfs des Ge-
setzes zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften vom 
16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266) wurde mit dem neuen § 1687b das sogenannte kleine Sorgerecht geschaffen. 

https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2019/Walper_Kinder_in_Patchworkfamilien.pdf
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2019/Walper_Kinder_in_Patchworkfamilien.pdf
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Ziel war es, die rechtliche Stellung des Stiefelternteils rechtlich anzuerkennen und abzusichern, der in der Regel 
Aufgaben der Pflege und Erziehung des Kindes mit übernehme (Bundestagsdrucksache 14/3751, S. 39). Dem 
Ehegatten des allein sorgeberechtigten Elternteils wird im Einvernehmen mit diesem die Befugnis eingeräumt, 
Angelegenheiten des täglichen Lebens des Kindes mitzuentscheiden. Die mit der Regelung verbundene Erwar-
tung hat sich nicht erfüllt. Vielmehr hat die Regelung nahezu keine praktische Bedeutung. Der Hauptgrund dürfte 
darin liegen, dass die Alleinsorge eines Elternteils vorausgesetzt wird, in der ganz überwiegenden Zahl der ge-
trenntlebenden Familien jedoch die gemeinsame Sorge der Eltern fortbesteht. Zudem kommt die Regelung nur 
zur Anwendung, wenn der Stiefelternteil mit dem allein sorgeberechtigten Elternteil verheiratet ist. Auch der 
Inhalt der Regelung sieht sich erheblicher Kritik ausgesetzt. Der Wortlaut spricht dafür, dass die Mitentschei-
dungsbefugnis kraft Gesetzes entsteht. Für den Fall dieser Auslegung wird kritisiert, dass sorgerechtliche Befug-
nisse ohne Prüfung begründet werden, ob dies dem Kindeswohl entspricht (Schwab FamRZ 2001, 385, 394). 
Allerdings ist in der Fachliteratur umstritten, wie der Wortlaut der Regelung zu verstehen ist. Die rechtliche Ein-
ordnung der Formulierung „im Einvernehmen mit dem sorgeberechtigten Elternteil“ bereitet große Schwierigkei-
ten. Vertreten wird daher einerseits, dass der alleinsorgeberechtigte Elternteil die Mitentscheidungsbefugnis des 
Stiefelternteils einschränken oder widerrufen könne (Münchener Kommentar/Hennemann, 9. Auflage 2024, 
§ 1687b BGB, Rn. 1; Ehrmann/Döll, 17. Auflage 2023, § 1687b BGB Rn. 2; Löhnig FÜR 2008, 157, 158). Die 
Gegenansicht entnimmt insbesondere der Regelung im bisherigen § 1687b Absatz 3 BGB, wonach das Familien-
gericht den Umgang der Befugnisse einschränken kann, dass das alleinige Entscheidungsrecht des Elternteils 
durch die Eheschließung mit dem Stiefelternteil für die Angelegenheiten des täglichen Lebens entsprechend ein-
geschränkt werde und die Voraussetzung des Einverständnisses lediglich das Innenverhältnis der Eheleuten be-
treffe (Staudinger/Dürbeck, 2023, § 1687b BGB, Rn. 12a; BeckGOK/Tillmanns, 2022, § 1687b BGB Rn. 11; 
Motzer FamRZ 2001, 1034). Demzufolge seien der alleinsorgeberechtigte Elternteil und sein Ehegatte in den 
Angelegenheiten des täglichen Lebens nur gemeinsam vertretungsberechtigt (BeckOK/Veit, 2023, § 1687b BGB, 
Rn. 11). 

Für Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht und Eltern mit nichtehelichen Lebenspartnern gilt das kleine Sorgerecht 
nicht. Es gibt zudem auch andere Situationen, in denen Eltern Dritte an der Alltagssorge für das Kind beteiligen 
möchten, zum Beispiel bei Eltern mit neuen Partnern, in Regenbogenfamilien oder wenn Familienmitglieder oder 
enge Freunde regelmäßig Betreuungsaufgaben übernehmen. Diese Gruppen werden vom kleinen Sorgerecht bis-
lang nicht erfasst. 

cc) Die gemeinsame elterliche Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern 

Nach Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) sind die Pflege und Erziehung der Kinder das natürliche 
Recht und die Pflicht der Eltern. Gemeint sind grundsätzlich beide Eltern. Hierin kommt das Leitbild der gemein-
samen elterlichen Sorge zum Ausdruck. 

Das Kindschaftsrechtsreformgesetz vom 16. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2942) sah die gemeinsame Sorge nicht 
miteinander verheirateter Eltern vor, wenn sie eine Sorgeerklärung abgeben oder sobald sie zu einem späteren 
Zeitpunkt heiraten. Die gemeinsame Sorge wurde als Leitbild auch für die geschiedene Ehe etabliert. Seither sind 
verheiratete Eltern auch nach Trennung und Scheidung selbstverständlich in ganz überwiegender Anzahl weiter-
hin gemeinsam sorgeberechtigt, wenn nicht eine abweichende gerichtliche Entscheidung ergeht. Mit dem Gesetz 
zur Reform der elterlichen Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern vom 16. April 2013 (BGBl I S. 795) erhielt 
der nicht mit der Mutter verheiratete Vater die Möglichkeit, die gemeinsame Sorge durch ein gerichtliches Ver-
fahren zu erlangen. Die gemeinsame Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern wird jedoch weiterhin kontro-
vers diskutiert. 

Der Anteil der Kinder, die außerhalb der Ehe geboren werden, lag im Jahr 2017 bundesweit bei 35 Prozent. Be-
trachtet man nur die ostdeutschen Bundesländer, betrug der Anteil 56 Prozent (Neunter Familienbericht der Bun-
desregierung vom 3. März 2021, S. 27, Abbildung 2-2). Der Anteil der Frauen mit Kindern unter 18 Jahren, die 
in nichtehelicher Lebensgemeinschaft leben, betrug im Jahr 2017 in den westlichen Bundesländern 9 Prozent, in 
den östlichen Bundesländern 24 Prozent (Neunter Familienbericht, S. 51, Tabelle 2-7). Vor diesem Hintergrund 
trägt das Kindschaftsrecht dem Umstand, dass heute viele Eltern die elterliche Sorge auch außerhalb einer beste-
henden Ehe oder Partnerschaft gemeinsam ausüben möchten, nicht hinreichend Rechnung. Sie erhalten das ge-
meinsame Sorgerecht nur, wenn beide Eltern eine Sorgeerklärung abgeben. Nach Schätzungen des Statistischen 
Bundesamtes wurden 2018 bis 2022 jährlich 212 700 Vaterschaften anerkannt. Im Jahr 2022 gab es 189 142 von 
beiden Elternteilen abgegebene Sorgeerklärungen (Quelle: Statistik der Pflegeerlaubnis, Vormundschaft etc. 
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(GENESIS-Code 22522-003)). Damit gibt die überwiegende Mehrzahl der nicht miteinander verheirateten Eltern 
eine Sorgeerklärung ab. Da damit der Eintritt des Normalfalls eine zusätzliche Handlung durch die Eltern erfor-
dert, sehen viele Stimmen diese Regelung nicht mehr als zeitgemäß an und fordern das gemeinsame Sorgerecht 
bereits mit Anerkennung der Vaterschaft. 

dd) Partnerschaftliche Betreuung 

Das Umgangsrecht eines Elternteils diente nach ursprünglichem Verständnis dazu, „sich von dem körperlichen 
und geistigen Befinden des Kindes und seiner Entwicklung durch Augenschein und gegenseitige Aussprache 
fortlaufend zu überzeugen, die verwandtschaftlichen Beziehungen zu dem Kind aufrechtzuerhalten und einer Ent-
fremdung vorzubeugen, aber auch dem Liebesbedürfnis beider Teile Rechnung zu tragen“ (BVerfG, Beschluss 
vom 15. Juni 1971 – 1 BvR 192/70 –, BVerfGE 31, 194-212, Rn. 33). Die gesellschaftliche Entwicklung zeigt 
jedoch zunehmend, dass viele Eltern ihr Kind auch nach einer Trennung weiterhin gemeinsam betreuen und aktiv 
an der Entwicklung des Kindes teilhaben möchten. Wie viele Familien tatsächlich nach der Trennung ein sym-
metrisches oder asymmetrisches Wechselmodell praktizieren, ist nicht zuverlässig bestimmbar. Eine Befragung 
von 603 Müttern und Vätern im Jahr 2017 ergab einen Anteil von rund 15 Prozent, wobei in 9 Prozent der Fälle 
eine paritätische Betreuung (symmetrisches Wechselmodell) erfolgte (Allensbacher Institut für Demoskopie: Ge-
trennt gemeinsam erziehen, 2017, S. 26). Längsschnittstudien von Pairfam (über 14 Jahre) und von AIDA (über 
zwölf Jahre) ermittelten einen Anteil von 4 bis 5 Prozent der Eltern, die ein symmetrisches Wechselmodell prak-
tizierten (Walper, Brühler Schriften zum Familienrecht Nr. 19, S. 123/124). Das gewandelte Selbstverständnis 
der Eltern in der Beziehung zu ihren Kindern erfordert die Anpassung des Rechts dahingehend, dass eine gemein-
same Betreuung auch nach Trennung und Scheidung im Gesetz abgebildet wird. Das BGB formuliert kein regel-
haftes Modell der Betreuung gemeinsamer Kinder durch die Eltern nach deren Trennung. Aus einigen Vorschrif-
ten geht jedoch hervor, dass eine gemeinsame, gar paritätische Betreuung der Kinder nicht vorgesehen ist. Dies 
sind insbesondere die gesetzliche Vertretung der Kinder bei Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, bisher 
in § 1629 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 BGB geregelt, und die Entscheidungsbefugnis getrennt lebender Eltern 
in Angelegenheiten des täglichen Lebens der Kinder im bisherigen § 1687 BGB. Beide Regelungen sind auf eine 
Rollenverteilung zugeschnitten, in der ein Elternteil die Kinder betreut und der andere Elternteil Umgang pflegt. 
Sie sind anwendbar in Fällen, in denen ein Elternteil das Kind zu einem größeren Anteil als der andere Elternteil 
betreut. Sie versagen jedoch bei genau hälftiger Betreuung der Kinder durch beide Eltern. 

Zur gesetzlichen Vertretung des Kindes im Unterhaltsverfahren ist demnach bei einer paritätischen Betreuung 
kein Elternteil befugt. Gleichwohl können Unterhaltsansprüche des Kindes gegen einen Elternteil bestehen. Er-
forderlich ist in diesen Fällen aktuell ein dem Unterhaltsverfahren vorgeschaltetes Sorgerechtsverfahren mit dem 
Ergebnis, den erforderlichen Teil der elterlichen Sorge gemäß § 1628 BGB auf einen Elternteil zur alleinigen 
Ausübung zu übertragen oder dem Kind einen Ergänzungspfleger zu bestellen. 

Über die Angelegenheiten des täglichen Lebens im Sinne des § 1687 Absatz 1 Satz 2 BGB kann bisher der haupt-
betreuende Elternteil allein entscheiden, während der mitbetreuende Elternteil lediglich Entscheidungen zur tat-
sächlichen Betreuung eigenverantwortlich vornehmen darf. Bei einer Betreuung zu genau gleichen Anteilen der 
Kinder wird vorgeschlagen, die Entscheidungsbefugnis von einem Elternteil zum anderen in der jeweiligen Be-
treuungszeit wechseln zu lassen. Andernfalls müssten die Eltern alle Entscheidungen gemeinsam treffen. 

ee) Schutz vor häuslicher Gewalt 

Das Bundeslagebild 2022 des Bundeskriminalamts (Bundeskriminalamt, Lagebild Häusliche Gewalt, 11. Juli 
2023 = Lagebild Häusliche Gewalt 2022 – V 1.0, S. 60) nennt steigende Zahlen zu häuslicher Gewalt. Dies wahr-
zunehmen und zu beachten ist auch und insbesondere bei kindschaftsrechtlichen Entscheidungen erforderlich. 
Bereits in der Vergangenheit wurden hierzu spezielle Regelungen erlassen. Das Gesetz zur Ächtung von Gewalt 
in der Erziehung vom 2. November 2000 (BGBl. I S. 1479) hat das Recht des Kindes auf eine gewaltfreie Erzie-
hung im bisherigen § 1631 Absatz 2 einfachgesetzlich festgeschrieben. Mit Inkrafttreten des Gewaltschutzgeset-
zes (GewSchG) am 1. Januar 2002 (BGBl. I S. 3513) wurde ein weiterer und wichtiger Schritt getan, der maß-
geblich den Schutz der Erwachsenen betrifft und u.a. die Möglichkeit vorsieht, den Täter der gemeinsamen Woh-
nung zu verweisen. Schutzmaßnahmen zugunsten der Kinder sind über die möglichen Maßnahmen zur Abwehr 
einer Kindeswohlgefährdung nach § 1666 Absatz 3 sowie über eine Umgangsbeschränkung oder einen Umgangs-
ausschluss nach § 1684 Absatz 4 Satz 1 und 2 BGB möglich. 
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Die Bundesrepublik Deutschland hat am 12. Oktober 2017 das Übereinkommen des Europarats vom 11. Mai 2011 
zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (BGBl. 2017 II S. 1026), die 
so genannte „Istanbul-Konvention“ ratifiziert, die als völkerrechtlicher Vertrag seit 1. Februar 2018 für alle staat-
lichen Institutionen und auf allen staatlichen Ebenen verbindlich ist. Gemäß Artikel 31 Istanbul-Konvention ist 
sicherzustellen, dass gewalttätige Vorfälle bei Entscheidungen über das Besuchs- und Sorgerecht berücksichtigt 
werden und dass die Ausübung des Besuchs- und Sorgerechts nicht die Rechte und die Sicherheit des Opfers oder 
der Kinder gefährdet. Hiervon ist nicht nur Gewalt gegen die Kinder selbst erfasst, sondern auch vom Kind mit-
erlebte Gewalt, die ebenso negative Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes hat (Meysen/Lohse in Mey-
sen, Kindschaftssachen und häusliche Gewalt, 2021, S. 24). 

Maßnahmen zum Schutz des gewaltbetroffenen sowie die Kinder betreuenden Elternteils stehen häufig in Kon-
flikt mit dem Recht des Kindes auf Umgang mit beiden Elternteilen, also auch mit dem Elternteil, der gegen den 
anderen Elternteil Gewalt ausgeübt hat. Eine Studie aus dem Jahr 2022 weist auf ein mangelndes Bewusstsein 
dafür hin, dass sowohl miterlebte Gewalt als auch der Schutzbedarf des betreuenden Elternteils ein maßgebliches 
Kriterium für eine mögliche Beschränkung des Umgangs darstellen kann. Dies werde insbesondere deshalb an-
geführt, weil eine gesetzliche Regelung hierzu fehle (Zoom Gesellschaft für prospektive Entwicklung e.V., Ab-
schlussbericht des Projekts „Lokale Strukturen und spezifische Verfahren zur systematischen Berücksichtigung 
häuslicher Gewalt bei Sorge- und Umgangsregelungen und in familiengerichtlichen Verfahren, April 2022, ab-
rufbar unter https://www.bmfsfj.de/resource/blob/230672/2f46e9271f62769c2fe3a2dbfac1f8be/lokale-ansaetze-
zur-beruecksichtigung-haeuslicher-gewalt-bei-der-regelung-von-sorge-und-umgang-data.pdf, S. 14). 

ff) Stärkung der Kinderrechte 

Ein wesentlicher Schutzfaktor für die Kinder ist die Ausrichtung aller Sorge- und Umgangsentscheidungen am 
Kindeswohl. Dieses ist bisher in § 1697a BGB festgeschrieben. Demnach sind Entscheidungen in der Regel so zu 
treffen, dass sie dem Wohl des Kindes am besten entsprechen. Das Wohl des Kindes ist ein unbestimmter Rechts-
begriff, der derzeit im Gesetz keine nähere Bestimmung erfährt. 

Entscheidungen über die elterliche Sorge oder die Umgangszeiten der Eltern betreffen die Kinder unmittelbar. 
Abhängig von ihrem Entwicklungsstand sind sie daher in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Durch das 
Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1444) wurde bereits der Schutz 
von Kindern, die in Pflegeverhältnissen aufwachsen, und die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und ihren 
Eltern bei Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe verbessert. Insbesondere im Verfahrensrecht ist die Anhörung 
der Kinder von besonderer Bedeutung und wurde durch das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder vom 16. Juni 2021 (BGBl. I S. 1810) in Kinderschutzverfahren deutlich gestärkt. Auch sind Jugendliche 
ab 14 Jahren in familiengerichtlichen Verfahren verfahrensfähig, wenn das Verfahren ihre Person betrifft und sie 
ein ihnen nach bürgerlichen Recht zustehendes Recht geltend machen (§ 9 Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit – FamFG). 

gg) Umgangsrecht leiblicher, nicht rechtlicher Eltern 

Das Bundesverfassungsgericht hat zuletzt hervorgehoben, dass auch leibliche Eltern eines Kindes, die nicht zu-
gleich rechtliche Eltern sind, vom Schutzbereich des Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 GG erfasst werden (BVerfG, Urteil 
vom 9. April 2024 – 1 BvR 2017/21 –, Rn. 38, juris). Dem trägt die bisherige Vorschrift des § 1686a BGB, wonach 
lediglich leiblichen Vätern ein Umgangs- und Auskunftsrecht in Bezug auf das Kind zusteht, nicht hinreichend 
Rechnung. Denn die Regelung berücksichtigt nicht, dass allen leiblichen Elternteilen, unabhängig von ihrem Ge-
schlecht, ein Recht auf Umgang mit dem Kind zustehen kann. 

hh) Adoptionsrecht 

Das materielle Adoptionsrecht wurde zuletzt 1976 grundlegend reformiert. Die veränderten Familienformen und 
Wertvorstellungen bildet es heute nicht mehr zutreffend ab. 

Nach derzeitigem Recht können nicht verheiratete Personen ein Kind nur allein annehmen (§ 1741 Absatz 2 Satz 
1 BGB). Verheiratete Personen können hingegen ein Kind grundsätzlich nur gemeinschaftlich mit ihrem Ehegat-
ten annehmen (§ 1741 Absatz 2 Satz 2 BGB). 

Eingetragenen Lebenspartnern steht bislang die Möglichkeit der Stiefkindadoption und der Sukzessivadoption 
offen (§ 9 Absatz 6 LPartG, in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts 

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/230672/2f46e9271f62769c2fe3a2dbfac1f8be/lokale-ansaetze-zur-beruecksichtigung-haeuslicher-gewalt-bei-der-regelung-von-sorge-und-umgang-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/230672/2f46e9271f62769c2fe3a2dbfac1f8be/lokale-ansaetze-zur-beruecksichtigung-haeuslicher-gewalt-bei-der-regelung-von-sorge-und-umgang-data.pdf
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und des Internationalen Namensrechts vom 11. Juni 2024 (BGBl. I Nr. 185), nicht aber die gemeinschaftliche 
Adoption eines fremden minderjährigen Kindes. Auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Februar 
2013 (BVerfGE 133, 59) reagierte der Gesetzgeber zunächst nur durch Zulassung der Sukzessivadoption durch 
Lebenspartner, indem in § 9 Absatz 7 Satz 2 LPartG alte Fassung ein Verweis auf § 1742 BGB aufgenommen 
wurde. Seither kann zwar auch bei der Fremdkindadoption im Ergebnis das Ziel der gemeinsamen Elternschaft 
von Lebenspartnern erreicht werden, allerdings nur über einen Umweg, der sich nur schwer rechtfertigen lässt. 
Auch die Familie, die aus zwei Lebenspartnern und einem Kind oder mehreren Kindern besteht, wird von Arti-
kel 6 Absatz 1 GG geschützt. 

Der mit Gesetz zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. März 2019 zum Aus-
schluss der Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien vom 19. März 2020 (BGBl. I S. 541) eingeführte 
§ 1766a BGB regelt bislang lediglich, dass auch in einer verfestigten Lebensgemeinschaft das Kind des anderen 
Partners angenommen werden kann. Zudem wird die verfestigte Lebensgemeinschaft mit sehr engen Vorausset-
zungen definiert. Nichteheliche Paare können daher eine gemeinschaftliche Elternstellung für ein fremdes Kind 
nur über den Umweg der Sukzessivadoption erreichen. 

Bei Ehegatten müssen beide das Kind gemeinsam adoptieren, die Adoption durch nur einen Ehegatten ist nicht 
zulässig. Das ist jedoch unnötig restriktiv, wenn es sich um ältere Kinder handelt und lediglich einer der Ehegatten 
eine starke Bindung zu dem Kind hat, zum Beispiel durch eine Pflegeverhältnis. 

Nach § 1758 BGB dürfen Tatsachen, die geeignet sind, die Annahme und ihre Umstände aufzudecken, ohne Zu-
stimmung des Annehmenden und des Kindes nicht offenbart oder ausgeforscht werden. Derzeit herrscht Unsi-
cherheit darüber, ob Kinder ab 16 Jahren allein die Zustimmung erteilen können oder ob es auch der Zustimmung 
der Annehmenden bedarf. Das Erfordernis der kumulativen Zustimmung ist jedoch weder zeitgemäß noch prak-
tikabel. Angenommene Kinder haben bereits ab dem vollendeten 16. Lebensjahr ein Recht, Einsicht in das Per-
sonenstandsregister (beglaubigter Registerauszug) und in die Adoptionsvermittlungsakte zu nehmen (§§ 62, 63 
des Personenstandsgesetzes). Schon heute können sie damit selbst entscheiden, wie sie mit der Information über 
die Adoption umgehen. 

b) Reformbedarf 

Eine grundlegende Reform des Kindschaftsrechts wird seit langem angemahnt. Nach der letzten umfassenden 
Reform durch das Kindschaftsrechtsreformgesetz im Jahr 1997 kam es zu punktuellen Ergänzungen: beispiels-
weise wurde durch das Gesetz zur Ächtung von Gewalt in der Erziehung vom 2. November 2000 (BGBl. I 
S. 1479) im bisherigen § 1631 Absatz 2 BGB ein Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung verankert. Weiter-
hin erfolgte eine Änderung des bisherigen § 1626a BGB durch das Gesetz zur Reform der elterlichen Sorge nicht 
miteinander verheirateter Eltern vom 16. April 2013 (BGBl. I S. 795). Beide Themen sind weiterhin in intensiver 
Diskussion und werden mit diesem Entwurf erneut aufgegriffen. Zudem rückt die Forderung nach einer besseren 
Abbildung der gemeinsamen Betreuung der Kinder auch nach Trennung und Scheidung in der fachlichen und 
gesellschaftlichen Diskussion in den Mittelpunkt, ebenso wie die Bedeutung des Elternkonsenses für Regelungen 
zum Umgang und der elterlichen Sorge sowie ihrer jeweiligen Abänderung. 

In ihrem Gutachten zum 72. Deutschen Juristentag 2018 (Schumann, Gutachten B zum 72. Deutschen Juristentag 
2018, S. 19ff.) diskutierte Prof. Dr. Eva Schumann Fragen der (Wieder-)Begründung der gemeinsamen elterlichen 
Sorge, der Elternautonomie und der Ausübung der gemeinsamen Sorge nach Trennung. Neben Änderungsvor-
schlägen zu den bisherigen §§ 1626a und 1696 BGB wird auch eine Ausrichtung der Regelungen auf die gemein-
same Betreuung der Kinder nach Trennung angemahnt. Neben einer Regelung zur gerichtlichen Anordnung der 
geteilten Betreuung soll aber Ziel einer Reform auch sein, bestehende Widersprüche zu beseitigen und insgesamt 
das Regelungskonzept bei Elternkonflikten übersichtlicher zu gestalten (am angegebenen Ort, S. 36). Gefordert 
wurde außerdem die Möglichkeit des Kindes, ab dem vollendeten 14. Lebensjahr eine gerichtliche Entscheidung 
bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Kind und seinen Eltern für Angelegenheiten von erheblicher Be-
deutung für das Kind beantragen zu können, insbesondere in Fragen des Aufenthalts, der Betreuung, des Um-
gangs, der medizinischen Behandlung und der Ausbildung (am angegebenen Ort., S. 87). 

Der Deutsche Familiengerichtstag hat sich in der Vergangenheit zu einzelnen Fragen geäußert und Vorschläge 
unterbreitet: Die Vorstandsempfehlung im Anschluss an den 23. Deutschen Familiengerichtstag 2019 ging dahin, 
das kleine Sorgerecht auf den mit dem allein sorgeberechtigten Elternteil zusammenlebenden Partner einer stabi-
len nichtehelichen Lebensgemeinschaft zu erstrecken. Der Arbeitskreis 8 des 22. Deutschen Familiengerichtstags 
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im Jahr 2017 beschäftigte sich mit Reformansätzen im Sorge- und Umgangsrecht (Brühler Schriften Nr. 21, S. 
102ff.). Er sprach sich dafür aus, die vollständige Übertragung der elterlichen Sorge auf einen Elternteil nur noch 
in Fällen der Kinderwohlgefährdung vorzunehmen und im Übrigen Regelungen auf der Ebene der Ausübung der 
elterlichen Sorge vorzusehen. Auch sollten Elternvereinbarungen gestärkt werden. Im Jahr 2012 wurde in der 
Stellungnahme zum Referentenentwurf des Gesetzes zur Reform des Sorgerechts vom 28. März 2012 eine Neu-
regelung des bisherigen § 1696 BGB dahingehend vorgeschlagen, im Fall eines Elternkonsenses die Wiederbe-
gründung der gemeinsamen elterlichen Sorge nicht mehr an die strengen Voraussetzungen dieser Regelung zu 
binden (FPR 2012, 411, 414). 

In seinem Gutachten „Gemeinsam getrennt erziehen“ vom 10. März 2021 (https://www.bmfsfj.de/re-
source/blob/191558/78b23ce18ad52df2401bc9a63728cb40/gutachten-gemeinsam-getrennt-erziehen-zusammen-
fassung-beirat-fuer-familienfragen-data.pdf) spricht sich der wissenschaftliche Beirats des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen, Jugend neben einer gesetzlichen Grundlage für die Anordnung des Wechselmodells 
für eine Überarbeitung der gesetzlichen Regelung zur Kompetenzverteilung gemeinsam sorgender, getrennt le-
bender Eltern aus (S. 98). Um die Elternautonomie zu stärken solle zudem ein Prinzip verbindlicher Elternverein-
barungen im Rahmen eines Modellversuchs eingeführt werden (S. 100). 

Das Bundesministerium der Justiz (BMJ, damals noch BMJV) hat im Jahr 2018 die Arbeitsgruppe „Sorge- und 
Umgangsrecht, insbesondere bei gemeinsamer Betreuung nach Trennung und Scheidung“ (im Folgendem „Ar-
beitsgruppe Sorge- und Umgangsrecht“) eingesetzt, bestehend aus acht im Bereich des Familienrechts tätigen 
Sachverständigen aus Rechtswissenschaft, Justiz und Anwaltschaft. Diese erarbeitete 50 Thesen, in denen sie 
mehrheitlich Bedarf für eine grundlegende Reform im Bereich des Kindschaftsrechts sah (FamRZ 2019, 1986), 
insbesondere: 

• Einstimmig wurde gefordert, dass die gesetzlichen Regelungen der gemeinsamen Ausübung der elterli-
chen Sorge mit einer geteilten Betreuung bis hin zum einem paritätischen Wechselmodell ebenso wie der 
alleinigen Sorgeausübung Rechnung tragen sollen. Die gesetzlichen Regelungen sollen auch auf das 
Wechselmodell angepasst werden, ohne es als Leitbild vorzusehen (Thesen 3, 4 und 5). 

• Die wesentlichen Grundprinzipien der Elternverantwortung sollen an den Anfang der gesetzlichen Rege-
lungen gestellt werden (Thesen 6 bis 12). 

• Einstimmig wurde vorgeschlagen, dass die elterliche Sorge mit Etablierung der rechtlichen Elternschaft 
den Eltern gemeinsam zustehen soll (These 13). Bei einer Gegenstimme wurde gefordert, dass zwischen 
dem Status der elterlichen Sorge und deren Ausübung differenziert werden soll. Die Inhaberschaft der 
elterlichen Sorge (Status) solle nicht mehr entzogen werden können (These 14). Die Betreuung des Kin-
des solle Teil der Ausübung der elterlichen Sorge werden und nicht mit der Trennung der Eltern enden 
(Thesen 21 und 22). Umgang solle es nur noch mit Personen geben, die nicht die rechtlichen Eltern sind 
(These 27). 

• Die Bedeutung des Kindeswillens und das Mitspracherecht von Kindern wurde in den Thesen 34 – 40 
besonders betont. Kinder ab 14 Jahren sollen in den sie betreffenden Angelegenheiten (Aufenthalt, Um-
gang, medizinische Behandlung, Ausbildung) ein eigenes Antragsrecht (These 37) und bei Vereinbarun-
gen zwischen den Eltern ein Widerspruchsrecht (These 40) haben. 

• Bei Vereinbarungen der Eltern über die Ausübung der elterlichen Sorge ist ein Widerspruchsrecht des 
Kindes ab Vollendung des 14. Lebensjahres vorzusehen (These 40). Ferner wurde empfohlen, die die 
Pflegekinder betreffenden Regelungen systematisch zusammenzufassen (These 41) und bei Elternkon-
sens regelhaft eine Abänderungsmöglichkeit von Sorgerechtsentscheidungen vorzusehen (These 43). 

Auf europäischer Ebene hat der Europarat im Rahmen seiner Strategie für die Rechte des Kindes im Jahre 2020 
einen Expertenausschuss für die Rechte und das Wohl des Kindes in Verfahren der Elterntrennung und in Frem-
dunterbringungsverfahren (CJ/ENF-ISE) ein-gesetzt, der Empfehlungen des Europarats zu diesen Bereichen vor-
bereiten und seine Arbeit Ende 2024 abschließen soll. Gegenstand beider Empfehlungsentwürfe sind unter ande-
rem Verfahren und Prüfkriterien für die Ermittlung des Kindeswohls und für die Anhörung des Kindes. 

Auch ein verbesserter Schutz vor häuslicher Gewalt durch das Kindschaftsrecht wird seit langem gefordert. Zwar 
zeigt sich in den Entscheidungen der Familiengerichte vielfach eine hohe Sensibilität in Bezug auf häusliche 
Gewalt und ihre Auswirkungen auf das Wohl der Kinder (siehe zum Beispiel KG, Beschluss vom 4. August 2022 

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/191558/78b23ce18ad52df2401bc9a63728cb40/gutachten-gemeinsam-getrennt-erziehen-zusammenfassung-beirat-fuer-familienfragen-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/191558/78b23ce18ad52df2401bc9a63728cb40/gutachten-gemeinsam-getrennt-erziehen-zusammenfassung-beirat-fuer-familienfragen-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/191558/78b23ce18ad52df2401bc9a63728cb40/gutachten-gemeinsam-getrennt-erziehen-zusammenfassung-beirat-fuer-familienfragen-data.pdf
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– 17 UF 6/21, juris). Eine gesetzliche Klarstellung ist dennoch veranlasst. Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte hat hierzu folgendes festgestellt: 
„1. Für Familiengerichte besteht im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt die Verpflichtung, dafür zu sorgen, 
dass die Sicherheit der Kinder gewährleistet wird. Hierfür müssen Umgänge entweder komplett ausgesetzt oder 
durch geeignete Schutzmaßnahmen ergänzt werden. 
2. Im Falle häuslicher Gewalt ist Artikel 31 der Istanbul Konvention (GewSchÜ) zu beachten. Verhält sich ein 
Elternteil gegenüber dem anderen Elternteil aufgrund erlebter häuslicher Gewalt ablehnend, darf dies nicht als 
mangelnde Kooperationsbereitschaft ausgelegt werden. (…)“ (vergleiche EGMR, I.M. u. a../. Italien, Urteil vom 
10. November 2022, Nr. 25426/20, Rn. 135.. 

Die Expertengruppe des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (GREVIO) 
hat an die deutschen Behörden nachdrücklich appelliert, die Auswirkungen der gegenwärtigen gerichtlichen Pra-
xis bei der Entscheidung über das Sorge- und Umgangsrecht auf die Sicherheit von gewaltbetroffenen Elternteilen 
und ihrer Kinder einer Prüfung zu unterziehen (GREVIO’s Evaluierungsbericht über gesetzliche und weitere 
Maßnahmen zur Umsetzung des Übereinkommens des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) vom 24. Juni 2022, S. 76). 

c) Ziele der Reform 

aa) Kindschaftsrecht 

Das Kindschaftsrecht soll zeitgemäßer gefasst werden und die wesentlichen Leitgedanken der Regelungen wider-
spiegeln. Der Entwurf möchte die Regelungen übersichtlicher gestalten und die Anwendbarkeit erleichtern. Das 
Kindeswohl als zentraler Prüfungsmaßstab wird den Regelungen vorangestellt und genauer umschrieben. 

Die Regeln über das Sorge- und Umgangsrecht sollen so modernisiert werden, dass sie allen in der Gesellschaft 
gelebten Familienformen hinreichend Rechnung tragen und die Rechtsstellung von Kindern gestärkt wird. Defi-
zite des geltenden Rechts sollen behoben werden und das Kindschaftsrecht soll dadurch weniger streitanfällig 
werden. 

Die Bedeutung beider Eltern für die kindliche Entwicklung soll hervorgehoben werden, indem die Erlangung der 
gemeinsamen elterlichen Sorge bei nicht miteinander verheirateten Eltern erleichtert wird. Dies berücksichtigt 
nicht nur die Rechte der Väter, sondern dient vor allem der rechtlichen Gleichstellung nichtehelicher und ehelicher 
Kinder. 

Die Autonomie und Gestaltungsmöglichkeiten der Eltern sollen durch die materiell-rechtlichen Möglichkeiten zu 
Vereinbarungen, deren Berücksichtigung auch im Verfahrensrecht abgebildet wird, ausgebaut werden. 

Das sogenannte kleine Sorgerecht im bisherigen § 1687b BGB soll durch die flexiblere Möglichkeit ersetzt wer-
den, durch das Einvernehmen beider sorgeberechtigter Eltern Dritten wie dem neuen Ehegatten, dem nicht mit 
ihm verheirateten Partner oder einem leiblichen Elternteil eine Entscheidungsbefugnis in bestimmten sorgerecht-
lichen Angelegenheiten zu geben. 

Die Berücksichtigung von häuslicher Gewalt bei Entscheidungen in Sorge- und Umgangsverfahren soll durch 
eine ausdrückliche gesetzliche Regelung sichergestellt werden. Jugendlichen soll durch erweiterte Zustimmungs-
, Antrags- und Verfahrensrechte eine Möglichkeit gegeben werden, aktiver Einfluss zu nehmen. 

Das Umgangsrecht leiblicher, nicht rechtlicher Väter soll geschlechtsneutral zu einem Recht aller leiblichen, nicht 
rechtlichen Eltern umgestaltet werden. Das Pflegekindschaftsrecht soll in einem Abschnitt zusammenhängend 
geregelt und entsprechend ergänzt werden. 

Parallel zur Reform des Kindschaftsrechts wird das Abstammungsrecht reformiert, das Gegenstand eines geson-
derten Gesetzgebungsverfahrens ist. Im Abstammungsrecht wird die Mutterschaft einer weiteren Frau neben der 
Geburtsmutter ermöglicht. Neu im Abstammungsrecht werden zudem Elternschaftsvereinbarungen eingeführt, 
mit denen vor der Zeugung eines Kindes geklärt werden kann, wer rechtlicher Elternteil des Kindes ist. Diese und 
weitere Änderungen erfordern eine grundlegende Reform des Abstammungsrechts, die im Rahmen dieses Ent-
wurfs jedoch noch nicht berücksichtigt werden. 

Er steht im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der Resolution der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 „Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 für 
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nachhaltige Entwicklung“ und trägt zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 10 und 5 bei, die Selbstbestimmung 
aller Menschen und die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. 

bb) Adoptionsrecht 

Der Entwurf sieht eine Liberalisierung des Adoptionsrechts vor, indem künftig auch Lebenspartner und nichtehe-
liche Paare ein Kind gemeinschaftlich adoptieren können oder aber ein Ehegatte ein Kind allein adoptieren kann. 
Die Ehe soll künftig kein Kriterium mehr für die gemeinschaftliche Adoption sein. Zudem ist eine gesetzliche 
Klarstellung in § 1758 BGB vorgesehen, wonach dem Kind ab Vollendung des 16. Lebensjahres die Alleinent-
scheidungsbefugnis bezüglich der Zustimmung zur Offenbarung oder Ausforschung von Tatsachen über die 
Adoption zukommt. 

2. Unterhaltsrecht 

a) Rechtliche Ausgangssituation 

aa) Kindesunterhalt 

Das Unterhaltsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) regelt die Übernahme von Verantwortung innerhalb 
der Familie und den Umfang finanzieller Solidarität unter Verwandten. Dies gilt auch und insbesondere im Ver-
hältnis von Eltern zu ihren Kindern. 

Eltern sind ihren Kindern im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zur Leistung angemessenen Unterhalts verpflichtet; 
für den Unterhalt ihrer Kinder haften sie grundsätzlich anteilig nach ihren Erwerbs- und Vermögensverhältnissen 
(§§ 1601 ff. BGB). Wird Kindesunterhalt gewährt, stehen also regelmäßig nicht lediglich ein Elternteil und sein 
Kind in einem unterhaltsrechtlichen Verhältnis. Vielmehr stehen beide Elternteile mit ihrem Kind und auch zuei-
nander in einer unterhaltsrechtlichen Verbindung. Diese Verbindung erfordert eine angemessene Berücksichti-
gung und einen gerechten Ausgleich der Interessen der Beteiligten. 

Aufgrund dieser Verknüpfung ist das Kindesunterhaltsrecht in besonderer Weise darauf angewiesen, zeitnah auf 
gewandelte Wertvorstellungen und gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren und diese bei der Bemessung 
des Unterhalts sowie der Verteilung der Unterhaltslast auf die Eltern gebührend zu berücksichtigen. Nur so kann 
die Akzeptanz des Kindesunterhaltsrechts auf Dauer bewahrt werden. Wesentliche Aufgabe des Kindesunterhalts-
rechts ist es zugleich, den Beteiligten eines Unterhaltsverhältnisses für ihre individuelle Familienkonstellation 
möglichst einfache und klare Regelungen zur Verfügung zu stellen. 

bb) Betreuungsunterhalt 

Der Anspruch auf Betreuungsunterhalt nicht miteinander verheirateter Eltern hat in den vergangenen Jahren eine 
stetige Entwicklung erfahren. Diese wurde sowohl durch den Gesetzgeber als auch durch die Rechtsprechung 
vollzogen. Dabei hat der Gesetzgeber zwar eine Angleichung des Anspruchs an den Betreuungsunterhalt unter 
Ehegatten angestrebt, allerdings den Verweis auf die Vorschriften für den Verwandtenunterhalt (§§ 1601 ff BGB) 
belassen. Deren konsequente Anwendung würde jedoch in vielen Fällen zu unbilligen Ergebnissen führen, wes-
halb in einigen Bereichen, in denen insbesondere ein gesetzliches Verbot dem nicht entgegensteht, durch die 
Rechtsprechung Vorschriften aus dem Ehegattenunterhaltsrecht analog angewendet werden. Dies betrifft bei-
spielsweise die Höhe des eigenen angemessenen Unterhalts des Verpflichteten, die Verpflichtung zum Einsatz 
von Vermögen für den Berechtigten, das Erlöschen der Unterhaltspflicht bei Eheschließung durch den Berechtig-
ten und teilweise Vorschriften der Verwirkung des Unterhaltsanspruchs nach § 1579 BGB. 

cc) Notwendiger Selbstbehalt 

Der notwendige Selbstbehalt ist gesetzlich nicht geregelt. Das Gesetz gibt hierzu bislang nur allgemeine Vorgaben 
in § 1603 BGB. Konkretisiert wird dies durch den in der Düsseldorfer Tabelle durch die Oberlandesgerichte fest-
gelegten notwendigen Selbstbehalt. Die Düsseldorfer Tabelle ist allerdings nur eine Leitlinie, die keinen Geset-
zescharakter hat. 

b) Tatsächliche Entwicklung 

aa) Kindesunterhalt 

Das Kindesunterhaltsrecht in den §§ 1601 ff. BGB ist bis heute von einem traditionellen Familienbild geprägt. 
Dieses ging lange Zeit von einer strikten Rollenverteilung, bei welcher die Frauen und Mütter in erster Linie für 
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die Betreuung der Kinder, die Väter für die finanzielle Ausstattung der Familie zuständig waren, aus. Dies galt 
nicht nur in Zeiten ehelichen Zusammenlebens, sondern ebenso nach Trennung und Scheidung. Das Rollenver-
ständnis hat sich jedoch in den vergangenen Jahrzehnten tiefgreifend geändert. Auch dies betrifft das Verständnis 
familiären Zusammenlebens während bestehender Lebensgemeinschaften und die Rollenverteilung in Trennungs-
familien. Zudem haben sich die familiären Lebenswirklichkeiten gewandelt. Sie sind vielfältiger geworden. 

Noch vor 50 Jahren entsprachen die Beiträge der Eltern innerhalb der Familie einem strengen Rollenmuster, in 
dem der Vater die finanzielle Grundlage der Familie sicherstellte und die Mutter für die Betreuung und Erziehung 
der Kinder verantwortlich war, wofür sie in der Regel ihren Beruf aufgab. Hier haben sich die Familienstrukturen 
grundlegend gewandelt, worauf der Gesetzgeber bereits partiell reagiert hat: so wurde durch das Kindschafts-
rechtsreformgesetz vom 16. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2942) die regelmäßige Beibehaltung der gemeinsamen 
elterlichen Sorge auch nach der Scheidung der Eltern sowie die Möglichkeit der Begründung der gemeinsamen 
elterlichen Sorge zwischen nicht verheirateten Eltern ermöglicht. Das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts 
vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3189) stellte die Kinder in den Vordergrund. Den Kindesunterhaltsansprü-
chen ehelicher wie nichtehelicher Kinder wurde der Vorrang vor allen anderen Unterhaltsansprüchen eingeräumt. 
Zudem wurde eine Angleichung des Betreuungsunterhaltsanspruchs verheirateter und nicht verheirateter Eltern 
vorgenommen. Dabei wurde die Zeit, die sich der betreuende Elternteil allein der Kinderbetreuung widmen und 
auf die Sicherstellung des eigenen Lebensbedarfs nach Trennung und Scheidung durch den anderen Elternteil in 
Form von Unterhaltszahlungen hoffen kann, deutlich verkürzt. Die Zahl der erwerbstätigen Mütter hat sich seither 
erhöht: Während im Jahr 2010 noch 69,3 Prozent der Mütter erwerbstätig waren, erhöhte sich dieser Anteil im 
Jahr 2020 auf 74,9 Prozent (destatis, Pressemitteilung Nr. N 012 vom 7. März 2022). 

Seit einigen Jahren ist besonders die gemeinsame Betreuung der Kinder durch beide Eltern auch nach der Tren-
nung in den Fokus der Diskussion gerückt. Wenngleich in Deutschland die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 
in den Familien weiterhin überwiegt (Gutachten „Gemeinsam getrennt erziehen“ des Wissenschaftlichen Beirats 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) vom 10. März 2021, Seite 8, siehe 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/gemeinsam-getrennt-erziehen-186696, unter Verweis auf 
die Studien Dechant, Rost & Schulz 2014, Hipp & Leuze 2015 und der OECD 2017), wobei die Väter die Haupt-
verdiener sind und die Mütter oft in Teilzeit arbeiten, ändert sich das Rollenverständnis der Eltern kontinuierlich. 
Immer mehr Väter wünschen sich, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen (https://www.ifd-allens-
bach.de/fileadmin/studien/Monitor_Familienleben_2012.pdf Seite 28). Viele Frauen wollen beruflich erfolgreich 
sein und dennoch nicht auf Mutterschaft verzichten. Viele Väter sehen sich nicht mehr nur in der Rolle des Er-
nährers, sondern wollen aktiv das Familienleben mitgestalten. Wie viele Familien tatsächlich nach der Trennung 
ein symmetrisches oder asymmetrisches Wechselmodell praktizieren, ist nicht zuverlässig bestimmbar. Eine Be-
fragung von 603 Müttern und Vätern im Jahr 2017 ergab einen Anteil von rund 15 Prozent, wobei in 9 Prozent 
der Fälle eine paritätische Betreuung (symmetrisches Wechselmodell) erfolgte (Allensbacher Institut für Demo-
skopie: Getrennt gemeinsam erziehen, 2017 Seite 26). Längsschnittstudien von Pairfam (über 14 Jahre) und von 
AID:A (über zwölf Jahre) ermittelten einen Anteil von 4 bis 5 Prozent der Eltern, die ein symmetrisches Wech-
selmodell praktizierten (Walper, Brühler Schriften zum Familienrecht Nr. 19 Seite 123/124). 

Deutschland folgt damit einer Entwicklung, die sich auch international beobachten lässt. In Großbritannien wer-
den etwa 12 Prozent der Kinder im asymmetrischen oder symmetrischen Wechselmodell betreut, in Australien 
16 Prozent, in Dänemark und den Niederlanden ca. 20 Prozent, in Norwegen ca. 30 Prozent und in Schweden und 
Belgien zwischen 35 und 40 Prozent (Studie „Familienmodelle in Deutschland – FAMOD, FamRZ 2021, 729 Fn. 
8). 

Es war in der wissenschaftlichen Untersuchung jedoch auch zu beobachten, dass der Wunsch nach mehr Betreu-
ung durch die Väter den tatsächlichen Zahlen nicht entspricht. Das bedeutet, dass viele Väter die Kinder gern in 
größerem Umfang betreuen würden, dies jedoch aus beruflichen oder partnerschaftlichen Gründen nicht umsetzen 
können („Gemeinsam getrennt erziehen“ Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen des 
BMFSFJ vom 10. März 2021 S. 83: danach lassen sich rund 16 Prozent der Väter in Kernfamilien mit Kindern 
unter acht Jahren als „aktive Väter“ einordnen). Die Reform des Kindesunterhaltsrechts, die eine gemeinsame 
Betreuung der Kinder durch beide Eltern nach der Trennung besser abbildet, reagiert damit nicht nur auf eine 
vorhandene Entwicklung, sondern ist auch geeignet, den Weg zu einer gewünschten Entwicklung zu ebnen. 

Die letzte umfassende Reform des Unterhaltsrechts erfolgte durch das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts 
vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3189). Dort wurde dem veränderten Verständnis von Ehe und Familie 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/gemeinsam-getrennt-erziehen-186696
https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/studien/Monitor_Familienleben_2012.pdf
https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/studien/Monitor_Familienleben_2012.pdf
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vornehmlich im Recht des Ehegattenunterhalts Rechnung getragen. Seither haben sich die Gesellschaft und vor 
allem auch die Familienstrukturen weiter gewandelt. Es nehmen vermehrt beide Eltern nach der Geburt des Kin-
des gemeinsam Erziehungsverantwortung wahr und wollen dies auch nach einer Trennung und Scheidung fort-
setzen. Das Kindesunterhaltsrecht geht aber noch vom Regelfall „Eine(r) betreut, eine(r) zahlt“ aus und bietet 
keine befriedigende Antwort auf die Frage, wie sich geteilte Betreuung auf den Kindesunterhalt auswirkt. Die von 
der Rechtsprechung entwickelten Rechenmodelle helfen hier meistens nur bedingt weiter. So lässt die Rechtspre-
chung im Falle einer wesentlichen Mitbetreuung eine Reduzierung des Kindesunterhalts nach der Düsseldorfer 
Tabelle um ein oder zwei Stufen zu (BGH Beschluss vom 12. März 2014 – XII ZB 234/13). Letztlich reduziert 
das, auch wenn der Anteil der Mitbetreuung erheblich ist, die Unterhaltspflicht aber nur geringfügig. Hinzu-
kommt, dass die Anwendungspraxis der Gerichte keinem nachvollziehbaren Muster folgt. Insbesondere ist nicht 
vorhersehbar, ab welchem Betreuungsanteil ein Gericht einen sogenannten erweiterten Umgang annimmt. Geht 
man davon aus, dass die geteilte Betreuung für getrenntlebende oder geschiedene Familien von zentraler Bedeu-
tung ist und geht man weiterhin davon aus, dass rund 25 Prozent aller Kinder nach Schätzungen des Instituts für 
Demoskopie Allensbacher von Trennung und Scheidung betroffen sind (Gemeinsam getrennt erziehen, 2017, 
S. 3), ist das Kindesunterhaltsrecht für große Teile der Bevölkerung von Relevanz und der Reformbedarf mehr 
als überfällig. 

bb) Betreuungsunterhalt 

Die Regelung des § 1615l hat ihren Ursprung als Schadensersatzanspruch gegen den Vater des nichtehelichen 
Kindes auf Kosten der Entbindung und Kosten des Unterhalts für die ersten sechs Wochen nach der Entbindung 
(§ 1715 a.F.). Durch das Gesetz über die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder vom 19. August 1969 
(BGBl. I S. 1243) wurde in § 1615l erstmals ein echter Unterhaltsanspruch geschaffen. Für die nähere Ausgestal-
tung dieses Anspruchs wurde auf die Vorschriften des Verwandtenunterhalts verwiesen. Durch das Schwangeren- 
und Familienhilfeänderungsgesetz vom 21. August 1995 (BGBl. I S. 1050) wurde der Unterhaltsanspruch um 
einen Anspruch auf Betreuungsunterhalt erweitert. Durch das Kindschaftsrechtsreformgesetz vom 16. Dezember 
1997 (BGBl. I S. 2942) erhielt dann auch der Vater den Anspruch auf Betreuungsunterhalt. 

Die familiären Strukturen haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte erheblich gewandelt. Während noch vor 
mehr als 50 Jahren Kinder in der Regel in eine Ehe hineingeboren wurden und nichteheliche Kinder die Ausnahme 
waren, haben sich die Zahlen heute stark angenähert. So lag 1966 der Anteil der nichtehelich geborenen Kinder 
bei 5,7 Prozent. Im Jahr 2022 dagegen betrug der Anteil der nichtehelich geborenen Kinder an allen Lebendge-
borenen in Deutschland rund 33,5 Prozent, damit ein Drittel (Quelle: Destatis). 

17,9 Millionen Personen beziehungsweise 21,8 Prozent der Bevölkerung lebten im Jahr 2019 als Eltern in einer 
Paargemeinschaft mit Kindern. Entweder lebten sie als Ehepaar (15,8 Mio. Personen) oder als nichteheliche Le-
bensgemeinschaft (2,1 Mio. Personen) in einem gemeinsamen Haushalt (Statistisches Bundesamt: Mikrozensus 
2019). Die Entwicklung zeigt, dass die Zahl der nichtehelichen Paare mit Kindern deutlich steigt. So stieg im 
Verlauf der Jahre 1996 bis 2018 der Anteil der minderjährigen Kinder, die in nichtehelichen Lebensgemeinschaf-
ten aufwuchsen von 4,7 auf 11,3 Prozent (Statistisches Jahrbuch 2019/2 – Bevölkerung, Familien, Lebensformen, 
Seite 67 Tabelle 2.6.13). 

Die Regelungen zum Betreuungsunterhalt bilden diese Entwicklung letztlich nicht ab und bereiten daher in der 
Praxis, aufgrund der deutlich gestiegenen Zahlen der nichtehelich geborenen Kinder, zunehmend erhebliche Prob-
leme. Gerade der Verweis auf die Regelungen des Verwandtenunterhalts stehen hier in der Kritik, da die Rege-
lungen des Verwandtenunterhalts häufig keine angemessenen Lösungen für die Fragen bereithalten, die sich nach 
Auflösung nichtehelicher Lebensgemeinschaften mit Kind stellen. Problematisch sind insbesondere die Fragen 
der Verlängerung des Unterhaltsanspruchs aus elternbezogenen Gründen, das Maß des Unterhalts, ein möglicher 
Anspruch auf Altersvorsorgeunterhalt, Fragen der Verwirkung und die einvernehmliche Regelung des Unterhalts 
durch Vereinbarung. 

Das Bundesverfassungsgericht stellte in seinem Beschluss vom 28. Februar 2007 (1 BvL 9/04) klar, dass der 
Betreuungsunterhalt aus Gründen des Kindeswohls gewährt wird, um die persönliche Pflege und Erziehung des 
Kindes in den ersten Lebensjahren sicherzustellen: „Der Betreuungsunterhalt wird aus Gründen des Kindeswohls 
gewährt. Er ermöglicht dem Elternteil, sich persönlich dem Kind zuwenden zu können, soweit das Kind der Pflege 
oder Erziehung bedarf und deshalb vom Betreuenden nicht erwartet werden kann, dass er einer Erwerbstätigkeit 
nachgeht (…). Der Unterhalt ist damit am Kind und seinem Bedarf an persönlicher Betreuung ausgerichtet“ 
(BVerfG Beschluss vom 2. Februar 2007 – 1 BvL 9/04 – juris Rn. 44). Aus Sicht des Kindes ist es dafür aber 
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unerheblich, ob die Eltern miteinander verheiratet sind, oder nicht. Die bisherige Regelung, wonach der Betreu-
ungsunterhalt für nicht verheiratete Eltern einen kürzeren Zeitraum umfasste als § 1570 verstieß daher gegen 
Artikel 6 Absatz 5 des Grundgesetzes (GG). Durch das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts vom 21. De-
zember 2007 (BGBl. I S. 3189) wurde folglich die Dauer der Unterhaltszahlung für den Betreuungsunterhalt nach 
der Ehe und außerhalb der Ehe angeglichen. Zwar sind die Unterhaltstatbestände noch unterschiedlich formuliert. 
So sieht § 1615l Absatz 1 Satz 2 einen Unterhaltsanspruch nur vor, wenn „von der Mutter wegen Pflege und 
Erziehung des Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann“. Diese Formulierung war in § 1570 a.F. 
noch wortgleich enthalten, wurde aber mit der Unterhaltsreform im Jahr 2007 gestrichen. Gleichwohl sind die 
Unterhaltstatbestände inhaltlich identisch zu lesen sind (vgl. Bundestagsdrucksache 16/6980, Seite 10). Darüber 
hinaus verblieb es für § 1615l bei dem Verweis in den Verwandtenunterhalt. 

Die weitere Annäherung des außerehelichen Betreuungsunterhalts an den in der Ehe wurde durch die Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs geprägt. 

Im Unterhaltstatbestand werden neben den darin ausdrücklich genannten kindbezogenen Billigkeitsgründen von 
der Rechtsprechung auch elternbezogene Billigkeitsgründe für die Verlängerung der Unterhaltspflicht über die 
Vollendung des dritten Lebensjahres des jüngsten Kindes hinaus herangezogen. Diese sind zwar für den nachehe-
lichen Unterhalt in § 1570 Absatz 2 ausdrücklich erwähnt, eine Regelung, die in § 1615l BGB nicht übernommen 
wurde. Gleichwohl lässt der Wortlaut des § 1615l BGB, der insbesondere die kindbezogenen Billigkeitsgründe 
erwähnt, andere Gründe zu, die nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs demnach auch elternbezogen 
sein können. Dies wird gerade in den Fällen angenommen, in denen die Eltern mit einem oder mehreren Kindern 
zusammenlebten und einem Elternteil die überwiegende Betreuungsverantwortung übertragen wurde, wofür er 
seine Berufstätigkeit einschränkte. Geschützt wird damit das durch die gemeinsame Gestaltung der Kinderbetreu-
ung und Erwerbstätigkeit geschaffene Vertrauen auf den Fortbestand derselben (BGH Urteil vom 5. Juli 2006 – 
XII ZR 11/04 – juris Rn. 36). 

Während zunächst der Bedarf der nicht verheirateten Mutter, der sich gemäß den §§ 1615l Absatz 3, 1610 Ab-
satz 1 BGB auf ihre Lebensstellung vor der Geburt des Kindes bezieht, auf diese festgeschrieben wurde, selbst 
wenn in der Familie weitere Kinder geboren wurden (BGH Urteil vom 16. Juli 2008 – XII ZR 109/05 – juris Rn. 
33; Urteil vom 16. Dezember 2010 – XII ZR 50/08 Rn. 22) entschied der BGH unter Aufgabe dieser Rechtspre-
chung durch Beschluss vom 10. Juni 2015 (XII ZB 251/14 – juris Rn. 34), dass auf das Einkommen der Mutter 
abzustellen sei, das sie ohne die Geburt und die Betreuung des gemeinsamen Kindes hätte erzielen können. Auch 
wird bei § 1615l Absatz 2 Satz 2 BGB nun ein Mindestbedarf in derselben Höhe angenommen, wie er für den 
Ehegattenunterhalt gilt (BGH Urteil vom 16. Dezember 2009 – XII ZR 50/08 – juris Rn. 28, Stand 2024: 1 200 
Euro ). Der Bedarf wird zudem unter Anwendung des Halbteilungsgrundsatzes inklusive des nur im Ehegatten-
unterhalt angewendeten Erwerbstätigenbonus begrenzt (BGH Urteil vom 15. Dezember 2004 – XII ZR 121/03 – 
juris Rn. 15). 

Auch in Fragen der Leistungsfähigkeit des unterhaltsverpflichteten Elternteils weicht die Rechtsprechung von der 
gesetzlichen Verweisung auf den Verwandtenunterhalt ab. Während nämlich § 1603 Absatz 1 BGB die Grenze 
der Unterhaltsverpflichtung im eigenen angemessenen Unterhalt sieht, kommt nach der Düsseldorfer Tabelle (An-
merkungen D III.) bei § 1615l Absatz 2 Satz 2 BGB ebenso wie beim Ehegattenunterhalt der sogenannte Ehegat-
tenmindestselbstbehalt zur Anwendung. Überobligatorische Einkünfte des betreuenden Elternteils werden ent-
sprechend § 1577 Absatz 2 BGB behandelt (BGH Urteil vom 15. Dezember 2004 – XII ZR 121/03 – juris Rn. 
24). 

cc) Notwendiger Selbstbehalt 

Unterhalt muss nicht geleistet werden, wenn der Unterhaltsverpflichtete dadurch selbst bedürftig würde. Nach 
dem bisherigen § 1603 Absatz 1 BGB wird jedem Schuldner vorrangig die Sicherung seines eigenen angemesse-
nen Unterhalts gewährleistet. Durch die Düsseldorfer Tabelle wird dieser als angemessener Selbstbehalt in Höhe 
von derzeit 1 750 Euro definiert (Anmerkungen A 5.). Kann der Mindestbedarf minderjähriger und diesen nach 
dem bisherigen § 1603 Absatz 2 Satz 2 BGB gleichgestellten volljährigen Kindern nicht sichergestellt werden, 
muss der Schuldner nach bisherigem § 1603 Absatz 2 Satz 1 BGB alle verfügbaren Mittel zu seinem und der 
Kinder Unterhalt zu verwenden. Der BGH hat dies dahingehend konkretisiert, dass dem Unterhaltsverpflichteten 
jedenfalls das Existenzminimum nach dem Sozialrecht verbleiben muss (Urteil vom 2. Mai 1990 – XII ZR 73/89 
– juris Rn. 8). Die genaue Festlegung hat er dem Tatrichter überlassen. Hierzu haben die Oberlandesgerichte 
Kriterien der Festlegung erarbeitet, nach denen der notwendige Selbstbehalt in der Düsseldorfer Tabelle bestimmt 
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wird. Dies erfolgt ausgehend vom sozialrechtlichen Regelbedarf zuzüglich einer Pauschale für Versicherungen 
und einem Betrag, der als Erwerbsanreiz verstanden werden kann, da er gedacht ist, dem erwerbstätigen Unter-
haltsverpflichteten einen höheren Anteil an seinem Einkommen zu belassen, als dem Nichterwerbstätigen. Ferner 
ist ein pauschaler Betrag für Wohnkosten im Selbstbehalt enthalten, wobei jedoch der Selbstbehalt erhöht werden 
soll, wenn die tatsächliche angemessene Warmmiete den im Selbstbehalt enthaltenen Betrag (derzeit 520 Euro) 
übersteigt (Anmerkung A 5.). 

c) Reformbedarf 

aa) Kindesunterhalt 

Eine Reform des Kindesunterhaltsrechts ist seit langem in der Diskussion. 

In ihrem Gutachten zum 72. Deutschen Juristentag 2018 (Verhandlungen des 72. Deutschen Juristentages 2018 
Band I, B.12, Seite 65ff.) warf Frau Prof. Dr. Eva Schumann die Frage auf, ob es noch gerechtfertigt sei, dass der 
betreuende Elternteil nach § 1606 Absatz 3 Satz 2 BGB von der Erwerbsobliegenheit freigestellt ist. Ihre Emp-
fehlung geht dahin, eine einheitliche Berechnungsmethode ab einem Betreuungsanteil von 30 Prozent vorzusehen. 
Sie sieht den Gesetzgeber in der Pflicht, diese zu regeln. Dabei sollten Vereinfachungen und Pauschalierungen 
eingebaut werden. Im Hinblick auf die Ermittlung des Bedarfs anhand des Einkommens beider Eltern könne auf 
die Hinzurechnung eines „Wechselmehrbedarfs“ verzichtet werden. Empfohlen wird, dass neben dem Verhältnis 
der Einkommen auch die Betreuungsanteile in die Berechnung einfließen. Sie thematisiert auch, dass bei Ver-
rechnung der Haftungsanteile jeder Elternteil die anfallenden laufenden Kosten, die nicht Lebenshaltungskosten 
darstellen (zum Beispiel Kleidung, Spielsachen, Schulmaterial, Freizeitaktivitäten etc.) hälftig zu tragen hat. Für 
den Fall, dass dies nicht erfolgt und der andere Elternteil „einspringt“, wird ein Ausgleichsanspruch angeregt. Die 
Ermittlung der Betreuungsanteile solle durch Zählung der Übernachtungen erfolgen. 

Der 21. Deutsche Familiengerichtstag beschäftigte sich im Oktober 2015 mit der Regelung des § 1606 Absatz 3 
BGB und der Frage, ob beziehungsweise wie Umgangskosten im Unterhaltsrecht zu berücksichtigen sind (Ar-
beitskreis 15). Überwiegend wurde Reformbedarf für die Regelung des § 1606 Absatz 3 Satz 2 BGB festgestellt, 
der als nicht mehr zeitgemäß empfunden wurde. Dem schloss sich der Vorstand des Deutschen Familiengerichts-
tages an (Brühler Schriften zum Familienrecht Band 19, Seite 195). Auch der 22. Deutsche Familiengerichtstag 
hatte im Jahr 2017 den Unterhalt bei geteilter Betreuung zum Gegenstand (Arbeitskreis 4) und sah mehrheitlich 
Reformbedarf insbesondere für die Fälle des sogenannten erweiterten Umgangs ab einem Betreuungsanteil von 
25 Prozent. Nach der Empfehlung des Vorstands umfasst der Bedarf des Kindes im Wechselmodell bei einer 
Bemessung nach dem Einkommen beider Eltern auch die durch das Leben in zwei Haushalten anfallenden zu-
sätzlichen Kosten. Das Kindergeld solle unabhängig von der Betreuungsform stets hälftig zwischen den Eltern 
geteilt werden (Brühler Schriften zum Familienrecht Band 20, Seite 135). 

Der Deutsche Anwaltverein befürwortet ebenfalls eine Reform des Kindesunterhaltsrechts. Er fordert er, dass das 
Maß des zu leistenden Barunterhalts abhängig sein soll, vom Ausmaß der Betreuungszeiten, die jeder Elternteil 
dem Kind widmet. Zuletzt wurde im Rahmen der Pressemeldung zum Deutschen Anwaltstag (Pressemitteilung 
vom 13. Juni 2023) der Reformbedarf deutlich gemacht. 

Auch der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. wünscht eine Reform des Unterhaltsrechts 
für die erweiterte und die paritätische Betreuung (Empfehlung DV 4/20 vom 24. November 2020). Ergebnis sollte 
eine leicht anzuwendende Regelung sein, die Interessenskonflikte zwischen Umgang und Unterhalt möglichst 
vermeidet. Im Interesse einer einfachen Handhabung seien Typisierungen und Pauschalierungen notwendig. 
Gleichzeitig müsse jedoch die Existenz des Kindes in beiden Haushalten abgesichert sein. 

Das Gutachten „Gemeinsam getrennt erziehen“ des wissenschaftlichen Beirats des BMFSFJ 
(https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/gemeinsam-getrennt-erziehen-186696) sieht deutlichen Re-
formbedarf für den Kindesunterhalt bei geteilter Betreuung. Der Beirat des BMFSFJ spricht sich darin für ein 
Stufenmodell aus, das drei Stufen vorsieht: das Residenzmodell, das asymmetrische (ab 33 Prozent Betreuung) 
und das symmetrische Wechselmodell (ab 45 Prozent Betreuung). Neben der zeitlichen Feststellung der Betreu-
ungsanteile anhand der Übernachtungen soll berücksichtigt werden, inwieweit das Betreuungsmodell tatsächlich 
geeignet ist, eine egalitäre Arbeitseinteilung zu ermöglichen. Im Falle eines Wechsels des Betreuungsmodells 
sollen Übergangsfristen für die gegebenenfalls erforderliche Ausweitung der Erwerbstätigkeit vorgesehen wer-
den. 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/gemeinsam-getrennt-erziehen-186696
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Auch die Elternverbände sehen Reformbedarf, wobei sich jedoch die Zielrichtung der Verbände, die eher die 
Interessen des hauptbetreuenden Elternteils vertreten, von den Verbänden unterscheidet, in denen eher die barun-
terhaltspflichtigen Eltern vertreten werden. 

Die Entwicklung der Rechtsprechung hat gezeigt, dass die Erwartung, es könnten unter Beibehaltung der beste-
henden gesetzlichen Regelungen stets angemessene Ergebnisse gefunden werden, nicht erfüllt wurde. 

Die Rechtsprechung hat in den vergangenen Jahren versucht, unter Anwendung des geltenden Rechts den Kin-
desunterhalt zwischen den Eltern bei geteilter Betreuung zu verteilen. Eine tatsächliche Aufteilung des Unter-
haltsbedarfs erfolgt dabei nur in den Fällen, in denen die Eltern die Kinder tatsächlich je hälftig betreuen. Hierbei 
werden Haftungsanteile beider Eltern ermittelt, die miteinander verrechnet werden. Der Bedarf der Kinder kann 
bei entsprechend substantiiertem Vortrag um sogenannte Wechselmehrkosten erhöht werden. Besteht zwischen 
den Eltern ein erheblicher Einkommensunterschied, errechnet sich für den besserverdienenden Elternteil eine 
Ausgleichszahlung an das Kind, um dem Kind in beiden Haushalten gleiche finanzielle Voraussetzungen zur 
Deckung seines Bedarfs zu schaffen (vgl. BGH Beschluss vom 11. Januar 2017 – XII ZB 565/15). Betreuen die 
Eltern das Kind nicht in gleichem Umfang, kann eine über einen Wochenendumgang hinausgehende Betreuung 
nur insofern unterhaltsrechtlich berücksichtigt werden, als der sich ergebende Tabellenbetrag um eine oder meh-
rere Einkommensstufen innerhalb der Düsseldorfer Tabelle herabgesetzt wird (BGH Beschluss vom 12. März 
2014 – XII ZB 234/13 – juris Rn. 37). Dies bewirkt in den meisten Fällen eine Entlastung des barunterhaltspflich-
tigen Elternteils um 50 bis 80 Euro. In den niedrigen Einkommensgruppen ist keine Entlastung mehr möglich, da 
andernfalls der Mindestbedarf des Kindes nicht mehr als gedeckt angesehen wird. 

Der Blick über die Grenzen der Bundesrepublik zeigt ein buntes Bild möglicher Regelungsformen. Dem deut-
schen System am ähnlichsten sind die Regelungen in Österreich. § 231 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz-
buchs regelt eine anteilige Haftung beider Eltern für den Unterhalt des Kindes, wobei jedoch der Elternteil, der 
den Haushalt führt, in dem er das Kind betreut, seinen Beitrag zum Unterhalt hierdurch leistet. Für die Fälle 
geteilter Betreuung hat die Rechtsprechung Berechnungsweisen entwickelt. In Frankreich existiert eine Tabelle, 
die die Betreuungsanteile in drei Stufen berücksichtigt: Reduzierte Betreuung – klassische Betreuung und alter-
nierende Betreuung. Der Unterhalt wird in Höhe eines Prozentsatzes vom Einkommen aufgeführt, der je nach 
Betreuungsmodell und Anzahl der Kinder variiert (Barème des pensions alimentaires vom 27. Februar 2023). In 
Großbritannien wird der Unterhalt für die Durchschnittsverdiener durch eine Behörde, den Child Maintenance 
Service, festgesetzt. Zur Ermittlung des Unterhaltsbetrages enthält der Child Support Act 1991 gewisse Formeln. 
Der danach ermittelte Betrag reduziert sich abhängig von der Anzahl der Nächte, die das Kind beim unterhalts-
verpflichteten Elternteil verbringt (Dethloff/Kaesling, FamRZ 2018, 73, 76). In einigen Staaten der USA und in 
Australien wird der Bedarf des Kindes in der Regel anhand des Einkommens beider Eltern bestimmt und jedem 
Elternteil ein Anteil entsprechend der Quote seines Einkommens in Abhängigkeit vom beiderseitigen Einkommen 
zugewiesen. In einem weiteren Schritt werden die Betreuungsanteile, gemessen an der Anzahl der Nächte, be-
rücksichtigt. Auch werden erhöhte Kosten durch die geteilte Betreuung und Ausgaben für besondere Anschaffun-
gen in die Berechnung einbezogen (Dethloff/Kaesling aaO). Ähnlich verhält es sich im kanadischen Recht. Nach 
Sec. 9 der Federal Child Support Guidelines ist das Einkommen beider Eltern im Falle einer geteilten Betreuung 
(ab 40 Prozent Betreuungsanteil) zu erheben und der Beitrag jedes Elternteils festzustellen. Der tatsächlich ge-
leistete Beitrag zum Unterhalt des Kindes ist in Verhältnis zu setzen zu dem Anteil, den jeder Elternteil nach 
seinem Einkommen erbringen muss. Davon ist sodann eine Ausgleichszahlung abhängig. Auch hier ist anerkannt, 
dass die geteilte Betreuung zu höheren Kosten führen kann (Contino v. Leonelli-Contino, 2005 SCC 63 (CanLII), 
[2005] 3 SCR 217). 

bb) Betreuungsunterhalt 

Als erheblich reformbedürftig hat sich auch der Betreuungsunterhalt für nicht verheiratete Eltern erwiesen. Zwar 
war dessen Reform bereits Gegenstand des Gesetzes zur Änderung des Unterhaltsrechts im Jahr 2007, doch hat 
sich gezeigt, dass die neue Regelung in der Praxis nur schwer handhabbar ist und zu unbilligen Ergebnissen führen 
kann. So ist der generelle Verweis des § 1615l BGB, der insgesamt vier Unterhaltstatbestände enthält, für die 
Rechtsfolgen auf die Regelungen des Verwandtenunterhalts in vielen Fällen nicht passend. 

Der 21. und der 23. Deutsche Familiengerichtstag haben sich mit dem Betreuungsunterhalt für nicht verheiratete 
Eltern beschäftigt und hierbei das Erfordernis und die Möglichkeit der Angleichung an § 1570 BGB erörtert. Der 
Vorstand empfahl im Jahr 2015, die Unterhaltsansprüche einer erneuten Prüfung mit dem Ziel eines einheitlichen 
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Anspruchs zu unterziehen (Brühler Schriften zum Familienrecht Band 19, Seite 195). Im Jahr 2019 ging die Emp-
fehlung dahin, Vereinbarungen im Betreuungsunterhalt nicht länger der Beschränkung des § 1614 BGB zu unter-
werfen (Brühler Schriften zum Familienrecht Band 21, Seite 157). 

Die Regelungen der Verwirkung von Unterhaltsansprüchen sind nicht auf Paarbeziehungen abgestimmt und auch 
die Ermittlung des Unterhaltsbedarfs wird in einigen Fällen der Lebenssituation der Eltern nicht gerecht. Hinzu 
kommt, dass viele Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Betreuungsunterhalt nicht eindeutig beantwortet 
werden. So gehören zum Lebensbedarf des Unterhaltsberechtigten nach ganz überwiegender Ansicht auch die 
Kosten für eine Kranken- und Pflegeversicherung. Für die Frage der Altersvorsorge wird dies nach überwiegender 
Ansicht abgelehnt, aber unstreitig ist das nicht. Es gibt zahlreiche Veröffentlichungen in der Literatur, die den 
unbefriedigenden Sachstand und die umstrittenen Problemfelder aufzeigen (zum Beispiel Borth FamRZ 2016, 
269 ff, Götz FamRZ 2018, 1474 ff, Schwab FF 2018, 192 ff) und eine Vereinheitlichung fordern. Gelegentlich 
wird sogar verlangt, den Betreuungsunterhalt als Anspruch des Kindes zu verstehen, da dieses einen Anspruch 
darauf hat, von einem Elternteil betreut zu werden (Puls, FamRZ 1998, 865, 869). 

Die Rechtsprechung hat, wie unter 2b) dargestellt, versucht, im Laufe der Jahre, an einzelnen Stellen Wertungs-
widersprüche aufzulösen und den Betreuungsunterhalt für die Eltern sinnvoll auszulegen. Viele Bereiche (Fragen 
der Altersvorsorge, Ausbildung etc.) sind aber weiter streitig oder ungeklärt. Hinzu kommen auch die gewandel-
ten Betreuungswünsche der Eltern, die zunehmend ihre Kinder trotz Trennung gemeinsam betreuen wollen. Eine 
gute Berufsausbildung auch für Eltern, die ihre Berufsausbildung wegen Kinderbetreuung zurückgestellt haben, 
sind hier bei der Umsetzung geteilter Betreuung von entscheidender Bedeutung und daher bei der Reform des 
Betreuungsunterhalts zu bedenken. 

Hier bietet das Gesetz mit seinen nach wie vor bestehenden Unterschieden beim Betreuungsunterhaltsanspruch 
geschiedener Eltern einerseits und nicht verheirateter Eltern andererseits bisher keine befriedigenden Antworten. 

Der Entwurf geht nicht so weit, den Anspruch auf Betreuungsunterhalt als einen des Kindes zu definieren. Den-
noch wird er umfassender aus Sicht des Kindes gedacht, als dies bisher der Fall ist. Hierbei wird berücksichtigt, 
dass es vom Standpunkt des Kindes aus gesehen einen entscheidenden Unterschied macht, ob es im Rahmen einer 
Familie (Ehe oder verfestigte Lebensgemeinschaft) betreut wird oder nicht, nicht aber, ob die Eltern miteinander 
verheiratet sind, oder nicht. Auch hat die wirtschaftliche Absicherung des das Kind betreuenden Elternteils un-
mittelbare Auswirkungen auf das Wohl des Kindes. Wird nämlich dieser Elternteil nach der Trennung durch das 
Absinken seines Lebensstandards zum Beispiel zu einem Umzug gezwungen, wirkt sich das unmittelbar auf das 
Kind aus. 

Die Differenzierungen zwischen einer Ehe und einer nichtehelichen Beziehung bleiben nach wie vor dort beste-
hen, wo es keinen hinreichenden Grund zur Gleichbehandlung gibt. So werden für die nichteheliche Beziehung 
keine Unterhaltstatbestände vorgesehen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Schwangerschaft, 
Geburt und Betreuung des Kindes stehen, m.a.W. es werden an diese grundsätzlich keine Rechtsfolgen geknüpft, 
die jenen der Ehe entsprechen. Auch weitere Ausgleichsansprüche unter Ehegatten, namentlich den Versorgungs-
ausgleich, gibt es weiterhin nicht. 

cc) Notwendiger Selbstbehalt 

Durch das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3189) wurde der Min-
destunterhalt minderjähriger Kinder gesetzlich definiert. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Bedarf des Kindes 
das Existenzminimum des Kindes nicht unterschreitet. Auch das Existenzminimum des Unterhaltsverpflichteten 
ist jedoch zu wahren. Das Gesetz gibt hierzu bislang nur allgemeine Vorgaben in § 1603 BGB. Konkretisiert wird 
dies durch den in der Düsseldorfer Tabelle durch die Oberlandesgerichte festgelegten notwendigen Selbstbehalt. 
Die Düsseldorfer Tabelle ist allerdings nur eine Leitlinie, die keinen Gesetzescharakter hat. Der Selbstbehalt, der 
zur Sicherung des Existenzminimums dem Unterhaltsschuldner verbleiben muss, soll aber – wie der Mindestun-
terhalt für Kinder – gesetzlich geregelt werden. 

dd) Gesetzliche Vertretung des Kindes 

Infolge der zunehmenden Betreuung der Kinder im symmetrischen Wechselmodell zeigt sich, dass die Regelung 
der gesetzlichen Vertretung der Kinder zu Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, § 1629 Absatz 2 Satz 2 
und Absatz 3 BGB unzureichend ist. Sie sieht eine Vertretungsbefugnis nur vor, wenn ein Elternteil das Kind in 
seiner Obhut hat. Betreuen die Eltern das Kind jedoch genau hälftig, befindet es sich in gleichwertiger Obhut 
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beider Eltern. Ist ein Unterhaltsanspruch des Kindes gegen einen Elternteil geltend zu machen, muss daher stets 
vorab eine sorgerechtliche Bestimmung über die gesetzliche Vertretung des Kindes getroffen werden. Dies kann 
durch Übertragung der Entscheidungsbefugnis auf einen Elternteil nach § 1628 BGB oder durch Entzug der el-
terlichen Sorge für die Vertretung des Kindes und Übertragung auf einen Ergänzungspfleger erfolgen. Beides 
stellt einen Eingriff in die elterliche Sorge eines oder beider Eltern dar, der vermieden werden kann, wenn die 
Vertretungsbefugnis auch bei hälftiger Betreuung des Kindes gesetzlich geregelt wird. 

d) Ziele der Reform 

Das Unterhaltsrecht ist zeitgemäß zu fassen. Dabei ist das Bedürfnis der Praxis nach Rechtssicherheit und Klarheit 
der Regelungen einerseits und einfache Handhabung durch Pauschalen andererseits zu berücksichtigen. Dem trägt 
der Entwurf für die drei verschiedenen Bereiche des Unterhaltsrechts wie folgt Rechnung: 

aa) Kindesunterhalt 

Im Kindesunterhalt wird die geteilte Betreuung explizit geregelt. Zudem werden die Betreuungsanteile beider 
Eltern berücksichtigt, wenn die geteilte Betreuung mehr als 29 Prozent und weniger als 50 Prozent (asymmetri-
sches Wechselmodell) beträgt. In diesem Fall erfolgt die Berechnung des Kindesunterhalts nach dem in § 1615h 
BGB-E geregelten Rechenmodell. Dabei werden aber nicht nur die Interessen der Eltern, die sich eine Verände-
rung wünschen, in den Blick genommen, sondern auch und vor allem die Interessen der betroffenen Kinder. Für 
Kinder ist die Bindung zu beiden Elternteilen wichtig. Eine geteilte Betreuung ist daher im Interesse des Kindes-
wohls förderungswürdig. Indem der Entwurf die Verteilung der Unterhaltslast bei geteilter Betreuung klar regelt, 
wird es den Eltern erleichtert, sich für sie zu entscheiden und sie zu leben. 

Zudem wird darauf geachtet, dass die Anpassung gesetzlicher Regelungen in den Familien umsetzbar ist. Von 
den rund 75 Prozent erwerbstätigen Müttern arbeiten immer noch 43,8 Prozent in Teilzeit, während der Teilzeit-
anteil der Väter lediglich 6,3 Prozent beträgt (destatis.de – Fachserie 1 Reihe 3 2021, S.118 und 120). Eine ge-
setzliche Regelung entspricht den Bedürfnissen der Kinder am besten, wenn sie geeignet ist, deren finanziellen 
Bedarf zu decken und dabei möglichst Streit zwischen den Eltern zu vermeiden. Das Ziel ist daher, eine Regelung 
zu schaffen, die gut verständlich und nachvollziehbar ist, damit Rechtssicherheit bringt und die Zuständigkeiten 
zwischen den Eltern im Streitfall klar verteilt. 

bb) Betreuungsunterhalt 

Der Betreuungsunterhalt wird für alle getrenntlebenden Eltern, unabhängig davon, ob sie vorheiratet waren oder 
nicht, einheitlich in den §§ 1615l ff BGB-E geregelt. Bis auf das Maß des Unterhalts unterliegt der Betreuungs-
unterhalt künftig einheitlichen Regelungen. Es werden die Regelungen aus dem Ehegattenunterhalt übernommen 
(direkt oder entsprechend) und nur dort, wo die Regelungen aus dem Ehegattenunterhalt direkt in den Verwand-
tenunterhalt verweisen, wird auf die direkte Regelung abgestellt. Die Tatbestände des Unterhaltsanspruchs, Be-
dürftigkeit, Maß des Unterhalts und Leistungsfähigkeit werden als eigenständige Paragraphen geregelt. Damit 
werden die Wertungswidersprüche aufgelöst und die Regelungen werden verständlicher. 

cc) Notwendiger Selbstbehalt 

Der eigene notwendige Unterhalt jedes Elternteils beschreibt die Grenze, bis zu der das Einkommen für den Un-
terhalt der Kinder eingesetzt werden muss. Er definiert daher in unterhaltsrechtlicher Sicht das Existenzminimum 
des Unterhaltsschuldners. Dies wird nun erstmals – seiner Bedeutung angemessen – auf eine gesetzliche Grund-
lage gestellt und – wie der Mindestbedarf des Kindes – durch eine Ermächtigung zum Erlass einer Verordnung 
regelmäßig angepasst. Es muss aber keine zwei Verordnungen geben, sondern der Mindestbedarf des Kindes und 
der notwendige Selbstbehalt können in einer Verordnung geregelt werden. 

3. Abstammungsrecht 

Der Gesetzentwurf dient der Modernisierung des Abstammungsrechts. Das Abstammungsrecht bestimmt, wer 
Mutter und Vater und damit die rechtlichen Eltern eines Kindes sind. Es soll in verschiedener Hinsicht fortentwi-
ckelt werden: Eltern- und Kinderinteressen werden dabei gleichermaßen in den Blick genommen. Seit der letzten 
grundlegenden Reform des Kindschaftsrechts im Jahr 1998 hat sich die Gesellschaft weiteren Familienformen 
geöffnet: Die Akzeptanz nichtehelicher Lebensgemeinschaften, von Stief- und Patchwork-Familien und gleich-
geschlechtlichen Beziehungen ist weiter gestiegen. Diese gesellschaftliche Entwicklung zog gesetzliche Ände-
rungen nach sich. Im Jahr 2005 wurde die Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Lebenspartner zugelassen, 

http://destatis.de/
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im Jahr 2013 die Sukzessivadoption. Im Jahr 2017 wurde die „Ehe für alle“ eingeführt und im Jahr 2020 die 
Stiefkindadoption für verfestigte Lebensgemeinschaften geöffnet. Das Abstammungsrecht blieb dagegen unver-
ändert. Umfangreiche Vorarbeiten zur Ermittlung des Reformbedarfs ergaben grundlegenden Modernisierungs-
bedarf in allen Rechtsbereichen des Familienrechts, denen jeweils durch weitreichende Gesamtreformen zu be-
gegnen sein wird. Der Entwurf sieht für das Abstammungsrecht insbesondere vor, dass Vereinbarungen über die 
rechtliche Elternschaft, die Mutterschaft der Ehefrau der Mutter sowie die Anerkennung der Elternschaft unab-
hängig vom Geschlecht der Person und von einem Scheidungsverfahren eingeführt und eine Stärkung von Instru-
menten zur Klärung der genetischen Abstammung vorgenommen werden soll. 

Mehrere Obergerichte haben die Regelung der gesetzlichen Eltern-Kind-Zuordnung in § 1592 BGB für mit dem 
Grundgesetz (GG) unvereinbar gehalten, soweit diese Regelung die Zuordnung einer Frau als Mutter neben der 
Geburtsmutter ausschließt, und diese Frage dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vorgelegt (unter anderem 
OLG Celle, Beschluss vom 24. März 2021 – 21 UF 146/20 – juris und KG, Beschluss vom 24. März 2021 – 3 UF 
1122/20 – juris). 

Zudem hat das BVerfG die Ausgestaltung der Anfechtung der Vaterschaft eines anderen Mannes durch den mut-
maßlich leiblichen Vater überprüft, durch Urteil vom 9. April 2024 (1 BvR 2017/21) § 1600 Absatz 2 und 3 BGB 
für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt und dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 30. Juni 2025 gesetzt, um 
die Regelungen anzupassen. Nach Ablauf dieser Frist treten die vorgenannten Vorschriften außer Kraft mit der 
Folge, dass ein mutmaßlich leiblicher Vater die Vaterschaft eines anderen Mannes innerhalb der Anfechtungsfrist 
ohne Rücksicht auf eine sozial-familiäre Beziehung des Kindes zu dem ihm als Vater zugeordneten Mann anfech-
ten kann. Die Entscheidung hat zudem die bisherige Rechtsprechung des BVerfG geändert und klargestellt, „dass 
auch leibliche Väter Träger des durch Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) gewährleisteten Rechts 
auf Pflege und Erziehung ihrer Kinder sind und ihnen die Möglichkeit rechtlicher Vaterschaft eröffnet werden 
muss“ (Rn. 32). Es hat weiter ausgeführt: „Ob und in welchem Umfang ihnen im Einzelfall Elternverantwortung 
für ihre Kinder eingeräumt wird, hat der Gesetzgeber im Rahmen seiner Ausgestaltungspflicht unter Berücksich-
tigung der das verfassungsrechtliche Elternrecht prägenden Strukturmerkmale und unter Beachtung der Verhält-
nismäßigkeit zu entscheiden“ (Rn. 32). Es hat betont: „Dabei gibt Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 GG im Einzelnen 
weder vor, welche Personen als Eltern Träger des Elterngrundrechts und Inhaber der Elternverantwortung sind, 
noch die von den Eltern zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung benötigten Handlungsmöglichkeiten. Damit El-
tern diese Verantwortung wahrnehmen können, bedarf es einer fachrechtlichen Ausgestaltung des Elternrechts 
durch den Gesetzgeber. Seine Ausgestaltungspflicht bezieht sich sowohl auf Regelungen über das Verhältnis zwi-
schen Eltern und Kindern als auch auf solche über das Verhältnis zwischen diesen und Dritten. Zudem muss der 
Gesetzgeber festlegen, welche Personen aus dem Kreis der Eltern im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 GG die 
Elternverantwortung gegenüber ihren Kindern tragen, über deren Einhaltung nach Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 GG 
die staatliche Gemeinschaft wacht“ (Rn. 33) und führt fort: „Die strukturprägende Verknüpfung von Trägerschaft 
des Grundrechts aus Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 GG und dem Tragen von Elternverantwortung für ein Kind gebietet 
allerdings nicht, dass der Gesetzgeber sämtlichen Müttern und Vätern im verfassungsrechtlichen Sinne auf der 
Ebene des Fachrechts überhaupt oder in gleichem Umfang Elternverantwortung einräumen muss“ (Rn. 34). Im 
weiteren Verlauf hebt das BVerfG hervor: „Unabhängig von einer fachrechtlichen Zuordnungsregel sind jeden-
falls die im herkömmlichen Sinn leiblichen Eltern des Kindes, also der Mann und die Frau, die das Kind durch 
Geschlechtsverkehr mit ihren Keimzellen gezeugt haben, wenn diese Frau anschließend das Kind geboren hat, 
Eltern im verfassungsrechtlichen Sinn; auf den Familienstand der Eltern und ihre konkrete soziale Beziehung zum 
Kind kommt es dabei nicht an“ (Rn. 38) und stellt klar: „Träger des Elterngrundrechts ist nicht die Gemeinschaft 
der Elternteile eines Kindes, sondern jeder Elternteil für sich und damit auch der leibliche Vater eines Kindes“ 
(Rn. 39). 

Einige Passagen weiter führt es aus: „Entscheidet sich der Gesetzgeber wie im geltenden Fachrecht dazu, die 
rechtliche Elternschaft auf zwei Personen zu beschränken, ist er gehalten, die Elternschaft grundsätzlich an der 
Abstammung des Kindes auszurichten. Allerdings ist es ihm bei Regelungen zur Begründung rechtlicher Vater-
schaft erlaubt, dafür nicht eine Feststellung der leiblichen Abstammung im Einzelfall zu verlangen, sondern typi-
sierend aus tatsächlichen Umständen, vor allem aus der sozialen Situation der Betroffenen, auf die Abstammung 
sowie damit auch auf die Bereitschaft zur rechtsverbindlichen Übernahme von Elternverantwortung zu schließen 
und daran die Zuordnung der rechtlichen Eltern auszurichten, wenn dies in der Regel zu dem Zusammentreffen 
von leiblicher und rechtlicher Elternschaft führt“ (Rn. 45). Das BVerfG folgert daraus: „Konsequenz der Vermu-
tungsregelungen ist, dass im Einzelfall – entgegen der gesetzlichen Vermutung – die rechtliche und die leibliche 
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Vaterschaft auseinanderfallen können. Das Kind hat dann zwei Väter, die sich beide auf ihre durch Artikel 6 
Absatz 2 Satz 1 GG geschützte Elternschaft berufen können. Greift der Gesetzgeber bei der Zuordnung des Eltern-
Kind-Verhältnisses auf derartige Vermutungen zurück, muss er aber bei Auseinanderfallen von leiblicher und 
rechtlicher Vaterschaft wegen der Gewährleistungen des Elterngrundrechts zugunsten des leiblichen Vaters die 
Erlangung des Vaterschaftsstatus und zugunsten des rechtlichen Vaters dessen Aufgabe ermöglichen (Rn. 45).“ 

Nicht zuletzt besteht abstammungsrechtlicher Reformbedarf auch zur Weiterentwicklung des Rechts auf der 
Grundlage der zum Transsexuellengesetz (TSG) und Personenstandsrecht ergangenen Rechtsprechung des 
BVerfG zum „dritten Geschlecht“ für Menschen mit geändertem, keinem oder dem Geschlechtseintrag „divers“, 
die Eltern sind oder werden wollen (BVerfG, Beschluss vom 10. Oktober 2017 – 1 BvR 2019/16 – zitiert nach 
juris). 

Neben dem BVerfG hat sich auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in den letzten Jahren 
wiederholt mit abstammungsrechtlichen Fragen beschäftigt und sich insbesondere mit Fragen zum Verhältnis 
Kind – biologischer Vater – rechtliche Eltern, zu Verfahren zur Klärung der eigenen Abstammung oder der gene-
tischen Abstammung der Abkömmlinge, zur Regelung der Abstammung von Personen mit geändertem Ge-
schlechtseintrag, zur Anerkennung der Elternschaft für ein Kind, das aus einer ausländischen Leihmutterschaft 
hervorgegangen ist, und weiteren Fragestellungen befasst. 

Schließlich signalisieren auch Änderungen auf europäischer Ebene Reformbedarf. So hat der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) in seinem Urteil vom 14. Dezember 2021 V.M.A. gegen Stolichna obshtina, rayon „Pancha-
revo“ (Rechtssache C-490/20) entschieden, dass sich aus Artikel 4 des EU-Vertrages, Artikel 20 und 21 des Ver-
trages über die Arbeitsweise der EU und den Artikeln 7, 24 und 45 der Charta der Grundrechte der EU in Verbin-
dung mit sekundärrechtlichen Vorschriften ergebe, dass im Fall eines minderjährigen Kindes, das Unionsbürger 
ist und dessen vom Aufnahmestaat ausgestellte Geburtsurkunde zwei Personen gleichen Geschlechts als seine 
Eltern ausweist, der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit das Kind besitzt, verpflichtet ist, dem Kind einen 
Reisepass oder Personalausweis auszustellen und jeder andere Mitgliedstaat das aus dem Aufnahmemitgliedstaat 
stammende Dokument anzuerkennen hat, damit sich das Kind mit jeder dieser beiden Personen im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei bewegen und aufhalten kann (veröffentlicht unter https://curia.europa.eu/ju-
ris/document/document.jsf?text=&docid=251201&pageIndex=0&do-
clang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2744539). Im Nachgang hat der bulgarische Oberverwal-
tungsgerichtshof am 1. März 2023 in der Sache ein Endurteil erlassen (Entscheidung Nummer 2185) und die 
Verweigerung der Ausstellung einer bulgarischen Geburtsurkunde für rechtmäßig erklärt, weil der EuGH unzu-
treffend angenommen habe, dass die Geburtsmutter des Kindes bulgarische Staatsangehörige sei, dies aber nicht 
geklärt werden konnte )[1]). Darauf aufbauend hat die Europäische Kommission am 7. Dezember 2022 einen 
Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung von 
Entscheidungen und die Annahme öffentlicher Urkunden in Elternschaftssachen sowie zur Einführung eines eu-
ropäischen Elternschaftszertifikats (COM(2022) 695 final) veröffentlicht, den das Europäische Parlament mit Le-
gislativbeschluss vom 14. Dezember 2023 unterstützt hat und der gegenwärtig im Rat weiter verhandelt wird. 

Auch wenn diese Entwicklungen nur die grenzüberschreitende Anerkennung der Elternschaft beziehungsweise 
die dazu ergangenen Entscheidungen betreffen, haben diese Signalwirkung auch für den deutschen Gesetzgeber, 
die das inländische Abstammungsrecht berühren. Sie werfen die Frage auf, ob das inländische Abstammungsrecht 
sachgerecht mit den im grenzüberschreitenden Raum diskutierten Fallgestaltungen umgeht. Parallel dazu sind 
sowohl auf der Ebene der Europäischen Union mit der EU-Kinderrechtestrategie der Europäischen Kommission 
vom 24. März 2021 (COM(2021) 142 final) als auch auf der Ebene des Europarats mit der Strategie für Kinder-
rechte 2022-2027 weitere Schritte unternommen worden, um die Rechte der Kinder zu stärken. Aus dem Bereich 
des Europarats ist auf zwei Projekte hinzuweisen: Zum einen hat der Europarat im Jahre 2020 einen Expertenaus-
schuss für die Rechte und das Wohl des Kindes in Verfahren der Elterntrennung und in Fremdunterbringungsver-
fahren eingesetzt, der den Entwurf von Empfehlungen vorlegen soll und seine Arbeit voraussichtlich im Jahr 2024 
abschließen wird (CJ/ENF-ISE). Bestandteil der Arbeit ist auch die Klärung, ob europäische Kriterien für die 
Ermittlung des Kindeswohls empfohlen werden können. Zum anderen hat der Europarat im Jahre 2022 eine Ver-
gleichsstudie über den Zugang von durch Gametenspenden gezeugten Personen zu Abstammungsinformationen 
veröffentlicht[2]) und will sich dieser Thematik weiter widmen. 

Nicht zuletzt haben auch die familiengerichtliche Rechtsprechung und das familienrechtliche Schrifttum im In- 
und Ausland zahlreiche größere und kleinere Brüche und Wertungswidersprüche, Vereinfachungsmöglichkeiten 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=251201&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2744539
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=251201&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2744539
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=251201&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2744539
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und Erweiterungsbedarfe im Abstammungsrecht festgestellt, auf Reformbedarf hingewiesen und dazu zahlreiche 
Vorschläge unterbreitet. Das zeigen insbesondere umfangreichere Schriften aus den letzten 10 Jahren wie bei-
spielsweise Gietl, Abstammung – Dogmatik einer normativen Kategorie, Regenstauf 2014; Aust, Das Kuckucks-
kind und seine drei Eltern, Frankfurt 2015; Coester-Waltjen/Lipp (Hrsg.), "Kinderwunschmedizin" - Reformbe-
darf im Abstammungsrecht?, Göttingen 2015; Schröder, Wer hat das Recht zur rechtlichen Vaterschaft?: Vor-
schlag zur Neugestaltung der rechtlichen Stellung des biologischen Vaters im Abstammungsrecht bei Bestehen 
einer sozial-familiären Beziehung zwischen Kind und rechtlichem Vater ; unter Berücksichtigung interdisziplinä-
rer und historischer Aspekte, Frankfurt 2015; Voigt, Abstammungsrecht 2.0 – Ein rechtsvergleichender Reform-
vorschlag vor dem Hintergrund der Methoden der künstlichen Befruchtung, Frankfurt am Main 2015; Plettenberg, 
Vater, Vater, Mutter, Kind – Ein Plädoyer für die rechtliche Mehrvaterschaft, Tübingen 2016; Pauli, Der soge-
nannte biologische Vater: ein Vergleich der deutschen und französischen Rechtsentwicklung, Tübingen 2016; 
Sanders, Mehrelternschaft, Tübingen 2018; Reuß, Theorie eines Elternschaftsrechts, Berlin 2018; Brudermüller/ 
Seelmann (Hrsg.) Neue Familienformen und ihre Herausforderungen, Würzburg 2018; Wróblewska, Die rechtli-
che Stellung des biologischen Vaters im Lichte der Zuordnungsregeln: eine rechtsvergleichende Untersuchung 
zum deutschen und polnischen Abstammungsrecht, Hamburg 2018; Hartmann, Von der Mutterschaft zur Eltern-
schaft, Berlin 2020; Straub, Das Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstammung und seine Einbettung 
in das Abstammungsrecht: Unter besonderer Berücksichtigung des Gesetzes zur Regelung des Rechts auf Kennt-
nis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen, Baden-Baden 2020; Köppen, Samenspende und 
Register: Analyse und rechtsvergleichende Bewertung, Berlin 2020; Gayk, Vaterschaft und weitere Rechtsprob-
leme bei heterologer Insemination, Baden-Baden 2020; Theodoridis, Die rechtliche Regelung der heterologen 
Samenspende in Deutschland und in Griechenland; Brock, Die Prinzipien des deutschen Abstammungsrechts: 
Entwicklungsrichtungen und Entwicklungskräfte, Frankfurt am Main 2020; Pelikan,  Die gleichgeschlechtliche 
Ehe - politisches Wagnis ohne rechtliches Fundament?: ein Blick auf verfassungs-, materiell- und abstammungs-
rechtliche Problematiken, die aus der Einführung entstanden, und Reformvorschläge um diese zu beheben, 
Leipzig 2021; Girschick, Die assistierte Reproduktion mittels humaner artifizieller Gameten : Vorschlag einer 
Reform des Abstammungsrechts unter Berücksichtigung menschen- und verfassungsrechtlicher Vorgaben, Ba-
den-Baden 2022; Dahlkamp, Das Recht auf Zugang zur Elternschaft: eine rechtsdogmatische und -philosophische 
Begründung auf supranationaler und nationaler Ebene, Baden-Baden 2023; sowie übergreifend zur Position des 
Kindes auch Wapler, Kinderrechte und Kindeswohl, Tübingen 2015; Heilmann und Lack (Hrsg.), Die Rechte des 
Kindes – Festschrift für Ludwig Salgo – Köln 2016. Ähnliche rechtswissenschaftliche Diskussionen werden auch 
im Ausland geführt, teilweise auch unter Rezeption oder Bewertung des deutschen Abstammungsrechts. Zu nen-
nen sind beispielsweise zu Frankreich Théry und Leroyer, Filiation – origines – parentalité, Paris 2014 (vor der 
Diskussion über das französische Gesetz über die Bioethik); Brunetti-Pons (Hrsg.), La filiation face aux évoluti-
ons de l’assistance médicale à la procreation, Paris 2021 (parallel zum Gesetzgebungsverfahren der Änderungen 
des französischen Gesetzes über die Bioethik); zu Spanien López, La determinación de la filiación “en interés del 
menor”, Madrid 2019; Gete-Alonso y Calera und Resina, Actualización del derecho de filiación, Valencia 2021 ; 
M. González, Problemas jurídicos actuales de la paternidad, Barcelona 2022; Puente, El conocimiento del propio 
origen biológico, Barcelona 2023; Amorós, El dret de filiació avui, Barcelona 2023; I. González, La gestación 
subrogada: una mirada multidisciplinar, Las Rozas (Madrid) 2023; S. González, Madre legal – abuela biológica, 
Valencia 2023; zu Italien d’Avack, Il progetto filiazione nell’era tecnologica, Torino 2019; del Prato, Buzzelli, 
Palazzo, Procreazione e filiazione: nuovi itinerari, Pisa 2021; zur Schweiz Gay, L’établissement de la filiation à 
l’égard du second parent de lege lata et de lege ferenda, Lausanne 2023; zu Portugal De Oliveira, Estabelecimento 
da Filiação, Forte da Casa 2019; zu Chile Pollmann, Filiación, Valencia 2022 und viele andere. Das Abstam-
mungsrecht ist dabei in besonderem Maße auf die Klärung der Frage angewiesen, der sich beispielsweise Brown 
genähert hat: What is the Family of Law?, Oxford, 2019. Gleichwohl ist neben dem nationalen Verständnis und 
verfassungsrechtlichen Rahmen auch der Rahmen des europäischen Rechts einzuhalten, den für die EMRK bei-
spielsweise Fenton-Glynn in Children and the European Court of Human Rights, Oxford 2021, mit einem beson-
deren Fokus auf Kinder beleuchtet hat. Die Rechtswissenschaft und die Rechtsprechung haben darüber hinaus in 
vielen kleineren Beiträgen, Entscheidungen und Entscheidungsanmerkungen viele wertvolle Impulse gegeben, 
Fragen aufgeworfen und Lösungen angeboten, begründet, wieder verworfen und umgestellt. 

Es bedarf daher einer grundlegenden Reform, die die Elternschaft von Mutter und Vater bestehen lässt und trotz-
dem sachgerechte Zuordnungsvorschriften für weitere Familienformen aufstellt. 

Bereits 2015 hatte das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz einen Arbeitskreis Abstam-
mungsrecht (AK Abstammungsrecht) eingesetzt, der den Änderungsbedarf fachlich beurteilt und in seinem 



 

Drucksache 20/14263 – 108 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
Abschlussbericht 2017 Empfehlungen ausgesprochen hat. Diese Empfehlungen sind auch für die aktuelle Reform 
von großer Bedeutung, da Reformbestrebungen in der Vergangenheit nicht zu Ende geführt werden konnten. Das 
Bundesministerium der Justiz hatte im März 2019 einen Diskussionsteilentwurf für eine Reform des Abstam-
mungsrechts veröffentlicht, der sowohl Zustimmung als auch Kritik erfahren hat. Da der Diskussionsteilentwurf 
u. a. keine Elternschaftsvereinbarung vorgesehen hatte, kann er für die aktuelle Reform nur punktuell herangezo-
gen werden. Danach – im Sommer 2020 – gab es weitere Überlegungen für eine Teilreform des Abstammungs-, 
Kindschafts- und Kindesunterhaltsrechts, die aber keine politische Mehrheit fanden. 

Am 16. Januar 2024 hat das Bundesministerium der Justiz ein Eckpunktepapier für die Reform des Abstammungs-
rechts veröffentlicht, in dem sich die wesentlichen Eckpfeiler des vorliegenden Entwurfs abzeichnen. Gleichzeitig 
hat das Bundesministerium der Justiz ein Eckpunktepapier für die Reform des Kindschaftsrechts veröffentlicht. 
Zu beiden Eckpunktepapieren sind umfangreiche Stellungnahmen eingegangen, die zum Anlass für einzelne 
Nachjustierungen der Reform genommen wurden. 

Dieser Entwurf steht im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der Resolution der General-
versammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 „Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung“ und trägt zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 10 und 5 bei, die Selbstbe-
stimmung aller Menschen und die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. 

Im Einzelnen stellt sich der Reformbedarf wie folgt dar: 

a) Elternstellung von zwei Müttern 

Nach dem bisherigen Abstammungsrecht ist klar: Jedes Kind hat eine Mutter, nämlich die Frau, die es geboren 
hat (§ 1591 BGB). Ob sie genetisch mit dem Kind verwandt ist, ist ohne Bedeutung, zumal die Möglichkeit eines 
Auseinanderfallens von genetischer Mutterschaft und Geburtsmutterschaft durch das Verbot der Eizellspende und 
der Leihmutterschaft (§ 1 Absatz 1 Nummer 1 und 7 Embryonenschutzgesetz (ESchG)) weitgehend versperrt 
sind. Jedes Kind kann zudem einen rechtlichen Vater haben (also insgesamt zwei rechtliche Eltern), wobei es 
auch dort vorrangig nicht auf die genetische Abstammung ankommt: Vater ist der Mann, der im Zeitpunkt der 
Geburt des Kindes mit der Mutter verheiratet ist (§ 1592 Nummer 1 BGB), der die Vaterschaft anerkannt hat 
(§ 1592 Nummer 2 BGB) oder dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist (§ 1592 Nummer 3 BGB). Seit 2018 
ist es möglich, dass der genetische Vater nicht gerichtlich als Vater festgestellt werden kann, wenn er gegenüber 
einer Entnahmeeinrichtung Samen für die künstliche Befruchtung einer Frau zur Verfügung gestellt hat (§ 1600d 
Absatz 4 BGB). Hat ein Mann die Vaterschaft durch Ehe oder Anerkennung erworben und haben sowohl er als 
auch die Mutter in die künstliche Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten eingewilligt, können beide die 
Vaterschaft nicht anfechten (§ 1600 Absatz 4 BGB), während dem Kind die Anfechtung möglich bleibt. Diese 
Regelungen sind allein auf Väter und Mütter ausgerichtet und schließen es aus, dass ein Kind zwei Mütter haben 
kann; § 1592 BGB kann auch nicht analog auf eine Frau als weitere Mutter angewendet werden (BGH, Beschluss 
vom 10. Oktober 2018 – XII ZB 231/18 – juris). 

Die Reform des Abstammungsrechts will dies behutsam öffnen, gleichzeitig aber nicht verhindern, dass auch in 
Zukunft die meisten Kinder jeweils eine Mutter und einen Vater im Rechtssinne haben werden. Für die übrigen 
Kinder geht es nicht darum, ihnen den Vater wegzunehmen. Vielmehr sollen sie wie andere Kinder auch die 
Chance auf zwei rechtliche Eltern erhalten, wenn ihr genetischer Vater für die Elternschaft nicht zur Verfügung 
steht, weil er vor der Zeugung wirksam auf die rechtliche Elternschaft verzichtet hat. 

Der Entwurf sieht vor, dass dann, wenn ein Kind in die Ehe zweier Frauen hineingeboren wird, automatisch beide 
rechtliche Mütter des Kindes werden, sofern nichts anderes vereinbart ist. Zwischen verschiedengeschlechtlichen 
und lesbischen Paaren besteht ein rechtliches Ungleichgewicht zu Lasten des Kindes, das in eine lesbische Bezie-
hung hineingeboren wird: Bei verschiedengeschlechtlichen Paaren wird der Mann aufgrund der Ehe mit der Frau, 
die es geboren hat, kraft Gesetzes rechtlicher Elternteil (Vater) oder er kann die Vaterschaft mit Zustimmung der 
mit ihm nicht verheirateten Mutter anerkennen (§ 1592 BGB). Weitere Schritte sind nicht erforderlich. Die Frau, 
die das Kind geboren hat, ist kraft Gesetzes Mutter (§ 1591 BGB). Lebt sie in einer lesbischen Paarbeziehung, 
kann ihre Partnerin weder nach § 1591 BGB noch nach § 1592 BGB kraft Abstammungsrechts Elternteil werden. 
Vielmehr muss sie eine Adoption beantragen, was erst nach der Geburt des Kindes möglich ist. Ein solches Adop-
tionsverfahren nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch und führt zu einer Phase der Rechtsunsicherheit für das Kind. 
Zudem bedarf es der gerichtlichen Entscheidung, dass die Adoption dem Wohl des Kindes dient und das Entstehen 
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einer Eltern-Kind-Beziehung zu erwarten ist. Die Hürden für eine rechtliche Elternschaft lesbischer Paare sind 
daher hoch. 

Zwar unterscheidet sich die Ausgangslage verschieden- und gleichgeschlechtlicher Wunschelternpaare nicht un-
erheblich voneinander: Bei verschiedengeschlechtlichen Wunschelternpaaren wird häufig eine natürliche Zeu-
gung des Kindes stattfinden, während eine natürliche Zeugung durch gleichgeschlechtliche Wunschelternpaare 
ausscheidet. Gleichgeschlechtliche Wunschelternpaare sind immer darauf angewiesen, dass eine Insemination 
unter Beteiligung der Samen- oder Eizelle eines oder einer Dritten stattfindet. Für verschiedengeschlechtliche 
Wunschelternpaare gilt die derzeitige abstammungsrechtliche Regelung auch dann, wenn sie eine Insemination 
mittels Samen- oder Eizelle eines oder einer Dritten durchführen lassen. Die Frau, die das Kind geboren hat, ist 
Mutter (§ 1591 BGB), selbst wenn die Eizelle nicht von ihr stammen sollte. Bei dem Mann, der mit ihr verheiratet 
ist oder mit ihrer Zustimmung die Vaterschaft anerkennt, kommt es ebenfalls nicht darauf an, ob das Kind mit 
seinem Samen gezeugt wurde (§ 1592 BGB). Schließlich ist unter bestimmten Voraussetzungen sogar die Fest-
stellung der Vaterschaft der Person, mit deren Samen das Kind gezeugt wurde, nach § 1600d Absatz 4 BGB bei 
ärztlich unterstützter künstlicher Befruchtung ausgeschlossen. Demgegenüber kann die Frau, die durch ihre Ein-
willigung in die Zeugung des Kindes zu seiner Entstehung beigetragen hat, selbst dann, wenn dem Kind der 
biologische Vater nicht als zweiter Elternteil zugeordnet werden kann, nur mittels (Stiefkind-) Adoption rechtli-
cher Elternteil des Kindes werden. 

Betrachtet man nur diese Fälle heterologer künstlicher Befruchtungen, beruht die Unterscheidung bei der Zuwei-
sung der Elternschaft des anderen Elternteils allein auf dem Geschlecht des Ehegatten der Mutter. Ist der inten-
dierte zweite Elternteil ein Mann, wird er automatisch rechtlicher Elternteil. Ist der intendierte zweite Elternteil 
eine Frau, wird sie abstammungsrechtlich nicht rechtlicher Elternteil und ist auf eine Adoption angewiesen. Fehlt 
es im Zeitpunkt der Adoptionsentscheidung an einer der Voraussetzungen der Stiefkindadoption – ist die Lebens-
gemeinschaft beispielsweise noch nicht verfestigt oder beendet – kann die zweite Frau rechtlich nicht Elternteil 
des Kindes werden. 

Das Ungleichgewicht zeigt sich vor allem auch aus der Perspektive des Kindes: Wird es durch künstliche Be-
fruchtung mittels Samenspende eines Dritten gezeugt, so wird ihm nicht sein leiblicher Vater, sondern ein anderer 
Mann als Vater zugeordnet. Diese Zuordnung beruht darauf, dass dieser Mann im Zeitpunkt der Geburt mit der 
Mutter verheiratet ist oder mit ihrer Zustimmung die Vaterschaft anerkennt. Eine gerichtliche Feststellung der 
Vaterschaft dieses Mannes ist nicht möglich, da er nicht leiblich mit dem Kind verwandt ist. Hinter der Zuordnung 
dieses Mannes als Vater steht demnach nicht die wirkliche oder vermutete genetische Abstammung des Kindes, 
sondern eine offenkundig unzutreffende, dennoch unterstellte genetische Abstammung, die weder von der Mutter 
noch von dem Vater angefochten werden kann, wenn sie in die künstliche Befruchtung mittels Samenspende eines 
Dritten eingewilligt haben (§ 1600 Absatz 4 BGB). 

Steht an der Stelle dieses Mannes aber eine Frau, erhält das Kind weder diese Frau noch einen anderen Mann als 
Elternteil. Es hat dann nur die Frau, die es geboren hat, zur Mutter. Es bleibt zwar die Möglichkeit, gerichtlich die 
Vaterschaft des leiblichen Vaters feststellen zu lassen; dies ist unter den Voraussetzungen des § 1600d Absatz 4 
BGB (insbesondere: ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung, Samen wurde einer Entnahmeeinrichtung zur 
Verfügung gestellt) aber ausgeschlossen. Einem Kind, das aufgrund des gemeinsamen Wunsches zweier Frauen 
durch eine solche ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung gezeugt wird, hat nach geltendem Recht – ohne 
Durchführung eines Adoptionsverfahrens – dauerhaft nur einen rechtlichen Elternteil. Das bedeutet: Nur eine 
Person ist berechtigt und verpflichtet, als Elternteil für das Kind sorgen und nur eine Person ist verpflichtet, ihm 
Unterhalt zu leisten. Das Kind hat nur einen „halben“ Stammbaum und dementsprechend weniger weitere Ver-
wandte. Dies ist insbesondere für das Kind rechtlich wie tatsächlich mit erheblichen Nachteilen verbunden. 

Allerdings sieht das Abstammungsrecht bisher auch keine Lösung für den Fall vor, dass ein männliches Paar die 
gemeinsame Elternschaft anstrebt. Die Schwierigkeiten dabei sind noch größer als bei einem lesbischen Paar, weil 
sie nicht nur die Eizelle einer Dritten benötigen, sondern auch auf eine Frau angewiesen sind, die bereits ist, das 
Kind auszutragen und zu gebären. Dass für gleichgeschlechtliche Wunschelternpaare zwischen einem Frauenpaar 
und einem Männerpaar unterschieden werden muss, hat auch der im Februar 2015 vom Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz eingesetzte AK Abstammungsrecht in seinen Thesen 1 sowie 4 bis 6 dargestellt 
[3]). Weder Leihmutterschaft noch Mehrelternschaft sind Gegenstand des aktuellen Entwurfs. Damit wird ab-
stammungsrechtlich weder die Möglichkeit eingeführt, dass ein Kind allein einen Vater oder zwei Väter hat, noch 
dass es Vater und Mutter oder zwei Mütter haben kann, von denen keine das Kind geboren hat. Die 
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Bundesregierung hat eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin einge-
setzt, die am 15. April 2024 ihren Abschlussbericht vorgelegt hat. Die Kommission hat sich in ihrer Arbeitsgruppe 
2 mit den Möglichkeiten für eine Legalisierung der Eizellspende und der altruistischen Leihmutterschaft befasst 
und dazu dem Gesetzgeber Empfehlungen vorgelegt. Ein Votum für oder gegen die Legalisierung hat die Kom-
mission nicht abgegeben, da sie die Einschätzung und Abwägung der widerstreitenden Interessen und der indivi-
duellen und gesellschaftlichen Auswirkungen als Aufgabe des Gesetzgebers versteht. Sie hat für eine etwaige 
Legalisierung der Eizellspende und der altruistischen Leihmutterschaft eine Reihe inhaltlicher Herausforderungen 
benannt, die der Gesetzgeber bei der Entscheidung berücksichtigen sollte. Eine Entscheidung für oder gegen eine 
Legalisierung trifft der vorliegende Entwurf nicht. 

Schließlich hat das BVerfG in seinem Urteil vom 9. April 2024 (1 BvR 2017/21) eine weitere Möglichkeit auf-
gezeigt, wie der Gesetzgeber Konkurrenzsituationen unter verschiedenen Eltern auflösen kann: Die Ermöglichung 
einer Mehrelternschaft im einfachen Recht (Rn. 42 f.). Der vorliegende Entwurf bleibt bei dem etablierten Zwei-
Eltern-Prinzip. Die mit einer etwaigen Mehrelternschaft verbundenen Rechtsfragen betreffen zahlreiche Rechts- 
und Lebensbereiche und bedürfen zunächst grundlegender Untersuchung. 

Inzwischen sehen bereits zahlreiche Staaten vor, dass einem Kind abstammungsrechtlich auch zwei Mütter zuge-
ordnet werden können. Dazu gehören beispielsweise 

– Österreich (§ 144 Absatz 2 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)), 

– das Vereinigte Königreich (Section 42-44 Human Fertilisation and Embryology Act 2008; section 4A Children 
(Scotland) Act 1995; section 4ZA Children Act 1989), 

– Irland (Section 5 Children and Family Relationships Act 2015), 

– die Niederlande (Artikel 198 (1) Burgerlijk Wetboek – Bürgerliches Gesetzbuch), 

– Belgien (Artikel 325.1 ff. Burgerlijk Wetboek – Bürgerliches Gesetzbuch), 

– Spanien (auf nationaler Ebene Artikel 7 Absatz 3 Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida 
– Gesetz über Techniken der assistierten Fortpflanzung sowie beispielsweise in der Region Katalonien Arti-
kel 235-8 und 235-13 Código Civil de Cataluña – Zivilgesetzbuch Katalonien), 

– Portugal (Artikel 6, 14 und 20 Lei n.° 32/2006 Procriação medicamente assistida – Gesetz über die medizinisch 
unterstützte Fortpflanzung), 

– Norwegen (§ 3 Barnelova - Kindergesetz), 

– Dänemark (§§ 3a, 27 Børneloven - Kindergesetz), 

– Schweden (§ 9 Föräldrabalken SFS 1949:381 - Elterngesetzbuch), 

– Finnland (§ 5 Vanhemmuuslaki / Föräldraskapslag - Elterngesetz), 

– Schweiz (Artikel 255a Zivilgesetzbuch (ZGB)), 

– Frankreich (Article 342-9 ff. Code civil - Zivilgesetzbuch), 

– Argentinien (Articulo 562 Código Civil y Comercial – Zivil- und Wirtschaftsgesetzbuch), 

– Chile (Articulo 182 Código Civil - Zivilgesetzbuch), 

– in Kanada u. a. die Provinzen Ontario (Section 8 und 9 Children’s Law Reform Act, R. S. O. 1990), Quebec 
(Articles 538, 538.3 und 539.1 Code Civil) und British Columbia (Section 27 Family Law Act), 

– in den USA u. a. die Bundesstaaten Kalifornien (Sections 7611, 7613 Family Code) und New York (Article 5-
C Sections 581-303 Family Court Act), 

– Neuseeland (Sections 14 und 18 Status of Children Act 1969), 

– in Australien u. a. die Hauptstadtregion Canberra (Sections 7 und 8 ACT Parentage Act 2004), Südaustralien 
(Section 10C SA Family Relationships Act 1975), Westaustralien (Section 6A WA Artificial Conception Act 
1985), Nordterritorium (Section 5DA NT Status of Children Act 1978), Queensland (Sections 19A ff. QLD Status 
of Children Act 1978). 
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Wird die Mutterschaft einer weiteren Frau in einer Rechtsordnung zugelassen, stellt sich die Frage nach der Be-
zeichnung ihrer Mutterschaft. Der Diskussionsteilentwurf für eine Reform des Abstammungsrechts hatte den Be-
griff der „Mit-Mutter“ vorgeschlagen. Der aktuelle Entwurf für eine Reform des Abstammungsrechts greift diesen 
Ansatz nicht auf und stellt beide Mütter begrifflich gleich. Diese Gleichstellung dient dazu, zumindest im Rechts-
verkehr nicht ohne Grund stets preisgeben zu müssen, welche der Mütter das Kind geboren hat. 

Ausländische Rechtsordnungen geben sowohl Vorbilder für gleiche als auch für unterschiedliche Bezeichnungen. 
So differenziert beispielsweise Österreich zwischen „Mutter“ und „anderer Elternteil“ in den §§ 143 und 144 
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ebenso die Schweiz in Artikel 252 und 255a Zivilgesetzbuch; Dänemark 
zwischen „mor“ und „medmor“ in § 1 und § 3a Børneloven; Norwegen ebenso zwischen „mor“ und „medmor“ 
in § 2 und § 3 Barnelova; Belgien zwischen „moeder“ und „meemoeder“ in Artikel 312 und 325/1 Burgerlijk 
Wetboek / Code civil; das Vereinigte Königreich zwischen „mother“ und „second legal parent“ in Section 4ZA 
Children Act 1989 und Argentinien zwischen „madre“/„maternidad“ einerseits in Articulo 565 und dem neutralen 
„progenitor“/„filiación“ andererseits etwa in Articulo 582 Código civil y comercial (mit punktueller Regelung 
auch von „padre“/„paternidad“ im Kontext gerichtlicher Feststellung und Vaterschaftsvermutung). 

Den gleichen Begriff verwenden beispielsweise Finnland („mor“ beziehungsweise „äiti“, § 5 Absatz 1 und § 2 
Vanhemmuuslaki / Föräldraskapslag - Elterngesetz), Island („móðir“, 2 gr. (1) § 2 Absatz 1 und 6 gr. (2) § 6 
Absatz 2 Barnalög – Kindergesetz), Schweden („modern“ in 1 kap. 1 § und 7 § Föräldrabalken - Elterngesetz-
buch) und die Niederlande („Moeder“, Artikel 198 Absatz 1 Buchstabe a und b Burgerlijk Wetboek – Bürgerli-
ches Gesetzbuch). 

Einige ausländische Rechtsordnungen gehen noch einen Schritt weiter und sehen insgesamt geschlechtsneutrale 
Bezeichnungen der Elternteile vor (siehe beispielsweise die US-Bundesstaaten New York, Kalifornien und Il-
linois verwenden „gestating parent“ und „parent“ sowie die kanadische Provinz Ontario „birth parent“ und „pa-
rent“) oder stellen geschlechtsneutrale Bezeichnungen neben „Mutter“ und „Vater“, um inter- und transge-
schlechtlichen Menschen Rechnung zu tragen (siehe beispielsweise in Spanien Artikel 139 Código civil – Zivil-
gesetzbuch „la madre o progenitor que conste como gestante“ (Mutter oder gebärender Elternteil) und Artikel 137 
Absatz 1 Código civil „(d)el padre o progenitor no gestante“ (Vater oder nicht-gebärender Elternteil)). 

b) Elternschaftsanerkennung unabhängig vom Geschlecht 

Der Entwurf sieht vor, eine Elternschaftsanerkennung unabhängig vom Geschlecht zu ermöglichen. Dies umfasst 
einerseits die schon oben skizzierte Problemlage der Mutterschaft einer weiteren Frau, andererseits die Eltern-
schaft von inter- und transgeschlechtlichen Menschen. Neben dem traditionellen binären Geschlechtermodell ist 
inzwischen anerkannt, dass Menschen Merkmale beider Geschlechter aufweisen können und sich teils gegenge-
schlechtlich zu ihrem bei ihrer Geburt festgestellten Geschlecht und teils auch ohne Festlegung auf das weibliche 
oder männliche Geschlecht identifizieren. Mit dem SBGG wurden die gesetzlichen Regelungen für Menschen mit 
einem geänderten Geschlechtseintrag, ohne oder mit dem Geschlechtseintrag „divers“ im Personenstandsregister 
vereinfacht und flexibilisiert. Das SBGG beinhaltet auch eine Regelung für die Elternschaft von Personen mit 
geändertem, ohne oder mit dem Geschlechtseintrag „divers“ (§ 11), die ausdrücklich als Interimslösung erlassen 
wurde. Mit der Reform des Abstammungsrechts gilt es nun, diese Interimslösung durch eine dauerhafte Lösung 
zu ersetzen. 

Der AK Abstammungsrecht hatte in seinem Abschlussbericht 2017 (Empfehlungen 60 und 61) nur ganz knappe 
Empfehlungen für die Elternschaft von trans- und intergeschlechtlichen Menschen abgegeben, namentlich, dass 
die allgemeinen Vorschriften entsprechend auf sie anwendbar sein sollen und ihr eingetragenes Geschlecht der 
Zuordnung als Elternteil nicht entgegenstehen soll. Dies allein wird den Interessen der beteiligten Personen aller-
dings nicht vollständig gerecht, wie auch die Beschwerdegegenstände der vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte letztlich erfolglos geführten Verfahren A.H. u.a. gegen Deutschland (EGMR, Rechtssache 
7246/20, Urteil vom 4. April 2023) und O.H. und G.H. gegen Deutschland (EGMR, Rechtssachen 53568/18 und 
54741/18, Urteil vom 4. April 2023) zeigen. Der EGMR hat dabei keine Verletzung der EMRK festgestellt, da 
den Vertragsstaaten ein weiter Beurteilungsspielraum zusteht. Indessen gibt es auch gute Argumente, im Abstam-
mungsrecht daran festzuhalten, dass die Bezeichnungen „Mutter“ und „Vater“ eine biologische Konnotation ent-
halten und deshalb dieselbe Person nicht für ein Kind Mutter und für ein zweites Kind Vater sein kann. 

c) Elternschaftsvereinbarung 
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Elternschaftsvereinbarungen sind im deutschen Recht bisher nicht vorgesehen. Die Elternschaft entsteht vielmehr 
kraft Gesetzes für die Mutter, die das Kind gebiert (§ 1591 BGB) und für den Mann, mit dem sie zur Zeit der 
Geburt verheiratet ist (§ 1592 Nummer 1 BGB). Der leibliche Vater, der nicht durch Anerkennung der Vaterschaft 
(§ 1592 Nummer 2 BGB) Vater wird, kann gerichtlich als Vater festgestellt werden (§ 1592 Nummer 3 BGB). 
Vereinbarungselemente sind dem Abstammungsrecht deshalb bisher eher fremd. Indessen sind sie schon heute 
punktuell vorhanden: Die Anerkennung der Vaterschaft ist nur wirksam, wenn die Mutter der Anerkennung zu-
stimmt (§§ 1595 und 1598 BGB). Hier bedarf es einer Einigung von Mann und Mutter. Zudem ist die Einwilligung 
in die künstliche Befruchtung der Frau mittels Samenspende eines Dritten eine rechtsgeschäftsähnliche Handlung, 
bei der der künftige Vater und die künftige Mutter sich einig sein müssen (§ 1600 Absatz 4 BGB). Nicht zuletzt 
zeigen sich auch bei der Regelung der scheidungsakzessorischen Anerkennung der Vaterschaft mit Zustimmung 
der Mutter und ihres Ehemannes (§ 1599 Absatz 2 BGB) Elemente einer Einigung. 

Ausländische Rechtsordnungen sehen die Möglichkeit von Vereinbarungen über die rechtliche Elternschaft hin-
gegen vereinzelt vor. In der kanadischen Provinz Ontario ist eine sehr weitreichende Elternschaftsvereinbarung 
möglich, bei der bis zu vier Personen Eltern eines Kindes werden können, wenn dies schriftlich vor Zeugung des 
Kindes vereinbart wird (Section 9 Children’s Law Reform Act, R.S.O. 1990, Chapter 12); die Zuordnung erfolgt 
dann unmittelbar durch die Elternschaftsvereinbarung (Section 9 (4) Children’s Law Reform Act). Auch im Bun-
desstaat Kalifornien der USA ist eine vergleichbare Regelung in Section 7613 California Code vorhanden. Hier 
genügt sogar eine mündliche Vereinbarung, wenn sie vor Gericht nachgewiesen werden kann (Section 7613 (b) 
California Code). Ähnliche Regelungen gibt es beispielsweise im Bundesstaat New York (Section 581-304 Fa-
mily Court Act) und im Bundesstaat Illinois (Section 703 (a) Illinois Parentage Act of 2015). 

In den meisten anderen Rechtsordnungen, die die Elternschaft nach künstlicher Befruchtung mittels Spender-
gameten regeln, wird die Begründung der Elternschaft demgegenüber von einer Eintragung im Geburtenregister, 
der Ehe oder Zivilpartnerschaft mit der Geburtsmutter oder einer Anerkennung der Elternschaft abhängig gemacht 
und zusätzlich die Form und der Inhalt der Einwilligung in die künstliche Befruchtung beziehungsweise der Ver-
zicht des Samenspenders geregelt. 

Eine notariell beurkundete Einwilligung ist beispielsweise in Frankreich (Artikel 342-10 Code Civil - Zivilge-
setzbuch) und in Kuba (Artikel 120 Código de las Familias - Familiengesetzbuch) erforderlich, in Argentinien ist 
notarielle Beurkundung oder Bestätigung durch die Gesundheitseinrichtung erforderlich (Artikel 560 Código Ci-
vil y Comercial – Zivil- und Wirtschaftsgesetzbuch). 

Schriftliche Einwilligungen reichen in mehreren Staaten aus, so in Belgien (Artikel 325/4 Burgerlijk Wetboek 1 
i. V. m. Artikel 7 Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige emb-
ryo’s en de gameten – Bürgerliches Gesetzbuch 1 in Verbindung mit dem Gesetz betreffend die medizinisch 
begleitete Fortpflanzung und den Umgang mit überzähligen Embryonen und Gameten), in Dänemark (§§ 27, 27a 
Børneloven - Kindergesetz), Estland (§ 17-2 Absatz 1 Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse = Gesetz 
über die künstliche Insemination und den Embryonenschutz), Finnland (§ 10 Laki hedelmöityshoidoista / Lag om 
assisterad befruktning – Gesetz über die unterstützte Befruchtung), Irland (Section 6 (2) Children and Family 
Relationships Act), Island (§ 3 Lög um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrum-
rurannsókna 1996 Nr. 55 – Gesetz über künstliche Befruchtung und die Verwendung menschlicher Keimzellen 
und Embryonen für die Stammzellforschung), Portugal (Artikel 20 Absatz 1 Lei N°32/2006, Procriação medica-
mente asistida – Gesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung), Schweden (Kapitel 6 § 1a und § 1b 
Föraldrabalken – Elterngesetzbuch), Spanien (Artikel 7 Absatz 3, Artikel 5 und 8 Ley 14/2006 sobre técnicas de 
reproducción asistida) und im Vereinigten Königreich (Section 44 Human Fertilisation and Embryology Act 
2008). 

Formlose Einwilligungen genügen – wenn sie nachgewiesen werden können – in Neuseeland (Section 18 Status 
of Children Act), den Niederlanden (Artikel 202a Burgerlijk Wetboek), in der kanadischen Provinz Quebec (Ar-
tikel 538 ff. Code Civil), in der australischen Provinz Victoria (Section 13 (1) Status of Children Act 1974) und 
in der australischen Provinz New South Wales (Section 14 (1A) Status of Children Act 1996) sowie in den US-
Bundesstaaten Kalifornien, Illinois und New York. 

In Österreich ist infolge der Entscheidung des österreichischen Verfassungsgerichtshofs vom 30. Juni 2022 (Er-
kenntnis G 230/2021) zum 1. Januar 2024 eine neue Regelung erlassen worden, die für die Begründung der Va-
terschaft und der Elternschaft einer weiteren Frau nunmehr identische Voraussetzungen aufstellen und auch bei 
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der Beseitigung dieser Vaterschaft oder Elternschaft weitgehend gleiche Regelungen vorsehen. Das frühere Er-
fordernis eines Notariatsakts für die Einwilligung ist nur noch für die medizinisch unterstützte künstliche Be-
fruchtung mittels Samenspende eines Dritten im Rahmen der Prüfung, ob eine Vaterschaft gerichtlich beseitigt 
werden kann (§ 152 und § 154 Absatz 1 Nummer 2 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch), vorgesehen und für 
die nicht-medizinisch unterstützte künstliche Befruchtung (§ 154a Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) aufge-
geben worden. 

Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass die vorgenannten Rechtsordnungen überwiegend nur ärztlich unter-
stützte künstliche Befruchtungen zulassen und auf private Samenspenden das allgemeine Abstammungsrecht an-
wenden. Die Elternschaft einer Person aufgrund der durch Einwilligung erklärten Übernahme der Elternverant-
wortung (gleichviel ob mit Elternschaftsvereinbarung oder durch Anerkennung der Elternschaft oder Beziehung 
zur Geburtsmutter) ist aus dem Kreis der untersuchten Rechtsordnungen nur in den beiden australischen Provinzen 
Victoria und New South Wales, Belgien (für die Ehefrau der Mutter, nicht bei Anerkennung der Mutterschaft), 
den kanadischen Provinzen Ontario und Quebec, Neuseeland, in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich, 
in den drei untersuchten US-Bundesstaaten und neuerdings auch in Österreich möglich, wenn eine private Sa-
menspende ohne ärztliche Unterstützung genutzt wird. Inwieweit in den anderen Rechtsordnungen in der Praxis 
überprüft wird, ob das Kind tatsächlich aus einer von der Einwilligung oder Elternschaftsvereinbarung abgedeck-
ten ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung stammt – und damit zumindest Fälle ausschließt, in denen eine 
solche ärztliche Unterstützung anschließend nicht in Anspruch genommen wurde – konnte nicht mit vertretbarem 
Aufwand festgestellt werden. Jedenfalls sind alle untersuchten Rechtsordnungen, die nicht nur Einwilligungen, 
sondern Elternschaftsvereinbarungen vorsehen, zugleich Rechtsordnungen, die auch bei privaten Samenspenden 
die Wunschelternschaft zulassen. 

Elternschaftsvereinbarungen können genutzt werden, um schon zum Zeitpunkt der Zeugung des Kindes Rechts-
sicherheit für die Beteiligten eines Kinderwunschvorhabens zu schaffen. Dieses Bedürfnis an Rechtssicherheit 
lässt sich mit den vorhandenen Instrumenten nicht gewährleisten: Die früheste Möglichkeit ist die vorgeburtliche 
Anerkennung der Vaterschaft, die allerdings in der Praxis erst dann erfolgen wird, wenn die Schwangerschaft 
sicher feststeht und die besonders kritische Phase des ersten Trimesters der Schwangerschaft überstanden ist. Es 
ist aber möglich, dass die Beteiligten sich schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr einig sind und eine vorgeburtliche 
Anerkennung nicht mehr zustande kommt. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass nicht jeder Versuch, schwanger 
zu werden, erfolgreich ist und die mit erfolglosen Versuchen verbundene Frustration die Beteiligten stark belasten 
kann. Eine rechtssichere Klärung vor Beginn dieser Versuche könnte daher entlastend wirken. Dies gilt umso 
mehr, wenn private Samenspenden genutzt werden sollen: Der private Samenspender läuft Gefahr, als rechtlicher 
Vater in Anspruch genommen zu werden, wenn eine rechtssichere Klärung vor der Zeugung nicht möglich ist und 
der zweite Wunschelternteil nicht rechtlicher Elternteil wird. Umgekehrt läuft der zweite Wunschelternteil Ge-
fahr, dass der private Samenspender später doch noch die rechtliche Vaterschaft anstrebt. Beide könnten später 
anfechten und in diesem gerichtlichen Verfahren die Frage aufwerfen, ob der Samenspender wirklich informiert 
auf seine Elternschaft verzichtet hat und der Wunschelternteil informiert in die künstliche Befruchtung und damit 
in die Übernahme der Elternschaft eingewilligt hat. Mit einer Elternschaftsvereinbarung wird diese Unsicherheit 
deutlich reduziert. 

d) Elternschaftsanerkennung unabhängig von einem Scheidungsverfahren 

Der Entwurf sieht ferner vor, dass die Elternschaftsanerkennung unabhängig von einem Scheidungsverfahren 
ermöglicht werden soll. Wird ein Kind in eine nichteheliche Partnerschaft einer Frau und eines Mannes hineinge-
boren, wurde es aber von einem anderen Mann – beispielsweise dem neuen Partner der Mutter – gezeugt, so ist 
es möglich, dass der neue Partner die Vaterschaft für das Kind mit Zustimmung der Mutter anerkennt, ohne dass 
es bisherigen Partner der Mutter zugeordnet wird. Ist die Mutter allerdings im Zeitpunkt der Geburt des Kindes 
mit einem Mann verheiratet, wird das Kind ihrem Ehemann kraft Gesetzes zugeordnet. Ihr neuer Partner kann 
grundsätzlich nur Vater des Kindes werden, wenn die Vaterschaft des Ehemannes erfolgreich gerichtlich ange-
fochten wird. Das gilt unabhängig davon, ob der Ehemann über den Umstand, dass er nicht der leibliche Vater 
des Kindes ist, informiert ist. Wenn der Ehemann entsprechende Kenntnis hat, sieht § 1599 Absatz 2 BGB eine 
Ausnahme vor, die aber an ein förmliches Scheidungsverfahren anknüpft: Ist vor Geburt des Kindes ein Schei-
dungsantrag gestellt worden, kann der neue Partner die Vaterschaft mit Zustimmung der Mutter und ihres Ehe-
mannes anerkennen; die Anerkennung wird allerdings erst mit Rechtskraft des Scheidungsbeschlusses wirksam. 
Die Vaterschaftsanerkennung kann dabei bis zu einem Jahr nach der Rechtskraft des Scheidungsbeschlusses 
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erklärt werden. Die rechtliche Eltern-Kind-Zuordnung hängt allerdings von der Geburt des Kindes bis zur Wirk-
samkeit der scheidungsakzessorischen Anerkennung in der Schwebe. 

Von den Betroffenen wird zudem nicht selten übersehen, dass der Scheidungsantrag während der Schwanger-
schaft – noch vor der Geburt des Kindes – anhängig gemacht werden muss. Es kann aber auch Fälle geben, in 
denen die Eheleute an der Ehe festhalten wollen. So kann der Ehemann den „Seitensprung“ verzeihen, wenn der 
Dritte die Vaterschaft übernimmt. Die bestehende Regelung wird daher als zu starr angesehen. Der AK Abstam-
mungsrecht hat deshalb in seinem Abschlussbericht schon im Jahr 2017 empfohlen, die Anerkennung der Vater-
schaft mit Zustimmung der Mutter und ihres Ehemannes unabhängig von einem Scheidungsverfahren zu ermög-
lichen (Thesen 16 bis 20). 

Im Hinblick auf die Möglichkeit der Anerkennung der Elternschaft mit Zustimmung des Ehegatten der Mutter 
finden sich ebenfalls unterschiedliche ausländische Vorbilder. So ist beispielsweise in Österreich nach § 147 Ab-
satz 2 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs ein durchbrechendes Anerkenntnis der Vaterschaft möglich, 
das keine Zustimmung des Ehegatten verlangt; nutzt er sein Widerspruchsrecht nicht, geht die Vaterschaft auf 
den Anerkennenden über. In Norwegen erlaubt § 7 Barnelova (Kindergesetz) die Änderung der Vaterschaft durch 
Anerkennung mit Zustimmung der Mutter und des rechtlichen Vaters, aber nur dann, wenn das Arbeits- und 
Wohlfahrtsdirektorat auf der Grundlage einer genetischen Abstammungsuntersuchung feststellt, dass der Aner-
kennende der Vater des Kindes ist. Ist das Kind im Zeitpunkt der Anerkennung bereits volljährig, bedarf diese 
Anerkennung auch seiner Zustimmung. Im Vereinigten Königreich ist die Ehezuordnung nur eine Vermutung der 
Elternschaft, die der Eintragung im Geburtenregister gleichsteht; es ist daher möglich, mit der Eintragung des 
Namens des Vaters in der Geburtsanmeldung die Ehezuordnung zu überwinden. In der Tschechischen Republik 
ermöglicht Artikel 777 Absatz 1 und 2 občanský zákoník - Zivilgesetzbuch nach Einleitung eines Scheidungsver-
fahrens bis 300 Tage nach der Scheidung die Anerkennung der Vaterschaft mit Zustimmung der Mutter und ihres 
bisherigen Ehemannes. In der Ukraine erlaubt Artikel 122 Absatz 3 Сімейний кодекс – Familiengesetzbuch 
ebenfalls, dass Mutter und bisheriger Ehemann gegenüber dem Standesamt erklären, dass er nicht der Vater des 
Kindes ist, wenn zugleich ein anderer Mann mit Zustimmung der Mutter die Vaterschaft anerkennt; dies gilt für 
Kinder, die vor Ablauf von zehn Monaten nach der Beendigung der Ehe durch Scheidung oder Tod geboren 
werden. Ist der bisherige Ehemann verstorben, genügt die gemeinsame Erklärung der Mutter und des anerken-
nenden Mannes. Auch in Kasachstan ist die Zuordnung des Ehemannes (oder bisherigen Ehemannes) als Vater 
leichter zu überwinden: Nach Artikel 48 Absatz 4 Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 26 
желтоқсандағы № 518-ІV Кодексі Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы – Кодекс Республики 
Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV О браке (супружестве) и семье – Ehe- und Familiengesetzbuch 
kann die Mutter erklären, dass nicht ihr Ehemann oder früherer Ehemann Vater des Kindes ist, dann wird die 
Vaterschaft nach allgemeinen Regelungen über eine gerichtliche Feststellung oder durch Anerkennung der Va-
terschaft zugeordnet. Die Anerkennung der Vaterschaft setzt dann die schriftliche Zustimmung des Ehemannes 
oder früheren Ehemannes voraus, es sei denn, der (frühere) Ehemann ist verschollen oder geschäftsunfähig, die 
Vaterschaft ist gerichtlich festgestellt oder es liegt eine Abstammungsuntersuchung vor. In Schweden reicht die 
schriftliche Zustimmung von Ehemann und Mutter zur Anerkennung der Vaterschaft durch einen anderen Mann, 
um die Vaterschaft des Ehemannes zugunsten des Anerkennenden zu beseitigen (1 kap 2 § Absatz 2 Föräldrabal-
ken – Elterngesetzbuch), in Kroatien ebenfalls (Artikel 61.a Obiteljski zakon – Familiengesetz), während in Mol-
dau die gemeinsame Erklärung der Ehegatten persönlich vor dem Standesamt oder in notarieller Form dazu, dass 
der Ehemann nicht der Vater ist, ausreicht und den Weg zu der Vaterschaft eines anderen Mannes öffnet (Arti-
kel 47 Absatz 4 Codul Familiei – Familiengesetzbuch). 

Nicht wenige ausländische Rechtsordnungen sehen zudem kein Interventionsrecht eines Dritten in eine beste-
hende Elternschaft vor, sondern setzen voraus, dass zuerst entweder der Ehemann selbst oder das Kind die Vater-
schaft anficht und ein anderer Mann erst danach Vater des Kindes werden kann. 

e) Verfahren zur Feststellung der leiblichen Abstammung 

Der Entwurf sieht außerdem vor, ein statusunabhängiges Feststellungsverfahren einzuführen, in dem das Kind 
seine Abstammung – also die genetische Vaterschaft oder Mutterschaft – gerichtlich klären lassen kann, ohne die 
rechtliche Elternschaft anfechten zu müssen. Im geltenden Recht enthält § 1598a BGB eine vergleichbare, aber 
weniger weitreichende Regelung: Das Kind und seine beiden rechtlichen Eltern haben wechselseitig einen An-
spruch auf die Einwilligung der jeweils anderen in eine genetische Abstammungsuntersuchung und auf die Dul-
dung der Entnahme geeigneter genetischer Proben. Das Familiengericht kann dabei nur eine nicht erteilte 
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Einwilligung ersetzen und anordnen, dass die Untersuchung durchgeführt und die Proben abgegeben werden; eine 
Feststellung zur genetischen Abstammung trifft es nicht. Vor allem aber ist das Verfahren auf das Kind und seine 
rechtlichen Eltern begrenzt, erlaubt also nicht die Klärung der Abstammung von mutmaßlich genetischen Eltern-
teilen, die nicht rechtliche Eltern sind. 

Der AK Abstammungsrecht hat in seinem Abschlussbericht 2017 empfohlen, das Klärungsverfahren zu einem 
Feststellungsverfahren zu erweitern (These 76), auf mutmaßlich leibliche Väter zu erstrecken (Thesen 75, 77, 78) 
und keine Frist für das Verfahren einzuführen (These 81). Zugleich hat der AK Abstammungsrecht vorgeschlagen, 
das Feststellungsverfahren subsidiär gegenüber der gerichtlichen Feststellung der rechtlichen Elternschaft zu ge-
stalten, solange das Kind minderjährig ist (These 78). Mit dem Diskussionsteilentwurf für eine Reform des Ab-
stammungsrechts wurde 2019 vorgeschlagen, diese Thesen umzusetzen, allerdings das Verfahren als solches nicht 
zu ändern und es bei einem Klärungsverfahren ohne Feststellung der Abstammung zu belassen. 

Im Ausland gibt es nur selten Spezialregelungen zur Klärung der genetischen Abstammung außerhalb eines Sta-
tusverfahrens. Dabei gibt es Überschneidungen mit der Einrichtung eines Spenderregisters. Während in vielen 
Rechtsordnungen die Anonymität der Gametenspende gesetzlich angeordnet oder zumindest zugelassen ist, so 
dass nicht jedes aus einer Gametenspende gezeugte Kind ein effektiv ausgestaltetes Recht zur Klärung seiner 
genetischen Abstammung haben kann, sehen einige Rechtsordnungen nur ein Spenderregister vor – um einen 
unmittelbaren Kontakt zwischen Kind und Spender nicht erforderlich zu machen – einzelne andere nur ein ge-
richtliches Klärungsverfahren (wie beispielsweise Argentinien in Artikeln 563 und 564 Codigó civil y comercial 
– Zivil- und Wirtschaftsgesetzbuch, Kuba in Artikel 122 Codigó de las familias – Familiengesetzbuch und Uru-
guay in den Artikeln 21 bis 24 Ley 19167/2013, Regulacion de las tecnicas de reproducción humana asistida – 
Gesetz der Techniken der unterstützten menschlichen Fortpflanzung), und teilweise stehen Spenderregister und 
gerichtliches Klärungsverfahren nebeneinander. 

Das gilt beispielsweise in der Schweiz: In der Schweiz wird der Klärungsanspruch des Kindes aus dem allgemei-
nen Persönlichkeitsrecht des Artikels 28 des Zivilgesetzbuchs abgeleitet (Entscheid des Bundesgerichts vom 28. 
Februar 2008, BGE 134 III 241 S. 245 ff., bestätigt im Entscheid des Bundesgerichts vom 18. Dezember 2017, 
BGE 144 III 1 S. 5), der zivilgerichtlich gegen den mutmaßlich leiblichen Elternteil geltend gemacht werden 
kann. Daneben sieht Artikel 27 des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung ein Spender-
register vor, dass vom Eidgenössischen Amt für das Zivilstandswesen geführt wird. Auch in Norwegen ist beides 
geregelt: § 6a Barnelova - Kindergesetz sieht ein Verfahren vor, mit dem das volljährige Kind ohne Änderung der 
rechtlichen Elternschaft die genetische Abstammung klären lassen kann. Dazu ist aber statt eines Gerichts das 
Arbeits- und Wohlfahrtsdirektorat anzurufen, das die genetische Untersuchung anordnen kann (§ 6a Absatz 2 
Barnelova – Kindergesetz). Daneben ist auch ein Spenderregister eingerichtet (geregelt im Lov om humanmedi-
sinsk bruk av bioteknologi – Gesetz über die humanmedizinische Fortpflanzung und Biotechnologie). 

f) Erweiterung des Samenspenderregisters 

Der Entwurf sieht schließlich vor, das Samenspenderregister für bisherige Fälle, private Samenspenden und Emb-
ryonenspenden zu öffnen (Zeile 3399 ff.). Das im Jahre 2018 eingeführte Samenspenderregister hat sich für Fälle 
der heterologen Verwendung von Samen bei einer ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung nach dem In-
krafttreten des Samenspenderregistergesetzes (SaRegG) bewährt und beruht unter anderem auf Empfehlungen 
des AK Abstammungsrecht. Allerdings wurde die These 74, auch Embryonenspenden mit aufzunehmen, seiner-
zeit nicht umgesetzt. Zudem wurden insbesondere vor Inkrafttreten des SaRegG gewonnene Samenspenden mit 
einer komplexen zeitlichen Übergangsregelung einbezogen, länger zurückliegende Fälle (Altfälle) jedoch nicht. 
Samenspenden waren allerdings entgegen einem verbreiteten Missverständnis nie anonym. Vielmehr hat die 
Rechtsprechung klargestellt, dass Fortpflanzungskliniken dem Kind, das mittels künstlicher heterologer Insemi-
nation gezeugt wurde, zur Auskunft darüber verpflichtet sind, wessen Samen zur Zeugung verwendet wurde (Bun-
desgerichtshof, Urteil vom 28. Januar 2015, XII ZR 201/13, juris). Sofern ein Kind auf diesem Weg den Samen-
spender identifiziert hat, kann es ihn gerichtlich als Vater feststellen lassen, wenn die zweite Elternstelle frei ist. 
Die den eingetragenen Samenspender schützende Regelung in § 1600d Absatz 4 BGB, die eine solche Feststellung 
sperrt, kommt dem nicht eingetragenen Samenspender nicht zu Gute. Eine Öffnung des Registers für Altfälle 
erscheint vor diesem Hintergrund nicht als gänzlich neue Interessenabwägung, sondern eher als Modifikation des 
Zugangs zu Abstammungsinformationen, von der auch für den Samenspender Vorteile zu erwarten sind. Eine 
freiwillige Registrierung von Altfällen hat auch der AK Abstammungsrecht empfohlen (These 65). 
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Die größte Herausforderung bildet die Einbeziehung privater Samenspenden, da auf Grundlage des SaRegG bis-
her ausschließlich Gesundheitseinrichtungen Daten über die Gewinnung von Samen beziehungsweise die Ver-
wendung des Samens und die Geburt des Kindes an das Register melden. In den meisten Fällen werden private 
Samenspenden aber ohne Einschaltung von Ärztinnen und Ärzten verwendet. Der AK Abstammungsrecht hatte 
sich mit der Frage rein privater Samenspenden noch nicht näher befasst und dazu keine Empfehlungen ausgespro-
chen. 

Im Ausland sind die Regelungen sehr vielgestaltig, wenn Spenderdatenregister eingerichtet worden sind. Im Ver-
einigten Königreich besteht das Donor Conceived Register, das von der Human Fertilisation and Embryology 
Authority geführt wird. Es ist auf ärztlich unterstützte künstliche Befruchtungen zugeschnitten und erfasst Fälle 
künstlicher Befruchtungen seit 1991. In den Niederlanden besteht ein Spenderdatenregister seit 2002, das eben-
falls auf ärztlich unterstützte künstliche Befruchtungen ausgerichtet ist. Dazu sieht das Wet donorgegevens kunst-
matige bevruchting – Gesetz über die künstliche Befruchtung mit Gametenspenden in Artikel 3 Absatz 1 Buch-
stabe b und c Auskunftsansprüche vor. In Irland sind durch den Children and Family Relationships Act 2015 
Grundlagen für ein National Donor Conceived Persons Register geschaffen worden, die ebenfalls auf ärztlich 
unterstützte künstliche Befruchtungen begrenzt sind. In Norwegen ist ein Spenderregister etabliert und das Kind 
hat das Recht auf Auskunft über seine genetische Abstammung, auch gegen seine rechtlichen Eltern (§ 2-7 und 
§ 2-8 Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi – Gesetz über die humanmedizinische Fortpflanzung und 
Biotechnologie). In Schweden hat das Kind ebenfalls einen Anspruch auf Auskunft über seine genetische Ab-
stammung, der sich gegen die medizinische Einrichtung der Fortpflanzungsmedizin richtet, aber auch eine Unter-
stützung durch ein Register und durch den Wohlfahrtsausschuss vorsieht (für die Samenspende 6-kap §§ 5-5b und 
für die Eizellspende 7-kap §§ 7-7b Lag (2006:351) om genetisk integritet – Gesetz über die genetische Integrität). 
In Finnland ist ebenfalls ein Spenderregister vorgesehen, das dem Kind Auskunft über seine genetische Abstam-
mung in Fällen von Samen- und Eizellspenden gewährt (22§ und 23§ Laki hedelmöityshoidoista / Lag om assis-
terad befruktning (1237:2006) – Gesetz über die assistierte Befruchtung). Nicht zuletzt sieht auch das schweize-
rische Recht vor, dass ein Kind gegen das Eidgenössische Amt für das Zivilstandswesen als Träger eines Spen-
derregisters das Recht auf Auskunft über den Samenspender hat (Eizellspende und Embryonenspende sind in der 
Schweiz verboten) (Artikel 27 und 24 Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung). 

In Frankreich galt bis zum Inkrafttreten des Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 de la bioethique – Bioethikgesetz 
im Jahre 2022 strikte Anonymität bei Gametenspenden. Diese ist nunmehr in Artikel 2143-2 Code de la santé 
publique – Gesetzbuch der öffentlichen Gesundheit abgeschafft und aus einer Gametenspende (nach Inkrafttreten) 
gezeugten Kindern steht bei Eintritt ihrer Volljährigkeit ein Anspruch auf Auskunft über die genetische Abstam-
mung zu. Artikel 2143-4 Code de la santé publique verpflichtet die Agentur der Biomedizin zur Speicherung der 
von den medizinischen Einrichtungen erhobenen Daten, Artikel 2143-6 Code de la santé publique sieht die Ein-
richtung einer Kommission für den Zugang zu nicht identifizierenden und identifizierenden Daten der Spender 
und ein Auskunftsverfahren vor. 

Außerhalb Europas gibt es Spenderdatenregister beispielsweise auch in einigen australischen Provinzen (Aus-
kunftsanspruch nach Section 56 Victoria Assisted Reproduction Treatment Act (Vic) 2008, aber auch in New 
South Wales und South Australia) und in Neuseeland (Auskunftsansprüche in Sections 57-62 Human Assisted 
Reproductive Technologies Act 2004). Auf dem amerikanischen Kontinent hat die Diskussion über die Einrich-
tung von Registern ebenfalls begonnen. Die kanadische Provinz Québec hat im Jahre 2023 eine Änderung des 
Zivilgesetzbuchs vorgenommen, die mit Wirkung ab Sommer 2025 ein Spenderregister einrichtet und dem Kind 
Auskunftsansprüche gegen das Register, aber auch gegen seine rechtlichen Eltern einräumt (Artikel 542.1, 542.2, 
542.3, 542.10 Code Civil – Zivilgesetzbuch von Qúebec). In Lateinamerika dominiert das Gebot der Anonymität 
der Gametenspende, allerdings finden sich beispielsweise in Argentinien (Artikel 563 und 564 Codigo civil y 
comercial – Zivil- und Wirtschaftsgesetzbuch) und Kuba (Artikel 122 Codigo de las familias - Familiengesetz-
buch) zumindest Regelungen über ein statusunabhängiges Gerichtsverfahren, um dem Kind die Kenntnis über die 
Identität der Gametenspender zu verschaffen. 

Portugal hatte in Artikel 15 Absatz 2 Lei 32/2006 de 26 de julho, Procriação medicamento assistida – Gesetz über 
die medizinisch unterstützte Fortpflanzung, ursprünglich die strikte Anonymität von Gametenspenden angeordnet 
(möglich war nur der Zugang zu nicht identifizierenden Informationen über den Gametenspender). Das portugie-
sische Verfassungsgericht (Tribunal Constitucional) erklärte diese Regelung in seiner Entscheidung vom 24. April 
2018 – No. 225/2018 – für verfassungswidrig, weil sie gegen das Recht auf persönliche Identität, das Recht auf 
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Entwicklung der Persönlichkeit und die genetische Identität aus Artikel 26 Absatz 1 und 3 der portugiesischen 
Verfassung verstoße. Im Anschluss wurde Artikel 15 Absatz 2 Lei 32/2006 dergestalt geändert, dass ein Aus-
kunftsanspruch auch identifizierende Informationen über den Gametenspender umfasst. 

In Spanien schließt Artikel 5 Absatz 5 Ley 14/2006 sobre reproducción assistida – Gesetz über die assistierte 
Fortpflanzung – Auskunftsansprüche über Gametenspender aus und sieht strikte Anonymität vor. In Italien war 
zunächst jede heterologe künstliche Befruchtung verboten (Artikel 4 und 9 Absatz 3 Legge di 19 Febbraio 2004, 
N. 40), ist inzwischen aufgrund einer Entscheidung des italienischen Verfassungsgerichts (Corte Costituzionale) 
erlaubt, jedoch gibt es keine Auskunftsansprüche über Gametenspender und kein Register. In Belgien sehen Ar-
tikel 56 und 57 Absatz 1 Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige 
embryo’s ende gameten – Gesetz betreffend die medizinisch begleitete Fortpflanzung und Bestimmung über über-
zählige Embryonen und Gameten – gesetzlich vor, dass zwischen Gametenspender und Kind keine Rechtsbezie-
hungen entstehen, und verpflichtete die medizinischen Einrichtungen zur Geheimhaltung, woraus gefolgert 
wurde, dass es keinen Auskunftsanspruch gebe; inzwischen gibt es jedoch einzelne belgische Gerichtsentschei-
dungen, die die Anonymität der Gametenspender mit Blick auf Artikel 8 EMRK in Frage stellen. 

Andere Rechtsordnungen – auch in Europa – haben gar keine Regelung zu Auskunftsansprüchen oder Registern 
bei Gametenspenden oder ordnen die Anonymität der Gametenspende und das Verbot der Ausforschung aus-
drücklich gesetzlich an. 

Für einen weiteren Überblick hinsichtlich der Rechtslage in europäischen Staaten ist auf die vom Europarat be-
auftragte Vergleichsstudie „Access of persons conceived by gamete donation to information on their origins“ von 
Jean-René Binet hinzuweisen, die im Dezember 2022 veröffentlicht[4]). 

Diese Schlaglichter zeigen eine sehr unterschiedliche Herangehensweise in den verschiedenen Rechtsordnungen. 
Gleichwohl lässt sich zusammenfassend feststellen, dass jedenfalls dort, wo Auskunftsansprüche und Register 
geregelt sind, nur medizinisch unterstützte künstliche Befruchtungen oder Embryotransfers und – soweit erlaubt 
– Leihmutterschaften umfasst sind, private Samenspenden aber ausgenommen sind. Zudem ist in allen Rechts-
ordnungen für Altfälle vor Inkrafttreten entweder ein besonderes Überleitungssystem eingerichtet oder auf die 
Einbeziehung von Altfällen verzichtet worden. 

Die Diskussion über das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung ist jedoch auch in anderen Rechtsordnun-
gen weiter im Gange, der Prozess ist dynamisch. 

g) Anfechtung der Elternschaft und Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

Mit der Einführung der Mutterschaft einer weiteren Frau, der ausdrücklichen Einbeziehung von Menschen mit 
geändertem, ohne oder mit dem Geschlechtseintrag „divers“ und mit der Elternschaftsvereinbarung sind weitrei-
chende Änderungen in der Struktur des Abstammungsrechts verbunden, auf die das herkömmliche Recht der 
Anfechtung der Vaterschaft nicht vorbereitet ist. Ist die Anfechtung bisher auf die Vaterschaft beschränkt, muss 
künftig auch die Elternschaft – insbesondere auch die Mutterschaft einer weiteren Frau – anfechtbar sein können. 
Unanfechtbar bleibt nur die Rechtsstellung der Person, die das Kind geboren hat. Das erfordert allerdings eine 
Anpassung der Gründe, aufgrund derer eine Anfechtung erfolgen kann: Ist von vornherein ausgeschlossen, dass 
der Vater, die weitere Frau als Mutter oder der zweite Elternteil leiblicher Elternteil des Kindes ist und ist dies 
allen beteiligten Personen bekannt, kann der Sinn des Anfechtungsverfahrens nicht darin bestehen, diesen bereits 
bekannten Umstand noch einmal mit Kostenaufwand zu überprüfen – dann läge es zugleich näher, eine solche 
Elternschaft abstammungsrechtlich gar nicht erst zu ermöglichen, denn die Rechtsunsicherheit für das Kind wäre 
zu hoch. Vielmehr muss in solchen Fällen eine andere Grundlage für die Elternschaft dominieren, nämlich die 
freiwillige Übernahme der Elternverantwortung durch Einwilligung in die künstliche Befruchtung der Geburts-
mutter und der Verzicht des Samenspenders auf seine Elternverantwortung. Da es sich um Willenserklärungen 
handelt, können Willensmängel eine Rolle spielen. Zudem ist von Bedeutung, ob die in der Einwilligung bezeich-
nete Samenspende tatsächlich zur Entstehung des Kindes geführt hat oder ob das Kind durch eine andere Person 
gezeugt wurde. 

Im Übrigen zeichnet sich schon seit längerem ab, dass die kategorische Einschränkung der Anfechtung der Va-
terschaft durch den mutmaßlich leiblichen Vater, der seinerseits die Vaterschaft anstrebt, zu besonderen Härten 
führt. Der in § 1600 Absatz 2 und 3 BGB vorgesehene gesetzliche Vorrang der sozial-familiären Beziehung des 
Kindes und Nachrang des Rechts des mutmaßlich leiblichen Vaters auf Zugang zur rechtlichen Vaterschaft ist 
mehrfach Gegenstand von Entscheidungen des BVerfG gewesen. Insbesondere dann, wenn das Kind zu beiden 
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Vätern eine sozial-familiäre Beziehung aufgebaut hat oder es noch sehr jung ist und eine ernsthafte Beziehung 
noch nicht entstanden sein kann, ist die bisherige Rechtslage zu streng. Der AK Abstammungsrecht hat in seinen 
Thesen 29 und 30 Änderungen empfohlen, um diese Härten abzumildern. Dementsprechend hat der Diskussions-
teilentwurf vorgeschlagen, eine sozial-familiäre Beziehung in den ersten Lebensmonaten eines Kindes nicht zu 
prüfen und bei Konkurrenz zweier Väter jeweils mit einer sozial-familiären Beziehung zum Kind eine Interessen-
abwägung durch das Gericht vorzusehen. Die in der Rechtsprechung diskutierten Fallgestaltungen von Drittan-
fechtungen umfassen zudem Sachverhalte, in denen ein gerichtliches Verfahren zur Feststellung der rechtlichen 
Vaterschaft dadurch scheitert wurde, dass ein Dritter die Vaterschaft mit Zustimmung der Mutter anerkannt hat 
und erst so die Notwendigkeit eines Anfechtungsverfahrens entsteht. Die Problematik hat noch einmal neue 
Dringlichkeit erfahren, da das BVerfG die Regelung des § 1600 Absatz 2 und 3 BGB in seinem Urteil vom 9. 
April 2024 für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt und dem Gesetzgeber eine Frist zur Anpassung der Vor-
schriften bis zum 30. Juni 2025 gesetzt hat. Es hat die Regelungen für zu starr befunden und einen unangemesse-
nen und damit nicht verhältnismäßigen Eingriff in das Elternrecht des leiblichen Vaters aus Artikel 6 Absatz 2 
Satz 1 des Grundgesetzes festgestellt. Dabei hat es die Regelung vor allem in Bezug auf zwei Situationen für 
unverhältnismäßig erklärt: Zum einen, weil die Regelung keine Berücksichtigung der Anstrengungen des leibli-
chen Vaters, die rechtliche Vaterschaft zu erlangen, erlaubt (BVerfG, Urteil vom 9. April 2024 – 1 BvR 2017/21 
– juris, Randnummer 83). Zum anderen, weil ihm nach Scheitern der Anfechtung wegen einer sozial-familiären 
Beziehung des Kindes zum rechtlichen Vater die Anfechtung dauerhaft versperrt bleibt, auch wenn die sozial-
familiäre Beziehung inzwischen weggefallen ist (ebenda, Randnummer 84). 

Die Urteilsbegründung des BVerfG beruht allerdings auch auf dem Umstand, dass der leiblichen Abstammung 
Bedeutung für die statusrechtliche Zuordnung deshalb zukomme, weil bei Übereinstimmung von leiblicher und 
rechtlicher Elternschaft ein späterer Statuswechsel regelmäßig ausgeschlossen ist, während eine solche Statussi-
cherheit bei rechtlicher Elternschaft des nicht leiblichen Vaters schon wegen der Möglichkeit einer erfolgreichen 
Vaterschaftsanfechtung so nicht besteht (Rn. 51). Bei der Ausgestaltung des künftigen Anfechtungsrechts ist da-
her auch zu berücksichtigen, inwieweit sich in Fällen der Übernahme der Elternverantwortung durch Eltern-
schaftsvereinbarung eine andere Gewichtung durchzusetzen vermag. Auf der anderen Seite ist zu berücksichtigen, 
dass dem Anspruch des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung bei der Ausgestaltung der rechtlichen Eltern-
schaft insoweit Bedeutung zukommt, als bei Zweifeln an der Abstammung ein Interesse des Kindes bestehen 
kann, die bisherige rechtliche Vaterschaft zu beseitigen und dem leiblichen Vater auch die rechtliche Vaterschaft 
zu eröffnen (Rn. 52). 

Im Zusammenhang mit diesen Problemkreisen zeichnet sich ab, dass im Anfechtungsrecht weitere Vorschriften 
änderungsbedürftig sind, um wieder ein kohärentes Gesamtsystem zu schaffen. Das betrifft die Dauer der An-
fechtungsfrist, für die der AK Abstammungsrecht eine Verkürzung auf ein Jahr ab Kenntnis von Anhaltspunkten 
für die Anfechtung empfohlen hat (These 33), bei der aber für Jugendliche und junge Erwachsene eine großzügi-
gere Regelung erforderlich erscheint, da sie die Tragweite der Anfechtung nur schwer abschätzen können. Zudem 
ist auch zu prüfen, ob die unterschiedliche Gestaltung von Selbstbindung oder Fremdvertretung bei der Anerken-
nung, Feststellung und Anfechtung mit Blick auf minderjährige Personen ab Vollendung des 14. Lebensjahres 
noch sachgerecht oder eine einheitliche Regelung interessengerecht ist. 

Die Rechtslage im Ausland zur Anfechtung ist sehr verschieden. Dennoch ist es wichtig, die unterschiedlichen 
Herangehensweisen der ausländischen Rechtsordnungen an die besonderen Herausforderungen im Kontext 
gleichgeschlechtlicher Elternschaften, künstlicher Befruchtung, Elternschaft von Menschen mit geändertem, ohne 
oder dem Geschlechtseintrag „divers“, der Väterkonkurrenz bei einer Drittanfechtung und der Berücksichtigung 
der besonderen Interessenlage von Kindern und jungen Erwachsenen im Anfechtungsrecht zu analysieren, um 
diese Erfahrungen für eine Weiterentwicklung des deutschen Abstammungsrechts fruchtbar zu machen. 

Bei einem Rechtsvergleich zum Recht der Anfechtung der Elternschaft sind mehrere Fragen voneinander zu tren-
nen: Wer kann was anfechten? Was ist der zulässige Anfechtungsgrund? Ist die Anfechtung im Falle einer sozial-
familiären Beziehung eingeschränkt? Welche Anfechtungsfrist gilt? 

Für den Vergleich wurden einzelne Rechtsordnungen ausgewählt, die Fragen adressieren, die die Reform des 
Abstammungsrechts ebenfalls beantworten soll. Dazu gehören die Niederlande, Frankreich, Italien, Norwegen, 
das Vereinigte Königreich, Polen, Österreich und die Schweiz. Wegen der Problematik der Handhabung von El-
ternschaftsvereinbarungen im Anfechtungsrecht wird auch die kanadische Provinz Ontario einbezogen. 
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Dabei fällt zunächst auf, dass einige Rechtsordnungen strikt zwischen der Anfechtung einer ehelichen Abstam-
mung und einer nichtehelichen Abstammung unterscheiden und dafür unterschiedliche Regelungen vorsehen. Das 
niederländische Recht sieht getrennt für die Vaterschaft und für die Mutterschaft einer weiteren Frau in Arti-
kel 200 und 202a Burgerlijk Wetboek (BW) die „Ontkenning van het (door huwelijk of registreerd partnerschap 
ontstane) vaderschap“ bzw. „Ontkenning van het (door huwelijk of registreerd partnerschap ontstane) moeder-
schap” als Anfechtung der ehelichen oder partnerschaftlichen Abstammung einerseits und in Artikel 205 und 205a 
BW die „vernietiging van de erkenning“ als Anfechtung der Anerkennung vor. Anfechten können in beiden Fall-
gruppen jeweils nur die Mutter, die das Kind geboren hat, der Vater (oder die weitere Mutter) und das Kind 
(Artikel 200 Absatz 1, Artikel 202a Absatz 1, Artikel 205 Absatz 1, Artikel 205a Absatz 1 BW), wobei die An-
fechtung der Anerkennung nach Artikel 205 Absatz 2 BW (und Artikel 205a Absatz 2 in Verbindung mit Arti-
kel 205 Absatz 2 BW) auch der Staatsanwaltschaft zusteht. Ein mutmaßlich leiblicher Vater kann nicht anfechten. 
Zulässiger Anfechtungsgrund ist jeweils, dass der Vater (oder die weitere Mutter) nicht biologischer Elternteil 
des Kindes ist (Artikel 200 Absatz 1, Artikel 202a Absatz 1, Artikel 205 Absatz 1 und Artikel 205a Absatz 1 
BW). Die Anfechtung der Abstammung ist ausgeschlossen, wenn der Vater (oder die weitere Mutter) bei Einge-
hung der Ehe oder Partnerschaft wusste, dass die Mutter schwanger ist (Artikel 200 Absatz 2, Artikel 202a Ab-
satz 2 BW) oder wenn der Mann (oder die weitere Frau) bei einem später gezeugten Kind in eine Handlung ein-
gewilligt hat, die möglicherweise zur Empfängnis geführt hat, beziehungsweise in die künstliche Befruchtung 
eingewilligt hat (Artikel 200 Absatz 3, Artikel 202a Absatz 2 BW). Dabei gilt eine Rückausnahme, wenn die 
Mutter den Vater über die biologische Abstammung getäuscht hat (Artikel 200 Absatz 4 BW). Die Anfechtung 
der Anerkennung ist für Mutter und Vater (oder weitere Mutter) ausgeschlossen, wenn die Anerkennung oder 
Zustimmung zur Anerkennung nicht auf Drohung, Irrtum, Täuschung oder Ausnutzung der Minderjährigkeit be-
ruht hat (Artikel 205 Absatz 1 Buchstabe b und c, Artikel 205a Absatz 1 Buchstabe b und c BW); hat das volljäh-
rige Kind der Anerkennung zugestimmt, kann es die Anerkennung auch nicht anfechten (Artikel 205 Absatz 1 
Buchstabe a, Artikel 205a Absatz 1 Buchstabe a BW). Die Anfechtungsfrist beträgt für die Anfechtung der väter-
lichen Abstammung ein Jahr ab Geburt für die Mutter und ein Jahr ab Kenntnis des Vaters davon, dass er mög-
licherweise nicht der leibliche Vater ist (Artikel 200 Absatz 5 BW). Die Anfechtungsfrist für das Kind beträgt 
drei Jahre ab Kenntnis davon, dass es möglicherweise nicht vom Vater abstammt und läuft frühestens drei Jahre 
nach Eintritt der Volljährigkeit ab (Artikel 200 Absatz 6 BW). Für die Anfechtung der Abstammung von der 
weiteren Mutter beträgt die Anfechtungsfrist für beide Mütter ein Jahr ab Geburt unabhängig von der Kenntnis 
(Artikel 202a Absatz 3 BW) und für das Kind läuft sie bis zum Ablauf von drei Jahren nach Eintritt der Volljäh-
rigkeit (Artikel 202a Absatz 4 BW). Für die Anfechtung der Anerkennung beträgt die Anfechtungsfrist ein Jahr 
nach Aufdeckung des Irrtums oder der Täuschung beziehungsweise Wegfall der Drohung (Artikel 205 Absatz 3 
BW). Für das Kind beträgt die Anfechtungsfrist auch hier drei Jahre ab Kenntnis, dass der Vater möglicherweise 
nicht der leibliche Vater ist, und läuft frühestens drei Jahre nach Eintritt der Volljährigkeit ab (Artikel 205 Ab-
satz 4 BW). Für die Anfechtung der Anerkennung der Mutterschaft einer weiteren Frau gelten die Regelungen 
zur Anfechtungsfrist entsprechend (Artikel 205a Absatz 2 BW). Auf eine sozial-familiäre Beziehung kommt es 
im niederländischen Abstammungsrecht nicht an. 

Das französische Recht trennt zunächst scharf zwischen der Anfechtung der Mutterschaft (der Geburtsmutter) 
und Vaterschaft einerseits und der Elternschaft einer weiteren Frau infolge ärztlich unterstützter künstlicher Be-
fruchtung andererseits. Für die Anfechtung der Mutterschaft und Vaterschaft wurde das traditionelle Anfech-
tungsrecht beibehalten und weiterentwickelt. Es unterscheidet allerdings nicht mehr streng nach dem Entstehungs-
grund, sondern sieht in Artikel 332 Code civil (CC-F) in Absatz 1 die Anfechtung der Mutterschaft und in Ab-
satz 2 die Anfechtung der Vaterschaft des Ehemannes der Mutter oder des Anerkennenden vor. Die Anfechtung 
der Mutterschaft setzt voraus, dass die Frau das Kind nicht selbst geboren hat. Die Anfechtung der Vaterschaft 
setzt voraus, dass der Ehemann oder Anerkennende nicht der leibliche Vater des Kindes ist. Der Kreis der An-
fechtungsberechtigten und die Anfechtungsfrist unterscheidet sich dann danach, ob Statusbesitz (possession 
d’état) besteht oder nicht. Artikel 333 Absatz 1 CC-F erlaubt die Anfechtung dem Kind, dem Vater, der Mutter 
und der Person, die behauptet, leiblicher Elternteil (Mutter oder Vater) zu sein, wenn der rechtliche Elternteil 
Statusbesitz hat. Die Anfechtungsfrist beträgt fünf Jahre, beginnt aber erst mit dem Erlöschen des Statusbesitzes 
oder dem Tod des Elternteils, dessen Abstammung umstritten ist. Nach Artikel 333 Absatz 2 CC-F wird die An-
fechtung zudem ganz ausgeschlossen, wenn der Statusbesitz ab Geburt oder späterer Anerkennung fünf Jahre 
angedauert hat, nur die Staatsanwaltschaft bleibt zur Anfechtung berechtigt. Besteht kein Statusbesitz, erlaubt 
Artikel 334 CC-F die Anfechtung durch jede Person, die ein Interesse daran hat, binnen der in Artikel 321 CC-F 
geregelten Frist (10 Jahre ab Entstehung der Elternschaft), wobei die Frist für ein minderjähriges Kind ruht. Der 
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Statusbesitz wird in Artikel 311-1 CC-F legaldefiniert und setzt voraus, dass das Kind von den Eltern als eigenes 
Kind behandelt wird, die Eltern das Kind in dieser Eigenschaft gepflegt und erzogen haben, das Kind von Familie 
und Gesellschaft als Kind dieser Eltern anerkannt wird, auch von staatlichen Stellen und das Kind den Namen des 
betreffenden Elternteils oder der Eltern führt. Der Statusbesitz kann in Verbindung mit einer notariellen Beschei-
nigung auch zur Entstehung der rechtlichen Mutterschaft oder Vaterschaft führen (Artikel 317 CC-F). Der Sta-
tusbesitz weist Elemente auf, die auch die sozial-familiäre Beziehung nach § 1600 Absatz 2 und 3 BGB prägen, 
hat aber zusätzliche Anforderungen. 

Davon abweichend ist in Frankreich die Anfechtung der Elternschaft der weiteren Frau geregelt, die infolge ihrer 
Einwilligung in eine ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung der Geburtsmutter Elternteil geworden ist. Ar-
tikel 342-10 Absatz 2 CC-F erlaubt die Anfechtung dieser Elternschaft nur mit der Begründung, dass das Kind 
nicht infolge einer medizinisch unterstützten Fortpflanzung entstanden ist oder dass die Einwilligung des Eltern-
teils in die medizinisch unterstützte Fortpflanzung unwirksam ist. Im Übrigen ist die Anfechtung nach Arti-
kel 342-10 Absatz 2 CC-F ausgeschlossen und hindert die Entstehung einer anderen Elternschaft (Artikel 342-11 
Absatz 3 CC-F). Aus Artikel 342-10 Absatz 2 CC-F ergeben sich keine Regelungen zu Anfechtungsfrist, Status-
besitz, Kreis der Anfechtungsberechtigten und anderen Aspekten, so dass hierfür die allgemeinen Vorschriften 
zur Anwendung gelangen dürften. 

In Italien wird weiterhin zwischen der Anfechtung der ehelichen Abstammung und der Anfechtung der Anerken-
nung unterschieden. Artikel 243-bis Codice civile (CC-I) erlaubt die Klage auf Ablehnung der Vaterschaft des 
ehelichen Kindes dem Ehemann, der Mutter und dem Kind. Die Klage der Mutter ist binnen sechs Monaten nach 
der Geburt des Kindes oder dem Zeitpunkt, zu dem sie von der Zeugungsunfähigkeit ihres Ehemannes während 
der Empfängniszeit erfahren hat, zulässig (Artikel 244 Absatz 1 CC-I). Die Klage des Ehemannes ist binnen eines 
Jahres ab Geburt oder, falls er von seiner Zeugungsfähigkeit oder dem Ehebruch seiner Ehefrau nichts wusste, ab 
Kenntnis von diesem Umstand, zulässig (Artikel 244 Absatz 2 CC-I), für den Fall einer Ortsabwesenheit des Ehe-
mannes während des Empfängniszeitraums gelten weitere Spezialregelungen (Artikel 244 Absatz 3 CC-I). Ist das 
Kind volljährig, kann es anfechten (eine Frist ist nicht vorgesehen) (Artikel 244 Absatz 3 CC-I). Hat das Kind das 
14. Lebensjahr vollendet, kann es mit Unterstützung eines Pflegers die Klage erheben, ist es jünger, können die 
Staatsanwaltschaft oder der andere Elternteil die Klage für das Kind erheben (Artikel 244 Absatz 4 CC-I). Die 
Anfechtung der Anerkennung wegen ihrer Unrichtigkeit kann vom Anerkennenden, dem Kind und jeder Person, 
die ein Interesse daran hat, erfolgen (Artikel 263 Absatz 1 CC-I). Das Kind kann jederzeit anfechten (Artikel 263 
Absatz 2 CC-I). Der Anerkennende kann nur binnen eines Jahres nach Eintragung der Anerkennung im Perso-
nenstandsregister oder ab Erlangung der Kenntnis, dass er möglicherweise nicht der Vater ist, anfechten, dies gilt 
auch für die Mutter (Artikel 263 Absatz 3 CC-I). Andere Personen können binnen fünf Jahren nach Eintragung 
der Anerkennung im Personenstandsregister anfechten (Artikel 263 Absatz 4 CC-I). Italien kennt keine gleichge-
schlechtliche Elternschaft infolge Abstammungsrechts. Eine Anfechtung der ehelichen Abstammung durch den 
mutmaßlich leiblichen Vater ist nicht vorgesehen, bei der Anfechtung der Anerkennung ist das hingegen möglich. 

In Norwegen sieht § 6 Barnelova vor, dass das Kind, jeder Elternteil und ein mutmaßlich leiblicher Vater jederzeit 
berechtigt ist, ein gerichtliches Verfahren einzuleiten, um die Vaterschaft aufgrund Ehe oder Anerkennung anzu-
fechten. Ist das Kind minderjährig und noch nicht 15 Jahre alt, kann ein bestellter Vormund die Anfechtung be-
treiben, nach Vollendung des 15. Lebensjahres bedarf die Anfechtung der Zustimmung des Kindes. Zudem kann 
das Arbeits- und Wohlfahrtsdirektorat die Anfechtung betreiben. § 8 Barnelova schließt es zudem aus, die Vater-
schaft in einem anderen Verfahren als nach den §§ 6 oder 7 Barnelova zu überprüfen. § 4a Absatz 3 Barnelova 
ordnet an, dass § 6 Barnelova entsprechend für die Mitmutterschaft gilt. 

Im Vereinigten Königreich ist das Abstammungsrecht als common law überwiegend durch die Rechtsprechung 
entwickelt worden, lediglich für die ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung bestehen gesetzliche Regelungen 
im Human Fertilisation and Embryology Act 2008 (HEFA). Sections 54 und 54a HEFA befassen sich mit gericht-
lichen Entscheidungen (parental orders), durch die die Elternschaft für ein Kind festgestellt wird. Eine Anfechtung 
sieht das englische Recht hingegen nicht vor. 

In Polen wird bei der Anfechtung zwischen ehelicher Abstammung und Anerkennung unterschieden. Nach Arti-
kel 63 Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch (KRO) kann der Ehemann die 
Vaterschaft binnen eines Jahres ab Erlangung der Kenntnis davon, dass es nicht sein Kind ist, anfechten, jedoch 
nur während der Minderjährigkeit des Kindes. Artikel 64 und 65 KRO enthalten weitere Spezialregelungen für 
Fälle, in denen der Ehemann die Anfechtung nicht selbst betreiben kann. Artikel 67 KRO sieht als 
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Anfechtungsgrund vor, dass das Kind nicht vom Ehemann abstammt. Artikel 68 KRO schließt die Anfechtung 
aus, wenn das Kind infolge einer ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung geboren wurde, in die der Ehe-
mann eingewilligt hat. Die Mutter kann nach Artikel 69 Absatz 1 KRO ebenfalls binnen eines Jahres ab Erlangung 
der Kenntnis davon, dass das Kind nicht leibliches Kind des Ehemannes ist, die Vaterschaft anfechten. Nach 
Artikel 70 KRO steht die Anfechtung auch dem Kind zu, wenn es volljährig ist, die Anfechtungsfrist beträgt 
ebenfalls ein Jahr ab Kenntnis davon, dass es nicht leibliches Kind seines rechtlichen Vaters ist. Artikel 72 § 2 
KRO sieht vor, dass die Anerkennung der Vaterschaft während eines gerichtlichen Verfahrens auf Feststellung 
der Vaterschaft nicht möglich ist. Im Fall der Anerkennung der Vaterschaft ist die Anfechtung durch den Aner-
kennenden (Artikel 78 KRO) und die Mutter (Artikel 79 KRO) binnen eines Jahres ab Erlangung der Kenntnis 
davon, dass es nicht Kind des Anerkennenden ist, zulässig, solange das Kind minderjährig ist (Artikel 80 KRO). 
Nach Erreichen der Volljährigkeit kann das Kind die durch Anerkennung begründete Vaterschaft binnen eines 
Jahres ab Kenntnis davon, dass es nicht von seinem rechtlichen Vater abstammt, anfechten (Artikel 81 KRO). 
Artikel 81.1 KRO schließt die Anfechtung aus, wenn das Kind infolge einer ärztlich unterstützten künstlichen 
Befruchtung gezeugt wurde und die Voraussetzungen von Artikel 75.1 KRO eingehalten wurden (insbesondere 
der Anerkennende vor der Übertragung der Gameten eines anonymen Spenders oder eines gespendeten Embryos 
oder bis zu drei Monate nach diesem Zeitpunkt gegenüber dem Standesamt die Vaterschaft anerkannt hat, Arti-
kel 75.1 § 1 KRO). Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass das polnische Abstammungsrecht auch die gerichtli-
che Feststellung der Vaterschaft auf Antrag eines Mannes oder der Mutter nur bis zum Eintritt der Volljährigkeit 
des Kindes zulässt (Artikel 84 § 2 KRO), während das Verfahren auf Antrag des Kindes auch später noch zulässig 
ist (Artikel 84 §§ 1 und 2 KRO). Da es die gleichgeschlechtliche Elternschaft im polnischen Recht nicht gibt, sind 
dafür auch keine Regelungen im Anfechtungsrecht vorhanden. 

In Österreich, wo das Abstammungsrecht zum 1. Januar 2024 zuletzt geändert wurde, ist die Anfechtung einer-
seits als Feststellung der Nichtabstammung des Kindes vom Ehegatten der Mutter (§§ 151 bis 153 Allgemeines 
Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)) und andererseits als Rechtsunwirksamkeitserklärung des Vaterschaftsaner-
kenntnisses oder des Elternschaftsanerkenntnisses (§ 154 ABGB) ausgestaltet und auf den rechtlichen Elternteil, 
dessen Stellung angefochten wird, und das Kind begrenzt, so dass sich auch hier die Frage nach einer möglichen 
Sperrwirkung einer sozial-familiären Beziehung bei Drittanfechtung durch einen mutmaßlich leiblichen Vater 
nicht stellt. In Bezug auf das Anerkenntnis gilt allerdings, dass eine Durchbrechung durch neues Anerkenntnis 
mit Zustimmung des Kindes nach § 147 Absatz 2 ABGB möglich ist. Grund für die beiden gerichtlichen Verfah-
ren ist jeweils die fehlende biologische Abstammung des Kindes vom Vater. Ist das Kind durch künstliche Be-
fruchtung mittels Samenspende eines Dritten gezeugt worden, sind gerichtliche Verfahren nur zulässig, um Wil-
lensmängel bei der Einwilligung oder die fehlende Abstammung des Kindes vom Samenspender geltend zu ma-
chen (§ 152, § 152a und § 154 Absatz 1 Nummer 2 und 3 Buchstabe a ABGB). Für eine nicht-medizinisch unter-
stützte Fortpflanzung (§ 154a ABGB) gelten besondere, aber sehr einfache Regelungen: Sie umfasst sowohl Be-
cherspenden als auch den herkömmlichen Geschlechtsverkehr und schließt nur die medizinisch unterstützte Fort-
pflanzung aus (vgl. dazu die Begründung des Initiativantrags im österreichischen Nationalrat, 3754/A BlgNR 
27.GP5) und setzt nur voraus, dass der Samenspender wissentlich seinen Samen zur Verwendung für eine nicht-
medizinisch unterstützte Fortpflanzung überlässt und der Vater oder der andere Elternteil vor der Zeugung der 
nicht-medizinisch unterstützten Fortpflanzung zugestimmt hat. Liegen diese Voraussetzungen vor, ist die Besei-
tigung der durch Ehe oder Anerkennung begründeten Vaterschaft oder Elternschaft ausgeschlossen (§ 152a 
ABGB). 

In der Schweiz wird ebenfalls zwischen der Anfechtung der ehelichen Abstammung und der Abstammung infolge 
Anerkennung unterschieden. Die Vermutung der Vaterschaft des Ehemannes kann nach Artikel 256 Absatz 1 des 
Zivilgesetzbuchs (ZGB) vom Ehemann und vom Kind angefochten werden. Das Kind kann allerdings nur anfech-
ten, wenn der gemeinsame Haushalt der Ehegatten während seiner Minderjährigkeit aufgehört hat. Die Klage des 
Ehemannes ist ausgeschlossen, wenn er der Zeugung durch einen Dritten zugestimmt hat (Artikel 256 Absatz 3 
Satz 1 ZGB). Die Anfechtung des Kindes ist in Fällen einer Zeugung im Wege der Fortpflanzungsmedizin nach 
Artikel 256 Absatz 3 Satz 2 ZGB eingeschränkt und nach Artikel 22 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die Fort-
pflanzungsmedizin ausgeschlossen, wenn das Kind durch eine Samenspende nach den Vorschriften dieses Geset-
zes gezeugt wurde. Die Klage des Ehemannes ist binnen eines Jahres nach Geburt und Erlangung der Kenntnis 
davon, dass er nicht der Vater des Kindes ist oder ein Dritter der Mutter in der Empfängniszeit beigewohnt hat, 
zulässig, jedoch erlischt sie 5 Jahre nach der Geburt (Artikel 256c Absatz 1 ZGB). Die Klage des Kindes ist 
spätestens ein Jahr nach Erreichen der Volljährigkeit zu erheben (Artikel 256c Absatz 2 ZGB). Nach Fristüber-
schreitung wird die Anfechtung zugelassen, wenn die Verspätung mit gewichtigen Gründen entschuldigt wird 
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(Artikel 256c Absatz 3 ZGB). Demgegenüber kann die Anerkennung von jedermann, der ein Interesse hat, vor 
Gericht angefochten werden, namentlich von der Mutter, vom Kind, von der Heimat- oder Wohnsitzgemeinde 
des Anerkennenden (Artikel 260a Absatz 1 ZGB) und vom Anerkennenden, dies aber nur, wenn er die Vaterschaft 
unter Drohung oder Irrtum anerkannt hat (Artikel 260a Absatz 2 ZGB). Es gilt ebenfalls eine Jahresfrist ab Aner-
kennung und Kenntnis von der Tatsache, dass der Anerkennende nicht der Vater ist oder ein Dritter der Mutter 
während der Empfängniszeit beigewohnt hat, im Fall eines Willensmangels der Anerkennung nach Wegfall des 
Willensmangels (Artikel 260c Absatz 1 ZGB). Die Klage des Kindes ist bis zum Ablauf eines Jahres nach Eintritt 
der Volljährigkeit zulässig (Artikel 260c Absatz 2 ZGB), auch hier ist eine Entschuldigung der Fristüberschrei-
tung möglich (Artikel 260c Absatz 3 ZGB). 

Ebenso wie in Deutschland wird auch in der Schweiz schon länger über eine Reform des Abstammungsrechts 
diskutiert. Das Bundesamt für Justiz hatte dazu im Jahre 2019 – zur Erfüllung eines Auftrags des Ständerats aus 
dem Postulat 18.3714 vom 18. Dezember 2018 – eine Expertengruppe eingesetzt (Verfahren und Dokumente 
abrufbar unter https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/gesetzgebung/abstammungsrecht.html). Parallel 
zu ihrer Arbeit wurde durch Beschluss des Eidgenössischen Parlaments vom 18. Dezember 2020 mit zustimmen-
dem Referendum vom 26. September 2021 ein neuer Artikel 255a des Zivilgesetzbuchs eingeführt, der die El-
ternschaft der Ehefrau der Mutter im Falle einer gemäß dem Fortpflanzungsmedizingesetz erfolgten künstlichen 
Befruchtung vorsieht. Die Expertengruppe legte ihre Empfehlungen dann am 16. Dezember 2021 und ihren voll-
ständigen Bericht am 21. März 2022 vor. Sie sprach sich für umfangreiche Änderungen und eine Berücksichti-
gung privater Samenspenden und weiterer fortpflanzungsmedizinischer Möglichkeiten aus, schlug eine ge-
schlechtsneutrale Bezeichnung der Elternschaft, die Abschaffung der Zuordnung des Ehegatten der Geburtsmutter 
und damit die Notwendigkeit der Anerkennung der Elternschaft auch seitens des Ehegatten, die Einführung einer 
schriftlichen Elternschaftsvereinbarung als neues Instrument der Elternschaftszuordnung und größere Änderun-
gen im Anfechtungsrecht vor (die Empfehlungen 1, 4, 5, 11, 16, 18 und 19 sind besonders hervorzuheben)[5]). 
Für die Anfechtung schlug die Expertengruppe vor, dass die Anfechtung seitens des Kindes, der Geburtsmutter 
oder eines Dritten – nicht aber des zweiten rechtlichen Elternteils – nicht nur dann ausgeschlossen sein sollte, 
wenn der zweite Elternteil genetischer Elternteil ist oder eine Elternschaftsvereinbarung besteht, sondern auch 
wenn eine soziale Elternschaft des zweiten Elternteils besteht. Eine soziale Elternschaft wurde in der Empfehlung 
19 so definiert, dass der zweite Elternteil die Elternschaft anerkannt hat, für gewisse Dauer mit dem Kind zusam-
mengelebt hat und er Pflege- und Erziehungsverantwortung übernommen hat. Der schweizerische Bundesrat hat 
am 17. Dezember 2021 in seinem Bericht in Erfüllung des Postulats 18.3714 Kommission für Rechtsfragen des 
Ständerates vom 21. August 2018 deutlich gemacht, dass er die von der Expertengruppe vorgeschlagene Strei-
chung der automatischen Zuordnung des Ehegatten der Mutter ablehnt, die Empfehlungen aber im Übrigen be-
grüßt. Der Nationalrat hat am 16. März 2023 beschlossen, den Bundesrat zu beauftragen, die rechtlichen Grund-
lagen für ein zeitgemäßes Abstammungsrecht auszuarbeiten[6]). 

Zuletzt ein Blick in eine Rechtsordnung, die Elternschaftsvereinbarungen kennt: In der kanadischen Provinz 
Ontario sieht Section 13 Children’s Law Reform Act, R. S. O. 1990, c. C. 12, vor, dass jede Person, die ein 
Interesse daran hat, jederzeit das Gericht anrufen kann, um die Feststellung zu erwirken, dass eine Person Eltern-
teil eines Kindes ist oder nicht ist. Obwohl dasselbe Gesetz auch eine Elternschaftsvereinbarung zulässt, die bis 
zu vier Personen die Elternstellung für dasselbe Kind zuweist, schließt Section 13 Absatz 4 Nummer 1 Children’s 
Law Reform Act eine gerichtliche Feststellung aus, wenn sie zu einer Zuordnung von mehr als zwei Eltern des 
Kindes führen würde. Für die Feststellung des Nichtbestehens der Elternschaft sind keine weiteren Einschränkun-
gen vorgesehen. 

Dieser Überblick zeigt, dass die Rechtsordnungen die Herausforderungen einer rechtssicheren Zuordnung der 
Elternschaft in Fällen künstlicher Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten – vor allem privater Samen-
spenden – sehr unterschiedlich lösen, sich kein gemeinsamer Standard herausgebildet hat und zugleich in mehre-
ren Rechtsordnungen gerade überprüft oder geändert wird. Der deutsche Gesetzgeber steht daher vor der Aufgabe, 
den großen Spielraum sachgerecht für die Bedürfnisse der Familien in Deutschland zu nutzen. 

 

[1])             Nachricht unter https://www.vfst.de/iek-aktuell/nachrichten/urteil-des-obersten-verwaltungsgerichts-
hofs-im-pancharevo-verfahren-2023-05 veröffentlicht; letzter Abruf am 15. August 2024. 

[2])             https://www.coe.int/en/web/cdcj/-/new-comparative-study-on-access-of-people-conceived-by-
gamete-donation-to-information-on-their-origins; letzter Abruf am 15. August 2024. 

https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/gesetzgebung/abstammungsrecht.html
https://www.vfst.de/iek-aktuell/nachrichten/urteil-des-obersten-verwaltungsgerichtshofs-im-pancharevo-verfahren-2023-05
https://www.vfst.de/iek-aktuell/nachrichten/urteil-des-obersten-verwaltungsgerichtshofs-im-pancharevo-verfahren-2023-05
https://www.coe.int/en/web/cdcj/-/new-comparative-study-on-access-of-people-conceived-by-gamete-donation-to-information-on-their-origins
https://www.coe.int/en/web/cdcj/-/new-comparative-study-on-access-of-people-conceived-by-gamete-donation-to-information-on-their-origins
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[3])             Abschlussbericht des Arbeitskreises Abstammungsrecht, veröffentlicht unter 
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/07042017_AK_Abstimmung_Abschlussbe-
richt.pdf?__blob=publicationFile&v=4; letzter Abruf am 15. August 2024. 

[4])             https://www.coe.int/en/web/cdcj/-/new-comparative-study-on-access-of-people-conceived-by-
gamete-donation-to-information-on-their-origins); letzter Abruf am 15. August 2024. 

[5])             https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/gesetzgebung/abstammungsrecht.html, wo auch 
der Bericht verfügbar ist; letzter Abruf am 15. August 2024. 

[6])             Abgerufen unter https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
verhandlungen?SubjectId=60199; letzter Abruf am 15 August 2024. 

 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

[1. Kindschaftsrecht 

Im Einzelnen sind insbesondere folgende Änderungen vorgesehen: 

a) Systematische Neufassung des Kindschaftsrechts 

Die Regelungen über die elterliche Sorge – der Zentralabschnitt des Kindschaftsrechts – sollen eine neue Struktur 
erhalten. Dadurch sollen die Regelungen insgesamt verständlicher werden, obgleich viele Reglungen nur sprach-
liche, aber keine inhaltliche Änderung erfahren. Der Titel „Elterliche Sorge“ wird künftig mit dem neuen § 1626 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der Entwurfsfassung (BGB-E) „Kindeswohl“ eingeleitet, um zum Ausdruck zu 
bringen, dass die elterliche Sorge hierdurch begründet und begrenzt wird. Der Entwurf folgt hierbei weitgehend 
der Empfehlung der Arbeitsgruppe Sorge- und Umgangsrecht (Thesen 6 bis 12). Dabei werden bewusst auch 
Regelungen getroffen, die bereits heute nach der Rechtsprechung möglich und etabliert sind, wie zum Beispiel 
die Zuordnung des Betreuungsmodells als Regelung des Umgangs. Es ist jedoch erklärte Absicht des Entwurfs, 
vermehrt Rechtsgrundsätze zu normieren, Regelungsmöglichkeiten im Gesetz abzubilden (insbesondere die Mög-
lichkeiten von Vereinbarungen zum Umgang, zur elterlichen Sorge und zum sogenannten „kleinen Sorgerecht“), 
Begriffe zu erklären und damit insgesamt für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. 

Der Entwurf behält die Aufteilung der Elternverantwortung nach Sorge und Umgang bei. Damit entspricht sie 
nicht der Empfehlung der Arbeitsgruppe Sorge- und Umgangsrecht (These 14) und Forderungen in der Literatur 
(Hammer FamRZ 2021, 905, 914; Staudinger/Dürbeck 2023, § 1684 BGB, Rn. 56a), weil andernfalls eine völlig 
neue Struktur des Kindschaftsrechts erforderlich wäre und auch in der Praxis auf Akzeptanzprobleme stoßen 
würde. Zudem ist es nicht sicher, dass sich die Annahme, dass ein bloßes Statusrecht ohne Befugnisse zur Ver-
meidung familiengerichtlicher Auseinandersetzungen führen könnte, tatsächlich bewahrheiten würde. Der Auf-
wand wäre dagegen erheblich. 

Die Regelung zur Abänderung von familiengerichtlichen Entscheidungen zur elterlichen Sorge oder zum Umgang 
wurde neu gefasst und entsprechend dem Regelungsgehalt in zwei Vorschriften aufgeteilt. Hierdurch wird den 
jeweiligen besonderen Anforderungen an die Abänderbarkeit unter Berücksichtigung des Bestands- und Konti-
nuitätsinteresses Rechnung getragen. Dabei wird die bisherige Abänderungsvoraussetzung der triftigen, das Wohl 
des Kindes nachhaltig berührenden Gründe konkretisiert und zugleich an die in der Rechtsprechung entwickelten 
Grundsätze angepasst. 

b) Elternvereinbarungen – Mehr Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf das Sorge- und Umgangsrecht 

Die Sorgeberechtigten (im Regelfall also die Eltern) sollen künftig mehr Gestaltungsmöglichkeiten sowohl be-
treffend die Inhaberschaft als auch die Ausübung von elterlicher Sorge und Umgangsrecht erhalten. Artikel 6 
Absatz 2 Satz 1 GG verleiht ihnen grundsätzlich das Recht, die Pflege und Erziehung ihrer Kinder nach ihren 
eigenen Vorstellungen frei zu gestalten (BVerfG, Beschluss vom 17. Februar 1982 – 1 BvR 188/80 = BVerfGE 
60, 79 [88]). Das Grundgesetz unterstellt damit, dass „in aller Regel Eltern das Wohl des Kindes mehr am Herzen 
liegt, als irgendeiner anderen Person oder Institution“ (BVerfG, Beschluss vom 3. November 1982 – 1 BvL 25/80 
= BVerfGE 61, 358 [371]). Das Eingriffsrecht des Staates besteht erst, wenn die Eltern sich nicht einigen können 

https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/07042017_AK_Abstimmung_Abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/07042017_AK_Abstimmung_Abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.coe.int/en/web/cdcj/-/new-comparative-study-on-access-of-people-conceived-by-gamete-donation-to-information-on-their-origins
https://www.coe.int/en/web/cdcj/-/new-comparative-study-on-access-of-people-conceived-by-gamete-donation-to-information-on-their-origins
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/gesetzgebung/abstammungsrecht.html
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60199
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60199
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oder das Wohl des Kindes es gebietet, weil die von den Eltern gefundene Einigung die Interessen und das Wohl 
des Kindes nicht ausreichend berücksichtigt (BVerfG, Beschluss vom 6. Februar 2001 – 1 BvR 12/92 = BVerfGE 
103, 89 [107]). 

Vor diesem Hintergrund sieht der Entwurf die Möglichkeit vor, die Alleinsorge oder die (gemeinsame) elterliche 
Sorge durch Vereinbarung zu begründen. Die Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge durch eine Verein-
barung ist bereits in der Sorgeerklärung angelegt. Dabei wird nicht verkannt, dass das Elternrecht aus Artikel 6 
Absatz 2 Satz 1 GG nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten für die Eltern mit sich bringt. Es dient der Abwehr 
staatlicher Eingriffe in das Elternrecht, aber auch dem Schutz des Kindes, elterliche Pflege und Fürsorge zu er-
halten (BVerfG, Beschluss vom 1. April 2008 – 1 BvR 1620/04 = BVerfGE 121, 69 [93]). Gleichwohl gibt bereits 
das bestehende Recht im bisherigen § 1671 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BGB den Eltern die Möglichkeit, durch 
einvernehmlichen Antrag ohne Prüfung des Kindeswohls die elterliche Sorge vollständig auf einen Elternteil zu 
übertragen. Lediglich bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung kann das Gericht vom übereinstim-
menden Elternwillen abweichen (BT Drs. 13/4899 S. 99). Der Entwurf geht nun darüber hinaus und unterstellt 
die elterliche Sorge der weitgehenden Disposition der Eltern, soweit es vorausgehend keine gerichtliche Entschei-
dung gab. Das Wächteramt des Staates wird gewährleistet, indem eine Beratung nach § 17 Absatz 4 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) vorgeschrieben wird, in die auch das Kind einbezogen werden soll. Soweit 
dem Jugendamt Umstände bekannt sind, die eine Gefährdung des Kindeswohls begründen können, wird damit 
eine Interventionsmöglichkeit staatlicher Stellen geschaffen. Bei Kindeswohlgefährdung kann das Familienge-
richt zudem entsprechende Vereinbarungen beenden (§ 1663 Absatz 3 Nummer 7 BGB-E). 

Bereits jetzt schließen viele Eltern miteinander Vereinbarungen über die Regelung des Umgangs. Für diese Praxis 
findet sich nun im Gesetz eine ausdrückliche Regelung in § 1677 BGB-E. Auch mit Dritten – zum Beispiel mit 
dem leiblichen Vater des Kindes – können die sorgeberechtigen Eltern Vereinbarungen über den Umgang mit 
dem Kind und dessen Ausgestaltung schließen (§ 1685 BGB-E). Diese Vereinbarungen erhalten insbesondere 
dadurch eine stärkere Bedeutung, dass sie die Vermutung begründen, der Umgang des Kindes mit dieser Person 
diene seinem Wohl. Lässt sich diese Vermutung nicht widerlegen, kann eine Umgangsregelung auch im Streitfall 
leichter durchgesetzt werden. Dies sichert den Kontakt des Kindes zu nahen Bezugspersonen. Für Personen, die 
nicht rechtliche Eltern sind, regelt § 1685 Absatz 3 BGB-E künftig die Möglichkeit des Verzichts auf ihr gesetz-
liches Umgangsrecht gegenüber den Sorgeberechtigten. Wird dieser erklärt, soll er unabänderlich sein. Wegen 
der hiermit verbunden erheblichen und endgültigen Wirkung muss der Verzicht beurkundet werden. Hierfür be-
steht insbesondere in Fällen von privaten Samenspenden und Adoptionen ein Bedürfnis. Sollte sich später erge-
ben, dass der Umgang des Kindes mit der Person, die auf ihr Umgangsrecht verzichtet hat, im Sinne des Kindes-
wohls erforderlich ist und diese Person zur Durchführung des Umgangs auch bereit ist, hindert der erklärte Ver-
zicht die Regelung eines Umgangs nicht. Der Umgang mit dritten Personen wird durch den Entwurf auch als 
Recht des Kindes ausgestattet (§ 1684 BGB-E). Er kann daher im Interesse des Kindes von Amts wegen ange-
ordnet werden. 

Ausdrücklich hervorgehoben werden die Rechte des Kindes ab dem vollendeten 14. Lebensjahr für das Zustan-
dekommen und die Aufhebung der Vereinbarungen. Es muss diesen zustimmen (§ 1640 Absatz 2 BGB-E) und 
kann sie selbständig auflösen (§ 1677 Absatz 2 und § 1685 Absatz 2 Nummer 3 BGB-E). 

c) Kleines Sorgerecht: Vereinbarungen der Eltern mit Dritten über sorgerechtliche Befugnisse 

Der Entwurf sieht weiter vor, dass die Eltern durch Vereinbarung bis zu zwei weiteren Personen sorgerechtliche 
Befugnisse einräumen können (§ 1642 BGB-E). Schon das geltende Recht kennt mit § 1687b BGB ein sogenann-
tes kleines Sorgerecht. Dieses ist allerdings wenig flexibel: Es steht kraft Gesetzes dem Ehegatten eines alleinsor-
geberechtigten Elternteils zu und ermöglicht die Mitentscheidung in Angelegenheiten des täglichen Lebens im 
Einvernehmen mit dem alleinsorgeberechtigten Elternteil. Künftig sollen Eltern die Möglichkeit haben, durch 
Vereinbarung die für die konkrete Familiensituation passende Regelung zu treffen. 

Die Sorgeberechtigten (im Regelfall also die Eltern) können bis zu zwei weiteren Personen sorgerechtliche Be-
fugnisse einräumen. Relevant ist dies vor allem für Patchwork- und Regenbogenfamilien. Es kann aber auch von 
Familien genutzt werden, in denen Familienmitglieder oder enge Freunde regelmäßig das Kind betreuen. Damit 
erhalten Eltern die Möglichkeit, die für die konkrete Familiensituation passende Regelung zu treffen. Anders als 
im bisherigen Recht soll dies auch möglich sein, wenn die Eltern gemeinsam sorgeberechtigt sind und bleiben. 
Die Person, denen die sorgerechtlichen Befugnisse erteilt werden, können die Eltern frei auswählen. Es können 
auch Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft einbezogen werden. Der Entwurf reagiert damit einerseits 
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auf die große rechtliche Unsicherheit, die der bisherige § 1687b BGB hervorgerufen hat, sowie den Umstand, 
dass das kleine Sorgerecht keinerlei praktische Bedeutung erfahren hat. Die bloße Ausweitung der bestehenden 
Regelung auf gemeinsam sorgeberechtigte Eltern erschien dabei nicht zielführend, weil die Einbeziehung weiterer 
Personen in die Sorgeausübung nicht nur für Patchworkfamilien relevant ist. 

Stattdessen wird eine bewusste Entscheidung der Sorgeberechtigten über eine Vereinbarung vorgesehen. Dies 
ermöglicht anders als eine gesetzliche Entstehung allein aus der Beziehung zum Elternteil eine Berücksichtigung 
des Kindeswohls über eine bewusste Entscheidung der Eltern. Damit folgt der Entwurf auch der allgemeinen 
Intention, die Elternautonomie zu stärken. Das kleine Sorgerecht soll zu einem eigenen Rechtsinstitut weiterent-
wickelt werden, das im Einvernehmen mit den rechtlichen Eltern auf bis zu zwei weitere Erwachsene übertragen 
werden kann. 

Liegt dieses Einvernehmen beider Eltern nicht vor, sind lediglich Vollmachten für den Bereich denkbar, über den 
jeder Elternteil auch bei bestehender gemeinsamer Sorge allein entscheiden kann. Dies ist bereits heute möglich 
und wird vielfach praktiziert. 

Die Anzahl der infrage kommenden Personen wird jedoch auf maximal zwei weitere begrenzt. Auch der bisherige 
§ 1687b ging mit der Beschränkung auf allein sorgeberechtigte Elternteile davon aus, dass es eine gewisse Be-
grenzung der Personen geben solle, die sorgerechtliche Befugnisse haben. 

Die Institutionalisierung des kleinen Sorgerechts ist darüber hinaus geeignet, das Verantwortungsbewusstsein des 
Inhabers des kleinen Sorgerechts gegenüber dem Kind zu stärken, was gerade für Patchworkfamilien wichtig ist 
(vergleiche BVerfG, Urteil vom 9. April 2024 – 1 BvR 2017/21, juris, Rn. 20). 

d) Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern 

Der Entwurf erklärt die gemeinsame elterliche Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern zum Regelfall, wenn 
mit Zustimmung der Mutter eine wirksame Anerkennung der Vaterschaft erfolgte (§ 1628 Absatz 2 Nummer 1 
BGB-E). Das Bundesverfassungsgericht hatte sich bereits in seiner Entscheidung zur vormaligen Regelung des 
§ 1626a BGB zu einer möglichen Verfassungsmäßigkeit einer weitergehenden Regelung geäußert. Der Gesetz-
geber sei nicht gehindert, „den Vater eines nichtehelichen Kindes mit der rechtlichen Anerkennung der Vater-
schaft zugleich kraft Gesetzes in die Sorgetragung für das Kind einzubeziehen und ihm die gemeinsame Sorge 
mit der Mutter zu übertragen“ (BVerfG, Beschluss vom 21. Juli 2010 – 1 BvR 420/09 = BVerfGE 127, 132 [150]). 
Die Förderung der Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge dient insbesondere auch dem Interesse des 
Kindes, denn die Kontakte zwischen dem Kind und dem umgangsberechtigten Elternteil brechen deutlich häufiger 
ab, wenn dieser nicht an der Sorge beteiligt ist (Schumann, Gutachten B zum 72. Deutschen Juristentag 2018, 
S. 12). 

Der Entwurf begegnet mit der Regelung des Gleichlaufs von Anerkennung der Elternschaft und gleichzeitiger 
Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge der Kritik an der Regelung aus dem Jahr 2013 und reiht sich ein 
in die Entwicklung des Sorgerechts im europäischen Vergleich. In 18 Ländern der Europäischen Union erlangen 
unverheiratete Eltern kraft Gesetzes das gemeinsame Sorgerecht (vergleiche BVerfG, Beschluss vom 21. Juli 
2010 – 1 BvR 420/09 = BVerfGE 127, 132 [139f.]). 

Bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform der elterlichen Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern vom 
16. April 2013 (BGBl. I S. 795) wurden verschiedene Modelle zur Begründung einer gemeinsamen elterlichen 
Sorge außerhalb der Ehe diskutiert. Neben einer unbedingten gesetzlichen Zuweisung ab Feststehen der rechtli-
chen Vaterschaft (zum Beispiel Coester FamRZ 2012, 1337, 1343) wurden auch die Varianten mit erleichterter 
Korrekturmöglichkeit durch ein Widerspruchsrecht (vergleiche Löhnig FamRZ 2010, 338, 340) oder nur bei Zu-
sammenleben der Eltern (Schumann, Gutachten B zum 72. Deutschen Juristentag 2018, S. 23) vorgeschlagen. 

Während zunächst noch ein gemeinsames Sorgerecht bei Zusammenleben der Eltern durch eine einseitige Erklä-
rung des Vaters vorgesehen war, wenn die Mutter nicht widerspricht, hat die Diskussion nach Veröffentlichung 
des Eckpunktepapiers gezeigt, dass einer gemeinsamen Sorge mit einfacher Korrekturmöglichkeit der Vorzug zu 
geben ist. Die Zustellung einer einseitigen Erklärung bei gemeinsamer Wohnung schwierig und die Belehrung 
über die Folgen eines nicht eingelegten Widerspruchs kann lediglich schriftlich erfolgen. Die Anknüpfung an die 
gemeinsame Wohnung wurde insbesondere aus Gründen der Rechtsklarheit aufgegeben, da nicht immer eindeutig 
bestimmbar ist, ob beziehungsweise wann ein Zusammenleben tatsächlich gegeben ist. 

e) Partnerschaftliche Betreuung nach Trennung 
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Eltern nehmen heute vermehrt gemeinsam Erziehungsverantwortung wahr und betreuen zum Beispiel ihre Kinder 
zu jeweils gleichen Anteilen, auch wenn sie getrennt leben oder nie ein Paar waren. Das Kindschaftsrecht ist 
darauf nicht hinreichend eingestellt. 

Der Entwurf sieht ausdrücklich kein Leitbild für ein bestimmtes Betreuungsmodell vor. Das grundgesetzlich ge-
schützte Elternrecht erfordert nicht, dass die Anordnung einer Betreuung zu gleichen Anteilen als gesetzlicher 
Regelfall vorgesehen wird (BVerfG, Beschluss vom 24. Juni 2015 – 1 BvR 486/14, juris, Rn. 12). Allerdings ist 
der Gesetzgeber aufgefordert, den Eltern für alle dem Kindeswohl entsprechenden Betreuungsmodelle Rechts-
vorschriften anzubieten, die insbesondere im Streitfall zu handhabbaren Lösungen führen können (Thesen 3 bis 5 
der Arbeitsgruppe Sorge- und Umgangsrecht). 

Der Entwurf regelt daher, dass künftig im Gesetz drei mögliche Betreuungsmodelle vorgesehen werden 
(§ 1679 Absatz 3 BGB-E): die überwiegende Betreuung durch einen Elternteil (oft als Residenzmodell bezeich-
net), die Betreuung durch beide Elternteile zu erheblichen Anteilen (oft als asymmetrisches Wechselmodell be-
zeichnet) und die Betreuung durch beide Eltern zu genau gleichen Anteilen (oft auch als Wechselmodell oder 
paritätische Betreuung bezeichnet). Maßstab für die Anordnung ist – wie bislang –, welche Betreuungsform dem 
Wohl des Kindes unter Berücksichtigung der Interessen aller beteiligten Personen am besten entspricht. Hierzu 
werden außerdem Kriterien genannt, die bei der Entscheidung zu berücksichtigen sind. Bereits nach geltendem 
Recht ist die Anordnung einer Betreuung durch beide Elternteile zu gleichen Teilen möglich (BGH, Beschluss 
vom 1. Februar 2017 – XII ZB 601/15, juris, Rn. 25). Allerdings geht dies aus dem Gesetz bislang nicht klar 
hervor. Auch erfährt die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Widerspruch (OLG Frankfurt, Beschluss vom 
29. Januar 2020 – 2 UF 301/19, juris), was zu Unsicherheiten in der Praxis führt. Durch die gesetzliche Regelung 
wird daher Rechtsicherheit geschaffen: 

Denn der Entwurf stellt klar, dass es sich um eine Regelung des Umgangs handelt, wenn die Betreuungsanteile 
zwischen den Eltern festgelegt werden und zwar gleich zu welchen Anteilen. Dabei wird nicht verkannt, dass die 
Beibehaltung der Unterscheidung zwischen Sorge und Umgang gerade bei der geteilten Betreuung mit der bishe-
rigen Auslegung des so genannten Aufenthaltsbestimmungsrechts als Teil der elterlichen Sorge in Konflikt gera-
ten kann. Um diesen aufzulösen, sieht der Entwurf vor, den Begriff „Umgang“ in einem weiteren Sinn zu inter-
pretieren, so dass er auch die Aufteilung der Betreuungsanteile zwischen den Eltern umfasst, die bis zur hälftigen 
Aufteilung erfolgen kann. Demnach stellt auch die Aufgabe einer Betreuung zu gleichen Anteilen und damit 
verbunden die Rückführung der Betreuungsanteile zu einer ungleichen Verteilung eine Umgangsregelung dar, 
mit der Folge, dass die Bestimmung des Lebensmittelpunktes des Kindes keine Frage des Sorgerechts in Gestalt 
des Aufenthaltsbestimmungsrechts ist. Damit wird insbesondere erreicht, dass der Eingriff in das Elternrecht des 
geringfügiger betreuenden Elternteils nicht weiter geht als erforderlich und der Elternteil, der die Hauptbetreuung 
des Kindes übernimmt, auch im Streitfall nicht mehr Rechtsmacht erhält als er benötigt. Denn mit der Übertragung 
des Aufenthaltsbestimmungsrechts wäre nicht nur die Klärung des Lebensmittelpunkts verbunden, sondern auch 
ein Umzug mit dem Kind oder eine Fremdunterbringung ohne weitere Einbeziehung des anderen Elternteils mög-
lich. 

Der Entwurf wendet sich damit auch gegen die Lösung, die Betreuung durch beide Eltern zu gleichen Anteilen 
im Rahmen des bisherigen § 1628 BGB als sorgerechtliche Einzelfallregelung vorzusehen (vergleiche Gutachten 
von Prof. Dr. Eva Schumann am angegebenen Ort, S. 47). Auch dieser Vorschlag kollidiert mit dem bestehenden 
Regelungssystem und würde weitere Anpassungen erforderlich machen. 

In Angelegenheiten des täglichen Lebens des Kindes sollen getrenntlebende Elternteile mit gemeinsamem Sorge-
recht künftig jeweils allein entscheiden können für den Zeitraum, in dem sich das Kind bei ihnen aufhält – und 
zwar unabhängig vom Betreuungsmodell (§ 1661 BGB-E). Betrifft eine Angelegenheit des täglichen Lebens nicht 
nur diesen Zeitraum, müssen beide Eltern einverstanden sein. Der Entwurf beseitigt damit die derzeit bestehende 
Unsicherheit, wie die Entscheidungsbefugnis bei einer Betreuung der Eltern zu gleichen Anteilen verteilt ist. In-
dem diese jedem Elternteil nur für die jeweilige Betreuungszeit zugewiesen wird, wird gleichzeitig sichergestellt, 
dass kein Elternteil über Art und Umfang der Betreuung des Kindes durch den anderen Elternteil verfügen kann. 
Gibt es zwischen den Eltern Unstimmigkeiten bezüglich eines Projekts, das sich nicht auf die eigene Betreuungs-
zeit beschränken lässt, zum Beispiel Musikunterricht, muss gegebenenfalls eine gerichtliche Entscheidung her-
beigeführt werden, obgleich es sich um eine Angelegenheit des täglichen Lebens handelt. Hauptsächlich werden 
hierbei Eltern betroffen sein, die ihre Kinder auch nach der Trennung in erheblichem bis zu genau gleichem Um-
fang gemeinsam betreuen. Der Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge wird durch die vorgenommene 
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Änderung eine größere Bedeutung zugewiesen, indem der (etwas) weniger betreuende Elternteil einen größeren 
Einfluss erhält. 

Zur frühzeitigen Vermeidung von Hochkonfliktfällen soll das Familiengericht eine Umgangspflegschaft künftig 
auch dann anordnen können, wenn die Eltern dies übereinstimmend wollen und eine erhebliche Verschlechterung 
der Kommunikation zwischen den Eltern mit Auswirkungen auf die Durchführung des Umgangs zu befürchten 
ist (§ 1682 Absatz 1 Nummer 3 BGB-E). Dies hat zum Ziel, bei Verschlechterung der Kommunikationsmöglich-
keit der Eltern bereits in einem frühen Stadium deeskalierend zu wirken, indem der direkte Kontakt bei den Über-
gaben des Kindes begleitet wird. Außerdem ist eine Umgangspflegschaft vorgesehen zur Abwendung einer kon-
kreten Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit des gewaltbetroffenen Elternteils, § 1682 Absatz 1 Num-
mer 2 BGB-E. Sie dient damit auch dem Schutz vor häuslicher Gewalt. 

f) Schutz vor häuslicher Gewalt 

Das Kindschaftsrecht weist derzeit noch Defizite auf, soweit es um die Berücksichtigung von häuslicher Gewalt 
in Sorge- und Umgangsverfahren geht. Zwar muss das Familiengericht bereits nach derzeitiger Rechtslage häus-
liche Gewalt bei der Prüfung einer Einschränkung oder eines Ausschlusses des Umgangsrechts berücksichtigen. 
Insgesamt war dennoch ein Mangel an klaren Regeln erkennbar. Der Entwurf hilft dem sowohl für das Sorge- als 
auch für das Umgangsrecht ab: 

Bei Entscheidungen über die elterliche Sorge wird mit § 1634 Absatz 2 BGB-E eine Vermutungsregelung ge-
schaffen, dass die gemeinsame elterliche Sorge in der Regel nicht in Betracht kommt, wenn ein Elternteil vorsätz-
lich den Körper, die Gesundheit, die Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung des anderen Elternteils wider-
rechtlich verletzt hat. Für Entscheidungen über den Umgang wird in § 1680 Absatz 3 BGB-E vorgesehen, dass 
auch bei Partnerschaftsgewalt gegen einen Elternteil das Umgangsrecht des Elternteils, der Gewalt ausgeübt hat, 
eingeschränkt oder ausgeschlossen werden kann. In § 1680 Absatz 4 BGB-E werden Kriterien angeführt, die bei 
der Prüfung von Umgangsbeschränkungen oder Umgangsausschluss zu berücksichtigen sind. Sie bilden eine 
Richtschnur im Sinne einer Gefährdungsanalyse entsprechend dem Artikel 51 Istanbul-Konvention. In 
§ 1678 Absatz 1 Satz 2 BGB-E nimmt der Entwurf die Vorgabe aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte auf (EGMR, I.M. u. a../. Italien, Urteil vom 10. November 2022 – Nr. 25426/20, Rn. 136 ff.), 
wonach die ablehnende Haltung eines Elternteils zum Umgang nach erlebter häuslicher Gewalt nicht als man-
gelnde Kooperationsfähigkeit ausgelegt werden darf. Speziell in Fällen häuslicher Gewalt kann die Erfüllung der 
Pflicht zum Wohlverhalten unzumutbar sein. 

Des Weiteren soll mit dem neuen § 1 Absatz 4 GewSchG-E die so genannte Täterarbeit in Form von sozialen 
Trainingskursen auf eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage gestellt und damit eine aus Fachkreisen stammende 
Forderung in die Reform des Kindschaftsrechts aufgenommen werden (Kotlenga, ZKJ 2023, 396, 399; Deutsches 
Institut für Menschenrechte, Berichterstattungsstelle geschlechtsspezifische Gewalt, Häusliche Gewalt im Um-
gangs- und Sorgerecht, 2023, Analyse, S. 41 f.; Stellungnahme der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins für 
öffentliche und private Fürsorge e.V. zu den Eckpunkten des Bundesministeriums der Justiz für eine Reform des 
Kindschaftsrechts vom 16. Januar 2024, S. 16). 

Im Rahmen der Prüfung sowohl von Umgangsbeschränkungen und Umgangsausschlüssen (§ 1680 BGB-E) als 
auch von gerichtlichen Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls (§ 1663 BGB-E) ist eine zukunftsgerichtete 
Prognose darüber anzustellen, ob der Elternteil, der durch sein gewalttätiges Verhalten Anlass zu dem Verfahren 
gegeben hat, sein Verhalten künftig ändern wird. Zu einer positiven Prognose kann die Täterarbeit einen wichtigen 
Beitrag leisten. Sie ist ein geeignetes Mittel zur Prävention, denn sie soll den Teilnehmern neue Verhaltensmuster 
nahebringen und ein Gespür dafür vermitteln, was ihre Kinder in Situationen häuslicher Gewalt emotional erleben 
(Cirullies, NZFam 2022, 333, 341 f., zu den Folgen erlebter Gewalt für das Kind siehe Kischkel, ZKJ 2020, 289 
ff.; Kindler/Salzgeber/Fichtner/Werner, FamRZ 2004, 1241 ff.). Daneben kann die Täterarbeit idealerweise zu 
einer Stärkung der Erziehungsfähigkeit des Elternteils führen (Meysen, Kindschaftssachen und häusliche Gewalt, 
2021, S. 136), sodass weitere schärfere Maß-nahmen und – ultima ratio – auch der Umgangsausschluss für längere 
Zeit sowie die Entziehung der Sorge nicht erforderlich werden. Dabei kann für den Elternteil die Perspektive, mit 
dem Kind erneut Umgang pflegen zu können, eine hohe Motivation für die Absolvierung des sozialen Trainings-
kurses darstellen (Schirrmacher/Meysen, FamRZ 2021, 1929, 1931). Zugleich kann Täterarbeit auch zu einer 
positiven Verhaltensänderung im Verhältnis zum anderen Elternteil führen. So können die Eltern bei Einsicht des 
Elternteils, der Gewalt ausgeübt hat, idealerweise zurück auf eine kooperative Grundlage finden, was je nach 
Schwere der Gewalt und ihren Auswirkungen jedoch nicht immer gelingen wird. Die Teilnahme an einem sozialen 
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Trainingskurs ist in jedem Fall bei der Entscheidung über den Umgang als ein Kriterium unter mehreren zu be-
rücksichtigen (siehe § 1680 Absatz 4 Nummer 5 BGB-E). Gleiches gilt bei der Prüfung der elterlichen Sorge, 
insbesondere im Hinblick auf die neu eingeführte Vermutungsregelung des § 1634 Absatz 2 BGB-E, wonach die 
gemeinsame Sorge in der Regel nicht in Betracht kommt, wenn ein Elternteil vorsätzlich den Körper, die Gesund-
heit, die Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung des anderen Elternteils widerrechtlich verletzt hat. Hier kann 
sich der Elternteil, der Gewalt ausgeübt hat, auf die erfolgreiche Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs stüt-
zen, um die Vermutung zu widerlegen. Ob dies gelingt, wird das Familiengericht anhand einer Vielzahl von Kri-
terien im konkreten Einzelfall zu beurteilen haben. 

Täterarbeit ist zuvörderst auf die Verhinderung von Gewalt in Paarbeziehungen ausgerichtet. Da Täterarbeit daher 
nicht nur für Eltern mit Kindern ein geeignetes und wichtiges Instrument der Gewaltprävention ist, sondern auch 
in Konstellationen, in denen Kinder nicht involviert sind, wie insbesondere (gescheiterten) Paarbeziehungen, von 
Bedeutung ist, wird diese im Gewaltschutzgesetz in dessen neuen § 1 Absatz 4 GewSchG verankert. Anders als 
für die Anordnung von Antigewalttrainings nach dem bisherigen § 1666 BGB – und nunmehrigen § 1663 BGB-
E – möglich (vergleiche Cirullies, in: Heilmann, Praxiskommentar Kindschaftsrecht, 2. Auflage 2020, § 1666 
BGB, Rn. 61), soll künftig eine Anordnung zu einem sozialen Training nach § 1 Absatz 4 GewSchG auch mit 
Zwangsmitteln durchgesetzt wer-den können. Dies wäre im Kindschaftsrecht verfehlt: Denn anders als in Gewalt-
schutzsachen muss das Familiengericht in Kindschaftssachen bei häuslicher Gewalt und der Erfolglosigkeit mil-
derer Mittel – wozu auch ein Antigewalttraining zählt – weitere Eingriffe in die elterliche Sorge prüfen, die bis 
zu einer Entziehung der elterlichen Sorge führen können. Zwangsmittel bezüglich der Täterarbeit sind daher im 
Kindschaftsrecht – anders als in Gewaltschutzsachen – zum Schutz des Kindes nicht geeignet. 

g) Stärkung der Kinderrechte 

Der Entwurf stärkt Kinderrechte, indem Kinder eine stärkere Rechtsposition erhalten und Regelungen für einen 
besseren Schutz der Kinder vorgesehen sind. Ersteres entspricht den Thesen 37 und 40 der Arbeitsgruppe Sorge- 
und Umgangsrecht. 

Das Kindeswohl als entscheidender Maßstab im Kindschaftsrecht wird als einleitende Regelung in § 1626 BGB-
E deutlich hervorgehoben, indem es den gesetzlichen Regelungen vorangestellt und durch Regelbeispiele definiert 
wird. 

Die Mitwirkungsrechte von Kindern ab dem vollendeten 14. Lebensjahr werden verstärkt. Sie erhalten an ver-
schiedenen Stellen ein eigenes Antragsrecht und insbesondere bei Abschluss beziehungsweise Auflösung von 
Vereinbarungen ein gewichtiges Mitspracherecht. So müssen sie einer Sorgeerklärung oder einer Vereinbarung 
über Sorge und Umgang zustimmen (§ 1628 Absatz 4 und § 1640 Absatz 2 BGB-E) und erhalten ein Recht auf 
Beantragung eines Verfahrens zur Übertragung der Alleinsorge auf einen Elternteil oder der gemeinsamen Sorge 
auf beide Elternteile (§ 1632 Absatz 3 und § 1633 Absatz 3 BGB-E). Auch haben sie die Möglichkeit, Umgangs-
vereinbarungen zwischen den Eltern zu beenden, § 1677 Absatz 2 BGB-E. Dies trägt dem Umstand Rechnung, 
dass Jugendliche sich in einem Entwicklungsstadium befinden, in dem sie sich langsam von den Eltern lösen. Ihre 
Bedürfnisse können daher immer mehr von denen der Eltern abweichen. Das Persönlichkeitsrecht der Jugendli-
chen gebietet es, hierauf bei kindschaftsrechtlichen Regelungen, die sie typischerweise im Kern betreffen, ange-
messen Rücksicht zu nehmen. 

Bei der Zustimmungs- beziehungsweise Auflösungserklärung eines mindestens 14-jährigen Kindes zu den neuen 
Vereinbarungen über Sorge und Umgang handelt es sich dabei jeweils um Willenserklärungen, die die Minder-
jährigen nur selbst abgeben können. Sie sollen ohne Zustimmung der Eltern wirksam sein. Diese Sonderregelung 
zu den Regelungen zur Geschäftsfähigkeit im Allgemeinen Teil des BGB (§§ 106 ff.) rechtfertigen sich aus der 
zunehmenden Bedeutung des Kindeswillens in der familiengerichtlichen Rechtsprechung und der hier prägenden 
Überzeugung, dass gerade im persönlichen Bereich der Wille von Kindern jedenfalls ab 14 Jahren bei typisieren-
der Betrachtung als Ausdruck des Rechts auf Selbstbestimmung stärker Berücksichtigung finden soll (vergleiche 
zum Beispiel Schumann, Gemeinsam getragene Elternverantwortung nach Trennung und Scheidung – Reform-
bedarf im Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht? Gutachten zum 72. Deutschen Juristentag 2018; Beschlüsse 
Familienrecht Nummer 13a und 13b des Deutschen Juristentages 2018; Wellenhofer, NJW 2018, 2758, 2761; 
Thesen 35-40 der von BMJ(V) eingesetzten Arbeitsgruppe Sorge- und Umgangsrecht (2018)). Der Schutz der 
Minderjährigen geht dadurch nicht verloren. Vielmehr findet der Wille der Minderjährigen ihrer Entwicklung 
gemäß von vornherein mehr Gehör. Die Sorgeberechtigten ihrerseits haben die Möglichkeit, die zu treffende Ent-
scheidung unter Berücksichtigung des Kindeswillens gerichtlich überprüfen zu lassen. Dies stellt eine 
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Fortentwicklung des Widerspruchsrecht des Kindes nach § 1671 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BGB bei der einver-
nehmlichen Übertragung der Alleinsorge zwischen den Eltern dar. In dieser Regelung sieht die Literatur ebenfalls 
eine vorgezogene Teilmündigkeit des 14-jährigen Kindes zur Ausübung eines Gestaltungsrechts, weil dem Kin-
deswillen für einen eng begrenzten Entscheidungssachverhalt unmittelbare Rechtswirkung verliehen wurde (Stau-
dinger/Coester, 2020, § 1671 BGB, Rn. 88 ff.). 

Kinder haben bislang nur ein Recht auf Umgang gegenüber beiden rechtlichen Elternteilen – und nicht gegenüber 
anderen Personen wie etwa den Großeltern. Nun wird auch ein eigenes Recht des Kindes auf Umgang mit Groß-
eltern und Geschwistern sowie ein eigenes Umgangsrecht des Kindes mit anderen Bezugspersonen sowie mit 
leiblichen, nicht rechtlichen Elternteilen eingeführt, § 1684 BGB-E. Zwar steht diesem Recht keine ausdrücklich 
normierte Umgangspflicht dieses Personenkreises gegenüber. Dennoch verdeutlicht die Aufnahme dieses Rechts 
in das Gesetz die Bedeutung weiterer Bezugspersonen für die Entwicklung des Kindes und soll einen Anspruch 
auf Aufrechterhaltung des Kontakts herausstellen. 

Der neue § 1619 BGB-E sieht einen Anspruch des Kindes gegen seine Eltern auf Informationen über seine Ab-
stammung vor und kodifiziert damit die geltende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu dieser Frage. 

Mit dem neuen § 1663 Absatz 5 BGB-E wird klargestellt, dass das Familiengericht bereits vorgeburtlich die el-
terliche Sorge entziehen kann. Die Wirkung tritt zum Zeitpunkt der Geburt ein. Damit wird eine gerichtliche 
Klärung einer möglichen Trennung des Kindes von den Eltern bereits vor der Geburt ermöglicht und eine andern-
falls erforderliche Inobhutnahme durch das Jugendamt mit erst nachträglichem gerichtlichem Rechtsschutz ver-
mieden. 

Bei Inobhutnahmen des Jugendamtes entfällt bei Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Inobhutnahme-
verfügung die aufschiebende Wirkung (§ 42 Absatz 3 Satz 4 SGB VIII-E). Bei Inobhutnahmen liegt bereits tat-
bestandlich eine dringende Kindeswohlgefährdung vor. Daher ist anzunehmen, dass immer auch die besondere 
Dringlichkeit vorliegt, die eine Abkehr vom gesetzlichen Regelfall der aufschiebenden Wirkung nach § 80 Ab-
satz 1 Satz 1 VwGO erlaubt. Damit entfällt die Notwendigkeit für das Jugendamt, die sofortige Vollziehung an-
zuordnen, was sehr fehleranfällig ist. So wird sichergestellt, dass das Kind nicht aus rein formalen Gründen – 
trotz Vorliegens einer dringenden Kindeswohlgefährdung – in die Familie zurückgeführt werden muss. 

Mit dem neuen § 9e Absatz 1 Nummer 7 des Adoptionsvermittlungsgesetzes (AdVermiG) kann die Adoptions-
vermittlungsstelle zur Gefährdungsabwendung personenbezogenen Daten an das Jugendamt angeben, damit die-
ses dem Verdacht einer Kindeswohlgefährdung nachgehen kann. 

h) Umgangsrecht leiblicher, nicht rechtlicher Eltern 

Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Einbeziehung von leiblichen Eltern 
Schutzbereich des Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 GG in den (BVerfG, Urteil vom 9. April 2024 – 1 BvR 2017/21 –, 
Rn. 38, juris) und der Rechtsprechung des BGH zur Lückenhaftigkeit der bisherigen Regelung zum Umgangsrecht 
leiblicher Väter nach § 1686a BGB (BGH, Beschluss vom 16. Juni 2021 – XII ZB 58/20 –, BGHZ 230, 174-190, 
Rn. 31) werden Umgangs- und Auskunftsrechte leiblicher, nicht rechtlicher Elternteile geschlechtsneutral gefasst. 
Somit steht das Umgangsrecht leiblichen Elternteilen, die nicht zugleich rechtliche Eltern des Kindes sind, unab-
hängig von ihrem Geschlecht und grundsätzlich auch nach der Erklärung der Einwilligung in eine Adoption des 
Kindes zu, wenn sie nicht ausdrücklich wirksam auf ihr Umgangsrecht verzichtet haben. An die Überlegungen 
zur Einführung des § 1686a BGB anknüpfend (Bundestagsdrucksache 17/12163, S. 10), verbleibt es bei der Vo-
raussetzung, dass der leibliche Elternteil ein nachhaltiges Interesse an dem Kind gezeigt hat und der Umgang im 
konkreten Einzelfall dem Kindeswohl dient. 

i) Pflegekindschaftsrecht 

Um sicherzustellen, dass betroffene Kinder, Herkunftseltern und Pflegepersonen sich möglichst leicht einen Über-
blick über die Grundprinzipien im Bereich der Familienpflege verschaffen können, werden die Vorschriften für 
Kinder in Familienpflege zusammengefasst. Der Entwurf folgt dabei einer Empfehlung der Arbeitsgruppe Sorge- 
und Umgangsrecht (These 41). Dabei wird zum einen das bereits bestehende Pflegekindschaftsrecht des BGB 
systematisch zusammengeführt und zum anderen die in der verfassungsrechtlichen und fachgerichtlichen Recht-
sprechung umfangreich gebildete Kasuistik in den Grundzügen abgebildet. Die verfassungsrechtliche Dreiecks-
konstellation zwischen dem Kind, seinen Herkunftseltern und den Pflegepersonen erfordert dabei stets eine sehr 
sensible Abwägung im Einzelfall, die schematische Lösungen verbietet, wobei die Subjektstellung des Kindes 
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aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 GG inmitten zu stehen hat (vergleiche Peschel-Gut-
zeit, FPR 2004, 428, 429, Staudinger/Salgo, 2020, § 1632 Rn. 49a) und gemäß den Worten des Bundesverfas-
sungsgerichts „bestimmend sein“ muss (BVerfG, Beschluss vom 31. März 2010 – 1 BvR 2910/09, BVerfGK 17, 
212-222, juris, Rn. 25 ff.; BVerfG, Beschluss vom 17. Oktober 1984 – 1 BvR 284/84, juris, Rn 43). 

Spezialvorschriften sollen die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zu den Besonderheiten von Pfle-
gekindern im Kindschaftsrecht gesetzlich verankern. Dies betrifft insbesondere allgemeine Grundsätze des Pfle-
gekindschaftsrechts in Bezug auf Kinder, die aus Gründen schwieriger Erziehungsverhältnisse nicht in der Her-
kunftsfamilie leben, einschließlich der Bezüge zu den §§ 37ff. SGB VIII. Die allgemeinen Grundsätze sollen den 
Beteiligten transparent den rechtlichen Rahmen von Pflegekindschaftsverhältnissen, bei denen ein Hilfebedarf 
nach dem SGB VIII besteht, aufzeigen. 

Außerdem wird eine eigene Norm für den Pflegestellenwechsel vorgesehen, da die Verbleibensanordnung des 
bisherigen § 1632 Absatz 4 BGB (nunmehr in § 1696 BGB-E geregelt) nicht auf den Fall eines Pflegestellen-
wechsels zugeschnitten ist. Der Pflegestellenwechsel soll zum besseren Schutz des Kindes, das regelhaft schon 
einmal in seinem Leben einen Wechsel seiner engsten Bezugspersonen verarbeiten musste, einem familienge-
richtlichen Genehmigungserfordernis unterworfen werden. Mit der Herausnahme des Kindes aus der gewohnten 
Umwelt ist stets ein schwer bestimmbares Zukunftsrisiko verbunden (BVerfG, Beschluss vom 31. März 2010 – 
1 BvR 2910/09, BVerfGK 17, 212-222, juris, Rn. 27); dies gilt beim Wechsel der Pflegestelle umso mehr, als das 
Kind einen derartigen Wechsel schon einmal durchleben und verarbeiten musste. Durch das familiengerichtliche 
Genehmigungserfordernis soll sichergestellt werden, dass das Kind nicht ohne Not aus der bisherigen Pflegestelle 
herausgenommen wird. Damit wird gewährleistet, dass das Kind nicht ohne Vorliegen der gesetzlichen Voraus-
setzungen seine bisherige Pflegefamilie verlassen muss. Darüber konnte nach alter Rechtslage auch nicht hinweg-
helfen, dass die Gerichte auf Antrag eine Rückkehr in die Pflegestelle nach bereits erfolgter Herausnahme ange-
ordnet haben. Denn auch in diesem Fall musste das Kind seine bisherige Pflegefamilie mit ungewissem Ausgang 
zumindest zeitweise verlassen und einen erneuten Bindungsabbruch von der bisherigen Pflegeperson durchleben. 
Noch problematischer ist es, wenn eine Rückkehranordnung an sich Erfolg gehabt hätte, allerdings lediglich zu 
spät erfolgte oder erst gar nicht gestellt wurde und sich ein zweiter Bindungsabbruch aufgrund reinen Zeitablaufs 
bereits manifestierte. 

Außerdem soll die Verknüpfung zu den Vorschriften des SGB VIII verstärkt werden: nach bisheriger Rechtslage 
findet sich mit Ausnahme des bisherigen § 1697a Absatz 2 BGB kein Verweis auf die mit dem Gesetz zur Stär-
kung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) eingefügten Neuregelungen des SGB VIII bezüglich Kinder in Fa-
milienpflege, die insbesondere für die Perspektivklärung maßgeblich sind und sich auch erheblich auf das zivil-
rechtliche Kindschaftsrecht auswirken. 

Des Weiteren weist der neue § 1695 BGB-E darauf hin, dass bestehende Umgangsrechte von der Begründung 
eines Pflegeverhältnisses unberührt bleiben. Damit soll sichergestellt werden, dass das gesetzliche Recht des Kin-
des auf Umgang mit seinen Eltern durchgesetzt wird und – wenn dies aufgrund von Uneinigkeit nicht möglich ist 
– das Familiengericht über den Umfang des Umgangs entscheidet. Außerdem soll sichergestellt werden, dass auch 
der Kontakt von Geschwisterkindern bei einer Aufteilung in verschiedene Haushalte ermöglicht wird. 

j) Modernisierung des Adoptionsrechts 

Das Adoptionsrecht soll liberalisiert werden. Im Interesse der Gleichbehandlung der betroffenen Kinder sollen 
auch Paare, die nicht verheiratet sind, gemeinsam ein Kind adoptieren können; bisher ist dies nur verheirateten 
Paaren möglich. Der Begriff der „verfestigten Lebensgemeinschaft“ soll im BGB einheitlich verstanden werden 
können, weshalb die nur im Rahmen des Adoptionsrechts geltenden engen Voraussetzungen nicht weiter über-
nommen werden. Zudem soll die Einzeladoption durch einen Ehegatten zugelassen werden. In § 1758 BGB-E 
wird gesetzlich klargestellt, dass Kinder ab 16 Jahren eine Alleinentscheidungsbefugnis haben, was die Zustim-
mung zur Offenbarung oder Ausforschung von Tatsachen über die Adoption anbelangt. 

2. Unterhaltsrecht 

a) Kindesunterhalt 

Der Kindesunterhalt ist bisher innerhalb der Vorschriften des Verwandtenunterhalts geregelt. Er hat in der Praxis 
jedoch die größte Bedeutung. Zusätzlich sind bereits jetzt verschiedene Regelungen ausschließlich für die Be-
stimmung des Kindesunterhalts erforderlich geworden. Dies wird durch die Reform, die spezielle Regelungen für 
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verschiedene Betreuungsmodelle vorsieht, noch verstärkt. Es ist daher sinnvoll, für den Kindesunterhalt einen 
eigenen Unterabschnitt vorzusehen und darin alle die Kinder betreffenden Vorschriften zusammenzufassen. Dies 
fördert die Übersichtlichkeit und erleichtert die Anwendung. Gleichzeitig wird teilweise bisheriges Richterrecht 
in den Regelungstext integriert und damit eine größere Transparenz und Verbindlichkeit geschaffen. 

Im Zentrum der Reform steht die Anpassung der Regelungen an die geänderten gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen: Die Betreuungsleistungen beider Eltern werden in ihren unterschiedlichen Ausgestaltungen ausdrücklich 
legislativ anerkannt. Das Unterhaltsrecht bildet künftig alle gelebten Betreuungsformen ab und gibt ihnen den 
gebotenen rechtlichen Rahmen. 

Der Entwurf berücksichtigt die Betreuungsanteile in Form eines Stufenmodells. Dabei wirkt sich eine geteilte 
Betreuung unterhaltsrechtlich erst dann aus, wenn sie einen Umfang erreicht hat, der einerseits den hauptbetreu-
enden Elternteil auch während der Woche in der Betreuung des Kindes entlastet, andererseits aber auch eine 
tatsächliche Ersparnis der laufenden Lebenshaltungskosten für das Kind im Haushalt des hauptbetreuenden El-
ternteils mit sich bringt. Für die Eltern, die ihre Kinder mehr als nur an den Wochenenden betreuen, aber nicht im 
selben Umfang wie der andere Elternteil wird eine spürbare Entlastung erreicht, indem die Deckung des Bedarfs 
der Kinder während des Aufenthalts in ihrem Haushalt bei der Ermittlung des Unterhalts berücksichtigt wird. 
Dies erfolgt in pauschalierter Form, um eine Darlegung des einzelnen Aufwandes zu vermeiden und somit das 
Verfahren zu vereinfachen. Es verbleibt aber dabei, dass nur der Elternteil, der die Betreuung in geringerem Um-
fang übernimmt, Unterhalt für das Kind bezahlt. Bei der Bemessung der Höhe des Unterhalts werden künftig 
sowohl die teilweise Erfüllung des Bedarfs durch Naturalleistungen als auch die höheren Kosten berücksichtigt, 
die beim mitbetreuenden Elternteil anfallen, ohne den Bedarf des Kindes zu beeinflussen. Gleichwohl wird un-
terstellt, dass der wesentliche Teil der Anschaffungen im Haushalt des hauptbetreuenden Elternteils erfolgt. Es 
findet daher keine Verrechnung der finanziellen Verantwortung der Eltern statt. Die Fälle, in denen die Kinder in 
erheblichem Umfang durch beide Eltern betreut werden, ohne jedoch ein symmetrisches Wechselmodell zu errei-
chen, können damit unterhaltsrechtlich abschließend gelöst werden. 

Die Alternative zu einem Stufenmodell wäre ein lineares Modell, bei dem sich jedes Prozent der Betreuung auf 
die Unterhaltslast auswirkt. Ein solches Modell wird nicht übernommen, Pauschalierungen sind für die Praxis 
sinnvoll, um die Festsetzung des Kindesunterhalts nicht mit Streit um die exakte Betreuungszeit zu belasten. Zwar 
kann es auch bei einem Stufenmodell zu Streit um Betreuungszeiten kommen, allerdings dann nur an den Über-
gängen (vom Residenzmodell zum asymmetrischen Wechselmodell oder vom asymmetrischen Wechselmodell 
zum symmetrischen Wechselmodell). 

Für das symmetrische Wechselmodell bleibt es bei dem bestehenden Grundsatz, dass beide Eltern nach dem Ver-
hältnis ihrer Einkünfte unterhaltspflichtig sind. Zur Erleichterung der Praxis wird das Wechselmodell, sowohl das 
asymmetrische als auch das symmetrische, legaldefiniert. 

Ausgangspunkt der Berechnung der Haftungsanteile der Eltern ist der Bedarf des Kindes, der sich von der Le-
bensstellung, in der Regel vom Einkommen, beider Eltern ableitet. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
wird insoweit übernommen und gesetzlich klargestellt. Der in der Rechtsprechung anerkannte Mehrbedarf eines 
Kindes, für den grundsätzlich beide Eltern anteilig im Verhältnis ihres Einkommens haften, wird gesetzlich in 
dem Sinn definiert, wie dies bereits jetzt durch den Bundesgerichtshof erfolgt (Beschluss vom 16. September 
2020 – XII ZB 499/19 – juris Rn. 24). Gleichzeitig erfolgt eine Klarstellung der Definition des Sonderbedarfs 
(bisher § 1613 Absatz 2 Nummer 1 BGB), der damit einen weiteren Anwendungsbereich erfährt als nach der 
Auslegung dieser Vorschrift durch den Bundesgerichtshof. Hierdurch wird ein Konflikt zwischen der obergericht-
lichen und der höchstrichterlichen Rechtsprechung aufgelöst. 

Die Anrechnung des Kindergeldes auf den Bedarf des Kindes wird vereinfacht, indem diese einheitlich stets hälf-
tig erfolgt. Hierdurch wird sichergestellt, dass das Kindergeld immer hälftig zwischen den Eltern aufgeteilt wird. 
Ein höherer Anteil bei dem besserverdienenden Elternteil wird so vermieden. 

Der Mindestbedarf des Kindes, der bisher an das steuerfrei zu stellende sächliche Existenzminimum des Kindes 
anknüpft, wird künftig direkt an die Regelbedarfe nach dem Regelbedarfsermittlungsgesetz angebunden. Da diese 
allein jedoch das kindliche Existenzminimum nicht umfassen, ist hinsichtlich der Wohn- und Heizkosten und der 
Bedarfe für Bildung und Teilhabe weiterhin die Bezugnahme auf das steuerrechtliche Existenzminimum erfor-
derlich. Durch das Kindesunterhaltsgesetz vom 6. April 1998 (BGBl. I S. 666) wurde eine verbindliche Festle-
gung einer Mindesthöhe des kindlichen Bedarfs normiert. Diese stellte sich in den folgenden Jahren jedoch als 
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unzureichend heraus und wurde nach entsprechend dem Auftrag durch das BVerfG (Beschluss vom 9. April 2003 
– 1 BvL 1/01), Normenklarheit zu schaffen, ersetzt durch den mit Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts vom 
21. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3189) eingeführten Mindestunterhalt. Hierdurch wurde zwar eine klare und nach-
vollziehbare Bestimmung der auf die jeweiligen Altersstufen entfallenden Beträge erreicht. Dennoch hat auch 
dieses System Schwächen, die nun korrigiert werden sollen. Sowohl die sozialrechtlichen Regelbeträge als auch 
der Mindestbedarf sind nach Altersstufen der Kinder gestaffelt, wenngleich sich die zweite und dritte Altersstufe 
des Sozialrechts und des Unterhaltsrechts voneinander unterscheiden. Das Steuerrecht hingegen legt einen ein-
heitlichen Wert für alle Altersstufen fest. Dies erfolgt, indem aus den Regelbeträgen der Regelbetragsstufen 4 bis 
6 ein Mittelwert gebildet wird. Dieser Mittelwert, ergänzt um durchschnittliche Wohn- und Heizkosten sowie 
durchschnittliche Leistungen für Bildung und Teilhabe wird dem Mindestbedarf in der zweiten Altersstufe zu-
grunde gelegt. Für die erste und dritte Altersstufe ist bisher eine Umrechnung nach gesetzlich festgelegten Pro-
zentsätzen vorgesehen (bisheriger § 1612a Absatz 1 Satz 3 BGB). Die Abfolge dieser Rechenschritte führt mitt-
lerweile dazu, dass in der ersten Altersstufe der Mindestbedarf das Existenzminimum der Kinder nicht mehr er-
reicht wird. Es war daher eine neue Formel zur Bestimmung des Mindestbedarfs zu suchen, die dieses Defizit 
beseitigt. Der Entwurf hat sich für eine Kombination aus den sozialrechtlichen Regelbeträgen und den Anteilen 
im steuerfrei zu stellenden sächlichen Existenzminimum entschieden, soweit dort plausible Pauschalen vorgese-
hen werden. 

b) Betreuungsunterhalt 

Auch der Betreuungsunterhalt erhält einen eigenen Unterabschnitt, in dem sowohl der Betreuungsunterhaltsan-
spruch nicht verheirateter Eltern und der zwischen Ehegatten zusammengefasst und weitgehend einheitlich gere-
gelt wird. Vorangestellt wird in demselben Abschnitt die Regelung des Unterhalts infolge Schwangerschaft und 
Geburt der nichtehelichen Mutter. Während letzterer inhaltlich weitgehend unverändert und in den Rechtsfolgen 
dem Verwandtenunterhalt unterstellt bleibt, übernimmt der Betreuungsunterhalt für alle Eltern weitgehend die 
Regelungen des Ehegattenunterhalts. 

Eine wesentliche Änderung besteht in der Anpassung des unterhaltsrechtlichen Bedarfs des nicht verheirateten, 
die Kinder betreuenden Elternteils an den zwischen Ehegatten geltenden Halbteilungsgrundsatz. Dies wird aller-
dings beschränkt auf die Fälle, in denen die Eltern mit dem Kind im Sinne einer verfestigten Lebensgemeinschaft 
zusammenlebten. Es wird ein Anspruch auf Altersvorsorgeunterhalt geregelt und der Mindestbedarf angehoben. 

Darüber hinaus werden Regelungen vereinheitlicht, die bereits jetzt von der Rechtsprechung für die eheliche und 
die nichteheliche Familie angewandt wurden, wie zum Beispiel die Grundsätze zum Einsatz von Vermögen im 
Rahmen der Bedürftigkeit oder der anzuwendende Selbstbehalt im Rahmen der Leistungsfähigkeit. 

Schließlich wird der Abschluss von Vereinbarungen erleichtert. 

c) Notwendiger Selbstbehalt 

Der eigene notwendige Unterhalt des Unterhaltsverpflichteten wird gesetzlich geregelt und durch eine Verord-
nungsermächtigung wird sichergestellt, dass er regelmäßig angepasst wird. Eine wesentliche Änderung zur bis-
herigen Praxis erfolgt dadurch, dass die im Selbstbehalt enthaltenen pauschalen Wohnkosten bereits in der Ver-
ordnung an die regionalen Unterschiede angepasst werden. Hierfür wird auf die Einordnung der Kommunen in 
der Anlage zum Wohngeldgesetz Bezug genommen. Der Vortrag tatsächlich höherer angemessener Wohnkosten, 
der bisher möglich ist, wird dadurch nicht ausgeschlossen. 

d) Gesetzliche Vertretung des Kindes bei Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 

Die bisher im symmetrischen Wechselmodell fehlende Vertretungsmacht eines Elternteils, der für das Kind Un-
terhalt geltend machen will, wird dergestalt geregelt, dass jeder Elternteil zur Vertretung des Kindes berechtigt 
ist. 

3. Abstammungsrecht 

Das Abstammungsrecht soll geändert werden, um die vorstehenden Herausforderungen sachgerecht zu lösen. Dies 
soll nach Maßgabe folgender, bereits im Eckpunktepapier zur Reform des Abstammungsrechts des Bundesminis-
teriums der Justiz vom 16. Januar 2024 dargelegter Grundsätze erfolgen: 

• Die leiblichen Eltern – Mutter und Vater – sind auch künftig in der Regel die rechtlichen Eltern des 
Kindes. 
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• Die Frau, die das Kind geboren hat, ist auch künftig immer die rechtliche Mutter des Kindes. Soll eine 
andere Person an ihrer statt die Elternrolle übernehmen, ist dies nur im Wege der Adoption möglich. 

• Es bleibt dabei, dass ein Kind nur zwei rechtliche Eltern hat. Das BVerfG hat zwar zwischenzeitlich 
festgestellt, dass von Verfassungs wegen auch eine Mehrelternschaft möglich ist. Ob eine solche Recht-
sänderung sinnvoll und machbar ist, bedarf jedoch erst einer umfassenden Untersuchung. 

• Wird ein Kind in die Ehe zweier Frauen geboren, sind automatisch beide Frauen rechtliche Mütter des 
Kindes, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

• Auch außerhalb der Ehe soll die Elternschaftsanerkennung unabhängig vom Geschlecht der anerkennen-
den Person oder einem Scheidungsverfahren möglich sein. 

• Zwei Frauen können daher künftig auch ohne Adoptionsverfahren beide rechtliche Mütter eines Kindes 
werden. 

• Es besteht die Möglichkeit, rechtssicher vor der Zeugung familienrechtliche Vereinbarungen über die 
rechtliche Elternschaft zu treffen. Zudem sollen Vereinbarungen zum Sorgerecht, zu sorgerechtlichen 
Befugnissen und zum Umgangsrecht auch von Dritten möglich sein. Letztere müssen – anders als die 
Elternschaftsvereinbarung – mit Blick auf die Entwicklung des Kindes jedoch einer Anpassung zugäng-
lich sein. Sie werden Gegenstand der parallelen Reform des Kindschaftsrechts – Modernisierung von 
Sorgerecht, Umgangsrecht und Adoptionsrecht (Kindschaftsrechtsmodernisierungsgesetz – KiMoG) 
sein. 

• Der Wunsch des leiblichen Vaters, als rechtlicher Vater Verantwortung für das Kind zu übernehmen, soll 
leichter verwirklicht werden können. 

• Die rechtsmissbräuchliche Anerkennung einer Vaterschaft – künftig auch der Mutterschaft einer weiteren 
Frau – soll besser bekämpft werden, indem Regelungslücken geschlossen und die Verfahren optimiert 
werden. Diese Änderungen sind Gegenstand des parallelen Gesetzentwurfs zur besseren Verhinderung 
missbräuchlicher Anerkennungen der Vaterschaft. Sie werden in diesem Gesetzentwurf auf Eltern-
schaftsanerkennungen und Elternschaftsvereinbarungen erstreckt. 

Parallel zur Reform des Abstammungsrechts sollen Reformen des Unterhaltsrechts sowie des Kindschaftsrechts 
erfolgen. Es bestehen Schnittstellen zwischen den drei Reformvorhaben und damit zwischen den drei Referenten-
entwürfen, die aufeinander aufbauen. Schnittstellen bestehen auch zwischen der Reform des Abstammungsrechts 
und dem Gesetzentwurf zur besseren Verhinderung missbräuchlicher Anerkennungen der Vaterschaft (BR-
Drucksache 382/24). 

Besondere Verbindungen bestehen zwischen dem vorliegenden Entwurf und dem Referentenentwurf des Kind-
schaftsrechtsmodernisierungsgesetzes. Diese parallel vorgesehene Reform sieht unter anderem eine Erweiterung 
der Möglichkeiten für Vereinbarungen zum Sorge- und Umgangsrecht, eine Erleichterung der gemeinsamen el-
terlichen Sorge bei nicht miteinander verheirateten Eltern, eine Stärkung der partnerschaftlichen Betreuung nach 
Trennung oder Scheidung, eine Stärkung der Kinderrechte und eine bessere Berücksichtigung häuslicher Gewalt 
in sorge- und umgangsrechtlichen Verfahren vor. Die Sorgeberechtigten (im Regelfall also die Eltern) sollen mehr 
Gestaltungsmöglichkeiten sowohl für die Inhaberschaft als auch die Ausübung der elterlichen Sorge sowie des 
Umgangs erhalten. Dazu sieht der parallele Entwurf die Möglichkeit vor, die Alleinsorge oder die (gemeinsame) 
elterliche Sorge durch Vereinbarung zu begründen. Zudem soll die Praxis der bereits heute von vielen Eltern 
getroffenen Umgangsvereinbarungen ausdrücklich im Gesetz (in § 1677 BGB-E und für Umgangsvereinbarungen 
mit Dritten in § 1685 BGB-E) verankert werden. Hinzu kommen soll die Möglichkeit, dass Personen, die nicht 
rechtliche Eltern sind, künftig gegenüber den Sorgeberechtigten auf ihr gesetzliches Umgangsrecht verzichten 
können und dieser Verzicht unabänderliche Wirkung haben soll (§ 1685 Absatz 3 BGB-E). Hierfür besteht ins-
besondere ein Bedürfnis bei privaten Samenspenden. Die Eltern sollen ferner durch Vereinbarung auf bis zu zwei 
weitere Personen sorgerechtliche Befugnisse übertragen können. Diese drei Bausteine – Vereinbarungen über das 
Sorgerecht, Vereinbarungen oder Verzicht zum Umgangsrecht und Vereinbarungen über sorgerechtliche Befug-
nisse – können auch in Fällen relevant werden, in denen Beteiligte gemeinsam ein Kinderwunschprojekt verfolgen 
und überlegen, wie sie ihre Beziehungen zum noch zu zeugenden Kind gestalten wollen. So kann beispielsweise 
parallel zu einer Elternschaftsvereinbarung auch eine Vereinbarung zum Umgang getroffen werden. Dabei ist 
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allerdings zu berücksichtigen, dass die Elternschaftsvereinbarung ab Beginn der Schwangerschaft unabänderlich 
und nicht mehr aufhebbar ist, eine Vereinbarung zum Sorgerecht und zu sorgerechtlichen Befugnissen oder eine 
Umgangsvereinbarung aber dem Kindeswohl dienen muss und deshalb bei Bedarf auch später angepasst oder 
beendet werden kann. 

Das gesetzliche Umgangsrecht des leiblichen, nicht rechtlichen Vaters (§ 1686a BGB) soll in einem neuen § 1687 
BGB-E verankert und auf alle leiblichen Elternteile erstreckt werden. 

Darüber hinaus sieht der Entwurf des Kindschaftsrechtsmodernisierungsgesetzes vor, in § 1626 BGB-E das Kin-
deswohl als entscheidenden Maßstab des Kindschaftsrechts als einleitende Regelung hervorzuheben und durch 
Kriterien genauer zu beschreiben. Dies hat für das Abstammungsrecht ebenfalls Bedeutung, etwa, wenn die Zu-
ordnung eines minderjährigen Kindes Gegenstand eines Anfechtungsverfahrens und zu klären ist, ob die Beibe-
haltung der bisherigen Zuordnung dem Wohl des Kindes am besten entspricht (§ 1597i BGB-E). 

Nicht zuletzt sieht der Entwurf zum Kindschaftsrechtsmodernisierungsgesetz vor, in einem neuen § 1619 BGB-
E einen Anspruch des Kindes gegen seine Eltern auf Informationen über seine Abstammung zu verankern, womit 
die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kodifiziert wird. Dieser Anspruch ergänzt die in diesem Entwurf zur 
Reform des Abstammungsrechts neu vorgesehene statusfolgenlose gerichtliche Feststellung der genetischen Ab-
stammung und die Erweiterung des Samenspenderregisters; dieser ist häufig die Voraussetzung dafür, dass diese 
abstammungsrechtlichen Instrumente vom Kind überhaupt zielgerichtet genutzt werden können. 

Schließlich soll das Kindschaftsrecht so geändert werden, dass auch unverheiratete Eltern, die eine Elternschafts-
vereinbarung (als Elternschaftsübernahme) vereinbart haben, ohne weitere Schritte automatisch die gemeinsame 
elterliche Sorge erhalten. Denn, wer für ein genetisch fremdes Kind schon vor der Zeugung die Verantwortung 
übernimmt und damit ohne weitere Schritte ab Geburt des Kindes zweiter Elternteil ist, ist ebenso wie die Ge-
burtsmutter von Anfang an für das Kind da und will sich an seiner Pflege und Erziehung beteiligen. Dies wird aus 
technischen Gründen im Rahmen dieses Entwurfs zur Reform des Abstammungsrechts geregelt. 

Die Reform des Abstammungsrechts erfordert strukturelle Eingriffe in den geltenden Normtext. Daher soll der 
Titel 2 des zweiten Abschnitts des vierten Buches des BGB insgesamt neu gefasst werden, erforderlich sind zu-
dem sachliche Änderungen und Folgeänderungen im Familienverfahrensrecht, im Personenstandsrecht, im Staats-
angehörigkeitsrecht, im Aufenthaltsrecht, im Samenspenderregisterrecht und in weiteren Gesetzen. 

Die Überschrift des Titels 2 des vierten Buches des BGB „Abstammung“ soll beibehalten werden. Zum einen ist 
der Begriff für die meisten Eltern-Kind-Verhältnisse auch nach der Reform des Abstammungsrechts zutreffend, 
zudem ist er allgemeinverständlich und etabliert. Zum anderen wäre eine Umbenennung der Überschrift – wie 
verschiedentlich diskutiert wird – nicht einfach. Die in ausländischen Rechtsordnungen häufigste Lösung besteht 
in einer strukturellen Trennung zwischen Abstammung oder Elternschaft aufgrund natürlicher Zeugung und Ab-
stammung oder Elternschaft infolge ärztlich unterstützter künstlicher Befruchtung. Diese Trennung würde aber 
keine Lösung für Fälle privater Samenspenden ermöglichen. Eine andere Lösung wäre es, den Begriff der Zuord-
nung der Elternschaft zu verwenden. Dieser Begriff würde aber schon deshalb für den Titel 2 nicht passen, weil 
auch die Annahme als Kind in Titel 7 eine Zuordnung der Elternschaft regelt. Insofern läge es dann nahe, die 
Annahme als Kind direkt im Anschluss an die Abstammung zu regeln, um eine gemeinsame Überschrift für die 
Zuordnung der Elternschaft nutzen zu können – auch das ist in ausländischen Rechtsordnungen anzutreffen. Al-
lerdings enthält Titel 7 über die Annahme als Kind auch Regelungen zum Sorgerecht, die von Titel 5 abweichen, 
so dass eine konsistente neue Struktur nicht mit kleineren Anpassungen zu lösen wäre. Für so tiefgreifende Struk-
turänderungen fehlt aber letztlich das praktische Bedürfnis, da sich die bestehende Struktur bewährt hat. Dies gilt 
auch für die Überschrift „Abstammung“: Dass die rechtliche und die leibliche (genetische) Abstammung ausei-
nanderfallen können, wird seit Inkrafttreten des BGB vorausgesetzt. Ansonsten bedürfte es keiner rechtlichen 
Regelungen über die Anfechtung. 

Die Struktur innerhalb des Titels 2 „Abstammung“ soll hingegen stärker systematisiert werden: 

- § 1591 BGB-E regelt, wer als „Mutter“ und „Vater“ bezeichnet wird und greift dabei das bestehende Recht auf, 

- § 1592 BGB-E wird die allgemeine Norm zur Zuordnung des ersten und zweiten Elternteils kraft Geburt, kraft 
Ehe, kraft Anerkennung, kraft Feststellung sowie kraft Vereinbarung, 

- §§ 1593 bis 1593g BGB-E regeln die Elternschaftsvereinbarung, 
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- §§ 1594 und 1594a BGB-E regeln weitere Fragen der Elternschaft kraft Ehe, 

- §§ 1595 bis 1595e BGB-E regeln die Anerkennung der Elternschaft, 

- §§ 1596 und 1596a BGB-E regeln die Feststellung der Elternschaft, 

- §§ 1597 bis 1597j BGB-E regeln die Anfechtung der Elternschaft und 

- § 1598 BGB-E regelt die Feststellung der genetischen Abstammung. 

Die §§ 1599 und 1600 BGB-E bleiben unbesetzt. 

Im Wesentlichen sind folgende Änderungen geplant: 

a) Einführung der Mutterschaft einer weiteren Frau neben der Geburtsmutter, wobei die zweite Elternstelle durch 
Elternschaftsvereinbarung, durch Ehe oder durch Anerkennung der Mutterschaft zugeordnet wird, 

b) Ermöglichung der Anerkennung der Elternschaft unabhängig vom Geschlecht, Abbau rechtlicher Hürden ge-
gen die Elternschaft von Personen mit geändertem, ohne oder mit Geschlechtseintrag „divers“ im Personenstands-
register, 

c) Einführung der Elternschaftsvereinbarung als Vereinbarung vor Beginn der Schwangerschaft, mit der die Zu-
ordnung der zweiten Elternstelle geregelt werden kann, wenn die Beteiligten es wünschen, 

d) Erweiterung der Möglichkeiten für den mutmaßlich leiblichen Vater, rechtlicher Elternteil des Kindes zu wer-
den, indem die sog. Dreier-Erklärung – Anerkennung der Vaterschaft mit Zustimmung der Mutter und ihres Ehe-
mannes – auch scheidungsunabhängig ermöglicht wird, 

e) Stärkere Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten im Anfechtungsrecht durch die Anpassung der An-
fechtungsgründe und die Ergänzung von Anfechtungsausschlussgründen, Anpassung der Anfechtungsfrist durch 
Einführung einer Ablaufhemmung für minder- oder gerade erst volljährig gewordene Beteiligte, Neuregelung zur 
Schutzwürdigkeit einer sozial-familiären Beziehung zwischen dem Kind und dem zweiten Elternteil im Anfech-
tungsrecht und Billigkeitsprüfung als Rechtsfolge, 

f) Schwebende Unwirksamkeit der Anerkennung der Elternschaft während eines anhängigen Verfahrens auf Fest-
stellung der rechtlichen Vaterschaft eines anderen Mannes, 

g) Einführung der Möglichkeit, durch beurkundete gemeinsame Erklärung der Ehegatten vor dem Standesamt 
binnen eines Jahres nach der Geburt des Kindes zu erreichen, dass der Ehegatte nicht rechtlicher Elternteil des 
Kindes ist, 

h) Erweiterung des Klärungsanspruchs zu einem eigenständigen gerichtlichen Verfahren auf Feststellung der ge-
netischen Abstammung ohne Statusauswirkung und 

i) Erweiterung des Samenspenderregisters zu einem Keimzellspenderegister durch dessen Öffnung für die Eintra-
gung von Altfällen, privaten Samenspenden und Embryonenspenden, 

j) Erweiterung der mit dem Gesetz zur besseren Verhinderung missbräuchlicher Anerkennungen der Vaterschaft 
geschaffenen neuen Regelungen auf alle Elternschaftsanerkennungen und auf Elternschaftsvereinbarungen. 

Inhaltlich werden die Änderungen wie folgt ausgestaltet: 

a) Elternstellung von zwei Müttern 

Die Neuregelung sieht vor, dass als zweiter Elternteil neben der Frau, die das Kind geboren hat, auch eine Frau 
in Betracht kommt. Voraussetzung dafür ist, dass sie im Zeitpunkt der Geburt des Kindes mit der Geburtsmutter 
verheiratet ist oder die Mutterschaft für das Kind mit Zustimmung der Geburtsmutter anerkennt. Gegenüber bei-
den Zuordnungsgründen vorrangig ist der Zuordnungsgrund der Elternschaftsvereinbarung. Diese Grundentschei-
dung ist auch sachgerecht, weil eine Elternschaftsvereinbarung als Instrument wertlos wäre, wenn sie durch nach-
folgende Eheschließung oder Anerkennung der Elternschaft unterlaufen werden könnte. 

§ 1592 Absatz 2 Nummer 1 und 2 BGB-E setzt dieses Ziel um: Zweiter Elternteil ist danach, wer im Zeitpunkt 
der Geburt mit der Geburtsmutter verheiratet ist (Nummer 1) oder die Elternschaft anerkennt (Nummer 2). Dies 
entspricht im Kern der bisherigen Regelung in § 1592 Nummer 1 und 2 BGB. § 1592 Absatz 2 Nummer 3 BGB-
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E, der die gerichtliche Feststellung regelt und dem bisherigen § 1592 Nummer 3 BGB entspricht, ist auf die 
Mutterschaft einer weiteren Frau nicht anwendbar. Der Entwurf entscheidet sich bewusst gegen die Möglichkeit 
der gerichtlichen Feststellung der Mutterschaft, weil dafür kein Bedürfnis gesehen wird. Die Mutterschaft einer 
weiteren Frau ist in aller Regel keine biologische Mutterschaft, sondern beruht auf der freiwilligen Verantwor-
tungsübernahme durch diese Frau. Es ist daher nur dann sinnvoll, ihr die Mutterschaft zuzuweisen, wenn sie im 
Zeitpunkt der Begründung der Mutterschaft noch diesen Willen zur Verantwortungsübernahme hat, sei es im 
Zeitpunkt des Abschlusses der Elternschaftsvereinbarung, der Geburt im Fall der Ehe oder der Anerkennung (im 
Fall der Ehe ist die Verantwortungsübernahme erst im Rahmen einer Anfechtung der Mutterschaft zu prüfen). 
Dies ist zugleich für den Fall richtig, dass die weitere Frau tatsächlich die genetische Mutter des Kindes ist. Zwar 
hat sie dann einen nicht vertretbaren Verursachungsbeitrag zur Entstehung des Kindes gesetzt, wie er auf der 
männlichen Seite ausreicht, um eine gerichtliche Feststellung der rechtlichen Vaterschaft zu rechtfertigen. Vo-
raussetzung für ein Auseinanderfallen der genetischen Mutterschaft und der Geburtsmutterschaft ist indes die 
Übertragung einer fremden Eizelle, was nach dem Embryonenschutzgesetz in Deutschland verboten ist (§ 1 Ab-
satz 1 Nummer 1 und 2 ESchG). Zwar kann die Eizellübertragung auch im Ausland erfolgen und dort überwiegend 
legal durchgeführt werden, beispielsweise in Österreich, Spanien, den Niederlanden, Belgien, der Tschechischen 
Republik, in Dänemark, Schweden, Norwegen, Irland und im Vereinigten Königreich. Die Einführung der ge-
richtlichen Feststellung der Mutterschaft aufgrund der genetischen Abstammung des Kindes von dieser Frau 
würde jedoch die ganz neue Frage nach dem Konkurrenzverhältnis zwischen der gerichtlichen Feststellung der 
Vaterschaft und der Feststellung der Mutterschaft auslösen, die vertiefter Prüfung bedarf. Eine solche Prüfung 
erscheint jedoch nicht veranlasst, solange am Verbot der Eizellübertragung festgehalten wird. 

Nicht eingeführt wird die Mutterschaft zweier Frauen, wenn sie zwar miteinander verheiratet sind, aber keine von 
ihnen das Kind geboren hat. Dies gilt selbst dann, wenn eine der beiden Ehefrauen wegen der Bereitstellung ihrer 
Eizelle genetische Mutter des Kindes ist. Hier bleibt die Annahme als Kind nach den Vorschriften des Adopti-
onsrechts der §§ 1741 ff. BGB der einzige Weg zur rechtlichen Elternschaft beider Frauen. Dementsprechend 
sieht der Entwurf auch für ein Ehepaar zweier Männer keine abstammungsrechtliche Zuordnung der Elternschaft 
vor. In beiden Fallkonstellationen ist es nach dem Entwurf möglich, dass einer der Ehegatten neben der Geburts-
mutter die zweite Elternstelle erlangt – im Wege einer Elternschaftsübernahme vor Zeugung des Kindes oder 
einer Anerkennung der Elternschaft zu einem späteren Zeitpunkt. Dessen Ehegatte kann jedoch nur nach den 
Vorschriften des Adoptionsrechts Elternteil werden. Hintergrund ist, dass die Ehe hier nicht mit der Geburtsmut-
ter, sondern zwischen anderen Personen besteht. Für das Abstammungsrecht ist jedoch die Geburtsmutter – die 
mit der Geburt unmittelbar als Elternteil feststeht – die Ankerperson. 

Aufgrund dieser funktionalen und nicht am Geschlecht orientierten Anknüpfung liegt in der Zulassung der Mut-
terschaft der Ehefrau der Frau, die das Kind geboren hat, keine nach Artikel 3 Absatz 3 GG problematische Un-
gleichbehandlung etwa im Vergleich zu einer gesetzlichen Vaterschaft des Ehemannes des Mannes, der das Kind 
gezeugt hat, vor. Artikel 3 Absatz 3 GG verbietet die Unterscheidung in Anknüpfung an das Geschlecht oder die 
Begründung der Unterscheidung mit dem Geschlecht. Der Entwurf behandelt Ehepaare, bei denen ein Ehegatte 
das Kind gebiert, unabhängig vom Geschlecht der Personen gleich und Ehepaare, bei denen kein Ehegatte das 
Kind gebiert, unabhängig vom Geschlecht der Personen gleich. Er unterscheidet nur Ehepaare, bei denen ein 
Ehegatte das Kind gebiert und Ehepaare, bei denen keiner der Ehegatten das Kind gebiert. Die Geburt setzt bio-
logisch die Gebährfähigkeit und damit in der Regel die Weiblichkeit der gebärenden Person voraus. Aus Artikel 6 
Absatz 4 GG folgt auch verfassungsrechtlich eine besondere Stellung der Geburtsmutter. 

Verfassungsrechtliche Bedenken folgen ebenso wenig aus der Tatsache, dass einem Kind mit zwei rechtlichen 
Müttern kein rechtlicher Vater zugeordnet werden kann. Das BVerfG hat in seinem Urteil vom 9. April 2024 – 1 
BvR 2017/21 – juris zwar die Möglichkeit einer rechtlichen Mehrelternschaft skizziert, aber daran festgehalten, 
dass auch eine Begrenzung auf zwei rechtliche Eltern im Grundsatz verfassungsgemäß ist, solange das Abstam-
mungsrecht hinreichend effektive Wege für die Erlangung der rechtlichen Elternschaft natürlicher – biologischer 
– Eltern vorsieht. Zwei-Mütter-Konstellationen sind bereits seit Einführung der Stiefkindadoption für Lebenspart-
nerschaften (§ 9 Absatz 7 des Gesetzes über eingetragene Lebenspartnerschaften (LPartG) in der Fassung des 
Gesetzes zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts vom 15. Dezember 2004 – BGBl. I S. 3396) möglich. 
Das BVerfG hat in seinem Urteil vom 19. Februar 2013 - 1 BvL 1/11, 1 BvR 3247/09 – juris zur Sukzessivadop-
tion erneut eine Ausweitung des damaligen § 9 Absatz 7 LPartG und nicht etwa eine Streichung verlangt. Der 
Entwurf zur Reform des Abstammungsrechts sieht zudem eine ausgewogene Berücksichtigung des Grundrechts 
des leiblichen Vaters auf Ermöglichung der Erlangung der rechtlichen Elternschaft (Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 
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GG) vor und differenziert zwischen einer nahezu anfechtungsfesten Position der Ehefrau der Geburtsmutter in 
Fällen einer ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung mittels einer gegenüber einer Entnahmeeinrichtung 
abgegebenen Samenspende oder bei Verzicht zugunsten einer heterologen Übertragung eines Embryos und ande-
ren Fällen, in denen die Anfechtung für den leiblichen Vater grundsätzlich möglich bleibt und entsprechend dem 
Urteil des BVerfG vom 9. April 2024 erleichtert wird. In Fällen einer privaten Samenspende wird im Wege einer 
Elternschaftsvereinbarung (Elternschaftsübernahme und Elternschaftsverzicht) ein vergleichbares Ergebnis einer 
nahezu anfechtungsfesten Mutterschaft erreicht, allerdings auch hier nur, wenn der leibliche Vater einverstanden 
ist. 

Schließlich ist auch aus dem Grundrecht des Kindes auf staatliche Gewährleistung elterlicher Pflege und Erzie-
hung (Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 GG) nicht abzuleiten, dass der Gesetzgeber 
an der Einführung der Mutterschaft einer weiteren Frau, die mit der Geburtsmutter verheiratet ist, gehindert wäre. 
Aus dem Grundrecht folgt zunächst, dass der Staat die Pflege und Erziehung durch Eltern (und nicht durch staat-
liche Stellen) zu gewährleisten hat und dabei in erster Linie die Personen als Eltern zuordnen soll, die die beste 
Gewähr versprechen, das Kind im Sinne des Kindeswohls zu pflegen und zu erziehen. Das sind im Ausgangspunkt 
die beiden Personen, die das Kind im Wege des Geschlechtsverkehrs natürlich gezeugt haben (BVerfG, Urteil 
vom 9. April 2024 – 1 BvR 2017/21 – juris, Rn. 38 mit weiteren Nachweisen). Der Gesetzgeber kann die rechtliche 
Elternschaft aber auch einer anderen Person zuordnen, wenn er bestimmte grundrechtliche Vorgaben beachtet. 

Zuletzt ist auf eine Besonderheit hinzuweisen, wenn zwei biologisch weibliche Personen miteinander verheiratet 
sind. Es ist möglich, dass dieselbe Person zugleich Geburtsmutter eines Kindes und als Ehegatte zweiter Elternteil 
eines zweiten Kindes ist, und dies spiegelbildlich ebenso für die andere Person gilt, sofern jeweils beide Frauen 
ein Kind geboren haben. Hieran zeigt sich, dass die Elternschaft immer für ein konkretes Kind bestimmt werden 
muss. Bei verschiedengeschlechtlichen Ehepaaren tritt das Problem nicht in gleicher Weise auf (eine Mutter ist 
entweder für alle Kinder, die innerhalb der Ehe geboren werden, Mutter, weil sie diese geboren hat, oder sie ist 
nicht Elternteil; ein Mann kann Vater aller oder einzelner der Kinder sein, aber nicht zugleich Mutter eines ande-
ren Kindes). 

Regelungstechnisch setzt § 1592 Absatz 2 BGB-E die Mutterschaft einer weiteren Frau in der Weise um, dass 
eine geschlechtsunabhängige Regelung getroffen wird, die für Väter und Mütter sowie für Personen ohne Ge-
schlechtseintrag oder mit Geschlechtseintrag „divers“ (dann „Elternteile“) gleichermaßen gilt. § 1591 BGB-E 
regelt, wer als „Vater“ und „Mutter“ wird und knüpft dafür an das biologische Geschlecht an. Ist ein zweiter 
Elternteil ein Mann, ist er Vater (§ 1591 Absatz 2 BGB-E). Ist ein erster oder zweiter Elternteil eine Frau, ist sie 
Mutter (§ 1591 Absatz 1 und 3 BGB-E). Demgemäß wird in der Rechtsordnung künftig zu unterscheiden sein, ob 
bei der Anknüpfung an Mutter beziehungsweise Vater die biologische Funktion bei der Fortpflanzung oder eine 
soziale Rollenzuschreibung gemeint ist. Das BGB geht einen modernen Weg und behandelt Vater und Mutter als 
Elternteile und nur, wo es aufgrund einer notwendigen Bezugnahme erforderlich ist, wird konkreter von der Ge-
burtsmutter (§ 1591 Absatz 1 BGB-E) gesprochen. 

Dieser Regelungsvorschlag ist deutlich einfacher gehalten als die denkbare Alternative, für jede Konstellation 
eigenständige Regelungen zu treffen. So müsste nicht nur – wie im Diskussionsteilentwurf für eine Reform des 
Abstammungsrechts von 2019 – eine Doppelregelung für die Vaterschaft und die Mutterschaft einer weiteren 
Frau (damals Mit-Mutterschaft) erfolgen, wie dies beispielsweise im niederländischen Recht in Artikel 198 und 
199 Burgerlijk Wetboek, aber auch in Österreich, Frankreich, Spanien, der Schweiz, Belgien, Norwegen, Schwe-
den und Dänemark erfolgt ist. Vielmehr erlaubt die geschlechtsneutrale Regelung auch die sachgerechte Einbe-
ziehung von Menschen mit geändertem, ohne oder mit dem Geschlechtseintrag „divers“, bei denen nicht immer 
offensichtlich ist, ob für sie eher das Regelungsregime für den Vater oder das Regelungsregime für die weitere 
Mutter passen würde. Ein Beispiel für einen Regelungsansatz, der neben der Zusatzregelung für die Mutterschaft 
einer weiteren Frau auch die Elternschaft von Personen mit geändertem Geschlechtseintrag (Transfrauen und 
Transmänner) umfasst, findet sich im schwedischen Recht (§§ 10 ff. Föräldrabalken - Elterngesetzbuch, die für 
den Fall der Änderung des Geschlechts spiegelbildliche Regelungen wiederholen und für weitere Rechtsfolgen 
dann doch auf die entsprechende Geltung der gegengeschlechtlichen Vorschriften verweisen, also beispielsweise 
für den gebärenden Transmann auf die Regelungen für die Mutter). Ausdrückliche Regelungen für Menschen, die 
weder männlich noch weiblich sind, enthält aber auch das schwedische Gesetz nicht. 

Der Regelungsvorschlag folgt deshalb einem abstrakten Regelungsmodell, der das BGB auch in anderen Teilen 
prägt und sich gut bewährt hat. Der neue abstammungsrechtliche Begriff ist der des Elternteils – entsprechend 
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dem Eintrag im Personenstandsregister (Nummer 1 oder Nummer 2) wird er als erster und zweiter Elternteil be-
zeichnet. Der erste Elternteil wird abstammungsrechtlich zudem als Geburtsmutter bezeichnet, da diese Bezeich-
nung bei typisierender Betrachtung auch künftig die weitaus meisten gebärenden Personen richtig erfassen dürfte 
und die Rechtsordnung einen Begriff benötigt, der leicht verständlich und eingängig ist. Mutter und Vater bleiben 
als Rechtsbegriffe im BGB erhalten und sind auch die Bezeichnungen, die im Personenstandsregister eingetragen 
und – soweit eine Person nichts anderes verlangt – auch auf der Geburtsurkunde des Kindes ausgewiesen werden. 
Dieses abstrakte Regelungsmodell ist – soweit ein enger Bezug zur rechtlichen Elternschaft besteht – auch für 
andere Teile der Rechtsordnung bedeutsam und löst deshalb eine Reihe von Folgeänderungen aus. Gleichwohl 
verzichtet der Entwurf darauf, den Begriff der Mutter oder Mutterschaft in der gesamten Rechtsordnung zu än-
dern. So verwendet beispielsweise das Sozialrecht an mehreren Stellen den Begriff der Mutterschaft (etwa in § 4 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Sozialgesetzbuch Erstes Buch – Allgemeiner Teil (SGB I) und darauf aufbauend auch 
im Recht der Krankenversicherung und der Sozialhilfe) mit einem eigenständigen, an biologische Vorgänge der 
Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit anknüpfenden Verständnis, dem die zivilrechtliche Wirkung einer rechtli-
chen Eltern-Kind-Zuordnung erst nachfolgt und das von den Änderungen des Zivilrechts daher nicht berührt wird. 
Zum Teil wird der Begriff der Eltern in einem sozialen Sinne verstanden (§ 56 Absatz 2 SGB I, darauf aufbauend 
auch im Recht der gesetzlichen Rentenversicherung und der Pflegeversicherung) und schließt damit auch Stief- 
und Pflegeeltern ein. Nur an Stellen, an denen die Rechtsordnung anknüpfend an die Rechtsstellung als Mutter 
besondere Rechtsfolgen vorsieht und ein Kind zwei Mütter im Rechtssinne hat, ist eine Klarstellung geboten, wer 
in diesem Fall gemeint ist. 

 
Beispiel 1: Anne und Björn sind miteinander verheiratet, Anne gebiert ein Kind. Nach bisherigem Recht ist 
Anne Mutter (§ 1591 BGB) und Björn Vater (§ 1592 Nummer 1 BGB). Nach neuem Recht ist Anne Mutter, 
Geburtsmutter und erster Elternteil (§ 1591 Absatz 1 und § 1592 Absatz 1 BGB-E) und Björn Vater und zwei-
ter Elternteil (§ 1592 Absatz 2 Nummer 1 und § 1591 Absatz 2 BGB-E). Es tritt keine inhaltliche Änderung 
ein. 

Beispiel 2: Charlotte und Dana sind miteinander verheiratet, Charlotte gebiert ein Kind. Nach bisherigem 
Recht ist Charlotte Mutter (§ 1591 BGB) und Dana Stiefelternteil (also rechtlich nicht mit dem Kind verwandt) 
mit nur eingeschränkten Befugnissen hinsichtlich des Kindes. Dana müsste das Kind adoptieren und dazu ein 
entsprechendes Stiefkindadoptionsverfahren durchlaufen (§§ 1741 ff. BGB). 

Nach neuem Recht ist Dana kraft Gesetzes als weitere Frau Mutter und zweiter Elternteil (§ 1592 Absatz 2 
Nummer 1 und § 1591 Absatz 3 BGB-E). 

 

b) Anerkennung der Elternschaft unabhängig vom Geschlecht 

Wie bereits unter a) dargestellt, wird die Anerkennung der Elternschaft (als Mutterschaft einer weiteren Frau) 
durch eine geschlechtsneutrale Formulierung in § 1592 Absatz 2 Nummer 2 BGB-E ermöglicht. Dies führt zu-
gleich dazu, dass auch Personen ohne, mit geändertem Geschlechtseintrag oder dem Geschlechtseintrag „divers“ 
die Elternschaft anerkennen können, ohne dass es auf ihren Geschlechtseintrag ankommt. Eine geschlechtsneut-
rale Formulierung auch wird für die Elternschaft des Ehegatten in § 1592 Absatz 2 Nummer 1 BGB-E vorgesehen, 
bei dem es künftig auch nicht mehr auf das eingetragene Geschlecht ankommt. Darüber hinaus soll auch für die 
Elternschaftsvereinbarung gelten, dass die Elternschaft der in der Elternschaftsvereinbarung zum zweiten Eltern-
teil bestimmten Person nicht von ihrem eingetragenen Geschlecht abhängt (§ 1592 Absatz 3 BGB-E). 

Schließlich soll auch die gerichtliche Feststellung der Vaterschaft vom eingetragenen Geschlecht entkoppelt wer-
den (§ 1592 Absatz 2 Nummer 3 BGB-E), allerdings bleibt sie an das biologische Geschlecht gebunden: Die ge-
richtliche Feststellung der Elternschaft setzt wie bisher voraus, dass die festzustellende Person das Kind gezeugt 
hat, also die männlichen Gameten zur Zeugung des Kindes beigesteuert hat. Es kommt nicht darauf an, ob die 
Zeugung durch Geschlechtsverkehr oder auf andere Weise erfolgt ist, entscheidend ist allein, dass die männlichen 
Gameten von der festzustellenden Person stammen. Diese Regelung entspricht der bisher gelebten Praxis. 
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Die geschlechtsneutrale Regelung in § 1592 BGB-E betrifft die Zuordnungsebene und stellt sicher, dass eine 
Person nicht aufgrund ihres Geschlechts keine rechtliche Eltern-Kind-Beziehung begründen kann. Die Verhinde-
rung der abstammungsrechtlichen Zuordnung durch § 1592 BGB und § 11 Absatz 1 SBGG für weibliche und 
intergeschlechtliche Personen wird damit abgeschafft, ihnen steht der Zugang zur Elternschaft künftig ebenso wie 
männlichen Personen offen. 

Allerdings bedarf diese Regelung einer Ergänzung für die Bezeichnungsebene, damit im Rechtsverkehr auch 
künftig die Bezeichnungen „Mutter“ und „Vater“ nutzbar sind, die bisher durch § 1591 BGB und § 1592 BGB 
geprägt wurden. Diese Ergänzung wird in § 1591 BGB-E vorgenommen: Ist ein Elternteil Mann, ist er Vater 
(§ 1591 Absatz 2 BGB-E), ist ein Elternteil Frau, so ist sie Mutter (§ 1591 Absatz 1 und 3 BGB-E). Die Begriffe 
Elternteil und Vater beziehungsweise Elternteil und Mutter sind jeweils inhaltsgleich. Für die meisten Menschen 
bleibt es dadurch dabei, dass sie – im Rechtssinne und damit auch auf Personenstandsurkunden – Mutter oder 
Vater sind. 

§ 1591 Absatz 5 Satz 1 BGB-E stellt dabei klar, dass nicht das aktuell eingetragene Geschlecht, sondern das 
biologische Geschlecht im Rahmen des § 1591 BGB-E maßgeblich ist, sich also die Bezeichnungen nach dem 
tatsächlichen oder vermuteten Fortpflanzungsbeitrag richten, wie es mit Ausnahme der nicht gebärenden Trans-
männer auch § 11 Absatz 1 SBGG beibehalten hatte. Im Zweifel ist anzunehmen, dass das biologische Geschlecht 
dem zuerst zugeordneten Geschlecht einer Person entspricht (§ 1591 Absatz 5 Satz 2 BGB-E). Das bedeutet: Eine 
Person, die das Kind geboren hat, ist biologisch Frau und damit Mutter und Geburtsmutter (§ 1591 Absatz 1 BGB-
E), auch wenn ihr Geschlechtseintrag davon abweicht. Eine Person, die das Kind mit ihrem Samen gezeugt hat 
und gerichtlich festgestellt wird, ist biologisch Mann und damit Vater (§ 1591 Absatz 2 BGB-E), auch wenn ihr 
Geschlechtseintrag davon abweicht. Eine Person, die als Ehegatte, durch Anerkennung der Elternschaft oder El-
ternschaftsübernahme zweiter Elternteil wird, lässt sich nicht aufgrund ihres nachgewiesenen Fortpflanzungsbei-
trags bezeichnen. Wenn nichts anderes feststellbar ist („im Zweifel“), kommt es daher in der Regel auf das zuerst 
dieser Person zugeordnete Geschlecht an, so dass spätere Änderungen des Geschlechtseintrags irrelevant sind. 
Ausnahmsweise – etwa, wenn die erste Eintragung dem biologischen Geschlecht widersprach und damit fehler-
haft erfolgt ist, so dass eine Berichtigung stattgefunden hat – kommt es auf das berichtigte oder anderweitig nach-
gewiesene biologische Geschlecht an. Ist eine Person nicht eindeutig männlich oder weiblich, finden die Rege-
lungen in § 1591 Absatz 2 bis 4 BGB-E keine Anwendung und sie führt die Bezeichnung „zweiter Elternteil“; die 
Geburtsmutter führt zugleich die Bezeichnung „erster Elternteil“. 

Damit ist es möglich, die Elternschaft und zugleich die Vaterschaft oder die Mutterschaft einer weiteren Frau 
anzuerkennen (§ 1591 Absatz 4 BGB-E). 

Die Regelungen zur Anerkennung der Elternschaft sind in den §§ 1595 bis 1595e BGB-E vorgesehen und werden 
wie folgt strukturiert: 

- § 1595: Anerkennung der Elternschaft (Grundnorm) 

- § 1595a: Zustimmungsbedürftigkeit der Elternschaft 

- § 1595b: Anerkennung und Zustimmung durch einen Bevollmächtigten, bei Betreuung und bei fehlender oder 
beschränkter Geschäftsfähigkeit 

- § 1595c: Formerfordernisse, Widerruf 

- § 1595d: Anerkennung trotz bestehender Elternschaft kraft Vereinbarung oder kraft Ehe 

- § 1595e: Unwirksamkeit von Anerkennung, Zustimmung und Widerruf. 
Beispiel 3: Anne und Björn sind nicht verheiratet, Anne gebiert ein Kind. Nach bisherigem Recht ist Anne 
Mutter (§ 1591 BGB) und Björn kann nach Anerkennung der Vaterschaft Vater sein (§ 1592 Nummer 2 BGB), 
wenn Anne der Anerkennung zustimmt (§ 1595 BGB). Nach neuem Recht bleibt es dabei: Anne ist Mutter, Ge-
burtsmutter und erster Elternteil (§ 1591 Absatz 1 und § 1592 Absatz 1 BGB-E) und Björn ist nach Anerken-
nung der Vaterschaft Vater und zweiter Elternteil (§ 1592 Absatz 2 Nummer 2 und § 1591 Absatz 2 BGB-E). 

Beispiel 4: Charlotte und Dana sind nicht verheiratet, Charlotte gebiert ein Kind. Nach bisherigem Recht ist 
Charlotte Mutter (§ 1591 BGB), Dana kann nur im Wege der Stiefkindadoption Elternteil des Kindes werden. 
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Dazu ist jedoch eine verfestigte Partnerschaft erforderlich (§ 1766a BGB) oder Charlotte und Dana müssen die 
Ehe eingehen. Nach neuem Recht ist Charlotte Mutter, Geburtsmutter und erster Elternteil (§ 1591 Absatz 1 
und § 1592 Absatz 1 BGB-E). Dana kann durch Anerkennung der Elternschaft (Mutterschaft) als weitere Frau 
Mutter und zweiter Elternteil des Kindes werden (§ 1592 Absatz 2 Nummer 2 und § 1591 Absatz 3 BGB-E). 

Beispiel 5: Charlotte und Kim sind nicht verheiratet, Kim hat von Geburt an den Geschlechtseintrag „divers“ 
und ist biologisch nicht eindeutig männlich oder weiblich. Charlotte gebiert ein Kind. Nach bisherigem Recht 
ist Charlotte Mutter (§ 1591 BGB). Kim kann nur im Wege der Stiefkindadoption Elternteil des Kindes wer-
den. Nach neuem Recht ist Charlotte Mutter, Geburtsmutter und erster Elternteil (§ 1591 Absatz 1 und § 1592 
Absatz 1 BGB-E), Kim kann wie Dana durch Anerkennung der Elternschaft zweiter Elternteil des Kindes wer-
den (§ 1592 Absatz 2 Nummer 2 BGB-E, aus § 1591 BGB-E folgt in diesem Fall keine Bezeichnung als Mutter 
oder Vater). 

c) Elternschaftsvereinbarung 

Gänzlich neu eingeführt wird die Elternschaftsvereinbarung als Instrument der frühzeitigen Klärung, wer neben 
der künftigen Mutter – der Geburtsmutter – der zweite Elternteil für ein noch zu zeugendes Kind sein soll. Auch 
bei einer Elternschaftsvereinbarung bleibt die Elternschaft der künftigen Geburtsmutter unveränderbar, sie wird 
allein durch die Geburt festgelegt. Eine Leihmutterschaft wird durch die Elternschaftsvereinbarung nicht ermög-
licht. Die Elternschaftsvereinbarung dient dazu, die abstammungsrechtliche Zuordnung des zweiten Elternteils 
kraft Ehe, Anerkennung oder kraft gerichtlicher Feststellung zu verhindern und davon abzuweichen; sie kann 
daher nur zu einem Zeitpunkt zugelassen werden, in dem eine Zuordnung der Elternschaft noch nicht erfolgt ist. 
Wird das Kind lebend geboren, ist nach geltendem Recht vorrangig der Ehegatte der Mutter Vater (§ 1592 Num-
mer 1 BGB), selbst dann, wenn während der Schwangerschaft eine Anerkennung der Vaterschaft mit Zustimmung 
der Mutter (§ 1592 Nummer 2 BGB) erfolgen sollte. Das gleiche Schicksal hätte im Grundsatz ebenso eine El-
ternschaftsvereinbarung, die erst nach der Zeugung abgeschlossen werden würde, wenn die Mutter zum Zeitpunkt 
der Geburt verheiratet ist. Um dies zu vermeiden und den Vorrang der Elternschaftsvereinbarung vor der Zuord-
nung der Ehe zu rechtfertigen, muss die Elternschaftsvereinbarung zu einem früheren Zeitpunkt abgeschlossen 
werden, nämlich noch vor Beginn der Schwangerschaft. 

Die Elternschaftsvereinbarung soll unmittelbar – also ohne weitere Schritte – zur rechtlichen Elternschaft führen, 
wenn sie eine Person zum zweiten Elternteil bestimmt. Zur Elternschaft kommt es zwar erst, wenn ein Kind 
gezeugt und geboren wird. Einer zusätzlichen Anerkennung oder gerichtlichen Geltendmachung bedarf es dann 
aber nicht mehr. Damit geht die Elternschaftsvereinbarung in ihrer Wirkung erheblich weiter als die Einwilligung 
in die künstliche Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten, wie sie das geltende Recht kennt. Denn bisher 
ist die Einwilligung zur Begründung der Elternschaft nicht ausreichend, vielmehr ist erforderlich, dass der ein-
willigende Mann als Ehemann oder durch Anerkennung der Vaterschaft Vater wird. Die unmittelbare Wirkung 
der Elternschaftsvereinbarung führt nicht nur zu einer Erleichterung für die Beteiligten, sondern schafft auch frü-
her Rechtssicherheit, weil es nicht mehr erforderlich ist, dass die Beteiligten nach Beginn der Schwangerschaft 
tätig werden. Die Herausforderungen, die mit einer künstlichen Befruchtung, einem erfolglosen Zeugungsversuch 
und der Schwangerschaft verbunden sind, können die Beteiligten leicht entzweien, so dass sie auch in emotionaler 
Hinsicht entlastet werden, wenn alle Rechtsfragen um die Elternschaft schon vor der Zeugung geklärt sind. Dies 
gilt umso mehr, als häufig drei Beteiligte vorhanden sind, wenn ein Dritter Samen spendet und für die Zeugung 
eines Kindes zugunsten der Wunscheltern zur Verfügung stellt. 

Damit die Elternschaftsvereinbarung mit dieser starken Wirkung zugelassen werden kann, bedürfen die Beteilig-
ten einer rechtlichen Belehrung, so dass eine öffentliche Beurkundung vorgeschrieben wird. Die öffentliche Be-
urkundung der Elternschaftsvereinbarung entspricht der Form, die auch für die Anerkennung der Elternschaft 
vorgesehen ist, auch wenn Standes- und Jugendämter Elternschaftsvereinbarungen nicht beurkunden können. Mit 
der Elternschaftsvereinbarung soll dieses Formerfordernis nicht umgangen werden können. Ausländische Vorbil-
der, die eine Schriftform oder gar eine formlose Elternschaftsvereinbarung ermöglichen (insbesondere wie in den 
untersuchten US-Bundesstaaten), eignen sich nicht für die Übernahme ins deutsche Recht. Für die formlosen 
Vereinbarungen gilt dies schon deshalb, weil sie erhebliche Nachweisprobleme aufwerfen, die die Beteiligten zu 
einem gerichtlichen Verfahren veranlassen könnten. Aber auch die einfache Schriftform ist für eine sofortige 
Zuordnung der Elternschaft nicht ausreichend. Später mögliche Zweifel, etwa über die Identität der Beteiligten 
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oder die Echtheit der Unterschriften, und die die Irrtumsanfälligkeit verlangen nach einer eindeutigen Klärung, 
um ebenso zuverlässige Ergebnisse zu erreichen wie bei der Elternschaft des Ehegatten und der Elternschaft kraft 
Anerkennung. 

Abweichend vom Eckpunktepapier des Bundesministeriums der Justiz vom 16. Januar 2024 wird die Beurkun-
dungsbefugnis zunächst nicht auf Standesämter und Jugendämter erstreckt, so dass vor allem Notarinnen und 
Notare Elternschaftsvereinbarungen beurkunden können. Hintergrund ist, dass die Elternschaftsvereinbarung 
komplexer ist als eine Anerkennung der Elternschaft und zudem ein erst für die Zukunft geplantes Geschehen 
gestaltet – die geplante Zeugung eines Kindes – während die Anerkennung der Elternschaft die Übernahme der 
Verantwortung für vergangenes Tun und damit ein für die Beteiligten leichter zu prüfendes und zu verstehendes 
Geschehen bedeutet. Die mit dieser neuen Möglichkeit verbundenen Anforderungen an Belehrungen, Aus- und 
Fortbildung sollen daher zunächst im Bereich des Notariats etabliert werden. 

Die Elternschaftsvereinbarung wird in § 1592 Absatz 3 BGB-E als Zuordnungsgrund genannt – dabei wird die 
Elternschaftsübernahme genannt. Die Elternschaftsübernahme soll die Elternschaftsvereinbarung sein, die unmit-
telbar eine Person zum zweiten Elternteil bestimmt (§ 1593 Absatz 2 Nummer 1 BGB-E). In § 1592 Absatz 3 Satz 
2 BGB wird klargestellt, dass die Elternschaft kraft Vereinbarung hat gegenüber der Elternschaft kraft Ehe. Der 
Vorrang der Elternschaftsvereinbarung gegenüber der Zuordnung des Ehegatten kann nicht nur für gleichge-
schlechtliche Ehen zweier Frauen vorgesehen werden, sondern sollte zur Vermeidung neuer Abgrenzungen und 
Rechtfertigungsbedürfnisse einheitlich für alle Fälle der Elternschaft kraft Ehe gelten. Es erscheint auch sachge-
recht, diesen Vorrang vorzusehen: Das Abstammungsrecht wird von einem grundsätzlichen Prioritätsprinzip ge-
prägt, wonach die zuerst wirksam werdende Elternschaft nachfolgend begründete Elternschaften verdrängen soll. 
Anders als die Anerkennung der Vaterschaft, die oftmals erst nach der Geburt des Kindes erfolgt – obwohl sie 
auch vorgeburtlich nicht selten ist – ist die Elternschaftsvereinbarung stets vor der Geburt und vor Beginn der 
Schwangerschaft zu schließen. Sie kommt in zeitlicher Hinsicht daher zuerst, noch vor einer Eheschließung, da 
es für die Elternschaft kraft Ehe ausreicht, wenn die Ehe im Zeitpunkt der Geburt besteht. 

Neben der Elternschaftsübernahme ist auch ein Elternschaftsverzicht als Elternschaftsvereinbarung vorgesehen 
(§ 1593 Absatz 2 Nummer 2 BGB-E), der nur zur Folge hat, dass der verzichtende Mann nicht gerichtlich als 
Vater festgestellt werden kann. Wird nur ein Elternschaftsverzicht vereinbart, steht noch nicht fest, wer zweiter 
Elternteil des Kindes ist. Der Elternschaftsverzicht öffnet daher den Weg zu einer anfechtungsfesten Zuordnung 
einer weiteren Frau als Mutter oder eines Mannes als Vater, wenn ein privater Samenspender unterstützen soll. 
Um aber an seiner Stelle eine andere Person als zweiten Elternteil zuzuordnen, bedarf es eines weiteren Schrittes 
– eine Elternschaftsübernahme, eine Ehe der Geburtsmutter oder eine Anerkennung der Elternschaft. 

Möglich ist deshalb auch, eine Elternschaftsübernahme und einen Elternschaftsverzicht miteinander zu kombi-
nieren. Die Regelungen sehen vor, dass die Elternschaftsübernahme nur dann zu einer Elternschaft kraft Verein-
barung führt, wenn entweder ein übernehmender Mann im Zeitpunkt der Vereinbarung auch der genetische Vater 
des Kindes werden sollte oder wenn der im Zeitpunkt der Vereinbarung angedachte genetische Vater des künfti-
gen Kindes auf seine Vaterschaft verzichtet hat. 

Dennoch kann es vorkommen, dass sich die Interessen der Beteiligten einer Elternschaftsvereinbarung im Laufe 
der Zeit ändern und die mit der Vereinbarung getroffene Verbindlichkeit belastend wirkt. Dabei ist allerdings 
zwischen der Zeit vor Beginn der Schwangerschaft eines später geborenen Kindes und nach Beginn der Schwan-
gerschaft eines solchen Kindes zu unterscheiden: Während vor Beginn der Schwangerschaft eine große Flexibi-
lität hinsichtlich Änderungen, Aufhebung oder eines einseitigen Widerruf der Erklärungen besteht, muss bei Be-
ginn der Schwangerschaft feststehen, wer die Verantwortung für die Entstehung des Kindes tragen soll. Daher 
sind nachträgliche Änderungen, eine Aufhebung oder Widerrufserklärung wirkungslos. Besteht dennoch der 
Wunsch nach einer abweichenden Regelung der Elternschaft, bleiben den Beteiligten unter bestimmten Voraus-
setzungen die Möglichkeit der Anfechtung der Elternschaft nach § 1597 BGB-E (bei von der Elternschaftsverein-
barung abweichender Zeugung oder Willensmängeln) und der Anerkennung der Elternschaft mit Zustimmung der 
Geburtsmutter und der in der Elternschaftsvereinbarung zum zweiten Elternteil bestimmten Person nach § 1595d 
BGB-E. 

Die Regelungen über die Elternschaftsvereinbarung sind der Rangfolge der Zuordnungsgründe folgend im An-
schluss an die Bezeichnung der Eltern in den §§ 1593 bis 1593g BGB-E vorgesehen und wie folgt strukturiert: 

- § 1593: Elternschaftsvereinbarung 
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- § 1593a: Elternschaftsübernahme 

- § 1593b: Elternschaftsverzicht 

- § 1593c: Vertretungsfeindlichkeit der Elternschaftsvereinbarung 

- § 1593d: Formerfordernisse der Elternschaftsvereinbarung 

- § 1593e: Zuordnungszeitraum; Tod eines Beteiligten 

- § 1593f: Änderung, Aufhebung und Widerruf der Elternschaftsvereinbarung 

- § 1593g: Unwirksamkeit der Elternschaftsvereinbarung. 

Für die weiteren Einzelheiten wird auf die Darstellung im Besonderen Teil verwiesen. 
Beispiel 6: Anne und Björn sind nicht verheiratet, Björn ist zeugungsunfähig. Sie wollen gemeinsam ein Kind 
pflegen und erziehen, das Anne gebären soll. Mit Hilfe des Samenspenders Samuel soll Anne ein Kind zeugen, 
Samuel ist es nicht wichtig, wer an seiner Stelle Vater seines Kindes wird. Nach bisherigem Recht ist Anne 
Mutter (§ 1591 BGB), Björn kann die Vaterschaft anerkennen (§ 1592 Nummer 2 BGB). Ist das Kind durch 
eine Becherspende gezeugt worden und erkennt Björn die Vaterschaft an, können er und Anne nicht anfechten 
(§ 1600 Absatz 4 BGB), das Kind hingegen kann anfechten. Sam könnte ebenfalls die Vaterschaft anfechten, 
um selbst als Vater festgestellt zu werden (§ 1600 Absatz 1 Nummer 2 BGB); der Feststellungsausschluss nach 
§ 1600d Absatz 4 BGB gilt für ihn nicht. 

Nach neuem Recht wäre es so: Um sich rechtlich abzusichern, beurkunden Anne und Samuel einen Eltern-
schaftsverzicht als Elternschaftsvereinbarung und Anne und Björn eine Elternschaftsübernahme als Eltern-
schaftsvereinbarung (§§ 1593 ff. BGB-E). Damit wird Björn – wenn ein Kind geboren wird – automatisch Va-
ter und zweiter Elternteil (§ 1592 Absatz 3 Satz 1, § 1593a und § 1591 Absatz 2 BGB-E), Anne Mutter, Ge-
burtsmutter und erster Elternteil (§ 1591 Absatz 1 und § 1592 Absatz 1 BGB-E) und Samuel kann – selbst 
wenn die Elternschaftsübernahme unwirksam sein sollte – gerichtlich nicht als Vater festgestellt werden 
(§ 1596 Absatz 4 Nummer 1 BGB-E). 

Beispiel 7: Charlotte und Dana sind miteinander verheiratet und wollen ein Kind. Statt einer Samenbank wol-
len Samenspender Samuel das Kind zeugen (Charlotte und Samuel sollen miteinander das Kind zeugen). Sa-
muel will aber selbst Vater sein, Dana ist einverstanden. Nach bisherigem Recht ist das möglich: Charlotte 
wird Mutter (§ 1591 BGB). Samuel kann durch Anerkennung der Vaterschaft oder gerichtliche Feststellung 
Vater werden (§ 1592 Nummer 2 oder 3 BGB). Dana könnte nur im Wege der Stiefkindadoption Elternteil 
werden; Samuel willigt aber nicht in die Adoption ein und die gerichtliche Ersetzung der Einwilligung ist an 
hohe Voraussetzungen gebunden. 

Nach neuem Recht wäre es so: Ohne eine Elternschaftsvereinbarung würde Dana als weitere Frau Mutter des 
Kindes (§ 1592 Absatz 2 Nummer 1 und § 1591 Absatz 3 BGB-E), Samuel könnte aber die Mutterschaft an-
fechten und selbst als Vater festgestellt werden (§ 1597 BGB-E), im Rahmen dieses Verfahrens würde aber 
eine Billigkeitsprüfung stattfinden, wenn eine schutzwürdige sozial-familiäre Beziehung zwischen Dana und 
dem Kind entstanden ist (§ 1597i BGB-E). Zudem wäre es möglich, dass Samuel die Vaterschaft mit Zustim-
mung von Charlotte und Dana sowie des Kindes nach § 1595d BGB-E anerkennt. Damit sind aber viele Un-
wägbarkeiten verbunden, die Charlotte und Samuel vermeiden wollen. Charlotte und Samuel könnten daher vor 
der Zeugung eine Elternschaftsvereinbarung nach §§ 1593 ff. BGB-E beurkunden (Elternschaftsübernahme), 
damit würde Samuel mit der Geburt des Kindes automatisch rechtlicher Vater und zweiter Elternteil (§ 1592 
Absatz 3 Satz 1, § 1593a und § 1591 Absatz 2 BGB-E). Charlotte ist Mutter und erster Elternteil nach § 1591 
Absatz 1 und § 1592 Absatz 1 BGB-E. Dana hätte damit im Ergebnis dieselbe Rechtsstellung wie nach gelten-
dem Recht. 
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d) Erweiterung der Möglichkeiten für den mutmaßlich leiblichen Vater, rechtlicher Vater zu werden: Er-
weiterung der Dreier-Erklärung (Anerkennung der Vaterschaft mit Zustimmung der Mutter und des El-
ternteils kraft Vereinbarung, kraft Ehe oder Anerkennung) 

Im Einklang mit der Rechtsprechung des BVerfG, abstammungsrechtlich zumindest der vom leiblichen Vater 
gewollten rechtlichen Vaterschaft keine unzumutbaren Hürden entgegen zu setzen und, wenn der bisherige recht-
liche Vater aus der Elternschaft entlassen werden möchte, weil er nicht der leibliche Vater ist, auch diesen sein 
Grundrecht ausüben zu lassen, ist die Anerkennung der Vaterschaft mit Zustimmung der Mutter und des Eltern-
teils kraft Vereinbarung, kraft Ehe oder Anerkennung ein wichtiges Ventil, um die Vaterzuordnung zu korrigieren 
und zugleich ein emotional belastendes Gerichtsverfahren zu vermeiden. 

Die Regelung in § 1599 Absatz 2 BGB wird durch die Neuregelung in § 1595d BGB-E ersetzt. Dabei wird ab-
weichend vom Eckpunktepapier aufgrund geäußerter Kritik nunmehr ein strengerer, weniger missbrauchsanfälli-
ger Regelungsansatz gewählt und die Möglichkeit einer Dreier-Erklärung auf die Anerkennung durch einen ge-
netischen Elternteil des Kindes begrenzt. Die Eintragung der Elternschaft im Personenstandsregister setzt deshalb 
einen Nachweis – das Ergebnis einer genetischen Abstammungsuntersuchung zugunsten der anerkennenden Per-
son – voraus. Damit wird ein Rechtsgedanke aus dem norwegischen § 7 Barnelova – Kindergesetz aufgegriffen, 
der sich auch deshalb anbietet, weil das Gesetz zur besseren Verhinderung missbräuchlicher Anerkennungen der 
Vaterschaft bereits die Vorlage des Ergebnisses genetischer Abstammungsuntersuchungen beim Standesamt nach 
§ 34a PStV eingeführt hat (um eine Eintragung der anerkannten Vaterschaft ohne vorherige Zustimmung der 
Ausländerbehörde zu ermöglichen). Ist die anerkennende Person nicht genetischer Elternteil des Kindes, soll die 
Anerkennung unter Durchbrechung der Elternschaft kraft Vereinbarung, kraft Ehe oder Anerkennung nicht mehr 
ermöglicht werden, um zwei Entwicklungen zu verhindern: Zum einen soll verhindert werden, dass der Ehegatte 
tatsächlich genetischer Elternteil des Kindes ist und sich durch Zustimmung zur Anerkennung der Elternschaft 
einer anderen Person ohne Weiteres seiner Verantwortung entledigen kann, obwohl er mit einer gerichtlichen 
Anfechtung erfolglos bleiben würde. Zum anderen soll verhindert werden, dass eine beliebige dritte Person die 
Elternschaft für das Kind anerkennen kann, obwohl bereits die Elternschaft einer anderen Person besteht. Die 
Regelung muss auf Fälle begrenzt bleiben, in denen ein abstammungsrechtlich relevantes Interesse an der Kor-
rektur der Elternzuordnung besteht, also die anerkennende Person ihrerseits durch die Anerkennung eine anfech-
tungsfeste Elternschaft erhält. Soll eine Person, von der das Kind genetisch nicht abstammt, anstelle des Ehegatten 
der Geburtsmutter Elternteil werden, bleibt die Möglichkeit eines Adoptionsverfahrens, in dem das Familienge-
richt prüft, ob die Adoption dem Wohl des Kindes dient. 

Eine Regelung für den Fall eines Scheidungsverfahrens wird damit obsolet und kann auf-gegeben werden, sie 
wurde auch vielfach als zu kompliziert beanstandet. 

Die ursprünglich geplante und auch im Eckpunktepapier noch dargestellte enge Anlehnung an die Empfehlung 
des AK Abstammungsrechts, die statt einer genetischen Abstammung des Kindes von der anerkennenden Person 
eine zeitlich enge Fristenlösung vorgesehen hatte, wird damit aufgegeben. Aufgrund der Begrenzung auf die An-
erkennung durch eine Person, von der das Kind genetisch abstammt (genetischer Vater oder genetische Mutter), 
ist vielmehr eine Frist überhaupt entbehrlich, da es bei Einigkeit aller Beteiligten – die für die Dreier-Erklärung 
wie bisher erforderlich bleibt – kein durchgreifendes Interesse gibt, das im Rahmen des entbehrlich gemachten 
Anfechtungsverfahrens geprüft werden könnte. Die Interessen des Kindes werden dadurch gewahrt, dass nach 
dem neuen Abstammungsrecht auch die Zustimmung des minderjährigen Kindes zur Anerkennung der Eltern-
schaft erforderlich ist (§§ 1595a und 1595b BGB-E). 

Abweichend vom Eckpunktepapier wird die Möglichkeit einer solchen Korrektur der Elternschaft nunmehr auch 
für den Fall einer Elternschaftsvereinbarung und für den Fall einer vorherigen Anerkennung der Elternschaft vor-
gesehen. Besteht eine Elternschaftsvereinbarung, die eine Person als rechtlichen Elternteil des noch zu zeugenden 
Kindes bestimmt und kommt es zur Zeugung des Kindes mittels des Samens einer nicht an der Elternschaftsver-
einbarung beteiligten Person, ist diese Elternschaft nach §§ 1597, 1597e BGB-E auch künftig anfechtbar und die 
Person, mit deren Samen das Kind gezeugt wurde, kann nach § 1596 BGB-E nach erfolgreicher Anfechtung der 
Elternschaft Elternteils kraft Vereinbarung gerichtlich festgestellt werden. Es erscheint sachgerecht, den Beteilig-
ten diesen Umweg über das gerichtliche Verfahren zu ersparen, wenn sie sich einig sind und Geburtsmutter, Kind 
und der Elternteil kraft Vereinbarung der Anerkennung der Elternschaft des genetischen Elternteils zustimmen. 
Entscheidend ist auch hier, dass der anerkennende genetische Elternteil seinerseits eine anfechtungsfeste Eltern-
schaft erreicht. Dabei wird allerdings eine Ausnahme vorgesehen: Hat der genetische Elternteil einen 
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Elternschaftsverzicht vereinbart, kann er ihn später weder durch Anfechtung noch im Wege des § 1595d BGB-E 
durch Anerkennung überwinden. 

Dieselben Erwägungen sprechen dafür, die Anerkennung der Elternschaft durch den genetischen Elternteil auch 
dann zu ermöglichen, wenn bereits eine andere Person die Elternschaft anerkannt hat, aber gemeinsam mit der 
Geburtsmutter und dem Kind der Anerkennung des genetischen Elternteils zustimmt. Ebenso wie in den Fällen 
eines Elternteils kraft Vereinbarung oder Ehe kann auch der Elternteil kraft Anerkennung im Zeitpunkt der Aner-
kennung davon ausgegangen sein, dass es sich um sein genetisches Kind handelt; erweist sich das als unrichtig, 
könnte der Elternteil kraft Anerkennung die Elternschaft anfechten. Es erscheint sinnvoll, die Fälle in denen sich 
alle Beteiligten einig sind und in denen ein genetischer Elternteil die Elternschaft anerkennen will, ohne gericht-
liches Verfahren zu lösen. 
Beispiel 8: Anne und Björn sind miteinander verheiratet, leben aber getrennt. Anne und Samuel werden ein 
Paar und zeugen ein Kind. Nach der Geburt des Kindes will Samuel dessen rechtlicher Vater werden und Anne 
und Björn sind einverstanden. Das geltende Recht führt dazu, dass Anne nach § 1591 BGB Mutter und Björn 
nach § 1592 Nummer 1 BGB Vater des Kindes ist. Björn, Anne und Samuel können die Vaterschaft gerichtlich 
anfechten. Wenn Samuel anficht, wird er zugleich gerichtlich als Vater festgestellt. Ansonsten könnte er die 
Vaterschaft auch anerkennen und würde, wenn Anne zugestimmt hat, Vater, sobald Björn aufgrund der gericht-
lichen Feststellung nicht mehr Vater ist (§ 1599 Absatz 1 BGB, § 1594 Absatz 2 BGB). Das scheidungsak-
zessorische Verfahren einer Anerkennung der Vaterschaft mit Zustimmung der Mutter und des Ehemannes 
nach § 1599 Absatz 2 BGB ist nicht nutzbar, weil Anne und Björn kein Scheidungsverfahren betreiben und 
dieses vor allem auch nicht vor Geburt des Kindes eingeleitet haben. 

Nach neuem Recht könnte Samuel die Vaterschaft nach § 1595d BGB-E mit Zustimmung von Anne und Björn 
(sowie des Kindes) anerkennen, er müsste allerdings gegenüber dem Standesamt im Rahmen seiner Eintragung 
als Vater nachweisen, dass er genetischer Vater des Kindes ist. Ein gerichtliches Verfahren würde nicht mehr 
benötigt. Anne und Björn können das Ehescheidungsverfahren später durchführen, das hat aber mit der Ab-
stammung des Kindes nichts mehr zu tun. 

 

e) Stärkere Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten im Anfechtungsrecht durch Anpassung der 
Anfechtungsgründe und Ergänzung von Anfechtungsausschlussgründen, längere Frist für heranwach-
sende Beteiligte, Neuregelung zur Schutzwürdigkeit der sozial-familiären Beziehung im Anfechtungsrecht 
und Billigkeitsprüfung als Rechtsfolge 

Das Recht der Anfechtung soll so angepasst werden, dass es den Änderungen bei der Begründung der Elternschaft 
– insbesondere der Mutterschaft einer weiteren Frau, der Elternschaftsanerkennung unabhängig vom Geschlecht 
und der Elternschaftsvereinbarung – angemessen Rechnung trägt. Aufgrund der am Eckpunktepapier des Bun-
desministeriums der Justiz vom 16. Januar 2024 geäußerten Kritik wird die vom AK Abstammungsrecht 2017 
empfohlene Verkürzung der Anfechtungsfrist (Rückkehr zu der vor 1998 geltenden Jahresfrist), die im Eckpunk-
tepapier noch vorgesehen war, nicht mehr verfolgt und die derzeitige zweijährige Anfechtungsfrist beibehalten, 
jedoch an der vorgeschlagenen Ablaufhemmung der Anfechtungsfrist bis zum 21. Lebensjahr für heranwachsende 
Anfechtungsberechtigte festgehalten. Für das schon länger diskutierte Problemfeld der sozial-familiären Bezie-
hung wird eine stärkere Einzelfallbetrachtung vorgesehen und über die Fälle der Anfechtung durch den mutmaß-
lich leiblichen Vater hinaus auf die Anfechtung durch das Kind und durch die Geburtsmutter erstreckt. Nicht 
zuletzt sind im Anfechtungsrecht auch die Vorgaben des Urteils des BVerfG vom 9. April 2024 – 1 BvR 2017/21 
– juris abzubilden, die weitere Anpassungen erfordern, um das verfassungsrechtlich geschützte Recht des leibli-
chen Vaters auf Zugang zur rechtlichen Elternschaft effektiver verwirklichen zu können. 

Um all dies abzubilden, wird das Anfechtungsrecht neu systematisiert und insbesondere das System der Anfech-
tungs- und -Ausschlussgründe genauer geregelt. Der Entwurf sieht vor, die Anfechtung der Elternschaft künftig 
in den §§ 1597 bis 1597j BGB-E zu verankern und die vielen unterschiedlichen Regelungen zur Zulassung oder 
zum Ausschluss der Anfechtung übersichtlicher zu strukturieren. 



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 145 – Drucksache 20/14263 
 
 

• 1597 BGB-E soll die Grundnorm der Anfechtung werden. Sie regelt, wann eine Elternschaft anfechtbar 
ist, dass sie eine familiengerichtliche Entscheidung erfordert und unter welchen Voraussetzungen die 
Anfechtung Erfolg hat. 

• 1597a BGB-E regelt die Anfechtungsberechtigung, einschließlich der Frage, wann eine grundsätzlich 
anfechtungsberechtigte Person von der Anfechtung ausgeschlossen ist. 

• 1597b BGB-E regelt die Frage, wer die Anfechtung erklären kann, insbesondere wenn die anfechtungs-
berechtigte Person nicht voll geschäftsfähig ist. 

• 1597c BGB-E regelt die Anfechtungsfrist, die Hemmung der Frist und deren Neubeginn. 

• 1597d BGB-E regelt einen Anfechtungsausschluss, wenn die Elternschaft trotz positiver Kenntnis von 
der nicht genetischen Abstammung des Kindes anerkannt wurde. 

• 1597e BGB-E regelt den Anfechtungsausschluss wegen Elternschaftsvereinbarung. 

• 1597f BGB-E regelt den Anfechtungsausschluss bei ärztlich unterstützter künstlicher Befruchtung mittels 
gegenüber einer Entnahmeeinrichtung zur Verfügung gestellten Samens und in Fällen der heterologen 
Übertragung eines Embryos. 

• 1597g BGB-E öffnet die Anfechtung abweichend von den §§ 1597e und 1597f BGB-E, wenn die Erklä-
rungen unter erheblichen Willensmängeln leiden. 

• 1597h BGB-E begrenzt die Drittanfechtung auf Personen, deren Elternschaft gerichtlich festgestellt wer-
den kann. 

• 1597i BGB-E regelt den Ausschluss der Anfechtung wegen einer bestehenden schutzwürdigen sozial-
familiären Beziehung des Kindes zum zweiten Elternteil. 

• 1597j BGB-E regelt schließlich die Elternschaftsvermutung im Anfechtungsverfahren. 

Die Vorgaben des BVerfG wirken sich insbesondere in § 1597c BGB-E (bei der Anfechtungsfrist), in § 1597i 
BGB-E (beim Ausschluss der Anfechtung wegen bestehender schutzwürdiger sozial-familiärer Beziehung) sowie 
im Verfahrensrecht im Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit (FamFG) in § 185 FamFG-E (bei der Wiederaufnahme eines rechtkräftig abgeschlossenen An-
fechtungsverfahrens) aus und werden dort berücksichtigt. 

Hintergrund der Änderung der Vorschriften zur Anfechtung der Elternschaft sind die Einführung der Elternschaft 
unabhängig vom Geschlecht und die Einführung der Elternschaftsvereinbarung, die eine Abkehr von der geneti-
schen Abstammung als einzigem Anfechtungsgrund erfordern. Bereits bei der Anfechtung der Vaterschaft des 
Mannes, der in die künstliche Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten einwilligt, war in § 1600 Absatz 4 
BGB eine Regelung getroffen worden, die das Prinzip der Abstammungswahrheit begrenzt hat. Nur für das Kind 
war die Vaterschaft in diesen Fällen weiter anfechtbar, da dahinter die Überlegung stand, dass das Kind durch die 
Entscheidung der Eltern zur Inanspruchnahme einer Samenspende nicht gebunden werden soll. Da aber die meis-
ten Kinder nicht infolge einer Samenspende gezeugt werden, trat diese Problematik nur vereinzelt auf. Wird eine 
weitere Frau ebenfalls Mutter des Kindes, stellt sich die Lage aber anders dar: Da wegen der medizinischen Her-
ausforderungen, des in Deutschland bestehenden Verbots einer Eizellübertragung und der im Ausland häufig ano-
nym durchgeführten Eizellspende (so dass sich Geburtsmutter und Eizellspenderin nicht kennen) nahezu nie eine 
genetische Abstammung des Kindes von der weiteren Frau besteht, wäre die Mutterschaft der weiteren Frau stets 
anfechtbar, wenn die fehlende genetische Abstammung der einzige Anfechtungsgrund bliebe. Hält der Gesetzge-
ber allein die genetische Abstammung für die tragfähige Grundlage für den Fortbestand der Elternschaft, stellt 
sich die Frage, warum er dem Kind die Elternschaft einer Person zumutet, die in jedem Fall angefochten werden 
könnte, und warum er dieser Person eine anfechtbare Rechtsstellung anbietet, die schon bisher mögliche Adoption 
des Kindes dieser aber eine wesentlich sicherere Rechtsstellung verschafft hat. 

Diese Fragen stellen sich nicht nur, wenn die Beteiligten eine öffentlich beurkundete Elternschaftsvereinbarung 
getroffen haben. Dort ist es vergleichsweise einfach: Die Elternschaftsvereinbarung schließt die Anfechtung der 
Elternschaft grundsätzlich aus, es sei denn, dass erhebliche Willensmängel eine der Erklärungen zur Elternschafts-
vereinbarung beeinflusst haben oder das Kind nicht mit dem Samen des vereinbarten Spenders gezeugt wurde. 
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Dieser Anfechtungsausschluss gilt auch für das Kind, da ein Wahlrecht des Kindes, wer seine Eltern sind, nicht 
bestehen kann. Ähnlich verhält es sich, wenn die Beteiligten eine ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung 
mittels den Keimzellen Dritter durchführen und alle Einwilligungs- und Verzichtserklärungen abgegeben wurden. 

Indessen stellen sich diese Fragen mit großer Dringlichkeit dann, wenn die Beteiligten beides unterlassen haben 
und mittels einer privaten Samenspende ein Kind gezeugt wurde, dessen zweiter Elternteil aufgrund der Ehe mit 
der Geburtsmutter oder aufgrund der Anerkennung der Elternschaft zugeordnet wird. Auch in diesen Fällen bedarf 
es eines Instruments, die Anfechtung zu begrenzen, um dem Kind die mit einer Anfechtung verbundenen Belas-
tungen zu ersparen. Voraussetzung dafür ist aber, dass eine schutzwürdige sozial-familiäre Beziehung zwischen 
dem Kind und dem Elternteil entstanden ist. Besteht sie, soll die rechtlich abgesicherte soziale Elternschaft vom 
Kind, von der Geburtsmutter und dem mutmaßlich genetischen Elternteil grundsätzlich hinzunehmen sein, es sei 
denn, das Familiengericht stellt fest, dass der Fortbestand der Elternschaft nach Abwägung im Einzelfall nicht der 
Billigkeit entspricht. Die Begrenzung der Anfechtung verfolgt damit zwei Ziele: Zum einen unterstützt sie die 
Legitimierung der Einführung der Elternschaft einer Person, die nicht genetischer Elternteil des Kindes sein kann, 
aber eine schutzwürdige sozial-familiäre Beziehung zum Kind aufbaut, indem es diese Elternschaft gegen An-
griffe unter Berufung auf die fehlende genetische Abstammung absichert. Zum anderen schützt sie das Kind, das 
eine sozial-familiäre Beziehung zu dieser Person erworben hat, davor, dass die Geburtsmutter oder ein mutmaß-
lich genetischer Elternteil – aber auch das Kind selbst – diese Elternschaft ohne weiteres beenden können. Dies 
greift einen Mechanismus auf, den die in der Schweiz vom Bundesrat eingesetzte Expertengruppe zur Reform des 
Abstammungsrechts in ihrem Bericht[1]) empfohlen hat. Anders als dort vorgesehen, wird aber kein absoluter 
Schutz gegen eine Anfechtung eingeführt, vielmehr bleibt die Feststellung der Unbilligkeit des Fortbestandes der 
Elternschaft so flexibel, dass den Umständen des Einzelfalles in jeder Hinsicht Rechnung getragen werden kann. 
Zudem ist es möglich, dass die Schutzwürdigkeit der sozial-familiären Beziehung später wieder wegfällt und die 
Anfechtung der Elternschaft somit wieder möglich ist. 
Beispiel 9: Anne und Björn sind die leiblichen Eltern eines Kindes, trennen sich aber kurz nach Geburt des 
Kindes. Nachdem Anne nach zwei Jahren einen neuen Partner – Samuel – kennengelernt hat, Samuel und Anne 
zusammengezogen sind und Samuel die Vaterschaft für das Kind anerkannt hat, möchte Björn die Vaterschaft 
von Samuel anfechten, weil ja er der genetische Vater ist und rechtlicher Vater werden will. Allerdings hat Sa-
muel sich intensiv in Pflege und Erziehung des Kindes eingebracht. Björn seinerseits hat regelmäßig Umgang 
mit dem Kind ausgeübt und sich ebenfalls intensiv in die Pflege und Erziehung des Kindes eingebracht. Nach 
der Anerkennung der Vaterschaft durch Samuel bricht der Kontakt zu dem Kind aber ab, weil Björn keinen Zu-
gang zum Kind mehr erhält. 

Nach bisherigem Recht kann Björn die Vaterschaft von Samuel nach § 1600 Absatz 1 Nummer 2 BGB grund-
sätzlich anfechten, weil er und nicht Samuel genetischer Vater des Kindes ist. Allerdings steht der erfolgrei-
chen Anfechtung die sozial-familiäre Beziehung des Kindes zu Samuel entgegen, weil beide in häuslicher Ge-
meinschaft leben und Samuel tatsächlich Verantwortung für das Kind trägt (§ 1600 Absatz 2 und 3 BGB). 
Björn kann daher nicht rechtlicher Vater werden. 

Aufgrund des Urteils des BVerfG vom 9. April 2024 – 1 BvR 2017/21 – juris – gilt dieser Ausschluss der An-
fechtung nur noch bis zum 30. Juni 2025. Danach entfällt § 1600 Absatz 2 und 3 BGB. Björn kann dann unter 
den auch für Anne, Samuel und das Kind geltenden Voraussetzungen anfechten. 

Nach neuem Recht kann Björn die Vaterschaft und Elternschaft von Samuel ebenfalls anfechten (§ 1597 und 
§ 1597a Absatz 1 Nummer 3 BGB-E). Da eine schutzwürdige sozial-familiäre Beziehung des Kindes zu Sa-
muel besteht, hat die Anfechtung grundsätzlich keinen Erfolg (§ 1597i Absatz 1 Satz 1 BGB-E). Neu ist aber, 
dass das Familiengericht eine Abwägung vorzunehmen hat, die wegen der Minderjährigkeit des Kindes als 
Kindeswohlprüfung ausgestaltet ist (§ 1597i Absatz 1 Satz 2 und § 1597i Absatz 3 BGB-E). Das Gericht hat 
diejenige Entscheidung zu treffen, die dem Wohl des Kindes unter Berücksichtigung der berechtigten Interes-
sen der Beteiligten am besten entspricht. Das kann nur im Einzelfall beurteilt werden und dazu führen, dass die 
Anfechtung von Björn erfolgreich ist. 




